
Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido
escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de
dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es
posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras
puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como
testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles
a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un
trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros
con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivosHemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares;
como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.

+ No envíe solicitudes automatizadasPor favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a
cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar
de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos
propósitos y seguro que podremos ayudarle.

+ Conserve la atribuciónLa filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.

+ Manténgase siempre dentro de la legalidadSea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de
que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de
los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no
podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de
autor puede ser muy grave.

Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de
Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas
audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la páginahttp://books.google.com
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Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im
Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch,
das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann
von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles
und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erin-
nerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse
zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese
Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch
kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen ZweckenWir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese
Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ Keine automatisierten AbfragenSenden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen
über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen
nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen
unter Umständen helfen.

+ Beibehaltung von Google-MarkenelementenDas "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über
dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ Bewegen Sie sich innerhalb der LegalitätUnabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein,
sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA
öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist
von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig
ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der
Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google
Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen.
Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unterhttp://books.google.com durchsuchen.
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Verzeichnis *

der STapitel und Paragraphen

dieſes

Zweyten Theils.

. lI. BUch.

Von einer Nation in ihren Verhält.
niſſen mit andern betrachtet.

I. Capitel.

Von den gemeinen Pflichten einer Na-

tion gegen die andern, oder von den Liebes

Pflichten unter den Nationen.

S. 1. Grund der gemeinen und wechſelweiſen

Pflichten der Nationen - S.

2.Liebespflichten und Grund derſelben -

3. Allgemeiner Grundſaz aller wechſelwei,

ſen Pflichten der Nationen * 6

( 2 S. 4.



verzeichnis der Capie -

- >
-

/

s. 4.
-

Pflichten einer Nation in Anſhung der

Erhaltung anderer S. §

. 5. Sie mus einem von Hunger und an
t derm Elende gequälte

ſtehen
2. s

n Velke bey

• – 9

6. Und zur Vollkommenheit anderer das

ihrige beytragen -

7. Keineswegs aber mit Gewalt -

8. Von dem Rechte die Liebes

verlangen

9. Vondem Rechte zu unterſu

ſie leiſten könne
Z

3.

S

pflichten zu

chen, obmah

%.

s II

2 I 2.

- I-4.

- 15

1o. Eine Nation kann keine andere zwin

gen ihr dieſe Pflichten zu leiſten,

deren Verweigerung keine Unge

rechtigkeit iſt
Z e 16

11. Von der wechſelweiſen lebe der Na
tionen g. P

- 17

12. Eine jede mus, die Freundſchaft der -

andern zu erhalten ſuchen

13. Sich in Abſicht auf den Nuzen ande

rer vollkommener machen, und ih

. nen gute Beyſpiele geben

14. Sie mus für ihren Ruhm beſorgt

- - f9ſeyn -
g

g
- 17 -

s I 8

S. 15.



A .

-

und Paragraphen.

s, 15. Die Verſchiedenheit der Religion mus

der Ausübung der Liebespflichten

nicht im Wege ſtehen - S. 19

16. Regel und Maasſtab der Liebespflich
ten - -

17. Beſondere Einſchränkung in Anſehung

- des Fürſten - s 25

18. Keine Nation mus die andern laedi

PE1 - - - - 26

19. Von Beleidigungen - - - 29

zo. Uble Gewohnheit der Alten - - 30-

F –

s 2 I

Vom Handel und Wandel unter den

Nationen.

§ 21. Allgemeine Verbindlichkeit der Nationen

mit einander zu handeln - S. 31

2 z. Sie müſen die Handlung begünſtigen - 33

23. Von der Handlungsfreyheit - - - 33

24. Von dem Rechte zu handeln, welches

denen Nationen zuſtehet * * 34.

25. Einer jeden kommt es zu, zu beur

theilen, ob ſie in dem Falle ſey, den

Handel zu treiben Z - 34

26. Nothwendigkeit der Handlungsver
- träge - - L 36

- ( Z S. 27.



Verzeichnis der Capitel

S. 27. Allgemeine Regel in Anſehung dieſer

Verträge. „ - S. 37

28. Pflichten der Nationen, welche der

gleichen Verträge errichten - 38

29. Verträge welche auf ewig oder nur

auf eine gewiſſe Zeit errichtet wor

den, oder nach Gutbefinden wie

- derruffen werden können - - 38

3e. Man kann einem dritten nichts gegen

den Innhalt eines Vertrags zuge

* ſtehen i“- - - - 39

31. Wie es erlaubt ſey ſich durch einen

Vertrag der Freyheit mit andern

Völkern zu handeln, zu begeben - 4e

32. Eine Nation kann ihren Handel einer

- andern zu Lieb einſchränken - 4 I

33. Sie kann ſich einen Handel beſonders

zueignen - Z s 4-2

34. Von den Conſuln - -- 44

z. T. III. Capitel. - - -

Von der Würdeund Gleichheit der Na

tionen ihren Titeln und andern Ehrenzeichen.

*. 35. Von der Würde der Nationen oder

ſouveränen Staaten - S. 48

36. Von ihrer Gleichheit 6 2 49

- - - - § 37



- O.

. Ärge und veſgeſezte Gewohn

N

-

und Paragraphen. - -

s. 37. Von dem Vorſize - - S. 49

39

41

42

43.

44

45

46.

&

4.7.

48.

…“ - * -. * -

Ein Staatmus ſeinen Rang der Ver-

ohngeachtet behalten

Die Regierungsform thut nichts da,

--- - - - - - - so

änderung in ſeiner Regierungsform -

-": -- - 5 1

Man mus in dieſem Stücke auf die

heiten ſehen - -5

Von dem Namen und der Ehre, wel,

che eine Nation ihrem Vorſteher

beyleget - , • 54.

Ob ein Souverän Titel und Ehren

zeichen ſich ſelbſt nach eigenem Be

lieben zulegen könne - - 56

Was für Gerechtſame andere Natio

nen hiebey haben - - 57

Wozu ſie verbunden ſind s - 57

Wie man ſich der Titel und Ehren

zeichen verſichern könne - - 59

Man mus ſich nach dem allgemeinen

Gebrauche richten 2 2 6

Von der gegenſeitigen Achtung, die

Souveräne einander ſchuldig ſind - 61

Wie ein Souverän ſeine WürdeimAn

ſehen erhalten ſoll - - 63
-

º,
..

a 4 Iv. Ca



– verzeichnis der Capitel

- " - v. Capitel, - -

Von dem Sicherheitsrechte und von den

Wirkungen der Souveränität und Unabhän

“ * gigkeit der Nationen,

§ 49. Von dem Sicherheitsrechte S. 64

56. Aus demſelben entſpringt das Recht

ſich zu wehren . . . . . . - 65

>

51. Ingleichen das Recht eine Schadlos

haltung zu ſuchen - - - - - 66

52. Und das Strafrecht -, - 66

53. Von dem Rechte ſo alle Völker gegen

eine übelgeartete Nation haben - 67

54. Keine Nation iſt berechtiget ſich in die

Regierung einer andern zu men

55. Kein Souverän darf ſich über die

- Handlungen eines andern zum

' Richter aufwerfen . . . . - 68

56. In wie ferne es erlaubt iſt, ſich in die

Streitigkeiten eines Souveräns

mit ſeinem Volke zu mengen - - 7e

57. Recht, nicht zu verſtatten, daß frem

de Mächte ſich in die Regierungs-

Geſchäfte miſchen - - 73

58. Von cben dieſen Rechten in Anſehung

der Religion 16 2 74

- §, 59.



und Paragraphen.

V

s. 59, Keine Nation kann in Anſehung der

Religion zu etwas gezwungen wer

- den - - S. 76

60, Vonden Liebespflichten die hiebey ſtatt

finden, und von Miſſionarien - 77

61. Fürſichtigkeit die man hiebey zu ge

brauchen hat Z

62. Was ein Souverän zu Gunſten de

rer thun kann, welche ſeine Reli- -

gion in einem andern Staate be-

kennen “ 4 Zo

V. Capitel. -

Von Beobachtung der Gerechtigkeit un

. . . ter den Nationen. “

s. 63. Nothwendigkeit der Beobachtung der

Gerechtigkeit in der menſchlichen

Geſellſchaft - , S. 8z

64. Verbindlichkeit aller Nationen die Ge

rechtigkeit zu handhaben und zu be

obachten - - 83

65, Recht keine Ungerechtigkeit zu leiden - 83

66. Dieſes Recht iſt vollkommen - - 84

67. Es bringt hervor 1) das Recht ſich

zu vertheidigen 3 - 84

(I 5 W. S. 68.

- 78

-

W



verzeichnis der Capitel

- A

4. ss. :) das Recht ſich Gerechtigkeit" vºr -
ſchaffen - - S. 85

69. Recht einen Ungerechten zu ſtraffen - 85

7s. Recht aller Nationen gegen diejenige,

' welche die Gerechtigkeit offenbar

verachtet - -

-

- 85

– –

–

gen ihrer Bürger Theilhaben könne.

s. 71. Der Souverän mus die Beleidigun

Tgen des Staats rächen, und die

Bürger beſchüzen - S. 87

s72: Er mus nicht leiden, daß ſeine Unter

thanen andere Nationen oder ihre -

Bürger beleidigen - 88

73. Mankann keiner Nation die Handlun

gen der Privatperſonen beymeſſen - 89

74. Wofern ſie ſolche nicht für gut hält
Z

oder genehmiget- - 2 90

75. Befragen des Beleidigten. “ - 99
76. Pflicht des Souveräns des Beleidi
-

* * * , . . . . .

gers . . . . . .

77. Wenn er die Gerechtigkeit verweigert,

- - ſo nimmt er Theil an dem Verge-,

hen und an der Beleidigung: * 93

- 90
Z

»

. . . . s. 78.

sº VI. Capitel. - -

Wie weit eine Nation an den Handlun2



und Paragraphen.

v

.

s. 78. Anderer Fall, wo die Nation für die

Handlungen der Bürgerſtehen mus -94

- VII. Capitel.

Von den Wirkungen der Eigenthums

\ Herrſchaft unter den Nationen.

§ 79. Allgemeine Wirkung der Eigenthums

A Herrſchaft unter den Nationen S. 95

80. Wasman unter der Eigenthums-Herr

ſchaft einer Nation verſtehet - 96

81. Die Güter der Bürger ſind Güter der

Nation, in Anſehung fremder

Staaten - - - 97

82. Folge dieſes Grundſazes * - 98

83. Verbindung des Eigenthums der Na-,

tion mit der Herrſchaft * - - 99

84. Gerichtsbarkeit - 3 IQO

85. Wirkungen der Gerichtsbarkeit in An

ſehung fremder Länder 4 s I O2

86. Von wüſten und ungebauten Oertern - 104

87. Pflicht der Nation in dieſem Stücke - 106

88. Von dem Rechte ſich ſolche Dingezu

zueignen, die Niemand gehören - 106

89. Rechte welche einer andern Nation zu- "

geſtanden worden 2. - - 1 o7

§ 99.

z: *



-
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Verzeichnis der Capie

§. 9e. Es iſt nicht erlaubt eine Nation aus

dem Lande zu jagen, ſo ſie bewoh

/

-,

tet $ - - S. 1 c,8

91. Noch die Gränzen ſeiner Herrſchaft

- gewaltſam zu erweitern - 4 - 109

92. Die Gränzen der Gebiete müſen ſorg-

fältig beſtimmt werden - - 1 o2

93. Von Verlezung des Gebiets - 1 1a

94. Von dem Verbote ein Gebiet zu be

tretten - Z 2 F II

95. Von einem Lande, ſo zu gleicher Zeit

- von verſchiedenen Nationenim Be

- ſiz genommen wird 2 : 2 II 2

96. Von einem Lande, welches eine Pri

vatperſon in Beſiz genommen hat - 13

97. Unabhängige Familien ineinem Lande - I 14.

98. Wenn man ſich in einem ledig ſtehen-

den Lande blos gewiſſer Oerter be

mächtiget, oder nur gewiſſe Rechte

- an ſich zieht - - - 116

2.

Z

– T

VIII. Capitel. - . . .

Regeln in Anſehung derFremden. -

§ 99. Allgemeiner Begrif von dem Betra

gen des Staats gegen die Frem

dept - - - - S. 1 17.

- - - - §. IOO , -

- -



und Paragraphen,

§ 1oo. Von Betrettung des Gebiets S. 118

1o 1. Die Fremden ſind denen Geſezen

WA unterworfen Z - 119

102. Und den in den Geſezen verhängten

Straffen 2 Z 2 %. O

103. Wer Richter über ihre Streitigkei,

ten iſt Z - -12e

1 o4. SchuldigeBeſchüzungder Fremden - 122

1 o5. Ihre Pflichten - - 123

1 o6. Was für Auflagen ſie zu tragenver

bunden ſind 2 - - 123

1o7. Die Fremden bleiben Glieder ihrer

Nation s s 2 I 24.

1 o8. Der Staat hat kein Recht über die

Perſon eines Fremden Z s 125

109. Noch über ſeine Güter - - 126

11 o. Wer eines Fremden Erbe iſt - - 127

1 1 1. Von dem Teſtamente eines Frem

den - s -, I 17

112. Von dem Rechte des Landesherrn

auf die Verlaſſenſchaft der Frem

den oder dem jure albinagii 2 13 1

113. Von dem Rechte Nachſteuern oder

Abzugsgelder zu verlangen * 133

1 14. Von unbeweglichen Gütern die ein

Fremder beſizt - s I 34.

1 15. Heyrathen der Fremden - 2 135

- - IX. Ca2



-
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verzeichnis der Capitel

IX. Capitel.

Von den nach eingeführtem Eigenthum
allen und jeden Natlohen annoch übrig ge

- bliebenen Rechten.

§ 116. Was für Rechte dem Menſchen

- nicht können entzogen werden S. 136

117. Von dem, von der urſprünglichen

Gemeinſchaft annoch übrig geblie

benen Rechte s - 137

118. Von dem Rechte, welches einer Na

tion auf das was andern gehöret,

. annoch zuſtehet - - 137

119. Von dem Nothrechte - - 138

12 o. Von dem Rechte ſich Lebensmittel

mit Gewalt zu verſchaffen - 139

121. Vondem Rechte ſich der, andern zu

gehörigen Dinge zu bedienen - 14e.

122. Von dem Rechte Weiber zu ent

führen - * I 4o

123. Von dem Rechte des Durchzuges - 142

124. Und von der Befugniß ſich die Sä

chen die man nöthig hat, zu ver

ſchaffen Z s * I44.

115. Von dem Rechte in einem fremden

Lande zu wohnen 6 - 144

§ 126.



und Paragraphen. -

§ 126. Dinge von einem unerſchöpflichen

Gebrauche - - S. 146

127. Von dem Rechte des unſchädlichen

Gebrauches 2 - 147

128. Von der Natur dieſes Rechts über

haupt Z - - - 148

129. Und in nicht zweifelhaften Fällen - 149 -

130. Von der Ausübung dieſes Rechts

unter den Nationen - - 15 o.

-

1

–

X. Capitel.

Wie eine Nation ihr Eigenthumsrecht

zu gebrauchen hat, um ſich ihrer Pflichten gegen

andere in Anſehung des unſchädlichen Nu

zens zu entledigen.

§ 131. Allgemeine Pflicht des Eigenthü

mers s V S. 151

132. Von dem unſchädlichen Durchzuge - 153

133. Sicherheit,welchemanfordern kann - 154

134. Von demDurchzuge derKaufmanns

güter Z \ - I55

135. Von dem Aufenthalte in dem Lande - 155

136. Wie man ſich gegen Fremde zu ver

halten habe, welche eine beſtändige

Wohnung verlangen 2 - 157

§ 137.



Verzeichnis der Capitel -

§ 137. Von dem aus einer allgemei

nen Vergünſtigung herſtammenden - -

Rechte - - - S. 159

138. Von dem Rechte, ſo man in Geſtalt

, einer Wohlthat errheilt hat - - 16o

139. Eine Nation mus dienſtfertig ſeyn - 161

X. Capitel.

Von der Uſucapion und Verjährung un

ter den Nationen.“ -

§ 140. Erklärung der Uſucapion und Ver
jährung Z - - S. 162

141. Ob die Uſueapion und Verjährung s

natürlichen Rechtens ſind - 164

142. Was erfordert wird, wenn die or

dentliche Verjährung ſtatt haben .

ſoll - - Z ſ 168

143. Von der undenklichen Verjährung - 169

144. Wennman die Urſachen ſeines Still

- ſchweigens darthut - 171

145. Wenn man hinlänglich darthut, daß

man ſein Recht nicht verlaſſen wol

le ß - - - 171

: 146. Verjährung welche ſich auf die Hand

lung des Eigenthümers gründet - 172

147. Die Uſucapion und Verjährung fin

den auch unter Nationen ſtatt - 173

- v §. 148



und Paragraphen,

§ 148. Es iſt ſchwer ſie unter Nationen auf eine

- vermuthete Verlaſſung zu grün-

den - Z- S. 174

149. Andere Grundſäze welche ſie be

kräftigen s - 175

15 o. Wirkungen des freywilligen Völker

rechts in Anſehung dieſer Materie - 176

15 1. Von dem Rechte der Verträge, oder

des Herkommens in Anſehung die

ſer Materie - - 177

-, - –– za

XII. Capitel.

Von Bündniſſen und andern öffentlichen

- Verträgen,

5, 152. Was ein Vertrag iſt S. 178

153. Von Pactionen, Vergleichen oder

Conventionen * - 179

154. Wer Verträge errichten kann - 179

155. Ob ein unter dem Schuze eines an

dern ſtehender Staat Verträge ein

gehen kann s - 181

156, Verträge welche durch die Bevoll- -

mächtigten der Souveräne geſchloſ

ſen werden s 4 1 R 1.

II. Buch. b 5.17

t“



verzeichnis der Capitel

§ 15 7. Von der Gültigkeit der Verträge S. 183

158. Sie werden durch keine Läſion verei

telt - º - I 83

159. Pflichten der Nationen in dieſem

Stücke s - I 84.

16o. Nichtigkeit der einem Staat ſchäd

lichen Verträge s I 85

161. Nichtigkeit der Verträge, welche um -

einer ungerechten oder unanſtändi

gen Urſache willen gemachet wor-

den Z & - 186

162. Ob es erlaubt iſt mit denjenigen /

die nicht die wahre Religion beken-

nen, Bündniſſe zu ſchlieſen - - 18#

163. Verbindlichkeit die Verträge zu hal

telt g ſ - 188

164. Die Verlezung eines Vertrages iſt

eine Beleidigung s s. 1 93

165. Man kann keine Verträge eingehen,

welche denen die ſchon vorhanden

ſind, zuwider laufen - - - 191

166. Wie man mit mehrern über einen

Gegenſtand contrahiren kann - 192

S. 16 7.



und Paragraphen.

S. 167. Der ältere Bundsgenoß mus den
Vorzug haben s S. 193

168. Man iſt nicht ſchuldig zu einem un

gerechten Krieg Hülfe zu leiſten - 193

169. Allgemeine Eintheilung der Verträ

ge. 1) Von denen welche Dinge

betreffen die man ſchon nach dem

Naturrechte zu fordern hat - 94.

17o. Von der Colliſion dieſer Verträge

mit den Pflichten gegen ſich ſelbſt -

171. Von Verträgen worinn man blos

andere nicht zu lädiren verſpricht - 197

172. Verträge über ſolche Dinge wozu

man natürlicher Weiſe nicht verbun

den iſt. Gleiche Verträge e 198

173. Verbindlichkeit in den Verträgen ei- >

ne Gleichheit zu beobachten 2. OG

74 unterſchied unter den gleichen Ver

trägen und gleichen Bündniſſen - 2 91

175. Von ungleichen Verträgen und

Bündniſſen s 203

b 4 § 176

f
93



Verzeichnis der Capitel

-

§ 176. Wie ein Bündniß mit Verringerung

der Souveränität die vorhergehen

den Verträge aufheben kann S. 299

177. Man mus ſich ſoviel möglich hüten

dergleichen Bündniſſe einzugehen - 219

178. Wechſelweiſe Pflichten der Nationen

in Anſehung ungleicher Bündniſſe - 21

179. In denjenigen welche von Seiten

des Höhern ungleich ſind - - 2 . ?

180. Wie die Ungleichheit der Verträge

und Bündniſſe dem natürlichen „*

Rechte gemäsſeyn kann - 2 . 2 I4.

1 81, Von der ſtatt einer Straffe aufge

legten Ungleichheit 3 - 2 IS

182. Andere Arten von welchen ander

wärts geredet worden iſt - - 2 16

1 83. Von perſönlichen und dinglichenVer

trägen L / - 2 16

184. Die in dem Vertrage ſtehende Na

men der Contrahenten machen ihn

nicht perſönlich P - 2 IF

185. Ein von einer Republickerrichtetes

Bündniß iſt dinglich 2 - 2 I 8

§ 186



und Paragraphen.

§ 186. Von Verträgen welche von Königen

oder andern Monarchen geſchloſſen

worden ſind Z S. 22o

187. Verträge welche auf ewig oder auf

eine gewiſſe Zeit geſchloſſen wor

den ſind 2 2 22, I

88. Vecträge die für einen König und

für ſeine Nachfolger gemacht wor

den ſind Z - 22 1

1 89. Verträge die zum Beſten des Reichs

gemacht ſind Z 2 2 2 2

19e. Wie die Vermuthung in zweifelhaf

ten Fällen entſteht Z • 223

191. Die aus einem dinglichen Vertrage

entſpringende Rechte und Verbind

lichkeiten fallen auch auf die Nach

folger Z - 226

192. Von Verträgen welche ein für alle

mal erfüllet werden Z - 227

193. Von Verträgen welche ſchon von ei:

nem Theile erfüllet worden » 229

194. Ein perſönliches Bündniß erlöſcht,

wenn einer der Contrahenten vom

Regimente kommt s 2 23 Z

b 3 § 195.



verzeichnis der Capitel

§, 195, Verträge welche ihrer Natur nach

perſönlich ſind 2 S. 233

196. Von Bündniſſen welche zur Verthei

digung des Königes und der Kö

niglichen Familie errichtet wor-

den f 4 234.

197. Zu was ein dingliches Bündniß ver

bindet, wenn der verbundene Kö

nig vom Throne gejagt worden

iſt - • * 237

XIII, Capitel,

Von Auſeug Ä Erneuerung der

ertrege. N

/

§ 198. Erlöſchung der Bündniſſe zur be

ſtimmten Zeit 4 S. 239

199. Von Erneuerung der Verträge - 4«

2co, Wie ſich ein Vertrag aufhebet, wenn

er von einem der Bundsverwand

ten verlezet wird s - 242

1e 1. Die Verlezung des einen Vertrages

hebt nicht zugleich den andern auf - 243

§. 2.O 2 .



und Paragraphen.

§ 2 o2. Die Verlezung des Vertrages in ei

nem Artickel kann die gänzliche Auf

hebung deſſelben in allen andern be
wirken 1. Z S. 245

293. Der Vertrag erſtirbt mit einem der

Contrahenten 4. s 247

294. Von den Bündniſſen eines Staates,

der ſich hernach unter den Schuz

eines andern begeben hat • • 249

295. Verträge welche mit allerſeitiger Be

willigung aufgehoben werden - 25 I

XIV. Capitel.

Von andern öffentlichen Conventionen

und ſolchen, welche durch die Staatsbedientener

richtet werden; insbeſondere von dem Accorde,

Lateiniſch Sponſo genennt, und von den Con

ventionen eines Souveräns mit Pri

vatperſonen. -

§ 206. Von Conventionen ſo von Souve

ränen errichtet werden - S. 252

207. Von denjenigen welche durch die

Staatsbedienten errichtet werden - 253

b 4 §. 2 o8«
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Verzeichnis der Capitel

§ 2e8. Von Verträgen die von einer öffent

lichen Perſon, ohne Befehl des

Souveräns oder ohne hinlängliche

Vollmacht errichtet werden S. 2 S 5

2e 9. Von dem Accorde, der lateiniſch

Sponſio genennet wird - - 256

- 1s. Der Staat iſt an einen ſolchen Ac

cord nicht gebunden - - 258

- 2 1 1. Wozu der Promittentverbunden iſt,

wenn der Accord verworfen wird - 26o

2. 12. Wozu der Souverän gehalten iſt - 267

2 13. Von Privatcontracten des Sou

veräns - ſ - - 275

: 14. Von ſolchen die er im Namen des

Staats mit Privatperſonen ein

gehet s 3 - 275

2 15. Sie verbinden die Nation und die

Thronfolger s - 277

2. 16. Von den Schulden des Souveräns

und des Staats s - 277

* 7. Von den Schenkungen des Souve
(NZ s - - 279

XV, Cas



und Paragraphen,

- xv Capitel.

Von der Treue der Verträge.

2 19. Die Verträge ſind heilig unter den

Nationen - ſ s

* 0. Die Treue der Verträge iſt heilig -

22 1. Derjenige der ſeine Verträge bricht,

verlezet das Völkerrecht 3 4

222. Recht der Nationen gegen denjeni

gen, der die Treue der Verträge ver

achtet ſ

223. Eingriffe welche die Päsſe in das

- ölkerrecht begangen haben 2.

2:4. Wie dieſe Mißbräuche von den Für

ſten ſelbſt ihre Kraft und Anſehen
erhalten haben Z 3

125. Gebrauch des Eides bey Verträgen;

derſelbe macht ihre Verbindlichkeit

nicht aus Z 2

2:6. Er verändert ihre Natur nicht -

27. Er giebt keinem Vertragevor andern

einen Vorzug 4 2

* * 18. Was unter den Nationen heilig iſt S. 281

282

283

383

284

285

289

29o

292

29 z.

b5 S. 228,

- i'



Verzeichnis der Capitel

-

A

§ 22 8. Er kann einem ungültigen Vertrage -

keine Kraft geben Z S. 293

229. Von Betheurungen Z - 294

2 30. Die Treue der Verträge hängt kei

neswegs von der Verſchiedenheit

der Religion ab 2 2 295

z. Nöthige Vorſicht bey Abfaſſung der

- Verträge 4 - 295

232, Von Ausflüchten in den Verträ- -

gen - 296

233. Wie ſehr eine offenbar falſche Aus

legung der Treue der Verträge zu

wider iſt - 2 297

234. Von der ſtillſchweigenden Treue - 298

Von den, wegen Veſthaltung derVer

träge gegebenen Verſicherungen.

s. 2 35. Von der Gewährleiſtung * - 3o1

236, Sie geht dem Garante kein Recht -

ſich in die Vollziehung des Ver

- tra



und Paragraphen,

trages zu miſchen, ohne darum er

ſucht zu werden K S. 3oz

§ 237, Natur der Verbindlichkeit die ſie auf

leget - * 304

238, Die Garantie kann dem Recht eines
dritten nicht ſchaden s 305

239, Währung der Garantie - - 396

24s, Von Bürgſchaftsverträgen - - 396

241, Von Pfandſchaften und Hypothe

cken 4 - 307

242. Von den Rechten einer Nation auf

die innhabenden Pfandſchaften - 308

243. Wie ſie ſolche wieder herzugeben

verbunden iſt e 309

244. Wie ſie ſich ſolche zueignen kann - 31a

245, „Von Geiſeln 8 2 3 I 1

246, Was man für Rechte über die Gei
ſeln hat Z 2 Z 1 .

247. Blos die Freyheit der Geiſel iſt ver

pfändet s 2 3 I L.

248. Wenn M(tt ſie loslaſſen ſoll ? ZIZ

§ 249.



Verzeichnis der Capitel

§ 249. Ob ſie einer andern Urſach wegen zu

ruck behalten werden können S. 314

250. Dieſes kann um ihrer eigenen Hand

lungen willen geſchehen - - 316

25 1. Vom Unterhalte der Geiſeln - 3 17

25 . Ein Unterthan kan ſich nicht weigern

einen Geiſel abzugeben - - 3 1 7

153. Von dem Stande der Geiſeln - 3 I 8

254. Sie dörfen nicht durchgehen - 319

255. Ob der Geiſel welcher ſtirbt, wie
der erſezt werden mus Z 32e

:56. Von dem der in eines Geiſels Stelle
tritt 2 Z - Z 2 o

257. Von einem Geiſel der zur Crone ge

langet „? 2 s 32 I

258. Die Verpfändung des Geiſels hört

mit dem Vertrag auf 2. - 3 22

259. Durch Verlezung des Vertrages

geſchiehet den Geiſeln Unrecht - 322

26o. Schickſal des Geiſels, wenn derjeni

ge der ihn gegeben hat, ſein Wort

nicht hält - * Z24

S. 2 61.



und Paragraphen.

5, 261. Von dem auf das Herkommengegrün

deten Rechte 9 S. 324

XVII. Capitel.

Von Auslegung der Verträge.

§ 262. Es iſt nöthig gewiſſe Regeln der

Auslegung veſtzuſezen - S. 325

263. Erſte allgemeine Marime: Es iſt -

nicht erlaubt dasjenige auszulegen,

was keine Auslegung nöthig hat - 327

264. Zweyte allgemeine Marime: Wenn

derjenige, der ſich hat erklären kön

nen und ſollen, es nicht gethan hat,

ſo iſt der Schade ſein 5 - 328

265. Dritte allgemeine Marime: Weder

der eine noch der andere der Con

trahenten iſt befugt eine Urkunde

nach ſeinem Belieben auszulegen - 33 o

166. Vierte allgemeine Marime: Man

nimmt das für wahr an was hin

länglich erklärt iſt Z * 33 1

167. Man mus ſich vielmehr nach den

Worten deſſen der etwas verſpricht,

als deſſen dem etwas verſprochen

wird, richten - * 33 1

268. Fünfte allgemeine Marime: Die

Auslegung mus nach gewiſſen Re-

geln geſchehen - -333

- S. 2 69.

- -

-



Verzeichnis der Capitel

§ 269. Die Treue der Verträge verbindet

dieſe Regeln zu beobachten S. 334

27o. Allgemeine Regel der Auslegung - 335

271. Man mus die Redensarten nach dem

gemeinen Gebrauch erklären - 338

272. Von Auslegung alter Verträge - 339

273. Von Verdrehung der Wörter - 349

274. Regel über dieſen Punct - * 342

275. Von Vorbehaltungen im Sinne - 342

276. Von Auslegung der Kunſtwörter - 343

277. Von Redensarten, deren Bedeu

tung verſchiedene Stuffen hat - 344

278. Von einigen figürlichen Ausdrücken - 345

279. Von zweydeutigen Ausdrücken - 346

280. Regel in beyden Fällen - * 346

281. Es iſt keine Nothwendigkeit einem

Ausdrucke in einer und eben derſel

ben Urkunde, auch nur einen Ver

ſtand beyzulegen - - 35 G.

282. Man mus keine Auslegung gelten

laſſen, die auf eine Ungereimtheit

hinauslauft s 435 1

283. Und keine ſolche, die die Handlung

oder Urkunde null und unkräftig

machen würde * 353

184. Dunkele Redensarten ſo durch klä

rere Worte des nemlichen Verfaſ

ſers ausgeleget werden - - 356

§ 285.



und Paragraphen.

§ 285. Auslegung welche ſich auf den Zu

ſammenhang der Rede gründet S. 357

2 86. Auslegung, welche ſelbſt aus dem

Zuſammenhange und Verhältniſſe

der Sachen hergenommen wird - 358

287. Auslegung welche auf die Urſache

der Urkunde gegründet iſt 2 - 361

288. Von dem Falle, da viele Urſachen

zuſammen helfen den Willen zu be

ſtimmen 2 2 363

289. Was den zureichenden Grund einer

Handlung des Willensausmachet - 365

29o. Ausdehnende Auslegung, ſo von dem

Grunde der Handlung oder Urkun

de hergenommen wird - 366

291. Von betrüglicher Hintergehung der

Geſeze oder Verſprechungen - 369

292. Von der einſchränkenden Ausle

gung – , - 370

293. Ihr Gebrauch, um zu vermeiden,

daß man nicht in das ungeräumte

verfalle oder etwas unerlaubtesthue - 372

294. Oder etwas, das gar zu hart und -

gar zu beſchwehrlich wäre • 373

195. Wie ſie die Bedeutung auf eine

dem Gegenſtande gemäſe Art ein

ſchränken ſoll - - 375

S, 296.
-

/



Verzeichnis der Capitel

§ 296. Wie die in dem Zuſtande der Sachen -

vorgefallene Veränderung eine Aus

nahme machen kann - S. 376

297. Auslegung einer Urkunde in unver

ſehenen Fällen 4 - 379

298. Von dem Grunde der aus derMög

lichkeit und nicht allein aus der

Wirklichkeit einer Sache herge

nommen iſt - - 381

299. Von Redensarten, welche in einem

ausdehnenden und einſchränkenden

Verſtande genommen werden können - 38z

3oo. Von angenehmen und verdtüßlichen

Dingen - - 384

301. Was auf einen gemeinſchäftlichen

Nuzen, und auf eine Gleichheit

abzielet, iſt angenehm, das Gegen

- theil iſt verdrüßlich - - 386

362. Was der menſchlichen Geſellſchaft

nüzlich iſt, iſt angenehm, das Ge

gentheil iſt verdrüßlich - 2 388

363. Was eine Straffe in ſich hält, iſt

verdrüßlich - - 389

364. Was eine Handlung oder Urkunde

aufhebet iſt verdrüßlich. ---389

305. Was auf eine Aenderung des gegens

wärtigen Zuſtandes der Sachen hin

(UVs



x

und Paragraphen.

ausgehet, iſt verdrüßlich; das Ge- -

gentheil iſt angenehm - S. 39e

s. 306. Von vermiſchten Dingen - - 391

307. Auslegung der angenehmen Dinge - 393

zo8. Auslegungder verdrüßlichen Dinge - 397

309. Beyſpiele - 4oo

310. Wie blos milde Handlungen und die

- darüber ausgefertigten Urkunden

auszulegen ſind * * * * 493

31 1. Von der Colliſion der Geſeze oder

. . Verträge - - 4o 5

312, Erſte Regel welche bey einer Collis : 2

ſion zu beobachten iſt tº - - 406

313. Zweyte Regel. - - - 4o7

314 Dritte Regel - - - - 4o7

a 315. Vierte Regel • . . . . - 409

316. Fünfte Regel. 2 - 4. o

317. Sechſte Regel: * 2. - 4.1 I

318. Siebende Regel * - * 4-II

319. Achte Regel - - - - 413

32 o. Neunte Regel 2 - 3 - 414.

32 1. Zehende Regel: - 2 414

322. Hauptanmerkung über die Art und

* Weiſe, wie alle bisher angeführte :

Regeln anzuwenden ſind - - 415
. . . . . . . . :

2 vºr
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Von der Art und Weiſe die Streitigkei

ten unter den Nationen behzulegen.

§ 323 Allgemeine Einleitung in dieſe Maº

324, Jedwede Nation iſt verbunden die

andere wegen ihrer gerechten Be-

ſchwehrden zufrieden zu ſtellen - 417

325. Wie die Nationen ihre Rechte und

gegründete Beſchwehrden fahren

laſſen können 418

3:6. Von den Mitteln welche ihnen das

natürliche Geſez an die Hand giebet,

ihre Streitigkeiten beyzulegen; von -

der Güte oder dem freundſchaftli

- chen Nachgeben - - 42e

3:7. Von dem Vergleiche - * 43 1

28. Von der Vermittelung - * 421

329. Von den Schiedsrichtern - 423 |

33 o. Von Friedensverſammlungen und

Conferenzen • 426

331. Unterſchied der ungezweifelten und

zweifelhaften Fälle - * 427

332. Von Hauptrechten und ſolchen die

nicht von gleicher Wichtigkeit ſind - 429

333. Wie man in einer zweifelhaften Sas

che befugt iſt, Gewaltzubrauchen - 43

, S-334



und Paragraphen,

338, Wie man ſich Genugthuung für eine

, 334. Und ſogar ohne andere Wege zu verz

ſuchen s - S. 43 :

335. Von dem was das freywillige Völ

kerrecht über dieſe Materie erkennet - 433

336. Man ſoll allemal billige Bedingun

genanbieten - * * 436

337 Recht des Beſizers in zweifelhaften
Dingen s * 436

- Beleidigung verſchaffen

ſoll s . .

339 Von der Wiedervergeltung . . . jj

349. Verſchiedene Arten zu ſtraffen ohne

es zum Ausbruche eines Krieges

kommen zu laſſen * - 441

341, Bon der Wiedervergeltung des

Rechts (Retorſio iuris) * 441

34. Von Repreſſalien - - 443

343. Was dazu gehört, wenn ſie recht,

mäfig ſeyn ſollen g * 444

344. Uber was für Güterman ſolche aus

üben kann . - 446

345. Der Staat mus diejenigen ſchadlos

halten, die durch Repreſſalien leiden - 447

346. Der Souverän allein kann zu Re,

preſſalien Befehl geben, * - 447

§ 347.

e 437
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- verzeichnis der Capitel und paragraphen,

s. 347. Wie ſie gegen eine Nation um der 3

- Handlungen ihrer Unterthanen wil

ºlen, und zu Gunſten diſſeitiger lä-- -

dirter Unterthanen, ſtatt haben

- können - - S. 448

e348. Nicht aber zu Gunſten fremder Un

terthanen - - - 449

* 349. Diejenigen welche zu Repreſſalien

Anlaß gegeben haben, müſen dieſes

nigen ſchadlos halten, die darunter
W T - * leiden * * 452

°sse. Was für eine Juſtizverweigerung
“ angeſehen werden mag - - 453

35. Repreſſalien ſo durch Gefangenneh
mºngauswärtiger Unterthanenausº

„ . . ge bet werden. - -- - 455

35*. Rººººººn, die ſich den
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Völkerrecht.

Von einer Nation in ihren Verhält

„niſſen mit andern betrachtet.

Kapitel

Von den gemeinen Pflichten, einer

Nation gegen die andern oder von den

Liebes-Pflichten unter den Na

.tionen.‘‘

Grund der gemeinen und wechſelweiſen

Pflichten der Nationen. ºf

ſere Marmen werden der Cabinet - Politick

ziemlich fremde vorkommen, und das menſch“

2 II. Buch. A iche

-
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lche Geſchlecht iſt ſo unglücklich, daß viele von die

ſen bösartigen Vorſtehern der Völker, die in die

ſem Capitel vorkommende Lehre lächerlich machen

werden. Was liegt daran, laſt uns unerſchrocken

vortragen, was das natürliche Geſez den Nationen

vorſchreibt. Solten wir uns ausgelacht zu wer

den fürchten, wenn wir dem Cicero nachſprechen?

Dieſer groſe Mann hat das Ruder des mächtigſten

Reiches geführt, welches jemahlen geweſen; und

er ſchien dabey nicht weniger gros, als er auf dem

Rednerſtuhle war. Er hielte die genaue Beobach

tung des natürlichen Geſezes für die heilſamſte Po

litick eines Staats. Ich habe ſchon in meiner Vor

rede jene ſchöne Stelle angeführt: Nihileft quod

adhuc de republica putem dičtum, et quo

poſſimlongius progredi, niſ ſit confirmatum,

non mode falſum eſſe illud, ſine injuria non

poſſe, ſed hoc veriſſimum, ſine ſumma juſti

tia rempublicam regi non poſſe. (Fragmex

lib: II. de republica). Ich könnte mit Grund

behaupten, Cicero habe durch dieſe Worte; Süm

ma juſtitia, die allgemeine Gerechtigkeit, welche

in der gänzlichen Erfüllung des Naturgeſezes beſte

het, andeuten wollen. Allein er erklärt ſich hie

rinn viel ausführlicher und giebt genugſam zu er

kennen, daß er die wechſelweiſen Pflichten der Me

ſchen nicht blos auf dieBººm der eigentli

- - * ſ: - ſo
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ſo genannten Gerechtigkeit einſchränke. Er ſagt,

nichts ſey der Natur ſo gemäs, nichts ſo fähig eine

wahre Zufriedenheit zu verurſachen, als wenn man,

wie Hercules ſelbſt, die allermühſamſten Arbeiten

zur Erhaltung und zum Nuzen aller Nationen un-

ternimmt: Magis eſt ſecundum naturam pro

omnibus gentibus, ſi fieri poſſit, conſervan

dis, autjuvandis, maximos labores moleſtias

que ſuscipere, imitantem Herculem illum,

quem hominum fama, beneficiorum memor,

in concilium „cºeleſtium collocavit; quam

vivere in ſolitudine, non modo ſine ullis

moleſtiis, ſed etiam in maximis voluptatibus,

abundantem omnibus copiis; ut excellas

etiam pulchritudine et viribus. Quocirca

optimo et ſplendidiſſimo ingenio longe illam

vitam huic anteponit. (*) Cicero wieder,

legt in dem nemlichen Capitel diejenigen, welche

die Fremden von den Pflichten ausſchlieſen wollen,

zu welchen ſie ſich gegen ihre Mitbürger für verbun,

den erachten: Qui autem civium rationem

dicunt habendam, externorum negant, hi

dirimunt communem humani generis ſocieta

tem, qua ſublata, beneficentia, liberalitas,

bonitas, juſtitia fünditus tollitur: quae qui

. . ! . . . A 2 tollunt,

„ (o De officis, Lib. it cºp. v.

/
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. . . . . war ein
tollunt, etiam adverſus Degs immortales im

- - - - - - ----: - - - - - - n------ --

juälend ſant bisÄ
je ſocietatemevertunt -

erhomines ſocietatemeYºrt" . . . . .

- und warum ſolten wir nicht hoffen. Ä
denen die am Regimenteſzent noch einige Weiſe

zu finden, welche von dieſer groſen Wahre über

zeuget wären daß die Tugend für Souveräne und

Staaten der ſicherſte Weeg zur Glückſeeligkeit und

Wohlfarth ſey? Man hat wenigſtens den Vor

theil davon zugewaeten , wenn man heilſame Mari

men öffentlich bekannt macht, daß ſie diejenigen

jenſe am wenigſten anſehen zwingº vorſich

tig zu ſeyn, um ſich nicht völlig um ihren guten

Namen zu bringen. Man würde ſich grauſam ix

Äman ſich ſchmeichelnwoÄ

ſchen und insbeſondere mächtige Menſchen, die

Strenge der natürlichen Geſeze beobachten werden:

j man würde dem menſchlichen Geſchlechte gar

zu viel böſes zutrauen, wenn man alle Hoffnung

aufgäbe, bey ein und andern einen Eindruck zu

machen.

Da die Nationen von Natur verbunden ſind

unter einander geſellſchaftlich zu leben3 (Bº

§ 1.) ſo ſind ſie auch gegen die andern zualen

Pflichten verbunden, welche das Wohl und der

Nuze dieſer Geſellſchaft erheiſchen. -- -

sc §. *
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§ 2.

Liebes-Pflichten und Grund derſelben.

Die Liebes-Pflichten ſind diejenige Hülfe, die

jenigen Schuldigkeiten, zu welchen die Menſchen,

als Menſchen gegen andere verbunden ſind, das iſt,

als Weſen, welche gemacht ſind, geſellſchaftlich zu,

leben, welche nothwendig eines wechſelweiſen Bey

fandes bedürfen, um ſich zu erhalten, um glücklich

zu ſeyn, und um auf eine ihrer Natur anſtändige

Art zu leben. Nun ſind die Nationen den natür

lichen Geſezen nicht weniger unterworffen als

Privat-Perſonen: (Vorb: s. 5.) Daher iſt eine

Nation andern Nationen nach ihrer Art eben das-

jenige ſchuldig, was ein Menſch den andern zu lei

ſten ſchuldig iſt. - (Vorb; s, 10. und ff: ). Dies

iſt der Grund von den gemeinen Obliegenheiten,

von dieſen Liebes-Pflichten, zu welchen die Ratio

nen wechſelweis gegen einander verbunden ſind.

Sie beſtehen überhaupt darinn, daß wir alles was

in unſerm Vermögen iſt, zur Erhaltung und zum

Glück anderer beytragen, inſoferne ſolches mit uns

ſern Pflichten gegen uns ſelbſt beſtehen mag.

* - 2 - - - - - - r:

- - - - -

- - - - - . .

ſº - - 3- --

3 S. 3.
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S. 3.

Allgemeiner Grundſaz aller wechſelwei

ſen Pflichten der Nationen. - -

Wir ſehen daraus, daß die Natur, und das

Weſen des Menſchen, ſich ſelbſt zu ſeiner Erhal

tung, zu ſeiner Vollkommenmachung und zu einem

glücklichen Leben ohne dem Beyſande anderer nicht

hinreichend iſt, daß er beſtimmt ſey in einer Geſell

ſchaft zu leben, wo man einander wechſelweis bey

ſtehet, und daß folglich alle Menſchen ihrer Natur

und Weſen nach verbunden ſind, gemeinſchaftlich

und mit vereinigten Kräften an der Vollkommen

heit ihres Weſens und Zuſtandes zu arbeiten. Das

mit nun dieſes deſto würkſamer geſchehen möge, ſo

iſt das ſicherſte Mittel, daß ein jeder zuerſt für ſich,

hernach für andere arbeite. Daraus folgt, daß

wir alles, was wir uns ſelbſt ſchuldig, auch an

dern zu thun verbunden ſind, inſoferne ſie würklich

unſere Hülfe nöthig haben, und wir ihnen ſolche

ohne unſern eigenen Nachtheil angedeyhen laſſen.

können. Weil denn alſo eine Nation nach ihrer

Art einer andern Nation eben dasjenige ſchuldig iſt,

was ein Menſch einem andern Menſchen ſchuldig

iſt; ſo können wir getroſt den allgemeinen Grund

ſaz annehmen: ein Staat ſey einem andern Staate

eben das ſchuldig, was er ſich ſelber ſchuldig iſt,

- ſafern
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ſofern dieſer andere ſeiner Hülfe wahrhaftig benö

thiget iſt, und er ſie ihm angedeyhen laſſen kann,

ohne die Pflichten gegen ſich ſelbſt hintanzuſezen.

Dieſes iſt das ewige und unveränderliche Geſez

der Natur. Diejenigen welche hier eine gänzliche

Umkehrung der vernünftigen Politick finden möch

ten, werden durch die beeden folgenden Betrachtun

gen wiederum Muth bekommen. - - - - -

1) Die Cörper der Geſellſchaft oder die ſou,

veränen Staaten ſind ſich eher ſelbſt zureichend als

einzele Menſchen, und der wechſelweiſe Beyſtand iſt

unter ihnen nicht ſo nothwendig und gebräuchlich,

als unter dieſen. Nun ſind aber in allen denjeni

gen Dingen, welche eine Nation ſelber thun kann,

andere derſelben keine Hülfe ſchuldig. -

W . .

2) Die Pflichten einer Nation gegen ſi

ſelbſt, und fürnemlich die Sorge für ihre eigene

Sicherheit, erheiſchen vielmehr Vorſicht und Be

hutſamkeit, als eine Privatperſon in dem Beyſtan,

de welchen ſie andern leiſtet, zu beobachten hat.

Wir werden dieſe Anmerkung ſogleich weitläuftiger

entwickeln,

A 4 A - §. 4»
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12 . . .“ §. 4 -, - -, es -

Pflichten einer Nation in Anſehung derErhaltung anderer. “: r .

- 3 :

-
- ---

: ,

-

(

» Alle Pflichten einer Nation gegen ſich ſelbſt, has

ben ihre und ihres Zuſtandes Erhaltung undVollkom

menheit zum Gegenſtand. Das was wir davon

in dem erſten Buche dieſes Werks mit mehrern

angeführet haben, wird uns die verſchiedenen Ge

genſtände zu beſtimmen dienen, um welcher willen

ein Staat dem andern beyſtehen ſoll und kann.

Eine jede Nation mus daher bey ereignender Gele

genheit an der Erhaltung und Verwahrung anderer

für einen traurigen Umſturz ſo viel arbeiten, als

ſie thun kann, ohne ſich ſelbſt in Gefahr zu ſezen,

Wenn alſo ein benachbarter Staat von einem mäch

tigen Feind, der ihn zu unterdrücken drohet, unge

rechter weiſe angegriffen wird, ſo iſt kein Zweifel,

daß ihr ihn vertheidigen ſollt, wenn ihr es thun

könnt, ohne euch einer groſen Gefahr auszuſezen.

Saget nicht, es ſey einem Souverän nicht erlaubt,

das Leben ſeiner Soldaten für das Wohl eines

Fremden hinzugehen, mit welchem er etwann, kei

nen Vertheidigungs - Bund geſchloſſen hat. Er

kann ſelbſt in den nemlichen Fall gerathen, und

wenn folglich die Meinung einander beyzuſtehen,

rege gemacht und aufgemuntert wird, ſo heiſt die

es
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ſes an dem Wohl ſeiner eigenen Nation arbeiten.

Auch wird hier die Verbindlichkeit und Pflicht

von der Staatsklugheit unterſtüzt; indem denen,

Fürſten daran gelegen, die Progreſſen eines Ehr,

Ähtigen zu hemmender durch Bezwingung ſeiner

Machbaren gros werden will. Da die verein ten,

Niederlande in Gefahr ſtunden von Ludwig Xy.

unter das Joch gebracht zu werden, (*) ſo wur

de zu ihren Gunſten ein mächtiges Bündniß errich

et; und als die Türcken Wien belagerten, ſo

war der tapfere König Sobiesky von Pohlen

der Befreyer des Hauſes Deſerreichs und viele

leicht ganz Teutſchlandes und ſeines eigenen König

reiches. (**), es Pººr': “:"i3 ? ... os

::: : 3 x 9 2 - . * . . . -

:'' : 1) Ss. 2 :: -

Sie mus einen vom Hunger und andern

Elende gequältem Volke beyſtehen,

Aus dem nemlichen Gründe niſſen, wenn

ein Volk vom Hunger genuält wird, ihm alle die,

jenigen beyſtehen, welche übrige Lebens-Mittel ha

en, jedoch ohne ſich ſelbſt dem Mangel blos zu,

ſtellen. Wenn aber dieſes Volk die Lebens-Mittel,

A 5 - welche
(*) Im Jahre 1672. f

(“). Er ſchlug im Jahr 1683 die Türken und zwang
fie, dieÄ von Wien aufzuheben.
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welche man ihm mitteile, bezahlen kann, ſo iſt

es gar wohl erlaubt, ſie ihm um einen billigen Preis

zu verkaufen. Denn man iſt ihm nichts ſchuldig,

was es ſich ſelbſt ſchaffen kann, folglich iſt man

nicht verbunden, ihm etwas umſonſt zugeben, was

es zu kaufen im Stande iſt. Der Benſand in

einer ſo harten Noth kommt mit der Menſchlichkeit

ſo weſentlich überein, daß man ſolche ſchwehrlich

eine nur etwas geſittete Nation gänzlich unterlaſſen

ſieht: Der groſe Heinrich V. konnte ihn ſogar

hartnäckigten Rebellen nicht verſagen, welche auf

ſeinen Untergang dächten. (*)

e” Man iſt dieſen Beyſtand einem Volke ſchul

dig, von was für einem Unfall es auch betroffen

ſeyn mag. Wir haben geſehen, daß die kleinen

Schweizer Staaten öffentliche Collecten zum Beſten

einiger durch Feuer verunglückter Städte oder Dörf

fer in benachbarten Ländern, anordneten, und ihnen

alle erforderliche Hülfe leiſteten, ohne daß ſie der

Unterſchied der Religion an einem ſo guten Werke

verhindert hätte. Die Unfälle Portugalls ha

ben Engelland eine Gelegenheit verſchaft, die

Pflichten der Menſchlichkeit mit dieſer edlen Gros

muth zu erfüllen, welche eine groſe Nation bezeich

net. Auf die erſte Nachricht von dem Unglücke

Liſſa

(*) Zur Zeit der bekannten Belagerung von
Paris.
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Liſſabons, wies das Parlament eine Summe

von hundert tauſend Pfund Sterlings zum Troſt

eines unglücklichen Volks an; der König legte be

trächtliche Summen hinzu, und es wurden eiligſt

Schiffe mit Lebens-Mitteln und allerley Nothwen

digkeiten beladen, und die Portugieſen überzeugt,

daß die Verſchiedenheit des Glaubens und Gottes

dienſtes denenjenigen kein Hindernis iſt, welche die

Pflichten der Menſchlichkeit kennen. Der König

in Spanien hat bey der nemlichen Gelegenheit, ſeine -

Zärtlichkeit für einen nahen Bundsgenoſſen, ſeine

Menſchlichkeit und Grosmuth rühmlichſt an den Tag

gelegt, - - - : ,

§ 6.

Und zur Vollkommenheit anderer das

- ihrige beytragen. - -

Die Nation mus es nicht bey Erhaltung ans

derer Staaten bewenden laſſen, ſie mus auch zu ih

rer Vollkommenheit etwas beytragen, ſofern es in

ihrem Vermögen iſt, und jene ihrer Hülfe benöthi

get ſind. Wir haben ſchon gezeiget (Vorb. S. 13)

daß die natürliche Geſellſchaft ihr dieſe allgemeine

Verbindlichkeit auflege. Wir müſen dieſes hier et

was umſtändlicher auseinander ſezen. Ein Staat

iſt mehr oder weniger vollkommen, nachdem er mehr

oder weniger geſchickt iſt, den Endzweck der bürger
- V *. lichen
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lichen Geſellſchaft zu erreichen, welcher darinn be-,

ſtehet, daß denen Bürgern alles verſchaft werde,

was ſie zu ihrer Nothdurft, zur Bequemlichkeit und,

Anmuth des Lebens, und überhaupt zu ihrem Glücke

nöthig haben, damit ein jeder das ſeinige ruhig ge-,

nieſen, Recht und Gerechtigkeit ohne Gefahr erhal

ten und ſich gegen alle auswärtige Gewaltvertheidigen,

könne (I, B.S. 15). Einejede Nation, mus daher

bey Gelegenheit und nach ihrem Vermögen etwas

beytragen, damit eine andere dieſe Vortheile nicht

nur genieſen, ſondern auch ſich ſolche ſelber zu ver

ſchaffen im Stande geſezt werden möge. So mus

eine vernünftige Nation einer andern nicht entſte

hen, welche die Barbarey zu verlaſſen wünſchet, und

ſie um Lehrmeiſter anſpricht. Diejenige, welche

das Glück hat unter weiſen Geſezen zu leben, mus?

es für eine Schuldigkeit halten, ſie auf Verlangen

andern mitzutheilen. So ſchlugen die Griechen,

als das kluge und tügendhafte Rom Botſchafter nach

Griechenland ſchickte, um allda gute Geſeze zu hoh-,

len, ein ſo vernünftiges und lobenswürdiges Anſte;

chen keineswegs ab. - - - - - - - - - -

Keineswegs aber mit Gewalt.

ºt. Wenn aber eine Nation verbunden iſt, ſoviel

möglich zur Vollkommenheit anderer-beyzutragen,

. .! ſo
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ſo hat ſie kein Recht ſie zu zwingen, dasjenige an,

zunehmen, was ſie in dieſer Abſicht thun will. Da

durch würde die natürliche Freyheit verlezet werden.

Wenn man jemand eine Wohlthat anzunehmen

zwingen will, ſo mus man eine Gewalt über ihn

haben; die Rationen aber ſind durchaus frey und

unabhängig (Vorb, s. 4). Die ehrſüchtigen Eu

ropäer, welche die Americaniſchen Nationen angrei,

fen, und ſie ihrem Geiz und Herrſchſucht unterwarf,

fen, um ſie, wie ſie ſagten, geſitteter zu machen,

und in der wahren Religion zu unterrichten; dieſe

unrechtmäſige Eroberer, ſage ich, ſteiften ſich auf

einen eben ſo lächerlichen als ungerechten Vorwand.

Man mus ſich wundern, wenn man den gelehrten

und ſcharfſinnigen Grotiusſagen hört, ein Sou

verän ſey berechtigt die Waffen zu ergreifen, um

diejenigen Nationen zu züchtigen, welche ſich grober

Verbrechen gegen das Naturrecht ſchuldig machen,

# gleich den Sogdern ihren Elternnn

Me º enwelchegleichdenalten

Galliern Mett Ä # u. ſ. w.(").

Er iſt in dieſen Irrthum verfallen, weil er einem je

den unabhängigen Menſchen und alſo auch einem

jeden Souverän weis nicht was für ein Recht bey

miſſet, diejenigen Fehler zu beſtraffen, welchemie

einerÄ Äs des Naturrechts ver
- *** 01. U . . .
e knüpfe

(*) J. B. & P. Lib, ll. C, XX. § XI.
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* - -

knüpfet ſind, ſogar auch ſolcher welche weder ſeine

Rechte, noch ſeine Sicherheit angehen Alleinwir

haben gezeiget ( B s. 69.) daßÄ
ſtraffen, dem Menſchen lediglich umſº Sicher

heiwillen zukomme, und daß es alſo nur ge

j diejenigen zuſtehe, welche ihn beleidige Ä

jGrotius nicht eingeſehen, daß dieſe“

ne Meinung aller von ihm in den folgenden Para

graphen gebrauchten Vorſicht ohº!Ä
Wuch der Schwärmerey und des Religions-Ei

fers Thür und Thor öffne und der Ehrſucht einen

unermeßlichen Vorwand darbiete? Mahomet

und ſeine Nachfolger haben Aſien verwüſtet und in

Fjºn geſchlagen, um die beleidigte. Eine Ä
es zu rächen: alle diejenigen welche mehr als eine

Perſon in der GOttheit glaubten und die ſie für

Ändiener hielten, waren Opfer ihrer heiße"

Raſerey. . . . . . . . .

. . . * - §. Z. . .

Von dem Rechtsdiebes-Pflichten
zuverlangen.. . - . .

wät denn nun eine jede Natiºn erº

die Äcken ºder ebsÄ
j gehalten iſt, nachdºÄ derſelben bené

Ändealer ſºwieÄ
jus, weil jegliche Nation freunabhängig

- X> ... -- -- --

e
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und Herr von ihren Handlungen iſt eine jede ſehen,

ob ſie in dem Falle ſey, hierinnen etwas zu verlan

gen, oder zu leiſten. Alſo hat . . . . . . .

1) Eine jede Nation ein vollkommenes Recht

um ſo viel Beyſtand und Hülfsleiſtung anzuſprechen,

als ſie nöthig zu haben glaubt. Wer ſie daran hin

dert, beleidigt ſie. Wenn ſie ſolche ohne Noth ver

langt, ſo ſündigt ſie wider ihre Pflicht; allein ſie

hängt in dieſem Stücke, von keines Menſchen Ur

theil ab. Sie hat das Recht darum anzuſuchen,

nicht aber ſie mit Gewalt zu verlangen. "

- - §. 9» - - -

Von dem Rechte zu unterſuchen, obman

... ſie leiſten könne. . . .

Denn da dieſe Pflichten nur in der Noth und

von dem, der es ohne ſeinen eigenen Nachtheil zu

thun im Stande iſt, geleiſtet werden müſen; ſº ſte
het es - ºf “ - - it

2) Der Nation, an welche man ſich wender

zu zu unterſuchen, ob ſie der vorliegende Fall würklich

erheiſche, und ob ſie ſolche in Anſehung deſſen, was

ſie ihrer eigenen Wohlfarth und ihrem Intereſſe

ſchuldig iſt, vernünftiger Weiſe leiſten könne. Eine

Nation leidet zum Erempel Mangel an Getraide,

und will es einer andern abkaufen; ſo gebühret es

dieſer zu unterſuchen, ob ſie ſich durch dieſe Gefäſ

--- -

*
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ſigkeit nicht in Gefahr ſeze ſelbſt üMangel zu ge

jei. Schlägt ſie es nun ab ſömus man es

gedutig leiden. Wir haben ganz neuerlich geſehen,

Äie weislich Rußland dieſe Pflichten beobachtet hat.

Es hat dem von Hungers-Noth bedrohten Schwe

den grosmüthig beygeſtanden; andern Mächten aber

hat es die Freyheit in tiefland Getraid aufzukaufen,

Äbgeſchlagen, weil es deſſelben ſelber benöthigt war

Äfes vermutlich auch wichtige Staats-Urſa

ehen dazu harte - -

"....: :

S., IO,

Eine Nation kann keine andere zwingen,

Fj dieſe Pflichten zu leiſtenderen Verweis,

gerung keine Ungerechtigkeit iſt. -

: Die Nation hat daher nur ein unvekomme

ues Recht auf die Liebes Pflichten ſie kann eine

jdere Nation zu deren Gewährung nicht zwingen.

Diejenige, ſo ſie ihr zur Unzeit abſchlägt, ſündige

wider die Billigkeit, welche darinn beſteht, daß man

junvollkommenen Rechte eines andern gemäs

e; allein ſie thut ihr kein Unrecht, weil Unº

Ächt oder ungerechtigkeit dasjenige iſt, was das voll

kommene Recht eines andern verlezet. . .“

x 25. - - - - - - - - - -

a» : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

529 : 2 us tº . . . . . . . . .
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- § 11. -

Von der Wechſelweiſen Liebe der Na
tionen. - -

Es iſt ohnmöglich, daß die Nationen alle dieſe

Pflichten gegen und unter einander erfüllen, wenn

ſie einander nicht lieben. Die Liebes-Pflichten mü

ſen aus dieſer reinen Quelle entſpringen, und ſie wer

den allemal ihre Kennzeichen und Vollkommenheit

beybehalten. Alsdenn wird man die Nationen ſich

unter einander aufrichtig und herzlich beyſtehen, an

ihrer gemeinſchaftlichen Glückſeeligkeit arbeiten, und

mit einander ohne Eiferſucht und Mißtrauen Friede

halten ſehen,

§ 12.

Eine jede mus die Freundſchaft der an

dern zu erhalten ſuchen.

- Man wird eine wahre Freundſchaft unter ih

nen herrſchen ſehen. Dieſer glückliche Zuſtand be

ſteht in einer wechſelweiſen Zuneigung. Eine jede

Nation iſt verbunden, mit andern gute Freundſchaft

zu halten, und alles dasjenige ſorgfältig zu vermei

den, wodurch ſie ihre Feinde werden könnten. Das

gegenwärtige und unmittelbahre Intereſſe reizt zum

öftern weiſe und kluge Nationen dazu an: ſelten

aber iſt ein edlers, allgemeineres und mittelbahres

Intereſſe der Beweggrund der Staatsklugen.

II. Buch. B Wenn
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Wenn es gewiß iſt, daß die Menſchen einander lie

ben ſollen, um die Abſichten der Natur, und die

Pflichten, welche ſie ihnen auflegt, zu erfüllen, wie

auch um ihres eigenen Vortheils willen; kann man

wohl zweifeln, daß die Nationen gegen einander

gleiche Verbindlichkeit tragen? Und kann es bey

den Menſchen ſtehen, die Bande der allgemeinen

Geſellſchaft, welche die Natur unter ihnen errichtet

hat, alsdenn zu zerreiſen, wenn ſie ſich in verſchie

dene politiſche Cörper zertheilen?

§ 13.

Sich in Abſicht auf den Nuzen anderer

vollkommener machen, und ihnen gute Bey

ſpiele geben.

Wenn ein Menſch ſich in Stand ſezen ſoll

andern Menſchen nüzlich zu ſeyn, als ein Bürger ſei

nem Vaterlande und ſeinen Mitbürgern nüzliche

Dienſte zu leiſten; ſo mus auch eine Nation bey

Beförderungihrer eigenen Vollkommenheit denVor

ſaz haben ſich dadurch geſchickter zu machen, die

Vollkommenheit und das Glück anderer Völker zu

befördern. -

Sie mus ſich angelegen ſeyn laſſen, ihnen

mit guten Erempeln vorzugehen, und ſich hüten,

ihnen böſe Beyſpiele zu geben. Die Nachahmung

iſt dem menſchlichen Geſchlechte natürlich; manch

i. mal
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mal ahmt man die Tugend einer berühmten Nation

nach, öfter aber ihre Laſter und verkehrte Eigen

ſchaften.

- §. I4.

Sie mus für ihren Ruhm beſorgt ſeyn.

Weil der Ruhm ein köſtliches Gut einer Na

tion iſt, wie wir in einem beſondern Capitel gezei

get haben (I. B. XV. C) ſo erſtreckt ſich die Ver

bindlichkeit eines Volks bis auf die Sorgfalt für

den Ruhm anderer Völker. Es mus forderſamſt

bey ereigneter Gelegenheit etwas beytragen, ſie in

Stand zu ſezen, einen wahren Ruhm zu erwerben;

fürs andere ihnen hierinn alle gebührende Gerechtig

keit wiederfahren laſſen, und ſo viel an ihr iſt ma

chen, daß ihnen ſolche von jedermann wiederfahren

möge: ſie mus mit einem Worte die ſchlimmen

Wirkungen, welche einige geringe Fehltritte nach

ſich ziehen können, zu verſüſen ſuchen, anſtatt ſolche

zu vergiften, sº

§. IS.

Die Verſchiedenheit der Religion mus

der Ausübung der Liebes-Pflichten nicht im

Wege ſtehen.

Aus dem, wie wir die Verbindlichkeit die Kie

bes-Pflichten zu leiſten, veſgeſezt haben, erheller,
B 2 daß
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daß ſie einzig und allein auf die Eigenſchaft eines

Menſchen gegründet ſey. Keine Nation kann da

her, ſolche einer andern unter dem Vorwande ab

ſchlagen, daß ſie eine andere Religion bekenne. Es

iſt genug, daß man ein Menſch ſey, um ſie zu ver

dienen. Die Gleichförmigkeit des Glaubens und

des Gottesdienſtes, kann wohl ein neues Band der

Freundſchaft unter den Völkern werden, allein ihrer

Verſchiedenheit wegen mus man der Eigenſchaft ei

nes Menſchen, und den damit verknüpften Empfin

dungen nicht entſagen. Wir haben ſchon (§.5.) ei

nige Nachahmungswürdige Beyſpiele angeführt.

Und wir müſen dem klugen Pabſt, der gegenwärtig

den Römiſchen Stuhl beſizt, Gerechtigkeit wieder

fahren laſſen; Derſelbe hat erſt neuerdings ein merk

würdiges und ſehr ruhmvolles Erempel gegeben.

Denn als dieſer Fürſt vernommen hatte, daß ſich ZU

Civita Vecchia verſchiedene Holländiſche Schif

fe befänden, welche ſich aus Furcht für den Algie

riſchen See-Räubern nicht getrauten in die See zu

ſtechen, befahl er den Fregatten der Kirche dieſe

Schiffe zu begleitenz und ſein Nuntius zu Brüſ

ſel erhielt Befehl, dem Miniſter der General-Staa

ten zu erklären, daß ſich S. H. ein Geſez machten,

die Handlung zu beſchüzen, und die Pflichten der

Menſchlichkeit zu erfüllen, ohne ſich an die Verſchie

denheit der Religion zu kehren. So edle Geſin,

- PUTIs
- --
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nungen müſen nothwendig Benedict XIV. ſelbſt

denen Proteſtanten verehrungswürdig machen.

§. 16. *

Regel und Maasſtab der Liebes-Pflich
teN,

Wie glücklich würde nicht das menſchliche Ge

ſchlecht ſeyn, wenn dieſe liebenswürdige Gebote der

Natur allenthalben beobachtet würden! Die Natio

nen würden einander ihre Güter und ihre Einſichten

mittheilen; ein ununterbrochener Friede würde auf

der Erde herrſchen, und ſie mit ſeinen köſtlichen

Früchten bereichern; der Fleis, die Wiſſenſchaften,

die Künſte würden ſich ſowohl mit unſerm Glücke

als mit unſern Bedürfniſſen beſchäftigen. Die et

wann entſtehende Streitigkeiten würden nicht mehr

durch gewaltſame Mittel, ſondern mit Mäſigung,

Gerechtigkeit und Billigkeit entſchieden und beyge

legt werden. Die Welt würde einer groſen Re

publik ähnlich ſeyn; die Menſchen würden allenthal

ben als Brüder leben, und jeder würde ein Welt

Bürger ſeyn. Warum iſt doch dieſer Gedankenichts

anders, als ein bloſer Traum? Und doch gründet er

ſich auf die Natur und das Weſen des Menſchen (*).

- B 3 Allein

(*) Auch hier können wir uns auf das Anſehen Cice

ro ſtüzen. „Alle Menſchen, ſagt dieſer fürtref,

„liche Philoſoph, müſen ſich veſt vorſezen, #
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Allein die unmäſigen Leidenſchaften, das beſondere

und übel verſtandene Intereſſe werden niemalent

verſtatten, daß man die Wirklichkeit deſſelben erbli

cke. Laſſet uns daher ſehen, was für Einſchränkun

gen in der Ausübung dieſer an ſich ſelbſt ſo ſchönen

Gebote der Natur, aus dem wirklichen Zuſtande des

Menſchen, aus den Marimen und aus dem gewöhn

lichen Betragen der Nationen entſtehen.

Das natürliche Geſez kann rechtſchaffene Men

ſchen nicht dazu verdammen, ſich von Boshaften

betrügen zu laſſen, und die Opfer ihrer Ungerech

tigkeit und ihres Undanks zu ſeyn. Eine traurige

Erfahrung zeigt uns, daß die meiſten Nationen

nur darauf bedacht ſind, wie ſie ſich auf Unkoſten

- .. – - - - qnde

„Privatzortheile zum gemeinenNuzen zu verwen

jden. Derjenige der alles an ſich ziehen will

jterreiſt die Bande der menſchlichen Geſellſchaft.

Und wenn uns die Natur befiehlt, daß ein

„Menſch dem andern er ſey auch wer er wolle,

jnüzlich ſeyn ſoll, bloß darum, weil er ein

Menſch iſt, ſo folgt eben daraus nothwendig,

daß alle Menſchen einen gemeinſchäftlichen Nu

zen haben. Ergo unumdebet eſſe omnitus

propofitum, vt eadem fit vtilitas unius cuius

que & vniuerforum : quam ſi ad ſe quisque r2

piat, diſſoluetur omnis humana conſortio. At

queſ etiam naturaÄ vt homo homi

ni quiscunque fit, ob eam ipſam cauſam, quod

is hemo fit, conſultumvelit, necefſe eſt ſecun

duna eandem naturanº omnium vtilitatem efſe

communem. Ds Off. Lib. III. e. V.
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anderer veſſezen und bereichern, über ſie herrſchen,

und ſie wohl gar, wenn ſich eine Gelegenheit dazu

anbietet, unterdrücken und unter das Joch bringen

möchten. Die Klugheit verbietet uns einen Feind,

oder einen Menſchen, an welchem wir ein Verlan

gen uns zu berauben und zu unterdrücken wahrneh

men, ſtark zu machen, und die Sorge für unſere

eigene Sicherheit erlaubt es uns nicht. Wir has

ben (5. 3. u. ff.) geſehen, daß eine Nation andern

ihren Beyſtand und ihre Liebes-Pflichten nur in ſo

ferne ſchuldig ſey, als ſie ihm ſolche zu leiſten im

Stande iſt, ohne die Pflichten gegen ſich ſelbſt

hintanzuſezen. Y

Hieraus folgt nun augenſcheinlich, daß wenn

ſie die allgemeine Liebe zu dem menſchlichen Ge

ſchlechte verbindet, dieſe Pflichten zu allen Zeiten

und allen Menſchen angedeyen zu laſſen, auch ſo gar

ihren Feinden, wodurch dieſe nur mäſiger und tu

gendhafter gemacht werden müſen, ſo iſt ſie doch

nicht verbunden, denſelben einen Beyſtand zuleiſten,

der ihr wahrſcheinlicher Weiſe nachtheilig und gefähr

lich werden könnte. Auf dieſe Weiſe wird eine

Nation -

1) Durch die äuſerſte Wichtigkeit der Hand

lung nicht allein in Anſehung der Nothwendigkei

ten und Bequemlichkeiten des Lebens, ſondern auch

in Anſehung der Macht eines Staats, weil ſie ihm

B 4 die

*
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die Mittel verſchaft, ſich gegen ſeine Feinde zu ver

theidigen, und durch die unerſättliche Haabſucht der

Nationen, welche alles und mit Ausſchlieſing an

derer, an ſich zu reiſen ſuchen; ſo ſage ich, wird

eine Nation, welche einen gewiſſen Aſt der Hand

lung, oder ſonſt eine geheime und wichtige Fabricke

in ihrer Gewalt hat, durch dieſe Umſtände berechti

get, dergleichen Quellen der Reichthümer für ſich

zu behalten, und alles erſinnliche vorzukehren und

zu verhindern, daß ſie nicht in fremde Hände ge

rathen, anſtatt ſie ihnen mitzutheilen. Wenn es

aber Nothwendigkeiten des Lebens oder ſonſt zu Be

quemlichkeiten wichtige Dinge betrift, ſo mus dieſe

Nation ſolche andern um einen billigen Preis ver

kaufen, und ihr Monopolium nicht in eine verhaſte

Bedruckung verkehren. Die Handlung iſt die fürs

nemſte Quelle der Hoheit, der Macht und der

Sicherheit Engellands; wer mag es tadeln, wenn

ſie ſich bearbeitet, ihre verſchiedene Aeſte durch alle

gerechte und anſtändige Mittel in Händen zu be

halten? -

- 2) In Anſehung derjenigen Dinge, welche

zum Kriege unmittelbar und auf eine beſondere

Weiſe nuzbar und erforderlich ſind, wird eine Na

tion keineswegs gehalten ſeyn, ſolche mit andern,

die ihr nur im geringſten verdächtig ſind, zu theilen,

und die Klugheit verbietet es ihr ſogar. So unter

ſagten
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ſagten die römiſchen Geſeze mit Recht den Barba

riſchen Nationen die Kunſt, Galeeren zu bauen, be

kanntzumachen. So haben die Geſeze Engellands

verſehen, daß die beſte Art Schiffe zu bauen den

Fremden nicht bekannt gemacht werde, -

Die Behutſamkeit mus gegen diejenigen Na

tionen, gegen welche man noch einen gegründetern

Verdacht hat, noch weiter getrieben werden, Da

hero, wenn die Türken ſo zu ſagen, ihre Erndte

hätten, wenn ſie in dem Verfolg ihrer Eroberungen

am eifrigſten begriffen wären; ſo müſten ſie alle

chriſtliche Nationen, ohne ſich eines unzeitigen Re

ligions-Eifers ſchuldig zu machen, für ihre Feinde

anſehen; die entfernteſten und diejenigen, welche

gegenwärtig nichts mit ihnen zu ſchaffen hätten,

könnten alle Gemeinſchaft mit einer Macht aufhe

ben, welche nur darauf ſinnet, wie ſie alles, was

nicht das Anſehen ihres Propheten erkennt, mit

Gewalt der Waffen unter ſich bringen möge.

§, 17.

Beſondere Einſchränkung in Anſehung

des Fürſten. - -

Laſſet uns noch in Anſehung des Fürſten ins

beſondere die Anmerkung machen, daß er hier nicht

ohne Unterſchied den Trieben ſeines grosmüthigen

und uneigennüzigen Herzens folgen müſe, welches

B5 ’ ſein
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ſein Intereſſe dem Nuzen anderer oder der Gros

muth aufopfern möchte; weil es nicht blos ſein ei

genes Intereſſe, ſondern des Staats, der Nation

ihres angehet, welche ſich ſeiner Sorgfalt anver

trauet. SCicero ſagt, eine groſe und erhabene

Seele verachte die Vergnügungen, die Reichthümer,

das Leben ſelbſt, wenn es auf den gemeinen Nuzen

ankomme. (*) Er hat Recht, und dergleichen

Geſinnungen verdienen an einer Privatperſon be

wundert zu werden. Allein mit dem Vermögen

anderer kann man nicht grosmüthig ſeyn. Der

Führer der Nation mus ſolches mit Ziel und Maas

und nur ſo weit gebrauchen, als dadurch der Ruhm

und der wahre Nuzen des Staats erzielet wird.

In Anſehung der gemeinen Güter der menſchlichen

Geſellſchaft, mus er ſich eben ſo ſehr in Acht neh

men, als es die Nation, welche er vorſtellet, ſelbſt

würde thun müſen, wenn ſie ſelbſt ihre Geſchäfte

verwaltete.

§. 18.

Keine Nation mus die andern laediren.

Wenn aber die Pflichten einer Nation gegen

ſich ſelbſt, der Verbindlichkeit zu den Liebes-Pflich

ten, Schranken ſezen, ſo können ſie im Gegentheil

das

(*) De Off. Lib. III. C V. -
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das Verbot andern Unrecht zu thun, ihnen Nach

theil zu bringen, und ſie mit einem Worte, wenn

es mir erlaubt iſt, mich eines lateiniſchen Wortes

zu bedienen, zu laediren, nicht einſchränken. Scha

den, beleidigen, Unrecht thun, Nachtheil bringen,

verlezen, alle dieſe Wörter drücken es nicht eigent

lich aus. Jemand laediren, heiſt überhaupt ſeine

oder ſeines Zuſtandes Unvollkommenheit verurſachen,

ſeine Perſon oder ſeinen Zuſtand unvollkommener

machen. Wenn jeder Menſch ſelbſt von Natur

verbunden iſt, an der Vollkommenheit anderer zu

arbeiten, wie vielmehr mus es ihm verbotten ſeyn,

zu ihrer und ihres Zuſtandes Unvollkommenheit et

was beyzutragen. Die nemlichen Pflichten haften

auch auf den Nationen. (Vorb. §. 5. und 6. )

Keine unter ihnen mus daher Handlungen begehen,

welche auf den Umſturz der Vollkommenheit ande

rer und ihres Zuſtandes abzielen, oder ihren Wachs

thum hindern, das iſt, ſie laediren. Und weil

die Vollkommenheit einer Nation in ihrer Fähig

keit beſtehet, den Endzweck der bürgerlichen Geſell

ſchaft und ihres Zuſtandes zu erreichen, und an allen

hiezu erforderlichen Dingen keinen Mangel zu

haben; ( I. B. § 14.) ſo darf keine die andere

verhindern, oder ſie unfähig machen, dieſen End

zweck der bürgerlichen Geſellſchaft zu erzielen. Dies

ſer allgemeine Grundſaz unterſagt den sº.
(€
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alle ſchlimme Streiche, wobey man die Abſicht

hat, in einem andern Staate Unruhen anzuſtiften,

Mishelligkeiten zu unterhalten, die Bürger zu ver

führen, ihm ſeine Bundsgenoſſen abſpenſtig zu

machen, Feinde wider ihn zu erregen, ſeinen Ruhm

zu beflecken, und ihn ſeiner natürlichen Vortheile zu

berauben. -

... ubrigens wird man leichtlich begreifen, daß

die Nachläßigkeit in Erfüllung der gemeinen Liebes

Pflichten, daß ſelbſt die Verweigerung dieſer Pflich

j oder Verbindlichkeiten keine Laeſion ſey. In
Beförderung der Vollkommenheit anderer nachläßig

ſeyn, oder gar nichts dazu beytragen, heiſt noch

nicht etwas gegen ſeine Vollkommenheit unter

nehmen. - - *

“ Man mus noch bemerken, daß wenn wir

uns unſers Rechts bedienen, wenn wir hun was

js oder andern zu thun ſchuldig ſind und
wenn aus unſerer Handlung der Vollkommenheit

anderer einiger Nachtheil oder ihrem äuſerlichen

Zuſtande einiger Schaden zuwächſet, wir einer

aéſion keineswegs beſchuldigt werden können.

Wir thun, was uns zu thunerlaubt ºder was

wir ſogar ſchuldig ſind; das Ubel, welches in An

ſehung des andern daraus erfolgt, war unſere Ab

icht nicht: es iſt etwas zufälliges, davon die beſon

j Umſtände zeigen müſen, daß es uns nicht zu

gerech
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gerechnet werden könne. Bey einer rechtmäſigen

Vertheidigung iſt z. E. das Ubel, welches wir

dem anthun, der uns angreifet, keineswegs unſer

Endzweck; wir handeln in Abſicht auf unſere Wohl

farth, wir bedienen uns unſers Rechts, und der ſo

uns angreift, iſt allein Schuld an dem Ubel, ſo er

ſich zuzieht,

§ 19. -

Von Beleidigungen.

Nichts iſt denen Pflichten der Menſchlichkeit

und der Geſellſchaft, welche unter den Nationen

gepflogen werden ſoll, mehr zuwider, als die Be

leidigungen oder diejenigen Handlungen, worüber

ein anderer einen gerechten Unwillen bekommt. Eine

jede Nation mus ſich daher ſorgfältig enthalten,

irgend eine andere wirklich zu beleidigen. Ich

ſage wirklich; denn wenn es ſich zuträgt, daß

ſich jemand durch unſer Betragen beleidiget findet,

da wir doch nichts thun, als unſere Rechte aus

üben oder unſere Pflichten erfüllen, ſo iſt die Schuld

ſein, und nicht unſer. Die Beleidigungen machen

die Nationen ſo erpicht aufeinander, daß man ſich

hüten ſoll, auch zu ungegründeten Beleidigungen

Anlaß zu geben, wenn man es ohne andere Hin

derniſſe, und ohne ſeine Pflichten hintanzuſezen

thun kann. Einige Medallien und Spöttereyen

!i erbit
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erbitterten, wie man ſagt, Ludwig XIV. ſolcher,

geſtalt gegen die vereinigten Provinzien, daß

- er im Jahr 1672. den Umſturz dieſer ganzen Re

publick unternahm.

( ' - -*

- v - §. 2O. -

F

ube Gewohnheit der Alten

Die in dieſem Capitel veſtgeſezten Marimen,

dieſe heiligen Gebote der Natur, ſind den Natio

nen lange Zeit unbekannt geweſen. Die Alten

hielten ſich gegen diejenigen Völker zu nichts ver

bunden, welche nicht mit ihnen in einem freund

ſchaftlichen Bündniſſe ſtunden. Die Juden insbe

ſondere ſezten einen Theil ihres Eifers darein, alle

Nationen zu haſſen, ſo wie ſie gleichermaſſen von

allen verabſcheuet und verachtet wurden. Endlich

fiengen die geſitteten Völker an, die Stimme der

Natur zu hören; ſie erkennten, daß alle Menſchen

Brüder ſind. (*). Wenn wird die glückliche Zeit

kommen, da ſie ſich als ſolche betragen werden?

(*) Man ſehe oben im 1. $ eine ſchöne Stelle des

CiçFOs -
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II. Capitel.

Vom Handel und Wandel unter den
- * Nationen.

§. 2 I»

Allgemeine Verbindlichkeit der Nationen
mit einander zu handeln.

Sle Menſchen ſollen auf der Erde diejenigen Din

gefinden, deren ſie benöthiget ſind. Sie nah

men ſolche ſo lang die urſprüngliche Gemeinſchaft

gedauert hat, wo ſie ſie antrafen, wofern ſich nicht

ſchon ein anderer derſelben zu ſeinem Gebrauche b

meiſtert hatte. Die Einführung der Herrſchaft

und des Eigenthums hat die Menſchen eines we

ſentlichen Rechts nicht berauben können, und folg

lich kann ſie nicht ſtatt haben, als inſoferne ſie iha

nen überhaupt ein Mittel übrig läſt, ſich das, was

ihnen nüzlich und nothwendig iſt, zu verſchaffen.

Dieſes Mittel iſt nun die Handlung: durch dieſe

kann jedermann ſeinen Bedürfniſſen abhelffen. Da

die Sachen in das Eigenthum gerathen ſind, ſo

kann man ſich derſelben weder ohne die Einwilligung

des Eigenthümers bemächtigen, noch ſolche ordent

licher Weiſe umſonſt haben; allein man kann ſie

kaufen, oder gegen andere gleichgeltende Sachen -

eintauſchen. Die Menſchen ſind daher verbunden,

dieſe
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/

dieſe Handlung unter ſich zu treiben, um die Ab

ſichten der Natur zu erfüllen; und dieſe Verbind

lichkeit geht auch ganze Nationen oder Staaten an.

(Vorb. §. 5.) Die Natur bringt an keinem Orte

alles dasjenige hervor, was zum Gebrauch der

Menſchen nöthig iſt. Ein Land hat einen Uberfluß

am Getraid, ein anders an Triften und Vieh, wie

derum ein anders an Holz und Metallen u. ſ w.

Wenn alle dieſe Länder untereinander Handelſchaft

treiben, wie es der Menſchlichkeit gemäs iſt, ſo

wird keine an den nüzlichen und nothwendigen Din

gen Mangel leiden, und die Abſichten der gemein

ſchaftlichen Mutter der Menſchen, der Natur,

werden erfüllet werden. Laſt uns dieſen noch hinzu

fügen, daß ein Land gewiſſe Dinge hervorzubringen

geſchickter iſt, als das andere Z. E. mehr zum

Wein - als zum Feld-Bau, ſo wird, wenn Handel

und Wandel eingeführt iſt, ein jedes Volk in der

gewiſſen Hofnung, ſich das was ihm abgehet, zu

verſchaffen, ſeinen Fleis aufs Beſte anwenden, und

das Erdreich auf die vortheilhafteſte Art bauen,

das menſchliche Geſchlecht aber dabey gewinnen.

Dieſes ſind die Gründe der allgemeinen Verbind

lichkeit der Nationen, Handel und Wandel unter,

einander zu treiben. : "

- *: -

-

- - - - - - - - - - -

- - §. 22.
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- § 22.

Sie müſen die Handlung begünſtigen.

Eine jede mus ſich daher nicht nur, ſo viel ſie

vernünftiger Weis thun kann, der Handlung beflei

ſigen, ſondern ſie auch beſchüzen und begünſtigen.

Die Sorgfalt für die öffentlichen Landſtraſſen, die

Sicherheit der Reiſenden, die Anlegung der See

Häfen, der Märkte, wohleingerichtete und mit guten

Geſezen verſehene Meſſen und Jahrmärkte: alles

dieſes ſchlägt in dieſe Abſicht einz und wenn darauf

Koſten zu verwenden ſind, ſo kann man ſich, wie

wir ſchon oben (I. B. S. 1 oz.) angemerkt haben,

durch Zölle und andere billigmäſige Abgaben ſchadlos

halten. . . . . . . . . . . in

§ 23.“ rº

.. : " T-P:

Von der Handlungs-Freyheit.

Da die Freyheit den Handel befördert, ſo iſt

es den Pflichten der Nationen gemäs, ſo viel mög

ich darüber zu halten, und ſie nicht ohne Not
bekränkenÄÄ 3.

legen oder beſondern Rechte, welche an vielen Or

ten eingeführt und der Handlung ſo ſehr zur Laſt

fallen, ſindÄh zu verwerfen, wofern ſie

nicht durch ſehr wichtige und aus dem gemeinen

Wohl hergenommene Gründe unterſtüzt werden.

II. Buch. - - E § 24

.
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§ 24.

2 : 2 denen Nationen zuſtehet.

Eine jede Nation iſt, vermög ihrer natürli

chen Freyheit berechtiget, mit denjenigen zu handeln,

welche dazu Luſt haben, und wer ſie in der Ausübung

dieſes ihres Rechts zu ſtöhren trachtet, thut ihr Un

recht. Die Portugieſen haben, zur Zeit ihrer Macht

in Orient, den andern Nationen Europens allen

Handel mit den Indianiſchen Völkern unterſagen

wollen. Allein man ſpottete einer eben ſo ungerech

ten als abentheuerlichen Anmaſſung, und wurde

eins, diejenigen gewaltſameh Unternehmungen, wo

mit ſie ſolche behaupten wollten, als gerechte Urſa

chen zum Krieg wider ſie anzuſehen. Dieſes ge

Von dem Rechte zu handeln welches

meinſchäftliche Recht aller Nationen wird heut zu

Tage überall, unter dem Namen der Handlungs

Freyheit erkennt. -

Einer jeden kommt es zu zu beurtheilen,
ob ſie in dem Falle º" andel zu trei-

- - - - - - ef. - - - - -

Wenn aber überhaupt eine Nation verbunden

t, mit andern Nationen Handelſchaft zu treiben:

und wenn eine jede das Recht hat, mit allen denjeni

gen zu handeln, welche ſich mit ihr einlaſſen wollen;

- ſo
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ſo mus auf der andern Seite eine Nation allen Han

del vermeiden, der dem Staat auf einige Weiſe

nachtheilig oder gefährlich ſeyn könnte (I. B. 5.98.);

Und da die Pflichten gegen ſich ſelbſt, in der Colliſion

wit den Pflichten gegen andere vorgehen, ſo iſt ſie

vollkommen berechtigt, ſich hierinn nach dem zu rich

ten, was ihr nüzlich und erſprieslich iſt. Wir ha

ben ſchon (I. B. § 92) geſehen, daß es einer jeden

Nation zukomme, zu urthellen, ob es ihr zuträglich

ſey, dieſen oder jenen Handel zu treiben oder nicht.

Sie wird daher denjenigen, welchen ihr Fremde an

bieten, annehmen oder verwerfen können, ohne daß

ſie von dieſen einer Ungerechtigkeit beſchuldigt, oder

um die Urſachen gefragt, noch viel weniger aber mit

Gewalt darzu gezwungen werden kann. Sie iſt in
Verwaltung ihrer Angelegenheiten frey, und Nie

mand Rechenſchaft zu geben ſchuldig. Die Ver

bindlichkeit mit andern zu handeln, iſt an ſich ſelbſt

unvollkommen (Vorbs. 7) und gebt ihnen nur

ein unvollkommenes Rechtz in dem Falle aber, da

ihr der Handel nachtheiligſeyn würde, hört ſie gänz

lich auf. Da die Spanier über die Americaner,

unter dem Vorwande, daß dieſe Völker nicht mit

ihnen handeln wollten, herfielen, ſuchten ſie eine

unerſättliche Habſucht mit dieſer ſchwachen Farbe zu

überziehen.“

» E *2. §, 26.
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, § 26... - -

Nothwendigkeit Ä Handlungs- Ver
- - - - - - - träge. - - -

Dieſes wenige mag nebſt dem was wir in

dem vºn Capitel des Buchs von dieſer Materie

geſagt haben, genug ſeynº die gei Äe
veſtzuſezen, welche das natürliche Völkerrecht inAn

Ä Handlung unter den Nationen vorſchreibt.

Eſ nicht ſchwehr die Verbindlichkeiten der Völ

ker in Anſehung derſelben, und das, was ihnen das
--

Ätürliche Geſe zum Beſten der Geſellſchaft des

jenſchlichen Geſchlechts vorſchreibt überhaupt zu

bezeichnen: da aber ein jedes Volk blos inſ ferne

verbunden iſt, mit andern zu handeln, als es von

ihm ohne ſeinen Schaden geſchehen kann, und end

- Ä eines jeden Staats über

das, was er in beſonder

ſo, abhänget; ſo können ſich die Nationen nur au

allgemeine Dinge als auf die Freyheit wehen

jede hat, die Handlung zu treiben und im übrigen

auf unvollkommene, von dem Urteile anderer ab

Ägende und folglich allemal ungewiſſe Rechte

Rechnung machen. Wenn ſie ſich nun auf etwas

ausgemachtes und beſtändiges zu verlaſſen habe

jäfen ſie ſolches durch Verträge zu er

halten bedacht ſeyn

- - s“ .. §. 27.

n Fällen thun kann
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- - - § 27. -

Allgemeine Regel in Anſehung dieſer

Verträge.

Weil denn nun eine Nation vollkommen be

rechtigt iſt, ſich in Anſehung des Handels nach dem

zu richten, was ihr nüzlich oder erſprieslich iſt; ſo

kann ſie in dieſem Punkte ſolche Verträge errichten,

als ſie für gut befindet, ohne daß ſich eine andere

darüber aufzuhalten berechtiget wäre, wofern dieſe

Verträge keinen Eingvif in die vollkommene Rechte

anderer thun. Wenn ſich die Nation, durch die

Verbindungen, welche ſie eingehet, ohne Noth,

und ohne ſehr triftige Gründe auſer Stand ſezt, an

dem allgemeinen Handel, welchen die Ratur den

Völkern anempfiehlt, Theil zu nehmen; ſo ſündigt

ſie gegen ihre Pflicht. Allein weil es blos ihr zu

kommt, darüber zu urtheilen (Vorb. §. 16.), ſo

müſen es die andern aus Reſpect, für ihre natürli

che Freyheit, leiden und ſogar annehmen, daß ſie

aus ſehr guten Gründen handle. Ein jeder Hand

lungs-Vertrag, der das vollkommene Recht eines

andern nicht verlezt, iſt alſo unter den Nationen er

laubt, und keine kann ſich ſeiner Vollziehung wider

ſezen: allein blos derjenige iſt an ſich ſelbſt recht

mäſig und löblich, der das allgemeine Intereſſe ſo

weit befördert, als ſolches in einem beſondern Falle

- C 3 in
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in Betrachtung zu ziehen, möglich und vernünftig

iſt.

§ 28. \ -

Pflichten der Nationen, welche derglei

chen Verträge errichten.

Da die ausdrücklichen Verbindungen und An

gelöbniſſe unverbrüchlich gehalten werden müſen

ſo hat eine kluge und tugendhafte Nation einen

Handlungs-Vertrag, ehe ſie ihn völlig abſchlieſet,

ſorgfältigſt zu unterſuchen und zu überlegen, und

ſich zu hüten, daß ſie ſich zu nichts verbindlich ma

che, was ihren Pflichten gegen ſich ſelbſt, und gegen

andere zuwider iſt.

§ 29.

Verträge, welche auf ewig oder nur auf

eine gewiſſe Zeit errichtet worden, oder nach

Ä wiederruffen werden

können. - /

Die Nationen können ihren Verträgen ſolche

Clauſuln und Bedingungen einverleiben, als ſie für

gut befinden. Es ſteht ihnen frey, ſie auf ewig oder

auf eine gewiſſe Zeit oder auch ſo zu errichten, daß

ihre Dauer von gewiſſen Ereigniſſen abhänget. Das

klügſte iſt gemeiniglich, daß man ſich nicht auf ewig

verbindet, weil mit der Zeit Umſtände vorfallen

kön,
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können, welche den Vertrag für eine der eontrahis

renden Partheyen ſehr beſchwehrlich machen möch

ten. Man kann es auch ſo machen, daß mandurch

den Vertrag dem andern nur ein bittliches Recht:

ertheilet, ſich aber die Freyheit vorbehält, daſſelbe

ſo oft man es für gut befindet, zu widerruffen.

Wir haben ſchon oben (I. B. § 94) ange

merkt, daß eine bloſe Erlaubnis, ſo wie ein langer

Gebrauch (ebend. S. 95.) kein vollkommenes

Recht auf einen Handel gebe. Dergleichen Dinge

müſen daher mit denen Verträgen, auch nicht ein

mal mit denjenigen, wodurch man blos ein bittliches

Recht erhält, keineswegs vermiſchet werden.

§. 3o.

Man kann einem dritten nichts gegen

den Innhalt eines Vertrags zugeſtehen.

Sobald ſich eine Nation durch einen Ver

trag zu etwas verbindlich gemacht hat, ſo ſteht es

ihr nicht mehr frey gegen den Innhalt dieſes Ver

trags andern zu Gunſten etwas zu thun, was ſie

ihnen auſerdem nach den Liebes-Pflichten, und der

allgemeinen Verbindlichkeit mit einander zu handeln,

hätte zugeſtehen können. Dann ſie iſt gegen andere

zu nichts verbunden, als was in ihrem Vermögen

ſtehet, und da ſie ſich der Freyheit über eine Sache

zu diſponiren begeben hat, ſo iſt dieſe Sache nicht

C 4 mehr

A
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mehr in ihrem Vermögen. Wenn ſich denn nun

eine Nation, gegen eine andere verbindlich gemache

hat, ihr allein gewiſſe Kaufmanns-Güter oder Waa

ren, z. E. Getraid, zu verkaufen, ſo kann ſie ſolche

nicht mehr anderwärts verkaufen. Eben ſo verhäle

es ſich, wenn ſie ſich anheiſchig gemacht, gewiſſe

Dinge von dieſer Nation allein zu erkaufen,

. . § 31.

Wie es erlaubt ſey, ſich - durch einen

Vertrag der Freyheit mit andern Völkern

-, zu handeln, zu begeben.

Allein, wird man fragen, wie und bey wel

chen Gelegenheiten iſt es einer Nation erlaubt, Ver

bindungen einzugehen, die ſie der Freyheit ihre

Pflichten gegen andere zu erfüllen, berauben? Da

die Pflichten gegen ſich ſelbſt den Pflichten gegen an

dere vorgehen, ſo iſt es einer Nation ohnſtreitig er

laubt, einen ſolchen Vertrag einzugehen, wenn ſie

ihr wahres Beſtes und ihren Vortheil dabey findet;

und dieſes um ſo viel mehr, als ſie dadurch den all

gemeinen Handel unter den Nationen nicht aufhe

bet; ſie übergiebt blos einen Aſt davon den Händen

anderer, oder ſie verſichert ein Volk insbeſondere

derjenigen Dinge, deren es benöthiget iſt. Wenn

ſich ein Staat, der einen Mangel an Salz hat, ſol

ches von einem andern verſchaffen kann, indem er

- »- ſich

-

- - - -

- -
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ſich anheiſchig macht, nur ihm ſein Getraid, und

ſein Vieh zu verkaufen; darf man wohl zweifeln"

ob er einen ſo heilſamen Vertrag eingehen könne?

Sein Getraid oder ſein Vieh ſind alsdenn Dinge,

über welche er, ſeinen eigenen Bedürfniſſen abzuhel

ſen, diſponiret. Aber zu Folge deſſen, was wir

im 28. S. erinnert haben, mus man dergleichen Ver

bindungen nicht ohne ſehr triftige Gründe eingehen.

Im übrigen mögen dieſe Gründe nun gut oder ſchlecht

ſeyn, ſo iſt der Vertrag gültig, andere Nationen

aber ſind nicht berechtiget, ſich darwider zu ſezen

(S. 27.),

- §, 32. - :

Eine Nation kan ihren Handel einer an

« dern zu Lieb einſchränken.

Es ſteht einem jeden frey, ſeinem Rechte zu

entſagen; eine Nation kann alſo auch ihren Handel,

einer andern zu Lieb einſchränken, und ſich verbind

lich machen, eine gewiſſe Art Kaufmanns - Güter

nicht zu führen, oder ſich des Handels mit dieſem

oder jenem Lande gänzlich zu enthalten u. ſ. w.

Wenn ſie ihre Verbindungen nicht beobachtet, ſo

handelt ſie gegen das vollkommene Recht der Nation,

mit welcher ſie centrahirt hat, und die andere hat

das Recht, es zu ahnden. Die natürliche Hand

lungs-Freyheit wird durch ſo geartete Verträge

C5 nicht
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nicht verlezet; denn dieſe Freyheit beſteht blos das

rinn, daß keine Nation in ihrem Rechte, mit dene

jenigen zu handeln, geſtöhret werde, welche ſich mit

ihr einzulaſſen belieben, und einer jeden bleibt die

Freyheit ſich in einen beſondern Handel einzulaſſen

oder nicht, nachdem ſie es für das Beſte des Staats

am zuträglichſten befindet. - -

§ 33. - -

Sie kann ſich einen Handel beſonders

zueignen.

Die Natiosen befleiſigen ſich der Handlung

nicht blos, um ſich die nöthigen oder nüzlichen Din

ge zu verſchaffen: ſie machen ſie auch noch zu einer

Quelle von Reichthümern. Wenn nun aber ein

Gewinnſt zu machen iſt, ſo iſt es jedermann erlaubt,

daran Theil zu nehmen; allein der emſigſte kommt

mit allem Recht den andern zuvor, wenn er ſich ei

nes Guts bemächtiget, welches dem gehört, der es

am erſtennimmt; es ſteht ihm ſogar nichts im Wege,

daß er ſich deſſen gänzlich verſichere, wenn er recht

mäſige Mittel gebraucht, ſich ſolches zuzueignen.

Wenn denn nun eine Nation allein gewiſſe Dinge

beſizt, ſo kann ſich eine andere durch einen Vertrag

mit den Recht Vortheil verſchaffen ſie alleinzukaufen,

um ſie alsdenn wieder in der ganzen Welt zu ver

kaufen. Und da es den Nationen gleichgültig iſt,

POU
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von was für einer Hand ſie diejenigen Dinge em

pfangen, deren ſie benöthiget ſind, wenn ſie ſolche

nur um einen billigen Preis erhalten; ſo iſt das

Monopolium dieſer Nation den allgemeinen Liebes

Pflichten nicht zuwider, wenn ſie ſich deſſelben nicht

bedient, um ihre Waaren auf einen unbilligen und

ungerechten Preis zu ſezen. Mißbrauchet ſie es,

aber, um einen unmäſigen Gewinnſt zu machen, ſo

ſündigt ſie wider das natürliche Geſez, indem es an

dere Nationen einer Bequemlichkeit oder einer An

nehmlichkeit beraubet, welche die Natur allen Mens

ſchen zugedacht hat, oder indem ſie ihnen ſolche all

zutheuer verkauft: allein ſie thut ihnen nicht Unrecht,

weil nach dem ſtrengen und äuſerlichem Rechte der

Eigenthümer einer Sache Fug und Macht hat, ſie

zu behalten, oder einen ſolchen Preis drauf zu ſezen,

als er für gut befindet. Auf ſolche Weiſe haben

. ſich die Holländer durch einen Vertrag mit dem Kö

nig von Ceylan zu Herren des Zimmet-Handels

gemacht, und die andern Nationen werden ſich ſo

lange nicht darüber beklagen können, als dieſe mit

einem billigen Gewinnſt zufrieden ſeyn werden.

Wenn aber die Rede von ſolchen Dingen wä

re, welche zum menſchlichen Leben nothwendig ſind,

und derjenige, der das Monopolium hat, ſolche auf

einen unmäſigen Preis ſezen wolte; ſo würden die

andern Nationen, durch die Sorge für ihre eigene

Wohl
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Wohlfarth und für den Vortheil der menſchlichen

Geſellſchafft befugt ſeyn, ſich wider einen ſolchen

- Geizhals zu vereinigen, um ihm billige Schranken zu

ſezen. Das Recht auf nothwendige Dinge iſt von

ganz anderer Beſchaffenheit, als das auf bequeme

und angenehme, welche man entbehren kann, wenn

ſie allzutheuer ſind. Es wäre abgeſchmackt, wenn

der Lebens-Unterhalt und das Wohl der Völker

von der Habſucht und dem Eigenſinn eines einzigen

abhienge. . . . .

-

, S. 34.

Von den Conſuln.

Eine der nüzlichſten neuern Handlungs-Anſtal

ten iſt die Einführungder Conſuln. Es ſind dieſes

Leute, welche in denen groſen Handels-Pläzen und

insbeſondere in den See-Häfen fremder Länder be

ſtellt ſind, über die Erhaltung der Rechte und Frey

heiten ihrer Nation zu wachen, und die Streitigkei

ten, welche unter ihren Kaufleuten entſtehen, zu

ſchlichten. Wenn eine Nation in einem Lande ei

nen groſen Handel treibt, ſo iſt es ihr zuträglich all

da einen in dieſer Abſicht beſtellten Mann zu haben,

und der Staat, der ihr dieſen Handel verſtattet,

mus ſolchen natürlicher Weiſe auchbegünſtigen, und

aus dieſem Grunde auch den Conſulzulaſſen. Weil

er aber nicht unumgänglich und vollkommen dazu

- - Pers

v

d,
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nen. .
- - -

verbunden iſt, ſo mus derjenige Staat, der einen

Conſul haben will, ſich dieſes Recht ſelbſt in dem

Händlungs-Vertrag ausbedingen. . . .

Da ein Conſul die Angelegenheiten ſeines

Souveräns zu beſorgen hat, und von ihm Befehle

erhält, ſo bleibt er ihm unterworfen und von ſeinen

HandlungenÄ Ä geben ſchuldig,

Der Conſul iſt kein öffentlicher Miniſter, wie

dieſes aus dem was wir in unſerm IV. Buche von

dem Caracter der Miniſter ſagen werden, erhellen

wird, und er kann ſich ihre Vorzüge nicht anmaſ

ſen. Inzwiſchen, da er von ſeinem Souverän be

ſtellt und als ein ſolcher, da wo er reſidirt, aufge

nommen iſt, ſo muser, biß auf einen gewiſſen

Punkt, den Schuz des Völkerrechts zu genieſen
haben. Der Souverän, der ihm denÄ

verſtattet, verbindet ſichdardurch ſtillſchweigend ihm

alle nöthige Freyheit und Sicherheit zu Vollziehung

ſeiner Verrichtungen angedeihen zu laſſen, ohne wel
ches die Aufnahme eines Conſuls eitel und lächerlich

ſeyn würde. - : -

Seine Verrichtungen erheiſchen forderſamſ,
daß er kein Interchandes Staats y, wº err dis

ret; denn,Ä er verbunden ſeyn inäl

len Stücken die Befehle deſſelben zu befolgen, u

ſein# mit der Freiheit verſehen kön

Sie
: ,

/
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Sie ſcheinen ſogar zu erfordern, daß der Con

ſul nicht unter der ordentlichen peinlichen Gerichts

barkeit des Orts ſtehe, wo er reſidiret, ſo daß er

nicht beunruhiget oder in Verhaft gezogen werden

könne, wofern er nicht ſelbſt das Völkerrecht durch

'ein grobes Vergehen verlezet.“

und obwohl die Geſchäfte eines Eonfüls nicht

von ſo groſer Wichtigkeit ſind, daß die Perſon deſſel

ben unverlezlich und durchaus unabhängig ſeyn müſe,

gleich den öffentlichen Miniſtern; ſo erfordert doch

die ſchuldige Achtung gegen ſeinen Herrn, unter deſ

ſen beſonderm Schuzer iſt, und deſſen Intereſſe er

zu beſorgen hat, daß man ihn, wenn er ſich verge

het, nach Hausſchickt, und ihn von ſeinem Sou

verän deswegen zur Straffe ziehen läſt. Auf dieſe

Weiſe verfahren diejenigen Staaten, welche in ei

nem guten Verſtändniſſe mit einander leben wollen.

Allein das ſicherſte iſt, wenn man allen dieſen Din

gen in dem Handlungs-Vertrage, ſo viel möglich iſt,

vorſiehet.

Wicquefort in ſeiner Abhandlung von Ge

ſandten I. B. V. Abſch ſagt, ein Conſul habe

den Schuz des Völkerrechts nicht zuge

nieſen und ſtehe ſowohl in bürgerlichen

- Änjen Dingen unter dem Ge

richts-Zwange des Orts, wo er reſidi

ret. Allein die Beyſpiele, welche er anführt, wi

- Hers
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derſprechen ſeiner Meinung. Die Generals

Staaten der vereinigten Niederlande,

deren Conſul von dem Gouverneur von

Cadix beleidiget und in Verhaft war

geſezt worden, beklagten ſich darüber an

dem Hofe zu Madrid, als über eine Bes

kränkung des Völkerrechts. Und im

Jahre 1634. war die Republick Venedig

bereit, mit dem Pabſte Urban VIII. wegen

einer Gewaltthätigkeit zu brechen, wela

che der Gouverneur von Ancona an dem

Venetianiſchen Konſul verübet hatte.

Der Gouverneur hatte dieſen Conſul verfolget, weil

er ihn in Verdacht hatte, er habe Dinge bekannt

gemacht, welche dem Handel von Ancona nachthei

lig wären; und nachdem er ihm ſeinen Hausrath und

ſeine Schriften weggenommen hatte, lies er ihn end

lich vor Gericht laden, contumaciren und aus der

Stadt ſchaffen, unter dem Vorwande, er habe

zur# einer anſteckenden Seuche wider

ſein Verbot Kaufmanns-Güter abladen

laſſen. Er lies auch den Nachfolger dieſes Con

ſuls ins Gefängnisſezen. Der Rath von Venedig

drang mit groſer Hize auf Genugthuung, und

durch Vermittelung der franzöſiſchen Miniſtres, wel,

che einen offenbahrenBruch befürchteten, hielte der
- - -

-

- - - Pabſt
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Pabſt den Gouverneur von Ancona an der Republe
: ---

abzubitten. . . . . . . . . . . . . .

In Ermangelung der Verträge mus die Ges

wohnheit bey ſolchen Gelegenheiten zur Regel die

nen, denn wenn man einen Conſul, ohne Bedin

gangen aufnimmt, ſo wird dafür gehalten, man

nehme ihn auf den durch den Gebrauch eingeführ

ren Fus auf. . ., - - -

1. - - ------------- - - - -

zoooooºxxXXXXXXXXXXX

II. Capitel. ..

Wonder Würde und Geset der
Nationen Äundandern
. . .

-- - - -

Ehrenzeichen.
. . . . . . . . . . . . ..“,

s“::

Von der Würde der Nationen oder ſolº
veränen Staaten,- - - -

- - : - - - - - - .. , v " .

Tine jede Nation, ein jeder vºrne und unab

Ä und Reſpecthängiger Staat verdient Achtung und D

weil er in der groſen Geſellſchaft des menſchlichen

Geſchlechts ſeine eigene und unmittelbahre Rolle

ſpielet, keiner irdiſchen Macht unterworfen iſt, und.

aus einer groſen Menge Menſchen beſtehet welche,

zuſammen genommen, unſtreitig mehr Achtung ver

W

die
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dienen, als ein einzeles Mitglied derſelben. Der

Souverän ſtellt die ganze Nation vor; er vereinigt

in ſeiner Perſon, die ganze Majeſtät derſelben. Keine

Privat-Perſon, wäre er auch frey und unabhängig,

kann mit einem Souverän in Vergleichung geſezt

werden: Dieſes hieſe ſich allein einer Menge ſeines

gleichen gleich machen wollen. Die Nationen und

Souveräne ſind daher zu gleicher Zeit verbunden

und berechtigt, über ihre Würde zu halten, und zu

machen, daß ſie reſpectiret werde, als eine für ihre

Sicherheit und Ruhe beträchtliche Sache,

- §. 36.

Von ihrer Gleichheit,

Wir haben ſchon angemerket (Vorb, §. 18) /

daß die Natur eine völlige Gleichheit der Rechte uns

ter den unabhängigen Nationen eingeführt habe.

Folglich kan natürlicher Weiſe keine ein Vorrecht

verlangen. Alles was der Stand einer freyen und

ſouveränen Nation der einen ertheilt, das räumt er

auch der andern ein.
-

„ S. 37.

Von den Vorſize,

Und weil der Vorſiz oder der Vorrang ein Vor

recht iſt, ſo kann ſich ſolchen der Natur nach, und

mit Recht keine Nation, kein Souverän, zueignen.

II. Buch. D Was
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Staats; der Souverän erhält die ſeine daher, daß

Warum ſollten Nationen, die nicht von ihm abhan

gen, ihm in etwas wider ihren Willen nachgeben?

Inzwiſchen, da ein mächtiger und groſer Staat, in

der allgemeinen Geſellſchaft, weit anſehnlicher iſt,

als ein kleiner; ſo iſt es vernünftig, daß ihm dieſer,

bey Gelegenheiten nachgebe, wo doch einer dem an

dern nachgeben mus, als in einer Verſammlung,

und daß er ihm dieſe in einem bloſen Ceremoniel

beſtehende Vorachtung erweiſe, welche die Gleichheit

nicht aufhebet, und weiter nichts anzeiget als eine

Priorität in der Ordnung als die erſte Stelle, unter

Gleichen. Die andern werden natürlicher Weiſe

dieſe erſte Stelle dem mächtigſten einräumen, und es

würde dem Schwächern ebenſo unnüz als lächerlich

ſeyn, wenn er ſich darwider ſezen wolte. Das Al

ter des Staats, kommt noch bey ſolchen Gelegen

heiten in Betrachtung; ein neuer Ankömmling kann

Niemand aus dem Beſize der Ehre ſezen, welche er

genieſt, und er mus ſtarke Gründe haben, wenn er

ſich einen Vorzug zuweg bringen will.

- §. 38. -

- - -

Die Regierungs-Form thut nichts dazu.

Die Regierungs-Form hat, wie leicht zu er

achten hierinn keinen Einfluß. Die Würde, die

Majeſtät haftet urſprünglich auf dem Cörper des

er
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er ſeine Nation vorſtellet. Sollte ein Staat darum

mehr oder weniger Hoheit haben, weil er von einem

oder von mehrern regieret wird? Heut zu Tage maſ

ſen ſich die Könige einen Vorrang über die Republi

ken an: allein dieſer Anſpruch hat keine andere Stü

ze, als die uberlegenheit ihrer Macht. Ehedeſſen

hielte die römiſche Republick alle Könige für weit

geringer als fich. Und da die Monarchen Euro

pens blos mit ſchwachen Republicken zu thun hatten,

ſo waren ſie zu ſtolz, denſelben eine Gleichheit zu

zugeſtehen. Die Republick Venedig und die ver

einigten Niederlande haben die Ehrenbezeigungen

geerönter Häupter erlanget; aber ihre Geſandten,

laſſen der Könige ihren den Vortritt. - -

§ 39.

Ein Staat musſeinen Rang der Vera,

änderung in ſeiner Regierungs-Form ohnge-,

? achtet behalten, - - - - -

Zu Folge deſſen, was wie eben veſgeſet

haben, wird eine Nation, wenn ſich eine Verände-,

rung in ihrer Regierungs- Form ereignet, nichts

deſtoweniger den Rang und dieÄ.

in deren Beſzºſeſ Eigend ſeine Könige

vertrieben hatte, litt Cromwel nicht, daß der

Crone oder der Nation darum wºger Eore er
wieſen wurde, Tºrº engeren Abgeſand

2. tent

N
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ken, in dem Range zu erhalten, welchen ſie zuvor

allemal behauptet hatten.
-

- - §. 40.

Man mus in dieſem Stücke auf die Ver

träge und veſtgeſezte Gewohnheiten ſehen.

Wenn die Verträge, oder eine ununterbro»

chene und auf eine ſtillſchweigende Einwilligung,

gegründete Gewohnheit, den Rang beſtimmen,

ſo mus man ſich ſolchen gemäs bezeigen. Einem

Fürſten den Rang, welchen er auf dieſe Art erwor

ben hat, ſtreitig machen, heiſt ihm Unrecht thun,

weil es ein Merkmahl der Verachtung iſt, oder die

Verbindungen, welche ihn dieſes Rechts verſichern,

dadurch verlezet werden. Als durch die in dem

Hauſe Carls des groſen unzeitig vorgenom

mene Theilung, das Kaiſerthum dem älteſten Prin

zen zugefallen war, ſo räumte ihm der jüngere,

welcher das Königreich Frankreich bekam, um ſo

viel williger den Vortritt ein, als die Majeſtät des

Verehrungswürdigen römiſchen Reiches damahls

noch im friſchen Angedenken war. Seine Nach

folger lieſen es wie ſie es gefunden hatten, und die

übrigen Könige Europens ahmten ihnen nach auf

dieſe Weiſe iſt die Kaiſerliche Erone ohne Wider

ſpruch, im Beſize des erſten Rangs in der Chr
- -> - ſtets
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/

ſtenheit; die meiſten andern Cronen ſind wegen des

Rangs unter ſich uneins. -

Einige wollten den Vorſiz des Kaiſers gern

für etwas mehr als die erſte Stelle unter gleichen

gehalten wiſſen, und ihm gern eine gewiſſe Hoheit

über alle Könige beylegen: ſie möchten ihn mit ei

nem Worte gerne zum Haupte der Chriſtenheit

machen (*). Und es ſcheint in der That, als hät

ten einige Päbſtedergleichen Anmaſſungen im Sinne

gehabt; gleich als wenn man mit dem erneuerten

Nahmen des römiſchen Reiches, auch die demſelben

ehehin anklebende Rechte wieder hätte aufleben laſ

ſen können. Andere Staaten ſind gegen dieſe An

ſprüche auf ihrer Huth geweſen. Man kann in

dem Mezeray nachſehen, was Carl V. von

Frankreich für Vorſicht gebrauchte, als der Kaiſer

Carl IV. nach Frankreich kam, aus Furcht,

ſagt dieſer Geſchichtſchreiber, es möchte dieſer

Fürſt, und ſein Prinz der römiſche Kö

nig auf die Höflichkeit, womit ihnen be

gegnet wurde, einige Hoheits2 Rechte

gründen wollen. Bodinus (**) erzehlt,

D 3 daß
j

%
-

-

(*) Bartolus iſt ſo weit gegangen, daß er alle
diejenigen für Kezer erkläret, welche nicht

f Ä daß der Kaiſer Herr der ganzen

/ elt ſey» ſ. Bodinum de Republ: Lib. I.

C, IX. - - - - -

/
(“) de Republ: p. 138
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daß man es in Frankreich ſehr übel genommen habe,

daß der Kaiſer Sigmund ſich im verſam

melten Parlamente auf des Königes

Size niedergelaſſen, und den Seneſchall

von Beaucaire zum Ritter geſchlagen

habe; dem er noch hinzufüget, man habe, um

den merkwürdigen Fehler, dergleichen gelitten zu ha

ben, zu verdecken, nicht verſtatten wollen, daß der

Kaiſer, als er zu Lyon war, den Grafen

von Savoyen zum Herzog machte. Heut

zu Tage würde es ein König von Frankreich ver

muthlich für eine Schande halten, nur den gering

ſten Gedanken merken zu laſſen, als könnte ſich

ein anderer einige Hoheit über ſein Reich anmaſſen.

...

§. 4-I«

Von dem Nahmen und der Ehre, wela

che eine Nation, ihrem Vorſteher beyleget.

Da eine Nation ihrem Vorſteher ſo viel Ge

walt und Rechte beylegen kann, als ſie für gut

befindet; ſo hat ſie die nämliche Freyheit auch in

Anſehung des Nahmens, der Titel und andern

Ehrenzeichen, mit welchen ſie ihn zu ſchmücken be

liebet, Allein es iſt der Klugheit und der Ehre

ihres Namens gemäs, daß ſie in dieſem Stück

nicht allzu weit von dem allgemeinen und unter ge

ſitteten Völkern gewöhnlichen Gebrauch abgehe.

1 . Wir
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Wir bemerken hiebey noch, daß eine Nation hie

bey nach der Klugheit handeln, und die Titul und

Ehrenzeichen ihres Oberherrn nach der Macht und

nach dem Anſehen einrichten müſe, ſo ſie demſelben

einräumen will. Es iſt wahr, auf Titul und Eh

renzeichen kommt es nicht an, ſie ſind leere Na

men, eitle Ceremonien, wenn ſie unrecht ausge

theilt ſind. Allein dem ohngeacht weis man, was

für einen ſtarken Einfluß ſolche in die Gedenkungs

art der Menſchen haben. Man hat alſo mehr das

bey zu bedenken, als es dem erſten Anſehen nach

ſcheinen ſolte. Eine Nation mus ſich hüten, daß

ſie ſich nicht ſelbſt gegen andere Völker erniedrige,

und ihren Vorſteher durch Beylegung eines gar zu

ſchlechten Tituls verächtlich mache: ſie mus ſich

aber auch in Acht nehmen, daß ſie ihn nicht durch

einen leeren Namen und durch übertriebene Ehren

zeichen ſtolz mache und ihm Gelegenheit gebe, da

rauf zu denken, wie er über ſie eine Gewalt bekom

me, oder durch ungerechte Eroberungen zu einer

Macht gelange, die ſeinem Titul gemäs iſt. An

dern theils kann aber auch ein groſer Titul einen

Vorſteher aufmuntern, daß er um ſo mehr für die

Erhaltung der Würde einer Nation beſorgt iſt,

Die Klugheit mus ſich hiebey die Umſtände zu Nutze

machen, und in allen Stücken das gehörige Maas

beobachten. Der Königliche Name, ſagt ein

D 4 : hoher
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hoher und ein ſolcher Schriftſteller, dem man in

dieſem Punct volkommen glauben kann, der SKö

nigliche Name befreyete das Haus

Brandenburg vondem Jocheder Knecht

chaft, welches das Haus Oeſterreich

amals allen teutſchen Fürſten aufgele2

get hatte. Dieſes war eine Lockſpeiſe,

womit Friederich III. alle ſeine Nachkom2

men anködern wollte; er ſchien gleichſam

u ſagen: ich habe euch einen Titul ver

chaft macht, daß ihr ſolchen mit Ehren

führen könnet; ich habe den Grund zu

neuer Hoheit geleget euch kommt es

nunmehr zu, das Werk zu vollenden, (*)

§ 42.

SOb ein Souverän Titul und Ehrenzeia

chen ſich ſelbſt nach eigenem Belieben zule

gen könne.

Wenn der Vorſteher eines Staats ſouverän

iſt; ſo hat er die Gerechtſame und die Gewalt der

politiſchen Geſellſchaft in ſeinen Händen; und mit

hin kann er ſelbſt beſtimmen, was für Titul und

was für Ehrenzeichen man ihm geben ſolle; wo an

ders die Grundgeſeze ſolches nicht ſchon beſtimmet

- haben,

(*) Nachrichten zur Geſchichte des Hauſes Brans

denburg. -
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haben, oder auch durch die verlangten Titul diejeni

gen Schranken nicht überſchritten werden, die man

ſeiner Gewalt geſezt hat. Seine Unterthanen ſind

verbunden, ihm hierinnen eben ſowohl als in allen

Stücken zu gehorchen, die er vermöge ſeiner recht

mäſigen Gewalt verlanget. So hat der Czaar

Peter I. wegen ſeiner weitläuftigen Staaten ſich

ſelbſt den Kaiſerlichen Titul beygelegt,

- §. 43.

Was für Gerechtſame andere Nationen

hiebey haben.

Allein die fremden Nationen ſind nicht ver

bunden, ſich nach dem Willen des Souveräns, der

einen neuen Titul annimmt, oder des Volkes zu

chten, das ſeinem Vorſteher einen Namen nach

Belieben gieht, -- -

S. 44.

Wozu ſie verbunden ſind.

Indeſſen, woferne ein Titul der Vernunft

und dem gewöhnlichen Gebrauch gemäs iſt; ſo er

fordern allerdings die gegenſeitigen Pflichten, die

das Band der Nationen ſind, daß man einem Sou

verän oder einem jeden Vorſteher des Staats den

nämlichen Titul gebe, den ihm ſein Volk giebt,

D 5 Wo
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Wo es aber ein ungewöhnlicher Titul iſt, wo der

ſelbe ſo etwas bedeutet, das bey dem, der ſich den

ſelben anmaſſet, gar nicht anzutreffen iſt; ſo können

die Fremden ihm den Titul verweigern, ohne daß

er ſich darüber zu beklagen berechtiget wäre. Der

Titul der Majeſtät iſt durch den Gebrauch für die

Monarchen gewidmet, die über groſe Nationen -

herrſchen. Die teutſchen Kaiſer haben lange Zeit

ſolchen für ſich allein zu behalten geſucht, als wenn

er ganz allein der Kaiſerlichen Crone zukäme. Allein

die Könige behaupten mit Recht, daß auf Erden

nichts höher und nichts vornehmer als ihre Würde

wäre; wer deswegen ihnen nicht die Majeſtät gab,

den gaben ſie ſolche auch nicht. (*) Und nunmehr,

wenn man eine kleine Ausnahme macht, wo es we

gen beſonderer Urſachen anders iſt, ſo iſt heut zu

Tage der Titul der Majeſtät das eigenthümliche

Kennzeichen der Königlichen Würde.

Weil

machten die Franzöſiſchen und Kaiſerlichen Be

- /

(*) Zur Zeit des bekannten Weſtphäliſchen Friedens

vollmächtigte miteinander aus, daß, wenn

der König und die Königin eigenhändig an den

Kaiſer ſchrieben, und ihm die Majeſtät geben

würden er ebenfals eigenhändig antworten

und den nemlichen Titul geben ſolte. Schreiben
der Bevollmächtigten an den Herrn von

Brienne. 15. Octobr. 1646.



und Gleichheit der MTatfenen :c. §9

- Weil es lächerlich wäre, wenn ein kleiner

Prinz den Titul. eines Königes annehmen und ſich

die Majeſtät geben laſſen wolte; ſo thun fremde

Nationen nichts unrechtes, wenn ſie ſich dergleichen

wunderlichen Einfällen widerſetzen, Wenn indeſſen

hie oder da ein Souverän wäre, der ohngeachtet

ſeiner geringen Macht, dennoch in dem Beſitz iſt,

von ſeinen Nachbarn den Königlichen Titul zu be

kommen; ſo dürfen entlegene Nationen, die mit

ihm Handlung treiben wollen, ihm dieſen Titul

nicht verweigern: Es kommt ihnen nicht zu, von

den eingeführten Gebräuchen ſolcher von ihnen ent

fernter Länder abzugehen. -

S. 45.

- -

- -

Wie man ſich der Titüund Ehrenzeichen
verſichern könne.

Wenn ein Souverän haben will, daß er von

andern Mächten für beſtändig gewiſſe Titul und

Ehrenzeichen bekomme; ſo muser ſich darüber durch

Staats-Unterhandlungen Verſicherung geben laſſen.

Diejenige, ſo ſich auf ſolche Art dazu verſtanden

haben, ſind von nun an dazu verbunden; und kön-

ten nicht von dem gemachten Vertrag abgehen, oh

ne ihn zu beleidigen. So waren in den kurz vor

her angeführten Beyſpielen der Czaar und der Kö

nig in Preuſen beſorgt, es zuvor mit den in Freund,

- ſchaft
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ſhaft ſtehenden Häfen auszumachen, daß ſie die

eVerſicherung erhielten, man wolte ſie in der neuen

Würde, die ſie annehmen wolten, erkennen.

2. Die päbſte haben ehemahls behauptet es

käme allein dem Päbſtlichen Stuhl zu, neue Könige

zu machen; ſie unterſtunden ſich ben dem ehemahli

gen Aberglauben der Prinzen und Völker zu einem

ſo wichtigen Vorzug ſich Hofnung zu machen. Er

iſt aber bey Wiederherſtellung der Wiſſenſchaften

verſchwunden, wie die Geſpenſter bey Anbruch des

Tages verſchwinden. (*) Die teutſchen Kaiſer,

die ebenfals auf dieſes Recht Anſpruch gemacht ha“

ben, haben doch wenigſtens das Beyſpiel der alten

Römiſchen Kaiſer für ſich: es fehlet ihnen nur die

nemliche Macht, ſonſt könten ſie auch das memliche

. . . .

Recht haben. -
:

(*) Die Catholiſchen Prinzen bekommen nºch heut

zu Tage vom Pabſ Titut, die ſich auf die ſº
ligiºnºiehenÄ Kö

ntgin Portugal den Titul des Allergetreueſten

gegeben; und man hat ſich dabey eben Äht

an die gebietheriſche Schreibart ſtºſſe wollen

in welcher die Bull abgefaſt ſt; ſie iſt am 23.

December 78 ausgefertiget.

- -

-

-

- -

- -

- - -
-

-

- -
- - * -

-

. . . . . .
_ _

L - §. 46.



und Gleichheit der Mationen tc. 61,

- - - . . . §. 46 « : " :

Man mus ſich nach dem allgemeinen

Gebrauch richten.

In Ermangelung beſonderer Verträge mus

man ſich in Anſehung der Titul und überhaupt in

Anſehung aller Ehrenzeichen nach dem richten, was

ein durchgehends eingeführter Gebrauch veſtgeſter

hat. Wenn man davon gegen eine Nation oder

gegen einen Souverän abgeht; ſo iſt es ebenſo viel,

als wenn man ihm eine Verachtung oder ſchlimme

Geſinnung zu erkennen geben will: und dißVj

fahren wäre eben ſowohl einer geſunden Staats

klugheit als auch den Pflichten zuwider, ſo die Na
tionen ſich unter einander ſchuldig ſind.

- GA-»." - sº

Von der gegenſeitigen Achtung, die

Souveräne ſich einander ſchuldig ſind.

.. Der gröſe Monarch iſt ſchuldig, an einem

jeden Souverän den hohen Character zuÄ
den er hat. Die Unabhängigkeit, die Gleichheit

der Nationen, die gegenſeitigen Pflichten der Höf

lichkeit, alles diß ſoll ihn bewegen, auch ſogar dem

Vorſteher eines kleinen Volkes die Achtung zu be

weiſen, die ſeine Würde erfordert. Der ſchwächſte

Staat beſtehet eben ſo wohl aus Menſchen als der

- ſtärkſte
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ſtärkſte, und wir haben einerley Pflichten gegen alle,

die uns nicht unterwürfig ſind. - - -
::

Allein dieſes Gebot des Natürlichen Geſees

erfordert weiter nichts als eine weſentliche Achtung,

ſo die freyen Staaten für einander zu hegen ſchü

dig ſind: mit einem Wort, es will für ſo vict

aben, daß man an den Tag lege, wie man einen

# oder Souverän in der That für unabhängig

und ſouverän erkenne, und ihn alles deſſen würº

dig ſchätze, was man einer ſolchen Würde ſchuldig

iſt. Ubrigens aber, weil ein groſer Monarch, wie

wir ſchon bemerket haben, eine viel bedeutende Per

ſon in der menſchlichen Geſellſchaft iſt ſo iſt es

natürlich, daß man ihm in allen Stücken, die nur

bloſe Ceremonien ſind, und wobey man der Gleich

heit der Gerechtſame der Nationen nicht zu nahe

tritt, daß man ihm, ſage ich, in dergleichen Fällen

ſolche Ehrenbezeugungen erweiſe, auf die ſich ein

kleiner Prinz eben keine Rechnung machen darf:

Ja! dieſer darf ſich nicht weigern, einem Monar

chen alle Gefälligkeiten zu erweiſen, die ſeiner Un

abhängigkeit und Souveränität keinen Abbruch

thun. -- ** -
-

... ; 2. - „I :: 2 : F3 ?„

1. 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -;re:
-

. . . . . . . - -
- - -

T- - - - - - - «irs. 3 : "

*** - § 48h d
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-

S. 48.

Wie ein Souverän ſeine Würde im An

ſehen erhalten ſoll. . .

Eine jede Nation, ein jeder Souverän, mus,

ſeine Würde aufrecht zu halten ſuchen (s, 35.);

und diß geſchiehet dadurch, daß er ſich die ihm ſchul

dige Achtung bezeugen und beſonders nichts dagegen,

unternehmen läſt. Wenn ihm alſo vermöge einer

beſtändigen Gewohnheit gewiſſe Titul und Ehren

bezeugungen zukommen; ſo kann er ſolche fördern;

und er mus es bey Gelegenheiten thun, wobey ſeine

Ehre mit ins Spiel kommt. * - - -

Allein man mus hiebey einen Unterſchied ma

chen zwiſchen einer Verabſäumung oder bloſen Unter

laſſung deſſen, was man nach der durchgehends ein

geführten Gewohnheit hätte thun ſollen, und zwi

ſchen wirklichen Handlungen die wider den ſchuldi

gen Reſpect und Achtung laufen, die vorſetzliche

Beſchimpfungen ſind. Uber eine verabſäumte Eh

renbezeugung kann man ſich nur beklagen; und wo

man deswegen keine hinlängliche Entſchuldigung be

kommt, ſolches alsdenn für ein Zeichen einer üblen

Geſinnung anſehen: Allein wegen einer vorſetzlichen

Beſchimpfung kann man ſich auch ſo gar durch Ge

walt der Waffen Genugthuung verſchaffen. Der

Czaar Peter I. beklagte ſich in ſeiner Kriegserklä

rung
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rung gegen Schweden darüber, daß man die Stücke

nicht gelöſet hätte, als er vor Riga vorbey gefah

ren wäre. Es konnte ihm zwar befremdlich vor

kommen, daß man ihm dieſe Ehre nicht erwieſen

hatte, und er konnte ſich darüber beklagen: Allein

daraus eine Urſache zum Krieg machen, das heiſt

mit Menſchenblut zur Unzeit verſchwenderiſch ums

gehen.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IV. Capitel.
-

-

Von dem Sicherheitsrechte und von

den Würkungen der Souveränität

und Unabhängigkeit der Na-

- tionen. . .

S49. ,
Von dem Sicherheitsrechte. -

G“ wäre umſonſt, daß die Natur den Nationen

ſowohl als den Privatperſonen die Sorge für

ihre Erhaltung und die Pflicht ihre eigene Vollkom

menheit und die Vollkommenheit ihres Zuſtandes

zu befördern vorgeſchrieben hätte, wo ſie ihnen nicht

zugleich das Recht gäbe, ſich von allem zu befreyen,

was dieſe Sorgfalt vergeblich machen könte. Das

Recht -
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Recht iſt nichts anders als ein moraliſches Vermö,

gen etwas zu thun, das iſt zu thun was moraliſch

möglich, was gut und unſern Pflichten gemäs iſt.

Wir haben alſo überhaupt das Recht das zu thun,

was zu Erfüllung unſerer Pflichten nochwendig iſt.

Eine jede Nation, ſo wie ein jeder Menſch, hat

alſo das Recht, nicht zu leiden, daß eine andere

Nation etwas wider ihre Erhaltung und wider ihre

und ihres Zuſtandes Vollkommenheit unternehme;

das heiſt: ſie hat das Recht ſich für aller Laeſion

zu verwahren (s. 8.). Und dieſes Recht iſt ein

vollkommenes, weil es uns deswegen zukommt,

damit wir eine Verbindlichkeit erfüllen, die uns

natürlich iſt und der wir uns nicht entſchlagen kön

nen. Wenn man zu Ausführung ſeines Rechtes

ſich keiner Zwangsmittel bedienen kann; ſo ſind

die Wirkungen davon ſehr ungewiß. Dieſes Recht

ſich für aller Laeſion zu verwahren, heiſt nun das

Sicherheitsrecht.

§. SO.

Aus demſelben entſpringt das Recht
ſich zu wehren.

Das ſicherſte iſt, daß man dem Ubet zuvor

komme, wenn man kann. Eine Nation hat das

Recht den Schaden, den man ihr zufügen will/

abzuwenden und Gewalt ſowohl als andere erlaub,

II. Buch. E te
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te Mittel gegen diejenige Nation zu gebrauchen,

die ihr etwas übels zufügen will; ſie kann ſo gar

gefährlichen Anſchlägen zuvorkommen, wenn ſie nur

allemal dabey bedacht iſt, nicht aus bloſem leeren

und ungewiſſen Argwohn einen Angrif zu thun, als

wodurch ſie ſich in Gefahr ſezt, daß man ſie für den

ungerechten angreifenden Theil hält.

§ 5 I.

Ingleichen das Recht eine Schadloshal
tung zu ſuchen.

Wenn das Ubel ſchon zugefügt iſt; ſo giebt

das nemliche Recht dem beleidigten Theil die Be

fugniß eine hinlängliche Schadloshaltung zu ſuchen,

und zwar kann man ſich ſolche mit Gewalt verſchaf

fen, wenn es nöthig iſt.

§. 52.

Und das Strafrecht.

Ferner iſt der beleidigte Theil berechtiget für

ſeine zukünftige Sicherheit Vorſehung zu thun und

den Beleidiger zu beſtrafen. Diß kann geſchehen,

wenn man einen ſo züchtiget, daß er dadurch in Zu

kunft von dergleichen Unternehmungen abgehalten

wird, und daß auch andere abgeſchröckt werden, die

ſich etwan in den Sinn kommen laſſen es ihm nach

zu
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zu machen. Wenn man es für nöthig findet, kann

man ſo gar den angreifenden Theil auſer Stand

ſetzen ferner zu ſchaden. Man bedienet ſich bey allen

dieſen von Rechtswegen zukommenden Mitteln ſei

nes Rechtes; und wenn derjenige, der uns in die

Nothwendigkeit ſo zu handeln geſetzt hat, Schaden

davon hat, ſo darf er es nur ſeiner eigenen Unge

rechtigkeit zuſchreiben, * *

§ 53.

Von dem Rechte ſo alle Völker gegen
eine übelgeartete Nation haben. ..

Wenn alſo irgendwo eine unruhige und ſchäd

liche Nation wäre die beſtändig andern zu ſchaden,

ſie in ihrer Glückſeligkeit zu ſtöhren und innerliche

Unruhen zu erwecken ſuchte, ſo iſt gar kein Zweifel/?

daß nicht alle Nationen das Recht haben ſolei,

ſich mit einander zu bereinigen, um jener Einhalt

zu thun, ſie zu züchtigen und ſie auch wohl auſer

Stand zu ſetzen, ferner ſchaden zu können. Sº

che ſchöne Früchte würde die Politick hervorbringen

die Machiavel an dem Caeſar Borgiasſo

bet. Die Staatsſtreiche, die Philipp ſ. König

in Spanien ſpielte, muſten nothfelbig ganz Euj

ropa wider ihn vereinigen, und Heinrich der

Groſe that Recht daran, daß er ſich vornahm,

eine Macht zu ſchwächen, die wegen ihrer Stärke

E 2. furcht
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furchtbar und wegen ihrer Marimen gefährlich

W)(T. - -

Die drey vorhergehenden Säze ſind eben ſo

viele Grundwahrheiten, aus welchen man die ver“

ſchiedenen Urſachen zu einem gerechten Kriege her.“

leiten kann, wie wir an ſeinem Orte ſehen werden.
- -

- §. 54.

Keine Nation iſt berechtiget ſich in die

Regierung einer andern zu mengen

Aus der Freyheit und Unabhängigkeit der

Nationen folget offenbar, daß alle das Recht ha“

ben, ihre Regierung nach eigenem Gutdünken zu

führen, und daß keine im geringſten befugt ſey

ſich in die Regierung der andern zu mengen: Unº

ter allen Gerechtſamen, die einer Nation zukommen,

können, iſt die Souveränität ohne Zweifel das

koſtbarſte und dasjenige für welches die andern ge

nau die ſchuldige Achtung beobachten müſen, wenn

ſie Niemand beleidigen wollen. . . . . .

-- *** -
Kein Souverän darf ſich über die Hand

- lungen eines ander, zum Richter auf

werfen.

Ein Souverän iſt derjenige, dem die Nation

die höchſte Gewalt und die Sorge der Regierung

gIVeT
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anvertrauet hat; die Nation hat ihm ihre Gerecht

ſame übergeben; ſie allein hat ſich unmittelbar um

die Art und Weiſe zu bekümmern, wie der erwehlte

Vorſteher mit ſeiner erhaltenen Gewalt umgehet.

Es kommt alſo keiner einzigen fremden Macht zu,

ſich um die Art der Regierung eines Souveräns zu

erkundigen, ſich zum Richter über ſeine Handlun

gen aufzuwerffen oder ihn zu nöthigen, daß er etwas

abändere. Wenn er ſeine Unterthanen mit ſtarken

Auflagen beſchwehret, wenn er hart mit ihnen um

gehet; ſo iſt das eine Sache, die die Nation an

geht: kein anderer hat den Beruf ihn davon abzu

halten oder ihn dahin zu bringen, daß er billiger

und klüger verfährt. Doch kann man gar wohl

eine gute Gelegenheit klüglich ergreifen, um einem

ſolchen Souverän deswegen höfliche und freundſchaft

liche Vorſtellungen zu thun. Die Spanier han

delten wider alle Regeln, da ſie ſich über den

W)nca AthUalpa zu Richtern aufwarfen. Wenn

dieſer Prinz das Völkerrecht gegen ſie verlezet ge

habt hätte; ſo wären ſie berechtiget geweſen, ihn

zu beſtraffen. Allein ſie beſchuldigten ihn nur, daß

er einige von ſeinen Unterthanen hätte umbringen

laſſen, daß er viele Weiber gehabt hätte c. uc. lau

ter Sachen, von denen er ihnen keine Rechenſchaft

zu geben hatte; und was bey ihrem höchſt unge

E 3 rechten
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rechten Verfahren das Aergſte war, ſie verurtheil

ten ihn nach Spaniſchen Geſezen. (*)

§. 56.

In wie ferne es erlaubt iſt, ſich in die

Streitigkeiten eines Souveräns mit ſeinem

- Volk zu mengen,

Wenn aber ein Fürſt ſich an den Grundgeſe

zen eines Staats vergreifet und ſeinem Volke recht

mäſige Urſache giebt, ſich ihm zu widerſezen; wenn

ſeine Tyranney einer Nation unerträglich wird und

ſie zu einem Aufſtand beweget: alsdenn iſt eine jede

fremde Macht berechtiget, dem gedrückten Volke,

ſo Beyſtand verlanget, zu Hülfe zu kommen. Die

Engeliſche Nation beklagte ſich mit Recht über

Jacob II. die Groſen des Reichs, die beſten Pa

trioten, beſchloſſen ſolchen Unternehmungen Ein

halt zu thun, wodurch man ihre Geſeze umſtürzen

und die öffentliche Freyheit und Religion unter

drücken wollte; ſie verſchaften ſich deswegen den

Beyſtand der Vereinigten Provinzen. Das Anſe

hen, in welchem der Prinz von Oranien ſtunde,

hatte ohne Zweifel in die Entſchlüſſungen der Ge

neral-Staaten einen Einfluß; deswegen thaten ſie

aber doch nichts ungerechtes. Wo ein Volk mit

» E 3 gutem

(*) Sarase de la Vega.

-
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gutem Grund gegen ſeinen Unterdrücker die Waffen

ergreift; ſo iſt es gerecht und grosmüthig gehandelt,

wenn man braven Leuten, die ihre Freyheit ver

theidigen, zu Hülfe kommt. So oft es alſo zu

einem Bürgerlichen Krieg kommt; ſo können die

fremden Mächte derjenigen unter den beeden Par

theyen Beyſtand leiſten, die ihnen Recht zu haben

ſcheinet. Wer einem haſſenswürdigen Tyrannen

beyſtehet, oder wer ſich für ein ungerechtes rebelli

ſches Volk erkläret, ſündiget ohnfehlbar wider ſeine

Pflichten. Hier aber ſind die Bande der politi

ſchen Geſellſchaft zwiſchen dem Souverän und ſei

nem Volke zerriſſen, oder wenigſtens auf eine Zeit

lang zertrennet, und man kann ſie nun als zwey

von einander unterſchiedene Mächte betrachten; und

weil eine wie die andere von aller fremden Gewalt

unabhängig iſt, ſo iſt Niemand berechtiget einen

Richter über ſie abzugeben. Beede Theile können

Recht haben, und ein jeder von denen, die ihnen

Beyſtand leiſten, kann glauben, er unterſtüze die ge

rechte Sache. Nach dem freywilligen Völkerrechte

(ſiehe Vorb. s. 2 1.) müſen alſo beede Partheyen

ſo handeln können, als wenn ſie gleiche Rechte hät

ten, und ſie müſen auch ſo gegen einander verfah

ren, biß die Sache entſchieden iſt.

Dieſen Saz mus man aber nicht misbrau

chen und damit ſchädliche Unternehmungen gegen

E 4. die
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die Ruhe der Staaten, zu rechtfertigen ſuchen.

Man verlezet das Völkerrecht, wenn man Unter

thanen zum Aufruhr anhezet, die ihren Souverän

wirklich gehorſam ſind, ob ſie ſich gleich über ſei

ne Regierung beſchwehren.

Die Erfahrung zeigt, daß die Nationen

wirklich nach unſern Regeln verfahren. Als die

Proteſtanten in Teutſchland den Reformirten in

Frankreich Hülfe zuſchickten; ſo lies ſich dieſer Hof

gar nicht in den Sinn kommen, ſie für etwas an

ders als für ordentliche Feinde zu halten, und mit

ihnen anders als nach Kriegsgebrauch umzugehen.

Eben um die Zeit unterſtüzte Frankreich die Nie

derländer, die wider Spanien aufgeſtanden waren,

und wolte dabey ſeine Soldaten für nichts anders

als für Hülfs-Völker in einem regelmäſigen Kriege

angeſehen haben. Allein wenn jemand ſich unter

nimmt, durch ausgeſchickte Kundſchafter die Unter

thaſen zu einem Aufruhr aufzuhezen; ſo wird keine

Macht es ſo hingehen laſſen, ohne ſich darüber als

über eine groſe Beleidigung zu beſchwehren. .

Was aber die Ungeheuer anbetrift, die un

ter dem Titel eines Souveräns ſich zu Zuchtruthen

und zu einem Schrecken des menſchlichen Geſchlech

tes machen; ſo ſind dieſelben als wilde Thiere an

öuſehen, die ein jeder herzhafter Mann mit Recht

(US

.
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-

aus der Welt ſchaffen kann. Das ganze Alterthum

lobt den Hercules, daß er die Welt von einem

Antäus, von einem Buſiris, von einem Dio

medes befreyet hat.

§. 57.

Recht nicht zu verſtatten, daß fremde

Mächte ſich in die Regierungs-Geſchäfte

miſchen.

Nachdem wir bewieſen, daß fremde Natio

nen kein Recht haben ſich in die Regierung eines

unabhängigen Staats zu mengen; ſo iſt nicht ſchwer

darzuthun, daß dieſer berechtiget ſey, ſolches nicht

zu verſtatten. Sich ſelbſt nach eigenem Belieben

zu regieren, diß iſt eine unmittelbare Folge der Un

abhängigkeit. Ein ſouveräner Staat darf ſich in

dieſem Stück von Niemand etwas einreden laſſen,

wenn ſolches nicht aus beſondern Gerechtſamen ge

ſchiehet, die er andern durch Verträge zugeſtanden

hat; und auch dieſe Rechte dürfen ihrer Natur nach,

bey einer ſo küzlichen Sache wie die Regierung iſt,

nicht weiter gehen, als die klaren und förmlichen

Worte der Verträge es verſtatten. Auſer dieſem

Falle iſt ein Souverän berechtiget, diejenigen für

ſeine Feinde zu halten, die ſich auf eine andere Art

als durch Anwendung guter Dienſte in ſeine beſon

dere Angelegenheiten miſchen wollen.

E 5 5. 58.
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&e

§. 58.

Von eben dieſen Rechten in Anſehung

der Religion.

Die Religion iſt, nach allen Abſichten, ein

ſehr wichtiger Gegenſtand für eine Nation; ſie iſt

eine von den Haupt-Materien, mit welchen ſich die

Regierung beſchäftigen kann. Ein unabhängiges

Volk hat, was die Religion anbetrift, Niemand als

GOtt Rechenſchaft zu geben; es iſt berechtiget, in

dieſem Stück ſowohl als in andern der Einſicht ſei.

nes Gewiſſens zu folgen, und nicht zu verſtatten,

daß ein Fremder ſich in eine ſo bedenkliche Sache

einmiſche. Die Gewohnheit, die lange Zeit in der

Chriſtenheit geherrſchet hat, daß man alle Religions

Sachen auf einer allgemeinen Kirchen - Verſamm

lung beurtheilt und ausgemacht hat, dieſe Gewohn

heit hat nur wegen des beſondern Umſtands einge

führt werden können, daß die ganze Kirche damals

unter einem einzigen bürgerlichen Regiment, nem

lich unter dem Römiſchen Reiche geſtanden. Nach

dem aber dieſes Reich zertrümmert worden, und

daraus verſchiedene unabhängige Königreiche entſtan

den; ſo iſt nunmehro dieſer Gebrauch für etwas zu

achten, das den erſten Grundſäzen der Regierungs

kunſt, ja ſelbſt dem Begrif von einem Staat und

von der politiſchen Geſellſchaft zuwider iſt. Indeſ

ſen
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ſen iſt man aus Vorurtheilen, aus Unwiſſenheit und

Aberglauben, wegen des groſen Anſehens der Päbſte

und Macht der Geiſtlichkeit lange Zeit dabey geblie

ben; und noch zur Zeit der Reformation hat man

viel darauf gehalten. Die Staaten, ſo die Refor

mation angenommen hatten, erboten ſich, ſie wol

ten ſich dem Ausſpruch einer unpartheyiſchen und

rechtmäſig zuſammen beruffenen Kirchen - Verſamm

lung unterwerfen. Heut zu Tag würden ſie ſich

nicht ſcheuen, frey heraus zu ſagen, daß ſie eben

ſowohl in dem was die Religion betrift, als in bür

gerlichen Regierungs-Sachen, keiner irdiſchen Macht

unterworfen wären. Die allgemeine und unum

ſchränkte Herrſchaft der Päbſte und einer Kirchen

Verſammlung iſt nach allen Lehrgebäuden etwas ab

geſchmaktes, nur nicht nach dem Lehrgebäude der

Päbſte, die aus der ganzen Chriſtenheit einen einzi

gen Cörper machen wolten, über welchen ſie die

höchſten Monarchen zu ſeyn vorgaben. (*) Auch

ſelbſt die Catholiſchen Souveräns haben geſucht, die

ſer Herrſchaft ſolche Schranken zu ſetzen, daß damit

die ihnen zukommende höchſte Gewalt beſtehen kann:

Sie nehmen keine Schlüſſe der Kirchen - Verſamm

lungen und keine Päbſtliche Bullen an, wenn ſie

ſolche nicht vorher unterſucht haben: und dieſe Kir

chen

(*) Siehe oben §. 146. und Bodinun de Republi

ca. Lib. I. C. IX. p. m, 139.
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chen-Geſeze bekommen ihre Gültigkeit in ihren Län

dern blos durch die Bewilligung des Fürſten. Wir

haben ſchon in dieſem Werk im I. Buch XII. Cap. die

Rechte eines Staats in Anſehung der Religion hin

länglich ausgeführet, und wir führen ſolche nur des

wegen hier wieder an, damit wir daraus durch rich

tige Folgen das Verhalten herleiten können, ſo die

Nationen gegen einander beobachten ſollen.

/ §. 59.

Keine Nation kann in Anſehung der Re

ligion zu etwas gezwungen werden.

Es iſt alſo richtig, daß man ſich nicht in die

Religions-Angelegenheiten einer Nation wider ih

ren Willen mengen dürfe, ohne ihre Rechte zu ver

lezen und ſie zu beleidigen. Um ſo viel weniger iſt

es erlaubt, die Gewalt der Waffen zu gebrauchen,

um ſie dahin zu bringen, daß ſie eine Lehre oder ei

ne Religion annehme, die wir für Göttlich halten.

Mit was für Rechte wollen ſich Menſchen zu Ver

theidigern und Beſchüzern der Sache GOttes auf

werfen? Wenn es ihm gefällig iſt; ſo wird er ſchon

ſelbſt, durch beſſere Mittel als durch Gewalt, die

Völker zur Erkenntnis ſeines Namens zu bringen

wiſſen. Die Verfolger werden Niemand recht be

kehren. Die abſcheuliche Lehre, die Religion mit

dem Schwerdte auszubreiten, ſtürzt das Völkerrecht

Um/
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-

um, und iſt die ſchröcklichſte Landplage für die Na

tionen. Ein jeder raſender Menſch wird glauben,

er fechte für die Sache GOttes, ein jeder ehrſüchti

ger wird dieſes zu einem Vorwand brauchen. In

der Zeit als Carl der Groſe Sachſen mit Feuer

und Schwerdt verheerte, um daſelbſt das Chriſten

thum auszubreiten, verwüſteten dagegen die Nach

folger Mahomets ganz Aſien und Africa, um

den Alcoran daſelbſt einzuführen.

§. 6o. -

Von den Liebespflichten die hiebey ſtat

finden, und von Mißionarien.

Doch iſt es eine Liebespflicht, wenn man ſich

bemühet, eine Nation durch gelinde und erlaubte

Mittel zu bewegen, daß ſie eine Religion annehme,

die man für die allein wahre und ſeeligmachende hält.

Man kann ihnen Leute, die ihnen Unterricht geben,

oder Mißionarien zuſchicken: denn diß iſt allerdings

der Sorgfalt gemäs, die ein jedes Volk für die

Vollkommenheit und für das Wohl anderer zu tra

gen ſchuldig iſt. Damit man aber hiebey einem

Souverän keinen Eingrif in ſeine Rechte thue; ſo

iſt zu merken, daß die Mißionarien ſich enthalten

müſen, heimlich und ohne ſeine Erlaubnis ſeinen

Unterthanen keine neue Lehre zu predigen. Er kann

ſagen, daß er ihre Dienſte nicht brauche; und wenn

€.
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V

- er ſie zurüc ſchickt, ſo müſen ſie folgen. Man mus

nothwendig einen ausdrücklichen Befehl von dem

Könige aller Könige haben, wenn man mit gutem

Grund einem Souverän ungehorſam ſeyn will, der

nach der ihm zukommenden Gewalt etwas befiehlt:

und der Souverän, der ſich nicht überzeugen laſſen

will, daß man einen auſerordentlichen Befehl von

GOtt für ſich habe, thut nichts anders, als daß er

ſich ſeines Rechtes bedienet, wenn er einen unge

horſamen Mißionär zur Straffe ziehet. Wie aber?

wenn die Nation oder ein anſehnlicher Theil des

Volkes der Mißionär bey ſich behalten, und ſeine

Lehre annehmen will? Wir haben ſchon anderswo

die Rechte einer Nation und die Rechte der Bürger

eines Staats ausgeführt (I. B. § § 128-136)

Man wird daſelbſt finden, was man auf dieſe Frage

antworten ſoll.

s. 6.

Fürſichtigkeit, die man hiebey zu gebrau

chen hat. . . . ?

Dieſe Materie iſt ſehr wichtig, und man kann

einen unüberlegten Bekehrungs-Eifer nicht billigen,

ohne die Ruhe aller Nationen in Gefahr zu ſezen,

und ohne den Bekehrern ſelbſt Anlaß zu geben wider

ihre Pflicht zu ſündigen, mittlerweilen ſie eine höchſt

verdienſtliche That zu begehen glauben. Denn im

-
Haupt
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-

Hauptwerke wird doch einer Nation ein ſchlechter

Dienſt erwieſen und ihr in der That geſchadet, wenn

man eine falſche und gefährliche Religion unter ihr

ausbreitet. Nun hält aber ein jeder die ſeinige

für wahr und heilſam. Man ermuntere und ent

zünde in allen Herzen den brennenden Eifer der Miſ

ſionarien, und bald wird man Europa von Lamas,

von Bonzen und Derwiſen überſchwemmt ſei

hen, da inzwiſchen alle mögliche Gattungen von

Mönchen Aſien und Africa durchſtreichen werden.

Die evangeliſchen Geiſtlichen werden der ſpaniſchen

und welſchen Inquiſition trozen, und die Jeſuiten

werden ſich unter den Proteſtanten ausbreiten, um

ſie wieder in den Schoos der Kirche zu führen.

Die Catholicken mögen den Proteſtanten immerhin

ihre Kaltſinnigkeit vorwerfen; dieſer ihr Betragen

ſtimmt mit dem Völkerrechte und der Vernunft ge

wiß beſſer überein als jener ihres. Der wahre Ei

fer beſchäftiget ſich eine heilige Religion, in dem Lan

de wo ſie angenommen iſt, in Flor zu bringen, und

ſie den Sitten und dem Staate nüzlich zu machen;

und findet, indem er es den Fügungen der Vorſicht

überläſt, fremde Völker herbey zu bringen, oder ei

ne ungezweifelt- Göttliche Sendung ſie auswärts zu

predigen, erwartet genug in ſeinem Vaterlande

zu thun. Hiezu kommt noch, daß man ſich erſt von

der Gewißheit ſeiner Religion durch eine ernſtliche

Unter
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Unterſuchung genugſam überzeugt haben müſe, wenn

man ſie andern Völkerſchaften mit Recht verkündi

gen will. Aber was! können Chriſten einen Zwei

fel in ihre Religion ſezen? Ey nun ein Mahome,

taner zweifelt ebenſo wenig an der ſeinigen, Seyd

ſtets bereit andern eure Erkenntnis mitzutheilen, er

klähret denjenigen, welche euch anhören mögen, die

Grundſäze eures Glaubens ungekünſtelt und auf

richtig, überzeuget durch unumſtösliche Beweiſe, aber

ſuchet Niemand durch einen enthuſiaſtiſchen Eifer an

euch zu ziehen: Ein jeder hat für ſich ſelbſt genug

zu verantworten; andernwird die Gabe der Erleuch

tung ebenfalls nicht verſaget ſeyn, und der Friede

unter den Nationen wird auf dieſe Art durch keinen

unzeitigen Eifer beunruhiget und zerſtöhret werden.

§. 62.

Was ein Souverän zu Gunſten derer

thun kann, welche ſeine Religion in einem

andern Staate bekennen.

Wenn eine Religion in einem ande verfolge

wird, ſo können die ihr zugethane auswärtige Na

tionen ſich für ihre Brüder ins Mittel legen: aber

das iſt auch alles, was ſie mit Grund Rechtens

thun können, wofern die Verfolgung nicht bis zu

unerträglichen Ausſchweifungen getrieben wird; denn

alsdenn erhält ſie die Geſtalt einer offenbahren Ty

P(ls
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ranney, gegen welche es allen Nationen erlaubt iſt,

einem unglücklichen Volkebeyzuſtehen (s. 56.). Aus

ſèrden kann ſie auch noch ihre eigene Sicherheit be

rechtigen, ſich der Vertheidigung derer, die verfolgt

werden, zu unterziehen. Ein König von Frank

reich antwortete denen Geſandten, welche ihn baten

ſeine reformirte Unterthanen nicht zu beunruhigen,

er habe das Recht in ſeinem Königreiche zu thun,

was ihm beliebe. Allein die proteſtantiſchen Sou

veräne, welche ſagten, daß die Catholicken ſämtlich

eine Zuſammenverſchwörung gegen ſie angezettelt

hatten, hatten ebenfalls das Recht Leuten beyzuſte

hen, die ihre Parthey verſtärkten, und ihnen wie

derum gegen die angedrohete Gefahr beyſtehen konn

ten. Man hat alsdenn nicht mehr auf den Unter

ſchied zwiſchen Nationen und Staaten zu ſehen,

wenn es darauf ankommt ſich gegen Raſende zu ver

einigen, welche alles, was ihre Lehre nicht

blindlings annimmt, ausrotten

wollen,

II. Buch. F V.Ca- -
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- V. Capitel. -

Von Beobachtung der Gerechtigkeit

unter den Nationen.

§. 63.

Nothwendigkeit der Beobachtung der

Gerechtigkeit, in der menſchlichen Geſell

ſchaft.

De Gerechtigkeit iſt die Grundſäule der Geſell

A.) ſchaft, das ſicherſte Band der Einigkeit.

Die menſchliche Geſellſchaft wird, ſtatt einer Ge

meinſchaft der Hülfe und Dienſtleiſtungen weiter

nichts als eine groſe Räuber - Bande ſeyn, wenn

diejenige Tugend in derſelben nicht verehrt wird,

welche einem jeden das ſeinige giebt. Sie iſt unter

Nationen noch unumgänglicher als unter Privat

Perſonen; weil die Ungerechtigkeit in den Streitig

keiten mächtiger Staats- Cörper viel ſchrecklichere

Folgen hat, und weil es ſchwehrer iſt, ſich wegen

derſelben Genugthuung zu verſchaffen. Die allen

Menſchen obliegende Verbindlichkeit gerecht zu ſeyn,

wird in dem natürlichen Rechte leichtlich erwieſen:

wir ſezen ſie hier als hinlänglich bekannt voraus,

und begnügen uns anzumerken, daß die Nationen

von derſelben nicht nur nicht befreyet ſeyn können

» >> (Vorb
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(Vorb. § 5), ſondern daß ſolche für ſie wegen ih

rer wichtigen Folgen noch heiliger ſey.

§ 64.

Verbindlichkeit aller Nationen die Ge

rechtigkeit zu handhaben und zu beobachten.

Alle Nationen ſind daher aufs genaueſte ver

bunden die Gerechtigkeit unter ſich zu handhaben,

und auf das gewiſſenhafteſte zu beobachten, und ſich

alles deſſen, was ſolche verlezen könnte, ſorgfältig

zu enthalten. Eine jede mus andern geben, was

ihnen gehöret, ihre Rechte reſpectiren und ſie ſolche

im Frieden ausüben laſſen,

§. 65.

Recht keine Ungerechtigkeit zu leiden.

Aus dieſer unnachläßlichen Verbindlichkeit,

welche die Natur den Nationen aufleget, wie auch

aus denen, womit eine jede gegen ſich ſelber gebun

den iſt, erwächſt einem jeden Staate das Recht

nicht zu leiden, daß man ihm eines ſeiner Rechte

oder was ihm ſonſt rechtmäſiger Weiſe zugehöret,

entziehe; denn wenn er ſich darwider ſezt, thut er

nichts, als was allen ſeinen Pflichten gemäs iſt,

und hierinn beſteht das Recht (§ 49.).

F 2 S. 66.
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- §. 66.

Dieſes Recht iſt vollkommen.

Dieſes Recht iſt vollkommen, das iſt, es iſt

mit dem Rechte verknüpft Gewalt zu brauchen, um

es geltend zu machen. Die Natur würde uns ver

geblich das Recht geben, keine Ungerechtigkeit zu lei

den; ſie würde andern vergeblich die Verbindlichkeit

auflegen gegen uns gerecht zu ſeyn, wenn wir nicht

auch das Recht hätten, Zwangsmittel zu gebrau

chen, wenn ſie ſolche Verbindlichkeit nicht beobachten

wollen. Der Gerechte würde ſich der Habſucht und

der Ungerechtigkeit blos geſtellt ſehen; alle ſeine

Rechte würden ihm bald unnüze ſeyn.

">. §. 67.

Es bringt hervor 1) das Recht ſich zu

- vertheidigen.

Hieraus entſtehen gleichſam als Aeſte 1) das

Recht einer rechtmäſigen Vertheidigung, welches ei

ner jeden Nation zukommt: oder das Recht dem,

der ſie und ihre Rechte angreift, Gewalt entgegen

zu ſezen. Dieſes iſt der Grund von dem Verthei

digungs-Kriege.

- S. 68.
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§. 68.

2) Das Recht ſich Gerechtigkeit zu ver

ſchaffen.

Ferner 2) das Recht ſich mit Gewalt Gerech

tigkeit zu verſchaffen, wenn man ſie nicht anders er

halten kann; oder ſein Recht mit gewafneter Hand

auszuführen. Dieſes iſt der Grund von dem An

falls- Kriege.

§. 69.

Recht einen Ungerechten zu ſtraffen.

Eine wiſſentlich begangene Ungerechtigkeit iſt

unſtreitig eine Art von Laeſion. Man iſt daher

berechtigt ſie zu beſtraffen, wiewir ſchon oben gezeigt

haben, da die Rede von einer Laeſion überhaupt

war (s. 52.). Das Recht keine Ungerechtigkeit zu

leiden, iſt ein Aſt des Sicherheitsrechts.

- * §. 7o.

Recht aller Nationen, gegen diejenige,

welche die Gas offenbahr verach

- (l.

Laſſet uns noch dasjenige, was wir oben

(s. 53.) von einer übelgearteten Nation geſagt ha

ben, auf die Ungerechten anwenden. Wenn es

eine gebe, welche die Gerechtigkeit offenbahr über

den Haufen würfe, und die Rechte anderer, ſo oft

- - F 3 ſie
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-

ſie eine Gelegenheit hätte, verachtete und verlezte 5

ſo würde das Intereſſe der menſchlichen Geſellſchaft

allen andern Fug und Macht geben, ſie zum Paren

zu treiben und zu züchtigen. Wir müſen uns hier

an die in unſerer Vorbereitung veſtgeſezte Marime

erinnern, daß es den Nationen nicht zuſtehe ſich zu

Richtern anderer aufzuwerfen. In beſondern, und

im geringſten zweifelhaften Fällen mus man allezeit

voraus ſezen, jede Parthey könne einiges Recht ha

ben; die Ungerechtigkeit derjenigen, welche Unrecht

hat, kann aus ihrem Irrthume herkommen und nicht

aus einer durchgängigen Verachtung der Gerechtig

keit. Wenn aber eine Nation durch unwandelbahre

Marimen, durch ein allzeit gleiches Betragen augen

ſcheinlich zu erkennen giebt, daß ſie ſo ſchädliche Ge

ſinnungen hege, wenn kein Recht für ſie heilig iſt;

ſo erfordert die Wohlfarth des menſchlichen Ge

ſchlechts, daß ſie unterdrückt werde. Einen unge

rechten Anſpruch machen und behaupten, heiſt nur

blos denjenigen Unrecht thun, dem es angeht; alleiu

überhaupt der Gerechtigkeit ſpotten, heiſt alle

Nationen beleidigen.

RÄDSF
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VI. Capitel.

Wie weit eine Nation an den Hand

lungen ihrerÄ Theil haben

OTTE,

§. 7I.

Der Souverän mus die Beleidigungen

des Staats "g, und die Bürger be

Uzen.

W ir haben in denen vorhergehenden Capitelnge
d ſehen, wie die gemeinen Pflichten der Na

tionen gegen und unter einander beſchaffen ſind, wie

ſie einander ehren, ſich aller Beleidigungen enthalten

und die Gerechtigkeit und Billigkeit unter ſich in ih

rem ganzen Betragen herrſchen laſſen ſollen. Allein

wir haben bisher nur blos die Handlungen des Cör

pers der Nation ſelbſt, des Staats oder des Sou

veräns betrachtet. Die Privat-Perſonen und Glie

der einer Nation können den Bürgern einer andern

übel begegnen, ſie können einen auswärtigen Sou

verän beleidigen: daher haben wir noch zu unterſu

chen, wie weit ein Staat an den Handlungen ſeiner

Bürger Theilhaben könne, und wie die Rechte und

Verbindlichkeiten der Souveräne in dieſem Stücke

beſchaffen ſeyn.

F 4 Wer
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Wer einen Staat beleidiget , ſeine Rechte

verlezet, ſeine Ruhe ſtöhret, oder ihm ſonſt auf ei“

nige Weiſe Unrecht thut, erklärt ſich für ſeinen

Feind und ſezt ſich in den Fall deswegen mit Rech

te geſtraft zu werden. Wer einem Bürger übel be

gegnet, beleidiget mittelbahrer Weiſe den Staat,

der dieſen Bürger beſchützen mus. Der Souverän

deſſelben mus das ihm wiederfahrne Unrecht rächen,

und wenn es ſeyn kann, den der ihn angegriffen hat,

zu einer vollkommenen Genugthuung anhalten oder

ihn ſtraffen; weil der Bürger auſerdem den groſen

Endzweck der bürgerlichen Vereinigung, welcher die

Sicherheit iſt, nicht erreichen würde. -

§. 72.

Er mus nicht leiden, daß ſeine Unterthas

nen andere Nationen oder ihre Bürger belei

- digen. - -

Aber andern Theiſs mus die Nation oder der

Souverän nicht leiden, daß die Bürger die Unter

- thanen eines andern Staats, noch viel weniger den

Staat ſelber beleidigen. Und dieſes nicht nur das

rum, weil kein Souverän erlauben ſoll, daß dieje

nigen denen er zu befehlen hat, die Gebote des Na

tur-Geſezesübertretten, welches alles Unrecht unter

ſagt; ſondern auch deswegen, weil die Nationen

einander reſpectiren, ſich aller Beleidigungen, aller

Lac
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an den Handlungen ihrer Bürger c. 89

Laeſion, alles Unrechts, mit einem Worte: alles

deſſen, was andern nachtheilig ſeyn kann, enthalten

ſollen. Wenn ein Souverän, der im Stande wäre

ſeine Unterthanen in den Schranken der Gerechtigkeit

und des Friedens zu halten, duldet, daß ſie einer

fremden Nation, an ihrem Cörper oder an ihren

Gliedern übel begegnen, ſo iſt es eben ſo viel, als

wenn er es ſelbſt thäte. Endlich erheiſchet ſelbſt

die Wohlfarth des Staats und der menſchlichen Ge

ſellſchaft dieſe Aufmerkſamkeit von einem jeden Sou

verän. Wenn er ſeinen Unterthanen gegen fremde

Nationen den Zügel läſt, ſo werden auch dieſe ein

gleiches gegen ihn thun; und an ſtatt der brüderli

chen Geſellſchaft, welche die Natur unter allen Men

ſchen errichtet hat, wird man unter den Nationen

nichts als Rauben und Plündern wahrnehmen.

§. 73.

Man kann keiner Nation die Handlun?

gen der Privat-Perſonen beymeſſen. -

Da es inzwiſchen dem wohleingerichteſten

Staate, dem wachſamſten und uneingeſchränkteſten

Souverän ohnmöglich iſt, alle Handlungen ſeiner

Unterthanen nach ſeinem Willen zu lenken, und ſie

bey aller Gelegenheit aufs genaueſte im Zaume zu

halten; ſo wäre es unbillig, wenn man einer Na

tion oder einem Souverän alle Fehltritte der Bür

F 5 ger
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ger zurechnen wolte. Mankann alſo überhaupt nicht

ſagen, man ſey von einer Nation beleidigt worden,

weil es von dieſem oder jenem ihrer Mitglieder ge

ſchehen iſt.

§ 74,

Wofern ſie ſolche nicht für gut hält oder

genehmiget.

Wenn aber die Nation oder ihr Vorſteher die

That des Bürgers für gut hält und genehmiget, ſo

wird ſie nunmehr ihre eigene Sache: der Beleidigte

–hat alsdenn die ganze Nation für den wahren Urhes

ber der Beleidigung anzuſehen, von welcher der Bürº

ger vielleicht nur ein Werkzeug geweſen iſt.

§ 75. -

Betragen des Beleidigten.

Wenn der beleidigte Staat den Schuldigen

in ſeiner Gewalt hat, ſo kann er ihn ohne Schwü

rigkeit zur Straffe ziehen, und ſich Recht ſchaffen.

Iſt er aber entwiſcht und in ſein Vaterland zurück

gekehrt, ſo mus man von ſeinem Souverän Gerech

tigkeit erlangen,

§ 76.

Pflicht des Souveränsdes Beleidigers.

Und weil dieſer nicht leiden ſoll, daß ſeine Un

terthanen, den Unterthanen eines andern Verdruß

Irg2
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wachen oder Unrecht thun, noch viel weniger, daß

ſie fremde Mächte vermeſſentlich beleidigen; ſomus

er den Schuldigen anhalten, den Schaden wenn es

ſeyn kann, zu erſezen, oder ihn eremplariſch beſtraf

fen, oder auch endlich nach Geſtakt der Sachen dem

beleidigten Staate zur verdienten Straffe auslie

fern. Dieſes wird nun auch in Anſehung der gro

ſen Verbrechen, welche den Geſezen und der Sie

cherheit aller Nationen gleichmäſig zuwider ſind, faſt

allenthalben beobachtet. Die Meuchelmörder,

Mordbrenner und Diebe werden auf Anſuchen des

Souveräns, in deſſen Landen ſie ihre Verbrechen

begangen, in Verhaft genommen, und ſeinen Gee

richten ausgeliefert. Man geht noch weiter in den

jenigen Staaten, welche in einer beſondern Freunde

ſchaft und gutem nachbarlichen Vernehmen mitein

ander ſtehen. Sogar in gemeinen Verbrechen,

welche blos bürgerlich beſtraft werden, es ſey nun

eine Schadens-Erſezung oder ſonſt eine geringe bür

gerliche Straffe ſind die Unterthanen zweyer be

nachbarten Staaten, wechſelweis von der Obrigkeit

des Orts, wo ſie etwas begangen zu haben ange

klagt werden, zu erſcheinen gehalten. Auf Anſu

chen dieſer Obrigkeit, welches man compaßiren,

um Stallung ſchreiben nennt, werden ſie durch

ihre eigene gerichtlich vorgefordert und zu erſcheinen

gezwungen. Eine fürtreffliche Anordnung, mittelſt

- wels
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welcher verſchiedene benachbarte Staaten miteinan

der im Friede leben und nur eine einzige Republick

auszumachen ſcheinen! Sie wird in der ganzen

Schweiz beobachtet. Sobald als die Compaß

Briefe in gebührender Form ausgefertigt ſind, mus

ihnen der Vorgeſezte des Beklagten ihre Kraft ge

ben. Ihm ſteht es aber nicht zu, zu erkennen

ob die Klage wahr oder falſch ſey; er mus von der

Gerechtigkeit ſeines Nachbarn das Beſte vermuthen,

und nicht durch Mißtrauen eine Einrichtung auf,

heben, welche ſo geſchickt iſt, ein gutes Verſtänd

nis zu erhalten. Wenn er inzwiſchen aus ſtetiger

Erfahrung wüſte, daß ſeinen Unterthanen von den

benachbarten Obrigkeiten, welche ſie vor ihre Ge

richte laden, übel mitgefahren würde; ſo wäre er

ohne Zweifel befugt, auf den Schuz, welchen er

ſeinem Volke ſchuldig iſt, bedacht zu ſeyn, und die

Stallungs-Briefe nicht eher anzunehmen, bis

man ihm wegen der Mißbräuche Genugthuung ge

leiſtet und ſolche abgeſchaft hätte; allein er müſte

ſeine Gründe anführen und unter die Augen le

geM. . .
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§. 77.

Wenn er die Gerechtigkeit verweigert

ſo nimmt er Theil an dem Vergehen und

an der Beleidigung.

Derjenige Souverän, der den von ſeinen

Unterthanen verurſachten Schaden nicht erſezen

laſſen, oder den Schuldigen nicht beſtraffen, oder

endlich ihn nicht ausliefern will, macht ſich auf

gewiſſe Weiſe zum Mitſchuldigen des Unrechts,

und hat ſolches zu verantworten. Allein wenn

er entweder die Güter des Schuldigen, in den Fäl

len, wo dieſes ſtatt findet zur Schadloshaltung,

oder die Perſon ſelbſt zur verdienten Straffe aus

liefert, ſo hat der Beleidigte weiter nichts mehr

von ihm zu fordern. Als der König Demetrius

den Römern diejenigen ausgeliefert hatte, welche

ihren Bothſchafter getödet hatten, ſchickte ſie der

Rath wieder zurück, indem er ſich die Freyheit ein

ſolches Verbrechen bey Gelegenheit an dem Könige

ſelbſt oder an ſeinen Staaten zu beſtraffen vorbe

halten wollte. (*) Wenn die Sache ſo beſchaffen

war, daß der König wirklich keinen Theil an dem

Mord des römiſchen Geſandten hatte, ſo war das

Betra

(*) M. ſ. hievon den Polybium, welchen Bar

beyrac in ſeinen Anmerkungen über den Gro

tius im III. B. 24. C. 7. § angeführt hat.
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Betragen des Senats höchſt ungerecht, und ſchickte

ſich nur für Leute, welche einen Vorwand ſuchten

ihre ehrſüchtigen Unternehmungen auszuführen.

§ 78.

Anderer Fall wo die Nation für die
Handlungen der Bürger ſtehen mus.

Endlich iſt noch ein anderer Fall, wo der

Nation überhaupt die Verbrechen ihrer Glieder zur

Laſt fallen; wenn ſie nemlich durch ihre Sitten

und durch die Marimen ihrer Regierung die Bür

ger angewöhnt und verleitet, die Fremden ohne

Unterſchied zu berauben, ihnen übel zu begegnen,

und Streiffereyen in die benachbarten Länder zu un

ternehmen u. ſ. w. Solchergeſtalt hat die Nation

der Usbecken alles Rauben und Plündern der

einzeln Perſonen, woraus ſie beſteht, zu verant

worten. Die Fürſten deren Unterthanen und Län

der, durch dieſes Räubergeſindel beraubt, ermordet

und beunruhiget werden, können ſich deswegen mit

allem Rechte an die ganze Nation halten. Was

ſage ich? Alle Nationen ſind befugt, ſich gegen ſie

zu verbinden, ſie zu unterdrücken und ſie als eine

gemeinſchäftliche Feindin des menſchlichen Geſchlechts

zu behandeln. Die Chriſtlichen Nationen würden

nicht weniger berechtigt ſeyn, ſich gegen die Bar

* ba
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bariſchen Republicken zu vereinigen, um dieſe Raub

neſter zu zerſtöhren, bey welchen die Liebe zum

Raub oder die Furcht für der wohlverdienten Züch

tigung die einzigen Regeln des Kriegs und des

Friedens ſind. Allein die Corſaren ſind ſo klug,

daß ſie diejenigen reſpectiren, welche ſie am erſten

züchtigen könnten, und die Nationen, die den Weeg

zu dem einträglichen Handel offen zu halten wiſſen,

ſehen es nicht ungern, wenn er andern verſchloſſen

bleibt.

MMMMMMMAMMÖMMMMMMMM.

VII. Capitel.

Von den Wirkungen der Eigenthums.

herrſchaft unter den Nationen. -

§. 79.

Allgemeine Wirkung der Eigenthums
herrſchaft.

W“ haben in dem XVIII. Capitel des 1. Bu

ches erklärt, wie ſich eine Nation eines Lan

Änd des Eigenthums und der Herrſchaft über

daſſelbe bemächtige. Dieſes Land nebſt allem, was

ºrinº iſt, wird überhaupt ein eigenthümliches Gut

der Nation. Nun müſen wir aber auch ſehen,

nºs
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was dieſes Eigenthum für Wirkungen in Anſehung

anderer Nationen habe. Das völlige Eigenthum

iſt nothwendig ein eigenes und ausſchlieſendes

Recht. Denn ſelbſt daraus daß ich ein völliges

Recht habe mit einer Sache zu machen, was ich

will, folget daß andere durchaus kein Recht dar

auf haben; denn wenn dieſes wäre, ſo könnte ich

nicht mehr frey über dieſe Sache diſponiren. Das

privat - Eigenthum der Bürger kann durch die Ge

ſeze des Staats auf verſchiedene Weiſe abgemeſſen

und eingeſchränkt ſeyn, und es iſt es allemal durch

das oberſte Eigenthum des Souveräns. Allein

das allgemeine Eigenthum der Nation iſt völlig und

uneingeſchränkt, weil keine Gewalt auf Erden iſt,

von welcher es eine Einſchränknng erhalten könnte:

es ſchlieſt daher Fremde von allen Rechten aus.

Und da die Rechte einer Nation von allen andern

in Ehren gehalten werden müſen, (§. 64.) ſo

kann keine etwas in dem Lande, welches dieſer Na

tion zugehört, in Anſpruch nehmen, oder darüber

ohne ihre Genehmhaltung diſponiren.

§. ZO6

Was man unter der Eigenthumsherr

ſchaft einer Nation verſtehet.

Die Eigenthumsherrſchaft der Nation er

ſtreckt ſich auf alles, was ſie mit einem rechtmäſi

- * - gen
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gen Titel beſizt: ſie begreift ihre alten und ur

ſprünglichen Beſtzungen und alle ihre Errungen,

ſchaften unter ſich, welche entweder durch an ſich

ſelbſt gerechte Mittel gemacht, oder unter den

Nationen für ſolche angenommen worden; abge

trettene, erkaufte oder in einem förmlichen Krieg

eroberte Dinge, u. a. d. Und unter ihren Beſ

zungen ſind nicht allein ihre Ländereyen, ſondern auch

alle Gerechtſame, in deren Genuſſe, ſie iſt, zu

verſtehen. : ,

Die Güter der Bürger ſind Güter der

Nation in Aoſehung fremder Staaten.

Die Güter derPrivatperſonen ſelbſt, im Gan

zen betrachtet, müſen als Güter der Nation, in

Anſehung anderer Staaten angeſehen werden. Und

ſie ſind ihr auch wirklich auf gewiſſe Weiſe, ver-

mög der Rechte, welche ſie über die Güter ihrer

Bürger hat eigen, weil ſie einen Theil ihrer

Reichthümer ausmachen, und ihre Macht vermeh

ren. Sie gehen ihr auch noch wegen des Schuzes

an, den ſie ihren Gliedern ſchuldig iſt. Endlich

kann es auch darum nicht anders ſeyn, weil die Na,

ionen miteinander als Cörper, als politiſche Ge.

ſellſchaften handeln und zu tun haben, und für

eben ſºel moraliſche Perſonen angeſehen werden,

II. Buch. G. 2. Da

- 3, AATS
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2 3 - A. . .“• . * * H. 1



98 II. B. VH. C. Von den Wirkungen ?

Da alle diejenigen, welche eine Geſellſchaft, eine

Nation ausmachen, von fremden Nationen für ein

Ganzes, für eine einzige Perſon angeſehen werden;

ſo kann man alle ihre Güter zuſammen nicht an

ders, als wie Güter dieſer nemlichen Perſon betrach

ten. Und dieſes iſt ſo wahr, daß es bey einer je

den politiſchen Geſellſchaft ſteht, eine Gemeinſchaft

der Güter unter ſich aufzurichten, wie es Cam

panella in ſeiner Sonnen Republick gemacht hat.

Die andern haben ſich darum in dieſem Stücke

nicht zu bekümmern; ihre innerliche Einrichtungen

verändern nichts an dem Rechte gegen Fremde,

noch an der Art wie ihre Güter im Ganzen müſen

betrachtet werden, wie auch die Art des Beſizes

mögte beſchaffen ſeyn. *** -
t; . . . . . . “ :

e. §. 82. : , -

Folge dieſes Grundſazes.

Kraft einer unmittelbahren Folge dieſes

Grundſajes hat eine Nation, wenn ſie ein Recht

ºf einen Theil der Güter einer andern hat, auch

ºhne Unterſchied ein Recht auf die Güter der Bür

8“ dieſer Nation, und erſtreckt ſich dieſes bis auf

ÄSchulden derſelben. Dieſe Marime iſt von

°"Nuzen, wie aus folgendem erhellen wird

. . . . . . . .-
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- § 83.

Verbindung des Eigenthums der Na

- tion mit der Herrſchaft -

Das allgemeine Eigenthum der Nation von

allen Ländern, welche ſie bewohnet, iſt natürlicher

weiſe mit der Herrſchäft verbunden; denn indem

ſie ſich in einem leerſtehenden Lande veſſezet, ſo

hat ſie ohne Zweifel nicht Luſt von einer andern

Macht abzuhangen; und warum ſolte eine unab

hängige Nation bey ſich ſelbſt nichts zu befehlen

haben? Auch haben wir ſchon (1. B. § 285.)

bemerkt, daß man daſür halte, eine Nation neh

me zu gleicher Zeit auch die Herrſchaft im Beſiz,

indem ſie ein Land einnimmt. Wir gehen hier noch

weiter und zeigen die natürliche Verbindung dieſer

beeden Rechte in Anſehung einer unabhängigen Nas

tion. Wie ſolte ſie ſich in dem Lande, welches ſie

bewohnet nach ihrem Belieben regieren können,

wenn ſie nicht darüber völlig und uneingeſchränkt

diſponiren könnte? Und wie hätte ſie das völlige

und uneingeſchränkte Eigenthum eines Orts, in

welchem ſie nichts zu befehlen hätte? Die Herr

ſchaft eines andern und die Rechte, welche ſolche in

ſich begreift würden ihrer Frehheit zu diſponiren,

im Weege ſtehen. Sezet zu dieſem noch das

dberſte Eigenthum hinzu, welches einen Theil der

G2 Sou
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Souveränität ausmacht, ( I. B. §. 244.) ſo

werdet ihr die genaue Verbindung des Eigenthums

der Nation mit der Herrſchaft um ſo viel beſſer ein

ſehen. Auch iſt dasjenige, was man das höchſte

Eigenthum nennt, nichts anders, als das Ei

genthum des Cörpers der Nation oder des Sou

veräns, der ſie vorſtellt, und wird allenthalben für

unzertrennlich von der Souveränität angeſehen.

Das nuzbare Eigenthum, oder dasjenige,

worauf nur ſolche Rechte haften, die auch eine

Privatperſon im Staate beſizen mag, kann von

der Herrſchaft abgeſondert ſeyn; und nichts ſteht

im Weege, daß es nicht eine Nation in ſolchen

Orten, welche nicht unter ihre Botmäſigkeit gehö

ren, beſizen könne. So haben verſchiedene Sou

eräne in den Ländern anderer Fürſten Lehen und

ndere Güter: ſie beſizen ſolche alsdenn, wie Pri

vatperſonen.

- - Gerichtsbarkeit. -

Die Herrſchaft und das Eigenthum zuſam

men genommen ſind der Grund der Gerichts

barkeit der Nation in dem Lande, welches ihr zu

gehört, auf ihrem Grund und Boden. Derſelben

nun oder ihrem Souverän kommt es zu, die Gerech

- - - - - tigkeit

\
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tigkeit an allen Orten ihres Gehorſams zu pflegen,

die Verbrechen zu unterſuchen und die entſtehenden

Streitigkeiten beyzulegen. - - - - ?

...- - - - - -,

Die andern Nationen müſen dieſes Recht re

ſpectiren. Und da die Verwaltung der Gerechtig

keit nothwendig erfordert, daß alle regelmäſig ge

ſprochene End-Urtheile für gerecht gehalten und als

ſolche vollſtreckt werden; ſo kann, wenn eine Sa

che, bey welcher Fremde intereßirt ſind, Ordnungs

mäſig entſchieden worden iſt, der Souverän der

ſelben ihren Klagen kein Gehör verſtatten. Die

Gerechtigkeit eines End-Urtheils unterſuchen wollen,

heiſt demjenigen der es gefällt hat, in ſeine Ge

richtsbarkeit greifen. Der Fürſt kann ſich alſo nur

a

in dem Falle, in dieÄ Ländern anhängig

gemachten Händel ſeiner Unterthanen miſchen, und

ihnen ſeinen Schuz gewähren, wenn ihnen die Ge

rechtigkeit entweder verſagt, oder ein augenſchein

liches und handgreifliches Unrecht angethan, oder

alle Regeln und Ordnung übertretten, oder endlich

ein verhaßter Unterſchied zum Nachtheil ſeiner oder

fremde Unterthanen überhaupt gemacht worden iſt.

Der Engelliſche Hof hat dieſe Marime ſehr deutlich

dargethan, als in dem leztern Kriege einige preu

ſiſche Schiffe angehalten und für gute Priſen er

G 3 . . kläret
- -

*
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\

kläret worden. (*) Welches jedoch ohne dem wah

ren Verhältniß der Sachen, inſofern ſolches von

gewiſſen Vorgängen abhanget, zu nah zu tretten

geſagt ſeyn ſoll, - - -

. - §. 85.

Wirkungen der Gerichtsbarkeit in Ana

ſehung fremder Länder.

Zu Folge dieſer Rechte der Gerichtsbarkeit

müſen die durch den Wohnungs-Richter kraft ſeines

tragenden Amts ergangene Verfügungen reſpectirt

werden, und ſelbſt bey Fremden ihre Wirkung thun,

So gebührt es z. E. dem Wohnungs-Rich

ter, Minderjährigen und Blöden Vormündere und

Curatoren zu ſezen. Das Völkerrecht ſo auf den

gemeinen Nuzen und das gute Vernehmen der Na

tionen bedacht iſt, will alſo, daß eine ſolche Ernen

nung eines Vormunds oder Curators in allen Län

dern erkennt und für gültig gehalten werde, wo

der Mündling Angelegenheiten haben mag. Man

beobachtete dieſe Marime im Jahr 1672. ſogar in

Anſehung eines Souveräns. Als der Abt von Or2

leans

(*) Man ſehe den von dem Ritter Lee D. Paul,

Ritter Ryder und Herr Murray dem König

POÄ abgeſtatteten Bericht. Eine

zur Erläuterung des Völkerrechts ganz fürtref

liche Schrift. " " - - -
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leans, ſouveräner Fürſt von Neufchatel in de?

Schweiz, unfähig war ſeine eigene Angelegenheiten

zu verwalten, gab ihm der König in Frankreich die

verwittlbte Herzogin von Longueville ſeine Mut

ter, zur Vormünderin. DieÄÄ dieſes

Fürſten, die Herzogin von Nemours machte es

nen Anſpruch auf dieſe Vormundſchaft in Anſehung

des Fürſtenthums Neufchatel; allein die Herzogin

von Longueville wurde von den öreyen Ständen

des Landes dafür erkennt. Ihr Anwaldſteifte ſich

darauf, daß dieſe Fürſtinvon dem Wohnungs-Rich

rer zur Vormünderin beſtellt worden wäre; (*)

dieſes hies einen fürtreflichen Grundſaz ſehr ſchlecht

anwenden, weil die Wohnung eines Fürſten nirgend

als in ſeinen Staaten ſeyn kann. Die Gewalt der

Herzogin von Longueville erhielt ihren Beſtand

und Rechtskraft blos durch den Schluß der dreyen

Stände, denen es allein zuſtunde ihrem Souverän

einen Vormund zu ſezen,
* * - -

- . . . . . . . .- -

- Ingleichen kann. Niemand als der Wohnungs

Richter über die Gültigkeit der Teſtamente in An

ſehung der Formalien erkennen, deſſen ordnungs

mäſiger Ausſpruch auch allenthalben gelten mus.

Ohne aber die Gültigkeit des Teſtaments an ſich

G 4 .. : - ſelbſt
- -

- - - - - - . - -

(*) Memoires pour Mää. l Ducheſſe de Longue

ville. 1672.



194 II: B. WII. C. Von den Wirkungen

ſelbſt zuberegen, können die darinn- enthaltenen

Verfügungen vor dem Richter des Orts wo die Gü

ter gelegen ſind, angefochten werden, weil man über

dieſe Güter nicht anders als in Gemäsheit der an

des Geſeze diſponiren kann. Als demnach der erſt

erwähnte Abt von Orleans den Prinzen von

KConti zum Äniverſal-Erben eingeſezt hatte, gaben -

die dreyStände von Neufchatel der Herzogin von

Nemours die Inveſtitur dieſes Fürſtenthums,

ohne den Spruch des Parlaments zu Paris über die

zwey widerſprechende Teſtamente des Abts von Or2

leans abzuwarten; indem ſie die Souveränität für

unveräuſerlich erklärten,. Auſerdem hätte man hier

noch ſagen mögen, die Wohnung des Fürſtenkön

nirgendsaſs in ſeinen Staaten ſeyn, ..

4 : . . .“ § 86. - -

Von wüſten und ungebauten Oertern,

Da alles was das Landin ſich faſt, der Nation

gehöret, und Niemand als ſie oder der dem ſie ihr

Recht übertragen hat, darüber ſchalten und walten

kann (s. 79); ſo iſt, wenn ſie einige Gegenden des

Landes wüſte und ungebaut gelaſſen hat, kein Menſch

wer der auch ſey, berechtiget ſich derſelben ohne ihre

Genehmhaltung zu bemeiſtern. Dieſe Oerter ge

hören ihr, ob ſie ſolche gleich jezt nicht nuzet, ſie

hat aber des künftigen Nuzens wegen auf ihre Er
2 ." - als

-
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haltung zu ſehen; überdiß iſt ſie Niemand davon

Rechenſchaft zu geben ſchuldig wie ſie ihre Güter ge

brauchet. Hiebey mus man ſich aber allemal an

dasjenige erinnern, was wir oben I. B. § 81.)

geſagt haben: Daß keine Nation befugt ſey, ſich ei

ſie mit ihrer Gröſe in ganz ungleichem Verhältniſſe

ſtehende Strecke. Landes zuzueignen, und andern

Völkern dadurch ihren Unterhalt und Wohnungen

abzuſchneiden. Ein gewiſſes Häupt der Teutſchen

ſagte zu Nerons Zeiten zu den Römern: Gleicha

wie der Himmel für die Götter iſt alſo

iſt die Erde für das menſchliche Ge

ſchlechte; die öden Länder ſind allen

Menſchen gemein (*), wodurch er dieſen ſtol

zen Eroberern zu verſtehen geben wollte, daß ſie kein

Recht hätten ſich ein Land zuzueignen das ſie wüſte

ſtehen lieſen. Die Römer hatten längſt dem Rhein

hin eine Strecke Landes verheeret, ihre Provinzien

gegen die Einfälle der Barbarn zu bedecken. Die

Vorſtellung des Teutſchen wäre ganz richtig gewe

ſen, wenn die Römer eine weitläuftige Landſchaft

ohne ſie zu nuzen, hätten behalten wollen; Allein

da dieſe Ländereyen, die ſie nicht wollten bewohnen

laſſen, zur Vormauer gegen wilde Völker dienten,

ſo waren ſie dem Reiche nüzlich. - -

- G5 §. 87.

(*) Sicut coelum Diis, ita terras generi mortaliuna

datas: quaeque vacuas eas Publicas eſſe, Tacit,

-
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... - . § 87. . . . . . . . .

Pflicht der Nation in dieſem Stücke
... Dieſen beſondern Umſtand ausgenommen iſt

es ſowohl den Pflichten der Menſchlichkeit als dem

Private Nuzen des Staatsgemäs, daß dergleichen

wüſte Oerter Fremden eingeräumt werden, die ſie

anzubauen und nuzbar zu machen Luſt haben, . Die

Mildthätigkeit des Staats kommt ihm ſolcherge

ſtalt ſelbſt wieder zu ſtatten; er bekommt neue Un

terthanen und einen Zuwachs an Reichthum und

Macht. Dieſes geſchieht in America; und auf eine

ſo kluge Weiſe haben die Engelländer ihre Beſizun

gen in der neuen Welt auf einen ſolchen Grad der

Macht getrieben, daß dadurch die Macht der Na

tion anſehnlich zunimmt. Ebenſo bemühet ſich der

König in Preuſſen ſeine Länder wieder zu bevölkern,

die in den ehemaligen Kriegen verheeret worden.

Von dem Rechte ſich ſolche Dinge zuzu

s eignen die Niemand zugehören.

Es ſteht einer Nation welche ein Land im Be

ſize hat, frey, gewiſſe Dinge in ihrer urſprünglichen

Gemeinſchaft zu laſſen, die noch keine Herren haben,

oder ſich das Recht, ſich dieſer Sachen zu bemächti

gen, und das Land auf alle erſinnliche Weiſe zu nu

- - zene
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zen, zuzueignen. Und da dieſes Recht nuzbahr iſt,

ſo wird in zweifelhaften Fällen vermuthet, die Na

tion habe ſich ſolches vorbehalten. Es gehört ihr

alſo mit Ausſchlieſung Fremder, wofern ihre Geſe

ze nicht ausdrücklich ein anders verordnen; wie z. E.

der Römer ihre, die die wilden Thiere, die Fiſche

u. d. m, in ihrer urſprünglichen Gemeinſchaft lieſen.

Kein Fremder hat alſo natürlicher Weiſe das Recht

in dem Gebiete eines Staats zu jagen, zu fiſchen,

ſich einen Schaz, den er darinnentdeckt, zuzueignen,

U. ſ w, ...!! , . - . . ! :: -

§ 89,

Rechte welche einer andern Nation zu

geſtanden worden.

Nichts ſteht im Wege daß die Nation oder

der Souverän, wenn es ihm die Geſeze erlauben,

einer andern Nation oder überhaupt Fremden nicht

verſchiedene Rechte in ſeinem Gebiete ſollte einräu

men können, weil jedermann mit dem Seinigennach

Belieben ſchalten und walten kann. Solchergeſtalt

haben verſchiedene Indianiſche Souveräne den Eu

ropäiſchen Handels- Nationen das Recht in gewiſ

ſen Orten ihrer Staaten Waaren-Lager, Häfen,

auch wohl gar Veſtungen und Beſazungen zu haben,

zugeſtanden. Ingleichen kann das Recht zu jagen,

oder in einem Fluſſe oder an den Küſten zu fiſchen

Vºrz
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vergönnt werden u. a. m. Und wenn dergleichen

Rechte einmal gebührend abgetretten worden, ſo ma

chen ſie einen Theil der Güter deſſen der ſie erhält

aus, und müſen ebenſo wie ſeine alten Beſizungen

reſpecktret werden,

§. 96, - -

Es iſt nicht erlaubt eine Nation aus den

ri Lande zu jagen ſo ſie bewohnet.

: Wer zugiebt daß der Diebſtahl ein Verbre

chen, und daß es nicht erlaubt ſey andern das Ihri

ge zu rauben, wird auch ohne weitern Beweis ein

geſtehen müſen, daß keine Nation befugt ſey eine

andere aus dem Lande zu jagen, das ſie bewohnet,

um ſich ſelbſt darinn nieder zu laſſen. Wenn gleich

das Clima und Erdreich ſehr verſchieden wäre, ſo

mus doch eine jede mit dem zufrieden ſeyn, was ihr

zu Theil worden iſt. Sollten die Vorſteher der Na

tionen eine Regel verachtendörfen, in der die ganze

Sicherheit bürgerlicher Geſellſchaften beſtehet? Man

laſſe dieſe heilige Regel in Vergeſſenheit gerathen, ſo

wird der Bauer ſeine Hütte verlaſſen, um ſich des

Palaſtes des Groſen oder der reizenden Beſizungen

des Reichen zu bemächtigen. Die alten Helve

tierverbrannten, mißvergnügt über den Boden ih

res Vaterlands, alle ihre Wohnungen und zogen

aus ſich mit dem Schwerde in der Fauſt in den

Wº frucht
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fruchtbahren Gegenden des mittägigen Gallians veſt

zu ſezen. Allein ſie bekamen von einem Eroberer,

der geſchickter als ſie und etwas weniger ungerecht ,

war, eine ſchreckliche Lection; Cäſar ſchlug ſie und

ſchickte ſie wieder heim. Ihre weit klügere Nach

kommenſchaft iſt zufrieden, daß ſie die von der Na

tur beſchehrte Länder und Unabhängigkeit erhält, und

lebt vergnügt; Die Arbeit freyer Hände erſezt die

Unfruchtbarkeit des Erdreichs, z.
-

-- ---
- * *

* * §. 9.

Noch die Gränzen ſeiner Herrſchaft ge

- waltſam zu erweitern. -

Es giebt Eroberer, die nur bedacht ſind die

. Gränzen ihrer Herrſchaft zu erweitern, und, ohne

die Einwohner aus dem Lande zu jagen, ſich begnü

gen ſie unter ihre Botmäſigkeit zu bringen. Eine

„Gewaltthätigkeit die weniger grauſam aber nicht ge

rechter iſt! Indem man auf dieſe Art der Güter der

Privat-Perſonen ſchonet, werden der Nation und

dem Souverän alle ihre Rechte geraubet.

§ 92. -

Die Gränzen der Gebiete müſen ſorgfäl

tig beſtimmt werden. . . . . .

Weil der geringſte Eingrif in das Gebiete an.

derer eine Ungerechtigkeit iſt, ſo musman um ſich
« W. his
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„hierinn nicht zu vergehen und alle Gelegenheit zu

Mißhelligkeiten zu vermeiden, die Gränzen der Ge

biete auf das deutlichſte und genaueſte beſtimmen

und ausmarken. Wenn diejenigen die den Utrech

ter Frieden aufgeſezt hatten auf eine ſo wichtige

Sache alle gebührende Aufmerkſamkeit verwendet

hätten, ſo würden wir Frankreich und Engelland

nicht gewafnet ſehen, um die Gränzen ihrer Beſzu

gen in Weſt-Indien zu beſtimmen. Allein zum #
tern läſt man mit Fleis eine Dunkelheit oder Unge

wißheit in den Verträgen mit unterlaufen, um der

einſt einen Vorwand zu einen neuem Bruchzt ha

ben. Schändliches Kunſt-Stück in einem Geſchäfte,

wo die Redlichkeit herrſchen ſollte. Man hat geſe

hen wie ſich Commiſſarien beſtrebten eines benach

barten Staats ſeine zu hintergehen oder zu beſte

chen, um ihrem Herren einige Meilen Landes zuzu

ſchanzen. Wie können doch Fürſten oder ihre Mi

iniſter Streiche unternehmen, die einer Privat-Per

ſon zur Schande gereichen würden? ...

- - - §. 93. - --

Von Verlezung des Gebiets.

Man musſich des Gebiets eines andern nicht

nur nicht unrechtmäſiger Weiſe bemächtigen, ſon

dern ſolches auch reſpektiren, und ſich aller den Rech

ten des Souveräns zuwiderlaufenden Handlungen

- - ent
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enthalten; denn eine fremde Nation kan ſich darauf

kein Recht anmaſſen (s. 79.) Man kann alſo nicht

ohne den Staat zu beleidigen mit gewafneter Hand

in ſein Gebiet gehen, um einen Miſſethäter zu ver

folgen und aufzuheben, denn dadurch wird zu glei

cher Zeit die Sicherheit des Staats, und die Ho

heits- Rechte oder das Recht zu befehlen, welches

den Souverän zugehört, angetaſtet. Dieſes nennt

man nun: das Gebiet verlezen; und nichts wird

unter den Nationen mit allgemeinerer Beyſtimmung

für eine Beleidigung gehalten, wider welche ſich ein

jeder Staat, der ſich nicht unterdrücken laſſen will,

muthig zu ſezen hat. Wir werden dieſen Grundſaz

anwenden, wenn wir von dem Kriege reden werden,

wo viele Fragen in Anſehung der Gerechtſame des

Gebietes zu erörtern ſind. - - - -

. . . , S. 94.
Von dem Werke ein Gebiet zu betret

(I.

Der Souverän kann den Eintritt in ſein Ge

biet entweder überhaupt jedwedem Fremden, oder in

gewiſſen Fällen und gewiſſen Perſonen, oder umge

wiſſer Angelegenheiten willen insbeſondere, nachdem

er es zum Beſten des Staats für zuträglich hält,

verbieten. Alles dieſes flieſt aus den Rechten der

Eigenthumisherrſchaft und Landes-Hoheit her; jeder

» - fMAIN .
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>

main iſt verbinden dieſes Verbot zu reſpectiren und

derjenige, der ſich ſolches zu übertretten unterſtchet,

ja in die damit verknüpfte Strafe.º

jWerbot mus bekannt ſeyn, wie nicht weniger die

auf den Ungehorſam geſezte Pºen ; und diejenige

jes nicht wiſſen, müſen davon an den Gränzen

des Landes benachrichtiget werden. Ehedeſſen ver

Ägten die Chineſer allen Ärnº Eintritt in

ihr Reich aus Furcht, der Umgang mit Fremden

jögte die Sitten der Nation und die Maritmenei

ner klugen aber ſonderbahren Regierung verkehren.

j dieſes Verbot war nicht anders, als gerecht,
wofern man nur denjenigen, welche der Sturmoder

ſonſt eine andere Nothwendigkeit nöthigte ihre Grän

zen zu betretten/ die Hälfe der Menſchlichkeit nicht

verſagte. Es war der Nation erſprieslich ohne je

js Rechte zu verlezen, auch nicht einmal die

Liebes-Pflichten, welche in der Colliſon ſich ſelbſt an

dern vorzuziehen erlauben.

...: „§. 95. -

Von einem Lande, ſo zu gleicher Zeit von
verſiedenen Ratiº in Beſiz genommen?

. . . . . . . . . wtr0. . . .

Wenn zwey odermehrere Nationen zu gleicher

Zeit eine Inſel oder ſonſt ein wüſtes und Herrnlo

ſes Land entdecken und einnehmen, ſo müſen ſie ſich

- - dess
A
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deswegen untereinander verſtehen, und es der Bil,

ligkeit nach theilen. Wenn ſie aber nicht eins wer

den können, ſo wird jedwede von Rechts wegen die

Herrſchaft und das Eigenthum desjenigen Theils deſ

ſelben haben, in welchen ſie ſich zuerſt veſtgeſezt hat.

§ 96. -

Von einem Lande, welches eine Privat

- Perſon in Beſiz genommen hat.

Eine unabhängige Privat-Perſon, ſie mag

nun aus ihrem Vaterlande gejagt worden ſeyn, oder

es von ſich ſelbſt rechtmäſiger Weiſe verlaſſen haben,

kann ſich in einem Lande, welches keinen Herrn hat,

niederlaſſen, und ein unabhängiges Eigenthum das

rinn überkommen. Wer ſich alsdenn dieſes ganzen

Landes bemächtigen will, wird es rechtmäſiger Weiſe

nicht thun können, ohne die Rechte und Unabhän

gigkeit dieſer Privat- Perſon zu reſpectiren. Wenn

ſie ſelbſt eine hinreichende Menge Menſchen antrift,

welche unter ihren Geſezen leben wollen, ſo wird ſie

in dieſem entdeckten Lande einen neuen Staat auf

richten, und ſich über ſolchen das Eigenthum und

die Herrſchaft zueignen können. Allein wenn ſich

eine ſolche Privat-Perſon ein ausſchlieſendes Recht

über ein Land anmaſſen wolte, um darinn ein Mo

narch ohne Unterthanen zu ſeyn, ſo wäreman berech

tigt, ſeiner eitlen Anmaſſungen zu ſpotten, weil eine

II. Buch, H ſo
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ſo freventliche und lächerliche Beſiznehmung keine

Kraft Rechtens wirken kann. -

Es giebt noch andere Mittel, durch welche

eine Privat-Perſon einen neuen Staat aufrichten

kann. So errichteten in dem eilften Jahrhunderte

Normänniſche Edelleute ein neues Reich in Sicilien,

nachdem ſie es dem gemeinen Feind der Chriſtenheit

abgenommen hatten. Die Gewohnheit der Nation

erſaubte den Bürgern ihr Vaterland zu verlaſſen, um

anderwärts ihr Glück zu ſuchen.

§. 97.

Unabhängige Familien in einemLande.

Wenn ſich verſchiedene unabhängige Familien

in einer Gegend niedergelaſſen haben, ſo bekommen

ſie das freye Eigenthum darüber, aber ohne Herr

ſchaft oder Landes-Hoheit, weil ſie keine politiſche

Geſellſchaft formiren. Niemand kann ſich in dieſem

Lande der Herrſchaft bemächtigen; dieſes hieſe ſich die

ſe Familien wider ihren Willen unterwerfen, kein

Menſch aber iſt berechtigt freygebohrnen Leuten zu

º wenn ſie ſich ihm nicht freywillig unter

geben.

Wenn ſich dieſe Familien irgendwo für beſtän

dig niedergelaſſen haben, ſo iſt derjenige Raum, den

jedwede einnimmt derſelben eigen; der übrige Theil

des Landes, den ſie nicht nuzen, bleibt in der ur

ſprüng

-
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ſprünglichen Gemeinſchaft, und gehört dem, der ſich

deſſelben zuerſt bemächtiget. Wer ſich darinn nie

derlaſſen will, kann ſich ihn rechtmäſiger Weiſe zu

eignen.

Solche Familien, welche wie die Völker die

von der Viehzucht leben, in einem Lande herumir

ren, und es nach ihren Bedürfniſſen durchſtreifen,

beſizen daſſelbe gemeinſchaftlich. Es gehört ihnen

mit Ausſchlieſung anderer Völker, und man kann

ihnen diejenigen Gegenden, die zu ihrem Gebrauche

dienen, ohne Ungerechtigkeit nicht nehmen. Allein

wir müſen uns hier wiederum an das erinnern, was

wir ſchon mehr als einmal (I. B. § 81. 209.

II. B. S. 86.) geſagt haben: Die Wilden in dem

mitternächtlichen America hatten kein Recht ſich dies

ſes groſe Land zuzueignen, und wofern man ihnen

ſo viel Land lies als ſie brauchten, ſo konnte man

ſich ohne Ungerechtigkeit in einigen Theilen einer

Landſchaft veſſezen, die ſie nicht im Stande waren,

gänzlich zu bewohnen. Wenn die Arabiſchen Hirs

ten das Land ſorgfältig bauen wolken, ſo könnte ein

weit geringerer Raum für ſie hinreichend ſeyn, In

zwiſchen iſt keine andere Nation berechtigt ſie enger

einzuſchlieſen, wofern dieſelbe nicht durchaus einen
Mangel an Ländereyen hätte. J Denn ſie ſind doch

im Beſize ihres Lands, ſie bedienen ſich deſſen auf

ihre Weiſe, ſie nuzen ſolches, wie es ihre ebensart

H 2. mi
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mit ſich bringt, und haben hierinn von keinem Men

ſchen Geſeze anzunehmen. Im Falle einer dringen

den Noth glaub ich endlich wohl, daß man ſich ohne

Ungerechtigkeit in einem Theile dieſes Landes veſtſe

zen, und den Arabern die Mittel lernen könnte, daſ

ſelbe durch den Feldbau für ihre und der neuen

Ankömmlinge Bedürfniſſe hinreichend zu machen.

§. 98.

Wenn man ſich in einem leedig ſtehen

den Lande blos gewiſſer Oerter bemächtiget,

oder nur gewiſſe Rechte an ſich

ziehet. - -

Es kan geſchehen, daß ſich eine Nation begnü

get, blos gewiſſe Oerter einzunehmen oder ſich ge

wiſſe Rechte zuzueignen, ohne ſich im übrigen um

das ganze Land etwas zu bekümmern. Eine andere

kann ſich deſſen, was jene übrig gelaſſen hat, be

mächtigen; allein ſie mus alle Rechte welche die er

ſtere ſchon an ſich gebracht hat, unangetaſtet und in

ihrer völligen Unabhängigkeit laſſen. In dieſem

Falle wird es wohlgethan ſeyn, wenn man ſich durch

einen Vertrag mit einander verſtehet;, und dieſes

wird unter geſitteten Nationen allemal be

obachtet.

. - - - - -

- - **. * ------- -
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VIII. Capitel.”

Regeln in Anſehung der Fremden.
- T. - #

- - §. 99.: : . ?

Allgemeiner Begrif von dem Betragen

» des Staats gegen die Fremden.

WÄ
SAP von den Einwohnern oder von Leuten gere

det, welche ihr Heimath in einem Lande haben, da

von ſie keine Bürger ſind. Es iſt hier nur die Re

de von Fremden, welche durch einÄ oder

ſich in ſolchem entweder um ihrer Geſchäfte willen

oder als bloſe Reiſende aufhalten. Die Verbin

dung in welcher ſie mit der Geſellſchaft ſtehen, in
deren Schooſe ſie ſich befinden, der Endzweck Ä

Reiſe und ihres Aufenthalts, die Pflichten der

Menſchlichkeit, die Rechte, das Intereſſe und die

Wohlfarth des Staats der ſie aufnimmt, die Rech

te desjenigen dem ſie zugehören; alle dieſe Grund

ſäze nach Beſchaffenheit der Fälle und Umſtände mit

einander verbunden und angewendet, dienen das Bes

tragen zu beſtimmen, welches man gegen ſie zu be

obachten hat, und wozu man in Anſehung ihrerbe

rechtigt und verbunden iſt. Allein die Abſicht dieſes

Capitels iſt nicht ſowohl zu zeigen, was die Höflich

keit und die Gerechtigkeit in Anſehung der Fremden

H 3 vor?
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vorſchreibt, als vielmehr die Regeln des Völker

reichts über dieſe Materie veſtzuſezen; Regeln wek

che zur Abſicht haben, die Rechte eines jeden aus

zumachen, und zu verhindern, daß die Ruhe der

Nationen nicht durch Streitigkeiten der Privat-Pers

ſonen geſtöhtet werde.

.. §. IQO«

Von Betrettung des Gebiets.

Weil der Herr des Gebiets den Eintrit in daſ

ſelbe, wenn er es für gut hält, verbieten kann

(s. 94); ſo hat er ohnſtreitig auch die Macht Bes

dingungen vorzuſchreiben, unter welchen er ihn er

kauben will. Dieſes iſt, wie wir ſchon geſagt ha

hen eine Folge des Eigenthums-Rechts. Iſt es

nöthig zu ſagen, daß der Herr des Gebiets hierinn

die Pflichten der Menſchlichkeit, die Liebes-Pflichten

reſpectiren müſe? So verhält es ſich mit allen Rech

ten; der Eigenthümer derſelben kann ſolche frey aus

üben und wenn er ſein Recht gebraucht, thut er

Niemand Unrecht; allein wenn er ganz von Feh

lern freyſeyn, und ein reines Gewiſſen behalten

will, ſo wird er ſich derſelben niemalen anders, als

wie es ſeinen Pflichten gemäs iſt, bedienen. Wir

reden hier überhaupt nur von dem Rechte, welches

dem Herrn des Landes zuſtehet, und behalten uns

vor, in dem folgenden Capitel diejenigen Fälle zu

- - -
Us



in Anſehung der Fremden. II9

unterſuchen, in welchen er den Eintrit in ſeine Land

ſchaften nicht verſagen kann; und in dem X. Capitel

werden wir ſehen, wie ihn ſeine Pflichten gegen alle

Menſchen verbinden, bey andern Gelegenheiten den

Durchzug und Aufenthalt in ſeinen Staaten zu er

lauben. Wenn der Souverän, der Erlaubnis ſeine

Ländereyen zu betretten, gewiſſe beſondere Bedine

gungen anhänget, ſo mus er machen, daß die Frem

den wenn ſie ſich an der Gränze zeigen, davon be

nachrichtiget werden. Es giebt Staaten, in wel

chen wie in China und Japan jedem Fremden,

der keine ausdrückliche Erlaubnis hat, der Zugang

verwehrt iſt. In Europa iſt er allenthalben, und

einem jeden frey, der kein Feind des Staats iſt, au

ſer in einigen Ländern, den Landſtreunern und Herrn

loſen Geſindel.:

- S. 101.

Die Fremden ſind denen Geſezen untera

worfen.

Allein auch in denjenigen Ländern, welche jed

wedem Fremden zu betretten frey ſtehet, wird da

für gehalten, der Souverän verſtatte ihm dieſen

Zutrit nicht anders, als unter der ſtillſchweigenden

Bedingung, daß er den Geſezen unterworfen ſey;

ich verſtehe: den allgemeinen Geſezen, welche zu

Aufrechthaltung guter Ordnung errichtet ſind, und

- H4 ſich
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ſich nicht auf den Stand eines Bürgers oder Unº

kerthanen des Staats beziehen. Die öffentliche

Sicherheit und die Rechte der Nationen des Für

ſten erheiſchen dieſe Bedingung unumgänglich; und

ein Fremder unterwirft ſich derſelben ſtillſchweigend,

ſobald er das Land betrit, da er nicht vermuthen darf,

daß ihm dieſes auf eine andere Art vergönnt ſeyn

werde. Die Herrſchaft oder Landes-Hoheit iſt das

Recht in dem ganzen Lande zu befehlen, und die Ge

ſeze ſchreiben nicht nur das Betragen der Bürger

unter ſich vor, ſondern ſie beſtimmen auch, was al

le Gattungen von Menſchen, in dem ganzen Umfan

ge des Gebietes zu beobachten haben. "
: 3 : . . .

- 2 :: § Io2 ...: :

Und den in den Geſezen verhängten

- Straffen

Zu Folge dieſer Unterwerfung müſen die

Fremden, welche ſich worinnen vergehen, nach den

Geſezen des Landes abgeſtraft werden. Die Abſicht

der Straffen iſt, zumachen daß die Geſeze reſpectirt

und Ordnung und Sicherheit erhalten werden,

„. . . . § 93

Wer Richter über ihre Streitigkeiten iſt,

p Aus dem nemlichen Grunde müſen die Strei

gkeiten, welche unter den Fremden, oder unter ei

- Ment
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wem Fremden und Bürger entſtehen mögen, durch

den Richter und nach den Geſezen des Orts entſchie

den werden. Und da ein Streit eigentlich aus der

Weigerung des Beklagten, der das warum manihn

belanget, nicht ſchuldig ſeyn will, entſtehet; ſo folgt

du3 dem nemlichen Grunde, daß jeder Beklagter

vor ſeinem Richter belangt werden müſe, als der al

lein das Recht hat, ihn zu verurtheilen, und zu

zwingen. Die Schweizer haben dieſe Regek klüge

lich als einen Artickel in ihr Bündnis eingerückt,

um den Irrungen vorzubeugen, welche aus dem ehe

hin ſehr häufigen Mißbräuchen derſelben entſtehen

könnten. Der Richter des Beklagten iſt der Rich

ter des Orts, wo derſelbe ſeine Wohnung hat, oder

wo er ſich bey entſtehendem Streithandel befindet,

wofern die Sache keine Grundſtücke oder ein mit

einem Grundſtücke verktüpftes Recht angehet. Denn

da dergleichen Güter nach den Geſezen des Landes,

in welchen ſie gelegen, beſeſſen werden müſen, und

die Landes-Herrſchaft den Beſiz derſekben zu erthei

len hat; ſo müſen in dieſem kezkern Falle die ſich

darauf beziehende Streitigkeiten nirgends, als in

dem Staate, von welchem ſie abhangen entſchieden

werden. . . . . . . . . . . .

Wir haben ſchon (§. 84.) gezeiget, wie die

Gerichtsbarkeit einer Nation von andern Souverä

nen reſpectirt werden müſe, und in welchen Fällen -

- H 5 : " ſich
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ſich dieſe in die Händel ihrer Unterthanen in fremden

Ländern miſchen können.

§. Io4.

Schuldige Beſchüzung der Fremden.

Der Souverän kann Fremden den Eintrit in

ſeine Staaten nicht vergönnen, um ſie in Verdries

lichkeiten gerathen zu laſſen. Sobald er ſie auf

nimmt, macht er ſich verbindlich ſie wie ſeine eigene

Unterthanen zu beſchüzen, und ſo viel an ihm iſt ei

ner völligen Sicherheit genieſen zu laſſen. Auch

ſehen wir, daß ſich ein jeder Souverän, der einem

Fremden eine Freyſtadt zugeſtanden hat, durch das

Böſe ſo man ihn anthut, nicht weniger für beleidigt

hält, als durch eine ſeinen Unterthanen wiederfahrne

Gewaltthätigkeit. Die Gaſtfreyheit war bey den

Alten und ſelbſt bey den Barbariſchen Völkern, wie

die Teutſchen in groſen Ehren. Diejenigen wilden

Nationen, welche den Fremden übel begegneten;

das Scythiſche Volk ſo ſie der Diana aufopferte (*),

wurden von allen Nationen verabſcheut, und Gros

tius hat Recht, wenn er ſagt (*): ihre auſeror

dentliche Wildheit habe ſie von der menſchlichen Ge

ſellſchaft abgeſondert, und ausgeſchloſſen. Alle an

dere

(*) Die Caurier: ſ. die Note 7. über den XL. §.

Cap. XX. B. II. des Grotius de J. B. & P.

(*) Eben daſelbſt.
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dere Völker waren berechtigt ſie mit vereinigten

Kräften zu züchtigen.

§. IOS.

Ihre Pflichten.

Zur Erkenntlichkeit für den Schuz und für

die übrigen Vortheile, welche er genieſt, mus der

Fremde nicht nur für die Geſeze des Landes, allen

gebührenden Reſpect haben, ſondern ihm auch bey

Gelegenheit beyſtehen, und daſſelbe ſo viel er als

ein Bürger eines andern Staats thun darf, ver

theidigen helfen. Wir werden anderwärts ſehen,

was er thun kann und ſoll, wenn das Land, wo er

ſich aufhält, in einen Krieg verwickelt iſt. Nichts

aber ſteht ihm im Wege daſſelbe gegen See- oder

anderes Raubgeſindel zu vertheidigen oder ihm in

Feuer und Waſſers Gefahr hülfreiche Hand zu lei,

ſten. Und ſolte er unter dem Schuze eines Staats

leben und eine Menge wichtiger Vortheile genieſen

wollen, und die Gefahr der Bürger ruhig anſehenA

ohne etwas zu ihrer Vertheidigung beyzutragen?

§. 106.

Was für Auflagen ſie zu tragen verbun

- - den ſind.

In der That kann ein Fremder mit keinen

Auflagen beſchwehret werden, welche ſich lediglich

- auf
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auf den Stand eines Bürgers beziehen; zu allen

andern aber mus er das ſeinige beytragen. Von

denen Kriegs- und andern zu Behauptung der Rech

te der Nation beſtimmten Steuern wird er zwar

frey, hingegen aber gehalten ſeyn, die auf die Leº

bens? Mitte, Kaufmanns-Güter u. d. gelegte Ab

gaben zu entrichten: mit einem Worte, alle diejeni

gen, welche ſich blos auf ſeinen Aufenthalt in dem

Lande oder auf die Geſchäfte, welche ihn dahin ge
- - - -

führt haben, beziehen. .

- - - S. 107. - -

Die Fremden bleiben Glieder ihrer
: Nation.

Der Bürger oder der Unterthaneines Staats

welcher die Geſellſchaft, deren Glieder iſt, auf

einige Zeit verläft, ohne ſich gänzlich von ihr tren

nen zu wollen, verliehrt dürch dieſe ſeine Abweſen

heit ſeinen Stand eines Bürgers keineswegs; er be

hält ſeine Rechte, und bleibt ihr mit den nemlichen

Pflichten verhaftet. Da er in einem fremden Lan

de vermög der natürlichen Geſellſchaft, Verkehr

und Gemeinſchaft, zu welcher die Nationen gegen

einander verbunden ſind (Vorb. S. 1 I. et 1 2. I.

B. S. 21. ) aufgenommen worden, ſo mus er das

rinn, als ein Glied ſeiner Nation betrachtet und

als ein ſolches behandelt werden. -

§, Io8.
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- : §. IO8. Y – - - :

Der Staat hat kein Recht über die Per2

- ſon eines Fremden. -

Der Staat, der die Rechte anderer Natio

nen, und überhaupt die Rechte eines Menſchen,

wer der auch ſey, reſpectiren mus, kann ſich daher

kein Recht über die Perſon eines Fremden anmaſ

ſen, welcher darum, daß er ſich auf ſeinem Gebiethe

aufhält, noch kein Unterthan deſſelben iſt. Der

Fremde kann die Freyheit in einem Lande zu leben

nicht verlangen, ohne die Geſeze deſſelben zu reſpec

tiren; wenn er ſie verlezt, iſt er als ein Stöhrer

der gemeinen Ruhe ſtraffällig, und vergeht ſich an

der Geſellſchaft: allein er iſt nicht, wie die Unter

thanen allen Befehlen des Souveräns unterworfen;

und wenn man Dinge von ihm verlangt, die er

nicht thun will, ſo kann er das Land verlaſſen. Da

es ihm allezeit freyſteht ſich hinweg zubegeben, ſo

iſt man nicht befugt ihn aufzuhalten, es ſey denn

auf eine gewiſſe Zeit; und aus beſondern Urſachen,

wenn man ſich nemlich zu Kriegs-Zeiten zu befürch

ten hätte, ein Fremder der von dem Zuſtande des

Lands und der veſten Pläze Kundſchaft hat, mögte

ſolche dem Feind mittheilen. Die Reiſen der

Holländer nach Oſtindien erzehlen uns, daß die Kö

nige von Corea diejenigen Fremden, welche auf

ihren
-



126 II. B. VIII C. Regeln

ihrem Strande Schiffbruch leiden, mit Gewalt zu

rückhalten; und Bodinus (*) verſichert uns,

daß ein dem Völkerrecht ſo ſehr zuwiderlaufender

Gebrauch noch zu ſeiner Zeit in Aethiopien und

ſogar in Moſcau üblich geweſen wäre. Dadurch

werden ſowohl die Rechte der Privatperſonen, als

auch zu gleicher Zeit des Staats zu welchem ſie ge

hören, verlezt. In Rußland ſieht es nun ganz

anders aus; eine einzige Regierung, die Regie

rung Peter des Groſen hat dieſes groſe Reich

mit unter die Zahl der geſitteten geſezt.

§ 109. -

Noch über ſeine Güter.

Die Güter einer Privatperſon, hören darum

weil er ſich in einem fremden Lande befindet nicht

auf ihm eigen zu ſeyn, und machen noch immer

einen Theil des Ganzen der Güter ſeiner Nation

aus. (§. 81.) Die Anſprüche, welche der Landes

herr auf das Vermögen eines Fremden machen

wolte, würden daher, ſowohl den Rechten des

Eigenthümers, als der Nation, deren Glieder iſt,

zuwider ſeyn.

(*) De Rep. L. I. C, VI.

- •

• .. § 110.
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§. IIo. A

Wer eines Fremden Erbe iſt.

Weil der Fremde ein Bürger ſeines Lands und

ein Mitglied ſeiner Nation bleibt; (s. 107.) ſo

mus das Vermögen ſo er, wenn er in einem frem

den Lande ſtirbt hinterläſt, natürlicher Weiſe auf

denjenigen fallen, der nach den Geſezen des Staats,

von welchem er ein Mitglied iſt, ſein Erbe wäre.

Allein dieſer allgemeinen Regel ohngeachtet, bleibt

es in Anſehung der unbeweglichen Güter bey den

Verordnungen des Landes in welchem ſie gelegen

ſind (S. 103.).

§ 1 11.

Von dem Teſtamente eines Fremden.

Da das Recht zu teſtiren oder über ſein Ver

mögen von Todes wegen zu diſponiren aus dem

Eigenthume entſpringt, ſo kann es einem Fremden

befugter Weiſe nicht benommen werden. Der Frem

de hat alſo ſchon von Natur das Recht ein Teſta

ment zu machen; nun aber iſt die Frage, nach wel

chen Geſezen er ſich ſo wohl in Anſehung der Fey

erlichkeiten ſeines Teſtaments, als auch in Anſe

hung der gemachten Verordnungen ſelbſt, zurich

ten habe? -

1) Was
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1) Was die Form oder Feyerlichkeiten an

belangt, welche zu Beſtättigung der Wahrheit ei

nes Teſtaments, beſtimmt ſind; ſo iſt klar, daß

der Erblaſſer diejenigen beobachten müſe , welche

in dem Lande, wo er teſtirt, eingeführt ſind, wofern

nicht die Geſeze des Staats deſſen Glieder iſt ein

anders verordnen; in welchem Falle er gehalten iſt

diejenigen Formalitäten zu beobachten, welche ſie

ihm vorſchreiben, wenn er will, daß ſeine Verord

nung in Anſehung der Güter, welche er in ſeinem

Vaterlande beſizt, gültig ſeyn ſoll,

- Ich rede von einem Teſtamente welches in

dem Orte ſeines Abſterbens eröfnet werden ſoll;

denn wenn ein Reiſender ſein Teſtament macht,

und es verſiegelt in ſein Heimath ſchickt, ſo iſt es

eben ſo viel, als wenn dieſes Teſtament in ſeinem

Lande ſelbſt wäre geſchrieben worden; da es denn

auch deſſelben Geſezen gemäsſeyn mus,

2) Was die Verordnungen ſelbſt anbelange,

ſo haben wir ſchon bemerket, daß diejenigen, welche

unbewegliche Güter angehen den Geſezen des Lands,

wprinn dieſe Güter gelegen, gemäsſeyn müſen.

Gleichermaſſen kann ein Fremder Erblaſſer über

diejenigen beweglichen oder unbeweglichen Güter,

welche er in ſeinem Vaterlande beſizet, nicht anders

als in Gemäsheit der Geſeze dieſes ſeines Vater

andes gebaren. Was aber die übrige Fahrniß deſ

ſelben
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ſelben an Geld und anderm Hausrathe anbetrift,

welche er anderwärts beſizt, bey ſich hat, oder nach

ſich führt; ſo mus man einen Unterſchied machen,

unter den Geſezen des Orts, die auſer dem Gebie

the keine Wirkung haben, und denjenigen, welche

ſich hauptſächlich auf die Eigenſchaft eines Bürgers

beziehen. Da der Fremde ein Bürger ſeines Va

terlandes bleibt, ſo iſt er auch ſtets, wo er ſich auch

befinden mag, an die Geſeze deſſelben gebunden und

mus ſich in der Verordnung über ſeine freyen und

beweglichen Güter, wie ſie auch Namen haben mö

gen, nach ſolchen richten. Diejenigen Geſeze des

Lands, wo er ſich aufhält und wovon er kein Bür

ger iſt, welche dahin einſchlagen, ſind für ihn kei

neswegs verbindlich. So kann ein Mann, der in

einem fremden Lande teſtirt und ſtirbt, ſeiner Witt

we denjenigen Theil des beweglichen Vermögens

oder der fahrenden Habe, den ihr die Geſeze des

Vaterlandes zuſprechen, nicht entziehen. Auf glei

che Weiſe kann kein Bürger von Genf, der durch

die Geſeze dieſer Stadt verbunden iſt, ſeinen Brü

dern oder Vettern, wenn ſie ſeine nächſten Erben

ſind, den Pflichttheil zu laſſen, ſie deſſen berauben,

wenn er in einem fremden Lande ſein Teſtament

macht, ſo lang er nemlich ein Bürger von Genf

bleibt. Und ein Fremder, der zu Genf ſtirbt, iſt

nicht gehalten, ſich in dieſem Stücke nach den Ge

fl, Buch, J » ſezen

–-
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ſezen der Republick zu richten. Ganz anders ver

hält es ſich mit den Orts-Geſezen: dieſe beſtimmen

nur, was in dem Gebiethe geſchehen ſoll, und wei

ter erſtrecken ſie ſich nicht. Der Erblaſſer iſt ſolchen

nicht mehr unterworffen, ſobald er auſer den

Gränzen iſt, und ſie beregen diejenigen von ſeinen

Gütern ebenfals nicht, welche auſer denſelben ſind.

Ein Fremder iſt alſo verbunden dergleichen Geſeze,

in dem Lande wo er teſtirt in Anſehung der Güter

welche er darinn beſizt, zu beobachten. Alſo kann

ein Burger von Newſchatel, dem in ſeinem Va

terlande die Affter - Erb- Einſezung in Anſehung

der Güter, welche er darinn beſizt, unterſagt iſt,

ein ſolches in Anſehung derer, die er bey ſich hat,

und nicht unter die Gerichtsbarkeit ſeines Vater

lands gehören, frey und ungehindert thun, wenn er

in einem Lande ſtirbt, wo dergleichen Affter-Erb

Einſezungen erlaubt ſind; und ein Fremder, der

zu Newſchatel ſeinen lezten Willen macht wird

dergleichen Verordnung auch nicht einmal in Anſe

hung der beweglichen Güter, welche er alda beſizt,

machen können. -

-

§. 112.
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§. II 2,

Von dem Rechte des Landes-Herrn auf

die Verlaſſenſchaft der Fremden, oder dem .

jure albinagii,

Was wir in den drey vorhergehenden Parä

graphen geſagt haben, iſt hinreichend zu beweiſen,

wie ungerecht es ſey, wenn ſich in einigen Staaten

der Fiſcus diejenigen Güter zueignet, welche ein

Fremder nach ſeinem Tode hinterläſt. Dieſes

Verfahren iſt auf dasjenige Recht gegründet welches

man jus albinagii nennt, vermögwelches die Frem

den von aller Erbfolge in dem Staate, ſowohl in

Anſehung des Vermögens eines Bürgers als auch

in Anſehung der Güter eines Fremden ausgeſchloſs

ſen ſind, und folglich weder in einem Teſtamente zu

Erben eingeſezt werden noch ein Vermächtniß be

kommen können. Grotius ſagt mit Grunde,

dieſes Geſez komme von denjenigen Zei2

ten her, wo die FremdenÄ denent

Feinden gleich geachtet worden. (*) Ja

als die Römer ſchon ganz geſittet und weiſe ge

worden waren, konnten ſie ſich noch nicht angewöh

nen die Fremden für Menſchen anzuſehen, mit wel,

chen ſie ein gemeinſchäftliches Recht hätten. „Die

mjenigen Völker ſagt der Rechtsgelehrte Pompo2

J 2 httius

(*) I. B. et P. L. ll. C, Vf, §- 14
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„nius, die weder unſere gute Freunde noch Gäſte

„oder Bundsverwandte ſind, ſind zwar keine Feinde

„von uns; wenn aber etwas ſo uns gehört in ihre

„Hände fällt, ſo gehört es ihnen, und ein freyer

„Menſch den ſie gefangen bekommen, wird ihr

„Knecht. Und eben ſo verhält es ſich auch wenn

„wir etwas von ihnen bekommen. (*) Man mus

glauben ein ſo kluges Volk habe dergleichen un

menſchliche Geſeze nur wegen nothwendiger Wieder

vergeltung beybehalten, weil es ſich von barbari

ſchen Nationen mit welchen es in keiner Verbindung

ſtunde anders nicht hätte Recht ſchaffen können.

Bodinus (**) zeigt, daß das jus albinagiiaus

dieſen herrlichen Quellen entſprungen iſt. Es iſt ſol

ches nach und nach in den meiſten geſitteten Staa

ren gemäſiget oder wohl gar abgeſchaft worden.

Der Kaiſer Friedrich I. hob es zuerſt durch ein

Edict auf, welches allen in den Gränzen des

Reichs abſterbenden Fremden erlaubt

über ihr Vermögen zu gebaren, oder

wenn ſie ohne Teſtamente ſtürben daſ

ſelbe ihren nächſten Anverwandten und

Erben zu hinterlaſſen (***). Allein Bodi

- MUS

(*) L. 5. §. a. D. de Captiuis et Poſitim:

(“) De Republ. . . C. v.

-

K“) Ehend. - - - - - - -
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nUs klaget über die ſchlechte Vollziehung dieſes

Edicts. Wie iſt es möglich daß in unſerm ſo er

leuchteten und leutſeeligen Europa noch Uberbleib

zeln eines ſo barbariſchen Rechts vorhanden ſind?

Das natürliche Geſez kann deſſen Gebrauch nicht

anders als wiedervergeltungsweiſe erlauben. Und

auf dieſe Weiſe wird es auch von dem Könige in

Pohlen in ſeinen Erb - Staaten ausgeübt. In

Sachſen iſt dieſes Recht ebenfals eingeführt, allein

der gerechte und billige Souverän bedient ſich deſſen

blos gegen diejenigen Nationen welche es auch in

Anſehung der Sachſen beobachten.

§. II3. º -

Von dem Rechte Nachſteuern oder

Abzugs-Gelder zu verlangen.

Die Abzugs-Gelder oder Nachſteuern

kommen mehr mit der Gerechtigkeit und den

wechſelweiſen Pflichten der Nationen überein. Mit

dieſem Namen wird das Recht des Souveräns be

legt, kraft welches derſelbe einen mäſigen Theil des

Vermögens der Bürger oder Fremden zurück be

hält, welches aus ſeinem Lande gebracht wird und

in fremde Hände geräth. Denn da die Wegſchaf

fung dieſes Vermögens für den Staat ein Verluſt

iſt ſo kann er dafür wohl eine billige Schadloshal

tung verlangen. -

I 3 v S. II4.
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-

- - §. II4.

Von Unbeweglichen Gütern die eint

, Fremder beſizt.

Es ſtehet in eines jeden Staats Belieben

Fremden das Recht Ländereyen oder andere unbe

wegliche Güter in ſeinem Gebiethe zu beſizen, zuer

theilen oder zu verſagen. Wenn er es erlaubt,

ſo bleiben dieſe Güter der Fremden der Gerichtsbar

keit und den Geſezen des Lands wie auch den

Steuern und Auflagen gleich andern unterworffen.

Die Herrſchaft des Souveräns erſtreckt ſich über

das ganze Gebieth; und es wäre abgeſchmackt wenn

wan einen Theil deſſelben davon ausnehmen wolte

weil ihn Fremde beſizen. Wenn der Souverän

Fremden unbewegliche Güter zu beſizen nicht erlaubt,

ſo kann ſich Niemand darüber mit Recht beklagen;

denn er kann ſehr gute Gründe haben ſo zu verfah

ren, und da ſich die Fremden in ſeinem Gebiethe

kein Recht anzumaſſen haben, (s, 79. ) ſo dürfen

ſie es auch nicht einmal übel nehmen, wenn er ſich

ſeiner Macht und ſeiner Rechte ſo bedient, wie er

glaubt daß es dem Staat am erſprieslichſten ſey.

Und da der Souverän Fremden die Befugniß un

bewegliche Güter zu beſizen verſagen kann, ſo iſt

kein Zweifel daß es nicht in ſeinem Belieben ſtehe

ſolches nur unter gewiſſen Bedingungen zu erlauben.

§. II5.
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§. I 15.

Heurathen der Fremden.

Natürlicher Weiſe ſteht nichts im Wege daß

ſich nicht die Fremden in einem Staate ſolten ver

ehligen können. Allein wenn dergleichen Heura

then einer Nation nachtheilig oder gefährlich wären,

ſo iſt ſie berechtigt und ſo gar verbunden ſolche zu

verbiethen oder mit der Erlaubniß gewiſſe Bedin

gungen zu verknüpfen. Und da es bey ihr oder

bey ihrem Souverän ſteht zu beſtimmen was er dem

Staat für zuträglich hält, ſo müſen es andere Na

tionen bey dem was dieſer wegen in einem ſouverä

nen Staate verordnet iſt, beruhen laſſen. Faſt

allenthalben iſt den Bürgern verbotten fremde Wei

ber von einer andern Religion zu nehmen. Und

in verſchiedenen Orten der Schweiz kann kein Bür

ger eine Fremde heurathen, wenn er nicht hinläng

lich zu beweiſen vermag, daß ſie ihm eine in den

Geſezen beſtimmte Summe zum Heurathsgut

zubringe.

x xx x
Zºº .
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IX. Capitel.

Von den nach eingeführtem Eigen

thume allen und jeden Nationen an

noch übriggebliebenen Rechten.

§. II6.

Was für Rechte den Menſchen nicht

können entzogen werden.

enn die Verbindlichkeit, wie wir ſchon gezeigt

haben, ein Recht auf diejenigen Dinge er

theilt, ohne welche ſie nicht erfüllt werden kann;

ſo bringt eine jede unbedingte nothwendige und un

nachläsliche Verbindlichkeit auf gleiche Weiſe un

bedingte, nothwendige und ſolche Rechte hervor,

welche durch nichts aufgehoben werden können.

Die Natur legt den Menſchen keine Verbindlichkei

ten auf ohne ihnen die Mittel zu geben ſich ſolcher

zu entledigen. Sie haben alſo auf den erforder

lichen Gebrauch dieſer Mittel ein uneingeſchränktes

Recht deſſen ſie auf keine Weiſe beraubt werden

können, gleichwie ſie durch nichts von ihren natür

lichen Verbindlichkeiten losgezehlt werden mögen,

-

§, 117,
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§. II7.

Von dem von der urſprünglichen Ge

meinſchaft annoch übriggebliebenen Rechte.

In der urſprünglichen Gemeinſchaft hatten

die Menſchen ohne Unterſchied ein Recht auf alle

diejenigen Dinge, deren Gebrauch ihnen nothwen

dig war ihre natürlichen Pflichten zu erfüllen. Und

da ſie dieſes Recht keineswegs beraubt werden mö

gen, ſo hat die Herrſchaft und das Eigenthum nicht

anders eingeführt werden können, als in ſo weit

den Menſchen der nothwendige Gebrauch derjenigen

Dinge übrig gelaſſen worden, deren ſie zu Erfüllung

ihrer natürlichen Pflichten unumgänglich benöthiget

ſind. Man kann daher dieſe Einrichtung nicht an

ders, als unter der ſtillſchweigenden Einſchränkung

annehmen, daß jedweder Menſch noch einiges Recht

auf die dem Eigenthume unterworfene Sachen,

und in dem Falle behalte, wo er ohne dieſes Recht

des nöthigen Gebrauchs ſolcher Dinge durchaus

beraubt ſeyn würde. Dieſes Recht iſt ein noth

wendiger Uberreſt der urſprünglichen Gemeinſchaft.

§. I I8.

Von dem Rechte, welches einer Nation

auf das was andern gehöret, annoch zuſtehet.

Die Eigenthumsherrſchaft der Nationen hin

dert daher nicht, daß nicht eine jede noch einiges

I 5 Recht
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Recht auf das was andern zugehört, und in den

jenigen Fällen habe, wo ſie des nöthigen Gebrauchs

gewiſſer Dinge beraubt ſeyn würde, wenn ſie das

Eigenthum der andern davon gänzlich ausſchlöſſe.

Alle dieſe Umſtände mus man ſorgfältig in Erwe

gung ziehen, wenn man dieſen Grundſaz gebührend

anwenden will.

§. II9.

Von dem Nothrechte.

Eben dieſes gilt auch in Anſehung des

Nothrechts. So nennt man das Recht wel

ches die Noth allein zu gewiſſen Handlungen giebt,

welche auſerdem unerlaubt ſeyn würden; wenn

nemlich ohne dieſe Handlungen eine unnachläsliche

Pflicht unmöglich erfüllet werden kann. Man mus

wohl Achtung darauf geben, daß die Verbindlich

keit in dem Falle wahrhaftig unnachläslich, und

die Handlung worauf es ankommt das einzige Mit

tel dieſe Verbindlichkeit zu erfüllen ſeyn mus. Wenn

die eine oder die andere dieſer beeden Bedingun

gen fehlt, ſo iſt kein Nothrecht vorhanden. Man

kann dieſe Materien in den Schriften von dem na

türlichen Rechte und insbeſondere in dem Werke

des Herrn von Wolfs umſtändlich ausgeführt fin

den; ich will hier blos diejenigen Grundſäze mit

weni
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- wenigen berühren, die wir nöthig haben, die

Rechte der Nationen zu erklären.

§. I2o.

Von dem Rechte ſich Lebensmittel mit

Gewalt zu verſchaffen,

Die Erde mus ihre Einwohner ernähren;

das Eigenthum der einen kann nicht machen daß

die andern welche Mangel leiden, Hunger ſterben

müſen Wenn denn alſo eine Nation ganz von

Lebensmitteln entblöſt iſt, ſo kann ſie ihre Nachbarn

welche einen Uberfluß haben, zwingen ihr ſolche

um einen billigen Preis zukommen zu laſſen, oder

ſie auch wohl mit Gewalt wegnehmen, wenn man

ſie ihr nicht käuflich überlaſſen will. Durch die

äuſerſte Noth wird die urſprüngliche Gemeinſchaft

wieder hergeſtelt, deren Aufhebung Niemand des

Nothwendigen berauben darf. (s. 1 17. ) Das

nemliche Recht ſteht auch Privatperſonen zu, wenn

ihnen eine fremde Nation einen billigen Beyſtand

verſagt. Der Holländiſche Capitän Bontekoe

rettete ſich, nachdem er ſein Schiff auf offenbah

rer See verlohren hatte, mit einem Theil der

Schiffleute in der Schaluppe und ſtieg an einer

Indianiſchen Küſte ans Land, deren barbariſche

Einwohner ihm keine Lebensmittel geben wolten:

allein
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allein die Holländer verſchaften ſich ſolche mit dem

Degen in der Fauſt (*).

§. 12 I.

Von dem Rechte ſich der andern zuge2

hörigen Dinge zu bedienen.

Ingleichen kann ſich eine Nation in dringen

den Nothfalle der Schiffe, der Fuhrwerke, der .

Pferde oder ſelbſt der Handarbeit der Fremden be

dienen, es geſchehe nun in der Güte oder mit Ge

walt, wofern nur die Eigenthümer dieſer Dinge nicht

in gleicher Noth ſtecken. Da ſie aber nicht mehr

Recht hat als ihr die Noth ertheilt, ſo mus ſie den

Gebrauch derſelben bezahlen, wenn ſie etwas zu be

zahlen hat. Dieſe Marime ſtimmt mit dem was

in dieſem Stücke in Europa geſchieht, allerdings

überein. Man hält im Nothfalle die fremden Schif

fe an, welche ſich in dem Hafen befinden; allein

man bezahlt ſie wegen des Dienſtes den ſie leiſten,

§. I22.

Von dem Rechte Weiber zu entführen.

Einen ſeltnern Fall müſen wir noch mit einem

Worte berühren, weil andere Schriftſteller ihn be

rührt haben; einen Fall, bey dem man heutiges

Tages

(“) ſº die Reiſe des Bontekoe in den Reiſen der

Holländer nach Oſtindien,
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Tages keine Gewalt mehr anzuwenden hat. Eine

Nation kann ſich nicht anders als durch ihre Fort

pflanzung erhalten und verewigen. Ein Volk ſo

aus Männern beſteht iſt daher berechtigt ſich Wei

ber zu ſchaffen, welche zu ſeiner Erhaltung unum

gänglich erforderlich ſind; und wenn ſie ihm ſeine

Nachbarn die einen Uberfluß haben abſchlagen, ſo iſt

es befugt gewaltſame Mittel zu ergreifen. Ein be»

kanntes Beyſpiel hievon iſt die Geſchichte von Ente

führung der Sabiniſchen Weiber (*). Allein

wenn es einer Nation erlaubt iſt, ſich ſogar mit ge

wafneter Hand nach Mädgen zum Eheſtande umzu

ſehen; ſo kann doch kein Mädgen für ihre Perſon

in ihrer Wahl gezwungen, noch mit Recht die Frau

eines Räubers werden. Hierauf haben diejenigen

nicht geſehen welche ohne Ausnahme das Urtheil ge

fällt, die Römer hätten bey dieſer Gelegenheit nichts

unbilliges gethan (*). Es iſt wahr, die Sabine

rinnen unterwarfen ſich ihrem Schickſaale ganz ger

ne; und als ihre Nation die Waffen ergrif, um ſie

zu rächen, ſo war aus dem Eifer mit welchem ſie

ſich zwiſchen die ſtreitenden Partheyen ſtürzten, ganz

deutlich zu erſehen, daß ſie die Römer gar gerne für

ihre rechtmäſigen Männer erkenneten.

Wenn übrigens die Römer wie viele behaup

ten anfänglich nichts als ein Haufen Räuber waren,

. . . die

F? Tit. Liv. Lib. 1.

(“) l'olfi Jus Gent. § 341

d
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die ſich unter dem Romulus vereinigt hatten und

keine wahre Nation, keinen rechtmäſigen Staat aus

machten; ſo waren die benachbarten Völker garwohl

befugt, ihnen die verlangten Weiber zu verſagen:

und das natürliche Geſez, welches nur rechtmäſige

bürgerliche Geſellſchaften erkennt, verlangte nicht

daß man dieſer Geſellſchaft von Landſtreunern und

Straſſenräubern Mittel verſchafte, ſich fortzupflan

zen, vielweniger gab ſie ihr das Recht ſich dieſe Mit

tel mit Gewalt zu verſchaffen. Gleichermaſſen war

auch keine Nation verbunden den Amazonen Män

ner zu geben. Dieſes Weibervolk wenn es derglei

chen jemahlen gegeben hat, ſezte ſich durch ſeine ei

gene Schuld auſer Stand ſich ohne fremden Bey

ſtand zu erhalten.

§. 123. --

Von dem Rechte des Durchzuges.

Das Recht in einem Lande zu reiſen iſt noch

ein Uberbleibſel der natürlichen Gemeinſchaft, in

welcher die ganze Erde den Menſchen gemein war,

und jedermann wo er nur wollte und nach ſeinen Be

dürfniſſen freyen Zugang hatte. Kein Menſch kann

dieſes Rechts gänzlich beraubt werden (s. 1 17.);

aber die Ausübung deſſelben iſt durch die Einführung

des Eigenthums eingeſchränkt worden, und ſeit dem

daſſelbe eingeführt iſt kann man ſich deſſen nicht

-

mehr
- - - 2 . « -

-
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mehr anders als mit der für die Rechte anderer ſchul

digen Achtung gebrauchen. Die Wirkung des Ei

genthums bringt mit ſich daß der Nuze des Eigen

thümers aller andern ihrem vorgehe. Wenn alſo

der Herr eines Gebiets für gut hält euch den Zu

gang in ſelbiges zu verbieten, ſo müſt ihr eine Urſach

haben die ſtärker iſt als alle die ſeinigen, um ſolches

wider ſeinen Willen zu betretten. Dergleichen iſt

das Nothrecht, welches euch eine Handlung,

die bey andern Gelegenheiten unerlaubt ſeyn würde,

verſtattet, nemlich das Eigenthumsrecht nicht zu re

ſpectiren. Wenn euch eine wirkliche Noth zwingt

ein fremdes Land zu betretten; wenn ihr euch z. E.

gegen eine bevorſtehende Gefahr nicht anders in Si

cherheit ſezen könnt; wenn ihr keinen andern Weg

habt Lebensmittel zu bekommen oder eine gewiſſe un

nachläßliche Verbindlichkeit zu erfüllen; ſo könnt ihr

euch den Weg mit Gewalt öffnen den man euchun

gerechter Weiſe verſperren will. Wenn aber eine

gleiche Nothwendigkeit den Eigenthümer nöthiget

euch den Zugang zu verſagen, ſo thut er es mit Recht

und ſein Recht geht dem eurigen vor. So hat ein

vom Sturm verſchlagenes Schiff das Recht in ei

nen fremden Hafen auch ſogar mit Gewalt einzulau

fen. Allein wenn dieſes Schiff von der Peſt ange

ſteckt iſt, ſo wird es der Herr des Hafens mit Ca

nonen abweiſen können, ohne ſich weder gegené

24
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Gerechtigkeit noch gegen die Menſchenliebe zu verge

hen, die in ſolchen Fällen von ſich ſelbſt anfangen

UNUS, - - - -

Und von der Befugnis ſich die Sachen

die man nöthig hat zu verſchaffen.

Das Recht in einem Lande zu reiſen würde

meiſtens etwas vergebliches ſeyn, wenn man nicht

zugleich das Recht hätte ſich diejenigen Sachen die

männöthig hat um einen billigen Preis zu verſchaf

fen: und wir haben ſchon gezeigt (S. 129) daßman

im Nothfalle die Lebensmittel ſogar mit Gewalt

nehmen könne.

§. I254 -

Von dem Rechte in einem fremden Lan

de zu wohnen. -

Da wir oben von den Verwieſenen und Ver

bannten geredet haben, haben wir bemerket (I. B.

ss. 229 - 231.) daß ein jeder Menſch das Recht

habe irgendswo auf der Erde zu wohnen. Was

wir damals in Anſehung der Privatperſonen bewies

ſen haben, kann nun auf ganze Nationen angewens

det werden. Wenn ein Volk aus ſeinem Size ver“

jagt iſt, ſo iſt es berechtiget anderswo einen Unter

kunftsort zu ſuchen. Die Ration zu der ſich ſolches

VCNs
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wendet mus ihm alſo die Wohnung wenigſtens auf

eine Zeitlang verſtatten, wofern ſie anders nicht ſehr

wichtige Urſachen hat es abzuſchlagen. Wo aber

das Land, ſo die Nation bewohnet, kaum für ſie

ſelbſt gros genug iſt, ſo kann ſie nichts zwingen

Fremde für beſtändig darein aufzunehmen. Des

gleichen wenn es einer Nation nicht anſtändig iſt

den Fremden eine beſtändige Wohnung zu verſtatten,

ſo kann ſie ſolche wieder fortſchicken. Da ſie ſich

noch anderwärtsniederlaſſen können, ſo können ſie

ſich nicht auf das Nothrecht beruffen und wider

Willen des Landsherrn daſelbſt bleiben. Indeſſen

müſen doch dieſe Flüchtlinge einen Unterkunftsort

haben, und wenn ihnen ſolcher von jedermann abge

ſchlagen wird, ſo können ſie ſich mit allem Recht in

dem erſten beſten Lande veſſezen, wo ſie Ländereyen

genug finden, ohne ſolche den Einwohnern wegneh

men zu dörfen. Allezeit aber, auch ſogar in dem

erſtangeführten Falle giebt ihnen die Nothwendigkeit

weiter nichts als das Recht der Wohnung; und ſie

müſen ſich allen erträglichen Bedingungen unterwer

fen die ihnen der Herr des Landes auflegen will: als

ihm einen Tribut zu bezahlen, ſeine Unterthanen zu

werden, oder wenigſtens unter ſeinem Schuze zu

leben, und in gewiſſen Stücken ihm unterwürfig zu

ſeyn. Dieſes Recht ſowohl als die zwey vorherge

II. Buch. . . K hende,
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hende, ſind Uberbleibſel von der urſprünglichen UA2

türlichen Gemeinſchaft.

: - §. 126.

Dinge von einem unerſchöpflichen Ge

- brauche. -

Wir haben uns etliche mal genöthiget geſehen

dieſem Capitel vorzugreifen um der Ordnung der

Materien zu folgen. So haben wir, da die Rede

von der offenbahren See war, bemerkt (. B.

§. 281.) daß die Dinge von einem unerſchöpflichen

„Gebrauche in Niemandes Herrſchaft und Eigenthum

haben kommen können, weil ſie in Anſehung des

freyen und unabhängigen Zuſtandes in welchem ſie

von Natur ſind, allen Menſchen gleich nüzlich ſeyn

können. Selbſt die Dinge die in andern Abſichten

dem Eigenthum unterworfen ſind, wenn ihr Ge

brauch unerſchöpflich iſt, bleiben gemeinſchaftlich

was dieſen Gebrauch anbetrift. So kann ein Fluß

dem Eigenthume und der Herrſchaft unterworfen

ſeyn; aber in wie ferne ſolcher ein flieſendes Waſſer

iſt, bleibt er gemeinſchaftlich, das iſt, der Herr des

Fluſſes kann Niemand hindern daraus zu trinken

und Waſſer daraus zu ſchöpfen. So kann jeder

mann das Meer auch ſo gar an den Orten wo es

unter eines Herrſchaft ſteht, frey beſchiffen; derje

nige der das Eigenthum darüber hat kann alſo kei

Nent
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nem Schiffe von welchem er nichts zu beſorgen hat,

die Farth verwehren. Es kann aber zufälliger Wei

ſe geſchehen, daß dieſer unerſchöpfliche Gebrauch mit

Recht von dem Herrn der Sache verwehrt wird, und

dies geſchieht in dem Falle wenn man die Sache

nicht nuzen kann ohne dem Herrn beſchwerlich zu

fallen oder ihm einen Nachtheil dadurch zuzuziehen.

Z. E. Wenn ihr nicht zu meinem Fluß kommen

könnt, Waſſer daraus zu ſchöpfen, ohne über meine

Ländereyen zu gehen und die Früchte die darauf

wachſen zu beſchädigen; ſo verbiete ich euch aus der

Urſache den unerſchöpflichen Gebrauch des flieſenden

Waſſers: ihr verliehret ihn zufälliger Weiſe. Die

ſes gibt uns Gelegenheit von einem andern Rechte

zu reden, welches mit dem angeführten genau verz

wand iſt, und ſogar aus demſelben flieſet, nemlich

von dem Rechte des unſchädlichen Gebrau2

ches.

- §. 127.

Von dem Rechte des unſchädlichen Ge2

brauches.

Denjenigen Nuzen welchen man von einer

Sache ziehen kann, ohne dem Eigenthümer weder

Schaden noch Ungerechtigkeit zuzuziehen, nennt

man den unſchädlichen Gebrauch oder Rue

en; und das Recht des unſchädlichen Ge2zeM ch sºns brauchs
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brauchs iſt dasjenige, welches man zu dieſem Ru

zen oder Gebrauche hat welchen man von denjenigen

Dingen, die einem andern gehören, ohne ihm eini

gen Verluſt oder Ungemächlichkeit zu verurſachen,

ziehen kann. Ich habe geſagt dieſes Recht ent

ſpringe von dem Rechte auf diejenigen Dinge deren

Gebrauch unerſchöpflich iſt. In der That iſt nun

eine Sache die jemand ohne ihres Herrn Schaden

oder Ungemächlichkeit nüzlich ſeyn kann in Anſehung

deſſen von einem unerſchöpflichen Gebrauche; und

aus dieſem Grunde behält das natürliche Rechtauch

nach eingeführtem Eigenthume allen Menſchen das

rauf ein Recht bevor. Die Natur welche ihre Ge

ſchenke dem ganzen menſchlichen Geſchlechte zu ſtat,

ten kommen laſſen will, leidet nicht, daß man einen

Gebrauch derſelben aufhebe, den ſie ohne einigen

Nachtheil des Eigenthümers geben kann, und wo:

bey derſelbe an allen Nuzungen und Vortheilen, die

er von ſeinen Rechten ziehen kann, nicht das gering

ſte verliehrt. - - - --

S- - - - - - - - -

§. 128. - - - - - -

Von der Natur dieſes Rechtsüberhaupt.

Dieſes Recht des unſchädlichen Gebrauchs iſt

kein vollkommenes Recht wie das Nothrecht; denn

es ſehet bey dem Herrn einer Sache, zu beurthei

ken ob der Gebrauch welchen man davon machen will,

«-, * - - ihm
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ihm keinen Schaden oder Unbequemlichkeit verur

ſache. Wenn ſich andere dieſes Urtheil zu fällen und

im Weigerungsfalle den Eigenthümer zu zwingen

anmaſſen wokten, ſo würde er nicht mehr Herr von

dem Seinigen ſeyn. Oft wird der Gebrauch einer

Sache demjenigen der ihn haben will, unſchädlich

ſcheinen, ob er es gleich in der That nicht iſt: wenn

man nun den Eigenthümer zwingen wolte, ſo wür

de man in Gefahr laufen eine Ungerechtigkeit zu be

gehen, oder man würde ſie vielmehr würklich bege

hen, weil man das Recht ſo ihm zuſteht zu urtheilen

was er zu thun habe, verlezet. In zweifelhaften

Fällen hat man alſo nur ein unvollkommenes Recht

auf den Gebrauch der Dinge, die einem andern ge

hören.

- §. I29.

Und in nicht- zweifelhaften Fällen.

Wenn aber die Unſchädlichkeit des Gebrauchs

ganz augenſcheinlich und auſer allem Zweifel iſt, ſo

iſt die Verweigerung eine Beleidigung. Denn au

ſer daß man denjenigen der ihn ſucht offenbahr ſeines

Rechts beraubt, leget man auch noch gewiſſe belei

digende Merkmahle von Haß und Verachtung an

den Tag. Einem Kauffarthey-Schiff die Fahrt in

einer Straſſe, Fiſchern die Freyheit ihre Reze am

Strande zu trocknen oder Waſſer in einem Fluſſe

K 3 zU
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zu ſchöpfen verweigern, heiſt augenſcheinlich ihre

Rechte auf einen unſchädlichen Nuzenverlezen. Als

lein auch in allen denen Fällen wo man von keiner

Noth gedrungen iſt, kann man den Herrn wegen ſei

ner Verweigerung zu Rede ſezen, und wenn er keine

Urſache angeben will, ihn als einen Ungerechten oder

als einen Feind anſehen, mit welchem man nach

den Regeln der Klugheit zu verfahren hat. Uber

haupt wird man ſeine Geſinnungen und ſein Betra

gan gegen ihn nach der Stärke oder Schwäche der

Gründe, die er anführen wird, einrichten.

§. 130.

Von der Ausübung dieſes Rechts unter

den Nationen,

Es haben denn alſo alle Nationen ein unbe

ſtimmtes Recht auf den unſchädlichen Gebrauch ſol

cher Dinge, die in dem Eigenthume einer andern

ſind. Allein in der beſondern Anwendung dieſes

Rechts ſteht es der beſizhabenden Nation zu, zu un

terſuchen, ob der Gebrauch den man von der Sache

die ihr zugehört machen will auch in der That un

ſchädlich ſey; und wenn ſie ihn abſchlägt, ſo mus

ſie ihre Gründe anführen, weil ſie andere nicht aus

bloſem Eigenſinne ihres Rechts berauben darf. Al

kes dieſes gehört ſich von Rechtswegen; denn man

mus wohl eingedenk ſeyn, daß der unſchädliche Ge

- - brauch
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brauch der Dinge nicht mit in dem Eigenthume be

griffen iſt. Dieſes gibt nur das Recht in einem

beſondern Falle zu beurtheilen, ob der Juze in der

That unſchädlich iſt. Nun mus aber derjenige der

ein Urtheil fällt Gründe haben; und er mus ſie an

führen, wenn er das was er thut für eine Wirkung

ſeiner Uberlegung und nicht eines Eigenſinnes oder

verkehrten Willens angeſehen wiſſen will. Alles

dieſes, ſage ich, gehört ſich von Rechtswegen; in

dem folgenden Capitel werden wir nun auch ſehen,

wie die Pflichten einer Nation gegen andere in An

ſehung des Gebrauchs ihrer Gerechtſame beſchaffen

ſind.

ZKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

X. Capitel.

Wie eine Nation ihr Eigenthumsrecht

zu gebrauchen hat, um ſich ihrer Pflichten

gegen andere in Anſehung des un

ſchädlichen Nuzens zu ent

ledigen.

§. 13 I. -

Allgemeine Pflicht des Eigenthümers.

W“ das Völkerrecht eben ſowohl von den Pflich

ten der Nationen als von ihren Rechtenhan

K 4- delt,
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delt, ſo iſt nicht genug, daß wir in Anſehung des

unſchädlichen Gebrauches gezeigt haben, was alle

Nationen von dem Eigenthümer zu fordern berech

rigt ſind; wir müſen nun den Einfluß der Pflichten

gegen andere in das Betragen eben dieſes Eigen

thümers gleichermaſſen in Erwägung ziehen. Da

es ihm zukommt zu beurtheilen, ob der Gebrauch in

der That unſchädlich iſt, ob er ihm keinen Verluſt

noch Ungemächlichkeit zuziehet; ſo mus er nicht nur,

wenn er ihn verweigert, wahre und unumſtösliche

Gründe dazu haben, als welches die Billigkeit er

heiſchet: ſondern er mus ſich auch nicht bey Kleinig

keiten, bey einem geringen Verluſt, bey einer kleinen

Ungemächlichkeit aufhalten; die Höflichkeit verbiet

es ihm und die wechſelweiſe Liebe, wozu die Men

ſchen gegen einander verbunden ſind erfordert noch

weit gröſere Opfer. Das hieſe fürwahr die allge

weine Güte, welche das menſchliche Geſchlecht uns

ter einander verbinden ſoll, allzuſehr auſer Augen ſe

zen, wenn man einer Privatperſon oder einer gan

zen Nation darum eines beträchtlichen Vortheil ver

ſagen wolte, weil uns daraus ein unmerklicher Ver

luſt oder eine ſehr geringe Unbequemlichkeit zuwach

ſen könnte. Eine Nation mus daher in dieſem

Stücke allemal ihre Gründe gegen die Vortheile und

Bedürfniſſe anderer halten und einen kleinen Auf

wand, eine erträgliche Ungemächlichkeit für nichts

rech
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rechnen, wenn einer andern dadurch eine groſe Wohl

that geſchieht. Keineswegs aber iſt ſie verbunden

ſich in Unkoſten oder Verlegenheit zu ſezen um an

dern einen Gebrauch zu verſtatten, der ihnen weder

nöthig noch beſonders nüzlich wäre. Das Opfer

welches wir hier fordern iſt dem Intereſſe der Na

tionen nicht entgegen; und es iſt ganz natürlich zu

glauben, daß andere ein Gleiches thun werden; und

was werden nicht allen Staaten hieraus für Vor

theile zuwachſen? -

§. 132. º

Von dem unſchädlichen Durchzuge.

Das Eigenthum hat den Nationen das all

gemeine Recht die Erde zu durchwandern um Han

del und Wandel mit einander zu treiben oder ande

rer rechtmäſiger Urſachen willen, nicht benehmen

können. Der Herr eines Landes kann den Durch

zug blos bey beſondern Gelegenheiten, wo er ihn

für nachtheilig oder gefährlich hält, verweigern. Er

mus ihn daher um rechtmäſiger Urſachen willen, und

wenn ihm dadurch kein Schadezuwächſet, allemal

erlauben. Und er kann mit Grund Rechtens keine

beſchwehrliche Bedingungen mit einer Erlaubnis

verknüpfen, welche zu ertheilen er verbunden iſt, wo

fern er ſeine Pflichten erfüllen und ſein Eigenthums

K 5 Recht
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-

Recht nicht mißbrauchen will. Als der Graf von

Lupfen unbefugter Weiſe einige Kaufmannsgüter

im Elſaßiſchen angehalten hatte, ſo lies der damals

auf der Kirchenverſammlung zu Coſtniz anweſende

Kaiſer Sigmund die dißfals angebrachte Klage

von den Churfürſten, Fürſten und Abgeordneten der

Städte unterſuchen. Das Gutachten des Burg

grafen von Nürnberg verdient hier angeführt zu

werden: GOtt, ſagte er, hat den Himmel

für ſich und ſeine Heiligen geſchaffen, die

Erde aber dem Menſchen gegeben, damit

ſie Armen und Reichen nüzlich ſey. Die

Straſſen ſind zu ihrem Gebrauche und

GOtt hat keine Auflagen drauf gelegt.

Er verurtheilte den Grafen von Lupfen die Kauf

mannsgüter nebſt allen Schäden und Unköſten zuer

ſezen, weil er ſeine Handlung mit keinem beſondern

Rechte vertheidigen kann. Der Kaiſer genehmigte

dieſe Meinung und that ſeinen Spruch darnach.

S. 133.

Sicherheit welche man fordern kann.

Wenn aber der Durchzug einigermaſſen ge

fährlich ſcheint, ſo iſt der Staat befugt, Sicherheit

zu verlangen; derjenige der den Durchzug haben

will, kann ſie nicht abſchlagen; weil man nicht an

- ders
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ders verbunden iſt den Durchzug zu verſtatten als

in ſo ferns er ohne nachtheilige Folgen iſt.

§ 134.

Von dem Durchzuge der Kaufmanns
gUſer.

Gleichermaſſen mus den Kaufmannsgütern

der Durchzug verſtattet werden; und da er insge

mein ganz unnachtheilig iſt, ſo heiſt ihn ohne recht

mäſige Gründe verweigern, eben ſo viel als eine Na

tion beleidigen und ihr die Mittel mit andern zu han

deln entziehen wollen. Wenn dieſer Durchzug eini

ge Ungemächlichkeiten oder Koſten zu Unterhaltung

der Canäle und Landſtraſſen verurſacht, ſo hält man

ſich dißfals durch die Zölle ſchadlos (I.B, § 183.).

§ 135.

Von dem Aufenthalte in dem Lande.

Wir haben oben (§§. 94. und 1oo.) als wir

die Wirkungen der Eigenthumsherrſchaft erklärt,

geſagt: der Herr des Grund und Bodens könne den

Zugang zu demſelben verbieten oder ihn unter ſol

chen Bedingungen erlauben, wie er es für gut hält.

Damaln war die Rede von ſeinem äuſerlichen Rech

te, von dem Rechte welches die Fremden zu reſpecti

ren verbunden ſind. Für jezo betrachten wir die

Sache aus einem andern Geſichtspunkte und im Ver

- - hält
*.
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/

hältniſſe auf die Pflichten des Herrn, auf ſein in

nerliches Recht, und ſagen: er könne den Fremden

weder den Durchzug noch auch den Aufenthalt, um

welchen ſie aus rechtmäſigen Urſachen anhalten, ohne

beſondere und wichtige Gründe nicht verſagen.

Denn da der Durchzug oder Aufenthalt in dieſem

Falle von einem unſchädlichen Nuzen iſt, ſo gibt ihm

das natürliche Geſez kein Recht denſelben zu verſa

gen; und obwohl andere Nationen, andere Men

ſchen überhaupt, verbunden ſind, ſich ſein Urtheil ge

fallen zu laſſen (§§. 128. 13 o.) ſo ſündigt er darum

nicht weniger gegen ſeine Pflicht, wenn er ihn ohne

hinlänglichen Grund abſchlägt; er handelt ohne ein

wahres Recht und mißbraucht blos ſein äuſerkiches

Recht. Man kann daher einem Fremden den die

Hofnung ſeine Geſundheit wieder zu erlangen in das

Land locket, oder der in den Schulen und Akade

mien Wiſſenſchaften zu erlangen trachtet, ohne be

ſondere und wichtige Gründe den Aufenthalt nicht

verſagen. Die Verſchiedenheit der Religion kann

nicht unter dieſe Gründe gezählt werden, wofern er

ſich der Bekanntmachung ſeiner Lehren enthält; weil

ihm dieſe Verſchiedenheit die Rechte der Menſchlich

keit nicht entziehet.

§ 136, -
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/

§. 136.

Wie man ſich gegen Fremde zu verhalten

habe, welche eine beſtändige Wohnung ver

langen.

Wir haben (§ 125.) geſehen, wie das Noth

recht einem von ſeiner Wohnung verjagten Volke

in gewiſſen Fällen Fug und Macht verleihen könne,

ſich in dem Gebiete eines andern nieder zu laſſen.

Ohnſtreitig iſt ein jeder Staat einem ſolchen unglück

lichen Volke ſo viel Beyſtand und Hülfe ſchuldig,

als er leiſten kann, ohne ſich ſelbſt dabey zu verkürzen.

Allein daſſelbe in den Ländereyen der Nation gänzlich

veſſezen laſſen, iſt ein ſehr kizlicher Schritt, deſſen

Folgen der Vorſteher des Staats reiflich überlegen

mus. Der Kaiſer Probus und Valens be

fanden ſich nicht wohl dabey, daß ſie zahlreiche Züge

von Gepiden, Vandalen, Gothen und

andern barbariſchen Völkern in den Landen des Rö

miſchen Reichs aufgenommen hatten (*). Wenn

der Souverän zuviel Widerwärtigkeiten und Gefahr

damit verknüpft ſiehet, ſo iſt er befugt dergleichen

flüchtigen Völkern die Niederlaſſung in ſeinen Staa

ten zu verſagen oder wenn er ſie aufnimmt, alle

Vorſicht zu gebrauchen, die ihm die Klugheit an die

Hand

C) Foiſiu, Prob. exviii. Amian. Marcel L.

XXXI. Soerat. Hiſt. Eccl. lib. V. c. 28.

-
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Hand geben mag. Das ſicherſte wird ſeyn, nicht

zu verſtatten daß dergleichen Fremde in einer Ge

gend beyſammen wohnen und daſelbſt forthin ein

beſonders Volk ausmachen. Leute die ihr eigen

Feuer und Heerd nicht vertheidigen konnten, können

ſich kein Recht anmaſſen ſich auf fremden Grund

und Boden nieder zu laſſen und daſelbſt fernerhin

eine eigene Nation zu formiren (*). Der Sou

verän ſo ſie aufnimmt kann ſie von einander trennen,

und hier und da in den Städten und Provinzen, wo

es an Eipwohnern mangelt ausſtreuen. Auf die

ſe Weiſe wird ihm ein ſolches Werk der Barmher

zigkeit Nuzen bringen, zur Vergröſerung der Macht

und zum wahren Beſten des Staats dienen. Wie

viel beſſer ſieht es nicht ſeit der Ankunft der franzö

ſiſchen Flüchtlinge in dem Brandenburgiſchen aus!

Der groſe Churfürſt Friedrich Wilhelm bot

dieſen unglücklichen Leuten eine Zuflucht an, half

ihnen die Reiskoſten tragen und machte zu ihrer

Einrichtung in ſeinen Staaten einen königlichen Auf

wand; dieſer wohlthätige und grosmüthige Fürſt

Pers

(*) Jul. Cäſar antwortete den Tencteris und Uſi

peten, welche die Ländereyen deren ſie ſich be

meiſtert hatten behalten wollten es wäre un

billig wenn ſie ändern ihre Güter entzögen ſie,
die dieIhrigen nicht hätten vertheidtgenkönnen;

eque verum efſe, qui ſuos finestueri non

Än, alienos occupafe. Debello Gall. L,IV.
C» L - * - -
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verdiente den Namen eines klugen und geſchickten

Staatsmanns.

§. 137.

Von dem aus einer allgemeinen Vergün

ſtigung herſtammenden Rechte.

Wenn den Fremden vermög der Geſeze oder

Gewohnheiten eines Staats, gewiſſe Handlungen

überhaupt erlaubet ſind, z. E. frey und ohne aus

drückliche Erlaubnis in dem Lande zu reiſen, ſich al

da zu verheyrathen gewiſſe Kaufmannswaaren zu

kaufen oder zu verkaufen, zu jagen, zu fiſchen u. d.

m. ſo kann man keine Nation von der allgemeinen

Vergünſtigung ausſchlieſen ohne ihr Unrecht zu thun,

wofern man nicht einen beſondern und rechtmäſigen

Grund hat ihr dasjenige abzuſchlagen, was man an

dern ohne Unterſchied zugeſteht. Es kommt hier,

wie man ſiehet auf Handlungen an, welche von ei

nem unſchädlichen Nuzen ſeyn können: und ſelbſt

dadurch daß ſie die Nation den Fremden ohne Unter

ſchied erlaubet, gibt ſie hinlänglich zu erkennen, daß

ſie ſolche in Anſehung ihrer in der That für unſchäd

lich halte; das heiſt: ſie erklärt die Fremden hatten

ein Recht dazu (S. 127.). Die Unſchädlichkeit iſt

alſo ſelbſt durch das Geſtändnis des Staates offen

bahr; die Verweigerung aber eines offenbahr un

ſchädlichen Nuzens iſt eine Beleidigung (§ 129.).

- - Au
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Auſerdem iſt es ſchon beleidigend wenn man ohne Ur

ſache einem Volke verbietet, was man ohne Unter

ſchied allen andern erlaubt, weil dergleichen Verfah

ren nichts als Haß und Verachtung zum Grund ha

ben kann. Wenn man eine beſondere und wohlge

gründete Urſache hat dieſes oder jenes Volk auszu

ſchlieſen, ſo iſt die Sache in Anſehung dieſes Volks

von keinem unſchädlichen Nuzen mehr und man thut

ihm kein Unrecht. Der Staat kann auch ein Volk,

ſo ihm gerechte Urſachen zu klagen gegeben hat, zur

Straffe von der allgemeinen Vergünſtigung aus

ſchlieſen.

- § I38.

Von dem Rechte, ſo man in Geſtalt ei

ner Wohlthat ertheilt hat.

Was nun diejenigen Rechte anbelangt, welche

einer oder mehrern Nationen aus beſondern Grün

den ertheilt, und ihr entweder als eine Wohlthat

oder gedingsweiſe sder zur Dankbarkeit für geleiſte

te Dienſte zugeſtanden worden; ſo können ſich an

dere, denen man die nemlichen Rechte verſaget, da

rum nicht für beleidiget halten. Die Nation hält

diejenigen Handlungen worauf es ankommt nicht für

unſchädlich, weil ſie ſolchenicht jedermann ohne Un

terſchied erlaubet; und ſie kann nach ihrem Gutdün

ken über das was ihr eigen iſt, Rechte abtretten,

- -- Rech
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Rechte abtretten, ohne daß jemand befugt ſey ſich

darüber zu beklagen oder die nemliche Begünſtigung

zu verlangen:

§ 139.

Eine Nation mus dienſtfertig ſeyn.

Die Menſchenliebe ſchränkt ſich nicht darauf

ein, auswärtigen Nationen den unſchädlichen Nus

zen welchen ſie von dem, was uns gehört ziehen kön

nen, zu erlauben; ſie verlangt, daß wir ihnen ſogar

die Mittel dieſe Vortheile zu genieſen ſo viel als es

öhne unſern eigenen Schaden ſeyn kann, erleichtern

ſollen. Alſo geziemt es einem wohleingerichteten

Staate, allenthalben Gaſthöfe anlegen zu laſſen wo

Reiſende um einen billigen Preis Herberge und Nah

tung finden, und ſowohl über ihre Sicherheit zu wa

chen, als auch darauf zu ſehen, daß ihnen billig

und leutſeelig begegnet werde. Es geziemt einer

wohlgeſitteten Nation Fremde gut und höflich auf

unehmen, und ſich gegen ſie in ällen Stücken dienſt

Ä zu erweiſen. Hierdurch erfüllt jedweder Bür

ger das was er allen Menſchen ſchuldig iſt ünd dient

ſeinem Vaterlande mit Nüzen. Der Ruhm iſt die

ichere Belohnung der Tügend; und die Gewogen

ſeit welche ſich ein liebenswürdiger Carackter erwirbt

zum öftern für den Staat ſehr wichtige Folgen:

ein Volk iſt in dieſem Stücke lobenswürdiger als

deII: Buch
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die franzöſiſche Nation: nirgends werden die Frem

den ſowohl aufgenommen und ihnen auf eine ſolche

Art begegnet, daß ſie die unermeßlichen Summen,

welche ſie alle Jahre zu Paris ſizen laſſen gar ger

ne verſchmerzen. -

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XI. Capitel. -

Von der Uſucapion und Verjährung
unter den Nationen.

§. I40.

Erklärung der Uſucapion und Verjäh

LUl19.

- ir wollen die Materie von der Herrſchaft und

dem Eigenthume mit der Unterſuchung einer

wichtigen Frage beſchlieſen, in Anſehung deren die

Meinungen der Gelehrten ſehr verſchieden ſind. Es

wird nemlich gefragt, ob die Uſucapion oder Verjähe

rung unter den Völkern oder unabhängigen Staaten

ſtatt finden könne? -

Die Uſucapion iſt eine auf einem langen, uns

unterbrochenen und unangefochtenen Beſize gegrün

dete Erwerbung des Eigenthums; das iſt: eine Er-

werbung die lediglich durch dieſen Beſiz bewieſen

- - - wird.
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wird. Der Herr von Wolff beſchreibt ſie durch

eine Erwerbung desEigenthums, welche ſich auf eine

zureichende Vermuthung gründet. Seine Beſchrei

bung erklärt die Art wie ein langer und ruhiger Be

ſiz zu Begründung der Erwerbung des Eigenthums

dienen kann. Modeſtinus ſagt, L. 3. ff. de

vſurp. et vſucap. in Gemäsheit der Grundſize des

römiſchen Rechts, die Uſucapion ſey eine Erwerbung

des Eigenthums vermittelſt eines, eine in den Ge

ſezen beſtimmte Zeit genoſſenen Beſizes. Dieſe drey

Erklärungen haben gar nichts widerſprechendes und

man kann ſie leichtlich miteinander vereinigen, wenn

man das, was in der leztern bürgerlichen Rechtens

iſt davon abſondert. Wir haben den Begrif wel

chen man gemeiniglich mit dem Ausdrucke Uſuca

pion verknüpfet, in der erſtern deutlich zu machen

geſucht, -

Die Präſcription oder Verjährung iſt eine

Ausſchlieſung von allen Anſprüchen auf einiges Recht,

welche ſich auf die Länge der Zeit während welcher

man ſolches vernachläſiget hat, gründet; oder ſie iſt,

wie ſie der Herr von Wolff erklärt ein Verluſt ei

nes eigenen Rechts, kraft einer vermuthlichen Ein

willigung. Dieſes iſt eine Sachen-Erklärung,

das iſt: ſie erklärt wie eine lange Vernachläſigung

eines Rechts deſſen Verluſt nach ſich zieht, und ſie

ſtimmt mit der Namen - Erklärung, welche

L 2 wir
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- -

wir von der Präſeription geben, und in welcher

wir uns begnügen zu erklären, was man insgemein

unter dieſem Ausdrucke verſtehet, überein. Ubri

gens iſt das Wort Uſucapion nicht ſehr im Ge

brauche und der Ausdruck Verjährung hält alles

in ſich, was die lateiniſchen Wörter Uſucapio und

praeſcriptio ſagen wollen. Wir werden uns da

her allemal des Ausdrucks Verjährung bedienen,

wenn wir keinen beſondern Grund haben einen an

dern zu gebrauchen. -

§. I4I.

Ob die Uſucapion und Verjährung na

türlichen Rechtens ſind.

Um nun die vorgelegte Frage zu beantwor

ten, müſen wir forderſamſt unterſuchen;, ob die

Uſucapion und Verjährung natürlichen Rechtens

ſind. Verſchiedene berühmte Schriftſteller haben

dieſes geſagt und bewieſen ("). Und ob wir wohl

in dieſem Werke nicht ſelten die Kenntniß des na

türlichen Rechts beh unſern Leſern vorausſezen, ſo

wollen wir doch hier, weil über die Materie geſtrit

ten wird, vernehmen, was es uns ſaget. -

- Die

(*) S. Grotius de I. B. et P. Lib. II. C. v.
Puffend. I. N. et G. Lib. IV. C. XII. und ins.

beſonbere Wolfi I, N. Parte Ill, C, VI.
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Die Natur hat das Eigenthum der Güter

und insbeſondere der Ländereyen keineswegs ſelber

eingeführt; es billiget blos dieſe Einführung, um

des Nuzens willen, den das menſchliche Geſchlecht

davon hat. Dieſes vorausgeſezt wäre es abge

ſchmackt zu ſagen, das natürliche Geſez könne nach

eingeführtem Eigenthume dem Eigenthümer ein

Recht ertheilen, welches fähig wäre die menſchliche

Geſellſchaft in Unruhe zu ſezen. Dergleichen wür

de das Recht ſeyn eine Sache die ihm eigen iſt

gänzlich zu vernachläſigen, ſie eine lange Zeit mit

allen Merkmalen eines verlaſſenen oder ihm nicht

zugehörigen Guts liegen zu laſſen, endlich aber einem

ächten Beſizer aus den Händen zu reiſen, der es

vielleicht mit einem beſchwerlichen Titel erworben,

oder von ſeinen Eltern ererbt, oder mit ſeiner Frau

zum Heurathgut bekommen hat, und der ſich lieber

andere Sachen zugelegt haben würde, wenn er

hätte wiſſen können daß er dieſe nicht unangefochten

und mit Beſtand Rechtens befizen könnte. Ans

ſtatt ein ſolches Recht zu ertheilen, befiehlt das

natürliche Recht dem Eigenthümer für das was ihm

zugehört Sorge zu tragen und legt ihm die Ver

bindlichkeit auf ſeine Rechte kennbar zu machen,

um andere nicht zu Irrthümern zu verleiten: Es

genehmiget und verſichert ihm ſein Eigenthum nicht

anders als auf dieſeFF Wenn er es

? 3 ſo

/
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-

ſo lange vernachläſiget, daß es ihm nicht mehr ver

ſtattet werden mag ſich darum anzunehmen, ohne

die Rechte eines andern in Gefahr zuſezen; ſo

erlaubt ihm das natürliche Recht keineswegs ſolches

wieder hervorzuſuchen. Man mus ſich daher das

Eigenthum nicht als ein ſo unbeſchränktes und gar

nicht zuverliehrendes Recht vorſtellen, daß man es

eine Zeitlang gänzlich vernachläfigen und es hernach

ſo wie es dem Eigenſinn gefällig iſt, wiederum

geltend machen könnte, was auch für Unſchicklichkei

ten in der menſchlichen Geſellſchaft daraus entſtehen

möchten. Warum befiehlt das natürliche Geſez

allen und jeden das Eigenthumsrecht an demjenigen

zu reſpectiren, der daſſelbe ausübt anders als um

der Ruhe, der Wohlfarth und des Nuzens der

menſchlichen Geſellſchaft willen? Sie will alſo aus

dem nemlichen Grunde, daß von einem jeden Ei

genthümer, der ſein Recht lange Zeit und ohne ge

rechte Urſachen vernachläſiget, vermuthet werde,

er habe ſolches gänzlich verlaſſen und aufgegeben.

Und dieſes macht die unbedingte Vermuthung oder

praeſumtionem juris et de jure der Verlaſſung

aus, auf welche ſich ein anderer mit Recht grün

den mag, um ſich die verlaſſene Sache zuzueignen.

Die unbedingte Vermuthung bedeutet hier nicht

eine Muthmaſſung von dem geheimen Willen des

Eigenthümers, ſondern einen Saz welchen das Na,

- kUrs
-*
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-

turrecht für wahr und unumſtöslich zu halten be

ſiehlt, und zwar in der Abſicht Ordnung und Friede

unter den Menſchen aufrecht zu halten. Sie er

theilt daher einen eben ſo ſtatthaften und gerechten

Titel als das Eigenthum ſelbſt haben kann, welcher

durch die nemlichen Gründe veſtgeſezt und unter

ſtüzt wird. Der ächte Beſizer hat alſo, indem er

ſich auf eine ſo geartete Vermuthung gründet, ein

durch das natürliche Geſez gebilligtes Recht; und

dieſes nemliche Geſez welches will, daß die Rechte

eines jeden ausgemacht und unzweifelhaft ſeyn ſollen,

erlaubt nicht ihn in ſeinem Beſize zu ſtöhren.

Das Verjährungs- Recht zeigt eigentlich an,

daß der ächte Beſizer nicht verbunden ſey ſich nach

einem langen und ruhigen Beſize wegen ſeines Eis

genthums in einen Streit einzulaſſen; er beweiſt

es durch ſeinen Beſiz ſelbſt und lehnt das Zudrin

gen des anmaslichen Eigenthümers durch die Ver

jährung ab. Nichts iſt billiger als dieſe Regel;

wenn der Kläger zum Beweis ſeines Eigenthums

gelaſſen würde, ſo könnte es ſich fügen, daß er dem

Scheine nach ganz augenſcheinliche Beweiſe bey

brächte, die es aber nur darum ſeyn würden, weil

eine gewiſſe Urkundte oder gewiſſe Beweisthümer

verlohren gegangen ſind, woraus man hätte ſehen

können, wie er ſeines Rechts verluſtig geworden,

oder wie ſolches auf einen andern gekommen iſt.

4 Wäre
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Wäre es vernünftig, daß er die Rechte des Be

fizers in Anſpruch nehmen könnte, wenn er durch

ſein Verſehen die Sachen in einen ſolchen Zuſtand

gerathen laſſen, daß die Wahrheit beynahe nicht

mehr herauszubringen iſt? Wenn ja einer von bee

den Gefahr laufen ſolte das Seinige zu verliehren,

ſo iſt es billig, daß es derjenige ſey der gefehlt hat.

" . Es iſt wahr, wenn der ächte Beſizer mit ei

ner zuverläſigen Gewisheit entdeckt, daß der Klä

ger der wahre Eigenthümer ſey, und daß er ſich

ſeines Rechts niemalen gänzlich begeben habe, ſo iſt

er alsdenn in ſeinem Gewiſſen und durch das in

nerliche Recht verbunden, alles dasjenige zu erſezen

was er von dem Vermögen des Klägers innen hat.

Dieſes aber iſt nicht leicht zu beſtimmen, und mü

fen dabey gar viel Umſtände in Betrachtung gezo-” *

gen werden.

- S. I42.

Was erfordert wird wenn die ordentliche

Verjährung Statt haben ſoll.

Da die Verjährung blos auf eine unleugbare

Vermuthung gegründet werden kann, ſo hat ſie

nicht Statt, wenn der Eigenthümer ſein Recht

nicht in der That vernachläfget hat. Dieſe Bes

dingung hält dreyerley in ſich: 1) Daß der Eis

- gen?



- und Verjährung unter den WTationen. 169 -

genthümer weder für ſeine Perſon noch auf Seiten

derer von denen er das verjährte Gut bekommen,

eine unüberwindliche Unwiſſenheit vorſchüzen möge;

2) Daß er ſein Stillſchweigen nicht mit rechtmäſs

gen und ſtichhaltigen Gründen rechtfertigen könne;

3) Daß er ſein Recht eine beträchtliche Anzahl

Jahre vernachläſiget oder ſtille geſchwiegen habe;

denn eine Fahrläſigkeit von etlichen wenigen Jahren

macht noch keine Verwirrung und Ungewißheit in

die Rechte der Partheyen und iſt nicht hinreichend

eine Vermuthung einer gänzlichen Verlaſſung da

rauf zu gründen. In dem natürlichen Rechte kann

die Zahl der Jahre, welche zu Begründung der Ver

jährung erforderlich iſt, unmöglich beſtimmet wer

den. Dieſes hängt von der Beſchaffenheit der Sa

che deren Eigenthum angefochten wird und von

den Umſtänden ab. --

/

S. I43.

Von der undenklichen Verjährung.

Was wir in dem vorigen Paragraph ange

merkt haben, gehet die ordentliche Verjährung an.

Es giebt deren noch eine andere die man die un

denkliche nennt, weil ſie ſich auf einen undenkli

chen Beſiz gründet; das iſt: auf einen Beſiz, deſ

ſen Urſprung oder Anfang unbekannt, oder ſolcher

- L 5 geſtallt
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geſtallt mit Dunkelheit überzogen iſt, daß man

nicht darthun kann ob der Beſizer ſein Recht von

dem Eigenthümer oder von einem andern her habe.

Dieſe undenkliche Verjährung ſezt den Beſizer ge

gen alle Anſprüche in Sicherheit; denn er wird

von Rechtswegen für den Beſizer geachtet, ſo lange

ihm keine ſtatthafte Gründe entgegen geſezt wer

den können; und wo ſollten dieſe Gründe herge

nommen werden wenn ſich der Urſprung ſeines Be

fizes in dem grauen Alterthum verliehrt? Sie

mus ihn ſogar gegen alle ſeinem Rechte zuwider

laufende Anmaſſungen bedecken. Was würde da

heraus kommen, wenn es erlaubt wäre ein ſeit un

denklichen Zeiten erkanntes Recht in Zweifel zu

ziehen, nachdem die Mittel daſſelbe zu beweiſen,

durch die Zeit entriſſen worden? Der undenkliche

Beſiz iſt daher ein unanzufechtender Titel, und die

undenkliche Verjährung ein Mittel ſo keine Ein

wendung leidet. Die eine ſo wie die andere grün

det ſich auf eine Vermuthung, welche uns das na

türliche Recht für eine ausgemachte Wahrheit zu

halten befiehlt. -

S. 44
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S. I44.

Wenn man die Urſachen ſeines Stille

ſchweigens darthut.

Wo nur eine ordentliche Verjährung vorhan

den iſt, kann dieſes Mittel demjenigen nicht ent

gegen geſezt werden, der rechtmäſige Urſachen ſei

nes Sillſchweigens darthut; als: die Unmöglich

keit zu widerſprechen, eine gegründete Furcht u. d. m.

weil alsdenn die Vermuthung, er habe ſein Recht

verlaſſen, nicht mehr Statt hat. Denn daß man

dieſes vermuthen zu können glaubte, iſt nicht ſeine

Schuld, er mus alſo auch nicht darunter leiden.

Man mus ihn daher zum Beweiſe ſeines Eigen

thums laſſen. Dieſes Vertheidigungs-Mittelge

gen die Verjährung, iſt zum öftern gegen groſe

Herren gebraucht worden, deren furchtbare Macht

die mindermächtigen als Opfer ihrer Vergewalti

gungen lange Zeit zum ſchweigen gezwungen hatte.

- §. I45.

Wenn man hinlänglich darthut, daß

man ſein Recht nicht verlaſſen wolle.

Gleichergeſtallt iſt eine ausgemachte Sache,

daß man die Verjährung keinem Eigenthümer

entgegen ſezen könne, der, weil er ſein Recht fürs

Gegenwärtige nicht ausführen kann, es blos dabey

bewen,



172 II. B. XI. C. Von der Uſucapion

bewenden läſt hinlänglich zu bezeigen, daß er es

nicht verlaſſen wolle; mit was für Zeichen er dieſes

auch thun mag. Hiezu dienen nun die Proteſta

tionen oder rechtlichen Ein- und Widerſprüche. Un

ter Souveränen geſchicht es, indem man den Titel,

das Wappen einer Souveränität einer Provinz,

beybehält, um dadurch anzuzeigen, daß man ſeine

Rechte nicht fahren laſſen wolle.

* . . §. I46.

Verjährung welche ſich auf die Hand

lung des Eigenthümers gründet.

Ein jeder Eigenthümer, der ausdrücklich Dine

gethut oder unterläſt, die er nicht thun oder un?

terlaſſen kann, wofern er ſich nicht ſeines Rechts

begiebet, legt hierdurch hinlänglich an den Tag,

daß er ſolches nicht behalten wolle, wofern er ſich

nicht das Gegentheil ausdrücklich vorbehält. Man

iſt ohnſtreitig befugt dasjenige für wahr anzuneh

men, was er bey ſolchen Gelegenheiten wo er die

Wahrheit ſagen ſoll, hinlänglich äuſert; folglich

vermuthet man von Rechtswegen, daß er ſein Recht

fahren laſſe, und wenn er ſich dermaleinſt deſſelben

wieder annehmen will, ſo hat man Grund ihm die

SPerjährung entgegen zu ſezen,

§ 147.
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§. I47.

Die Uſucapion und Verjährung finden

auch unter Nationen ſtatt.

Nachdem wir bewieſen haben, daß die U

ſucapion und Verjährung natürlichen Rech

tens ſind, ſo iſt leichtlich darzuthun, daß ſie auch

gleichermaſſen Völkerrechtens ſind, und daß ſie un

ter Nationen ſtatt haben müſen. Denn das Völ

kerrecht iſt nichts anders, als eine Anwendung des

Rechts der Natur auf die Nationen wie ſolche der

Beſchaffenheit des Gegenſtandes gemäs iſt (Vorb:

§ 6. ). Und weit gefehlt, daß die Natur der

Gegenſtände hier einige Ausnahme veranlaſſen ſolte,

ſo ſind die Uſucapion und Verjährung unter ſouve

ränen Staaten viel nothwendiger als unter Privat

Perſonen. Ihre Streitigkeiten haben ganz andere

Folgen und ihre Irrungen endigen ſich insgemein

nicht anders als mit blutigen Kriegen; und folg

lichÄ der Ruheſtand und die Wohlfarth des

menſchlichen Geſchlechts noch vielmehr, daß die Be

ſizungen der Souveräne nicht leichtlich beunruhiget

und daß ſolche nach vielen Jahren, wenn ſie inzwi

ſchen nicht in Anſpruch genommen worden, für recht

mäſig und wohlbegründet gehalten werden. Wenn

man bis auf die alten Zeiten zurückgehen dürfte
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ſo wären wenige Souveräne ihrer Rechte verſichert,

und auf Erden wäre kein Friede zu hoffen.

§ 148. -

Es iſt ſchwehrer ſie unter Nationen auf

eine vermuthete Verlaſſung zu gründen.

Inzwiſchen mus man geſtehen, daß die Ver

jährung zum öftern unter Nationen weit ſchwehrer

angewendet werden kann, in ſofern ſich ſolche auf

eine Vermuthung gründet, deren Grund wiederum

aus einem langen Stillſchweigen hergenommen wird.

Jedermann weis wie gefährlich es insgemein für

einen mindermächtigen Staat ſey, auch nur den

Schein einiges Anſpruches auf die Beſizungen eis

nes mächtigen Monarchen von ſich blicken zu laſſen.

Es iſt daher ſchwehr eine rechtmäſige Vermuthung

auf ein langes Stillſchweigen zu gründen. Hiezu

kommt noch, daß da der Vorſteher der Geſellſchaft

insgemein nicht die Gewalt hat, etwas das dem

Staate gehört zu veräuſern, ſo kann der Nation

oder ſeinen Nachfolgern aus ſeinem Stillſchweigen

kein Nachtheil zuwachſen, wenn ſolches gleich von

ihm eine Verlaſſung zu vermuthen gäbe. Denn

alsdenn wird noch zu unterſuchen ſeyn, ob die Nati

on nicht den durch das Stillſchweigen ihres Vorſte

hers geſchehenen Fehler auf eine andere Art erſezt,

Oder
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oder ob ſie daran durch eine ſtillſchweigende Geneh

migung Theil genommen habe,

S. 149.

Andere Grundſäze welche ſie bekräftigen.

Allein es giebt noch andere Grundſäze welche

den Gebrauch und die Kraft der Verjährung unter

den Nationen veſſezen. Die Ruhe der Völker,

die Wohlfarth der Staaten, das Glück des menſch

lichen Geſchlechts leiden nicht daß die Beſizungen,

die Herrſchaft und andere Rechte der Nationen un

gewiß bleiben, angefochten und dadurch immer blu

tige Kriege erreget werden können. Man mus

daher unter Völkern eine auf eine lange Zeit gegrün

dete Verjährung als ein ſichers und unſtreitiges

Mittel jenen ſchlimmen Folgen vorzubeugen, an

nehmen. Wenn jemand aus Furcht oder einer ge

wiſſen Nothwendigkeit geſchwiegen hat; ſo iſt der

Verluſt ſeines Rechts ein Unglück welches er ge

dultig leiden mus, weil er es nicht hat vermeiden

können. Und warum ſolte er es nicht eben ſowohl

ertragen, als wenn er ſich von einem ungerechten

Eroberer Städte und Provinzen wegnehmen ſehen

müſte, und ihm ſolche durch einen Tractat abzutret

ten gezwungen würde? Dieſe Gründe beveſtigen

im übrigen den Gebrauch der Verjährung nur in

- dem
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dem Falle eines langen unangefochtenen und unun

terbrochenen Beſizes, weil doch endlich die Angele

genheiten eine Endſchaft erreichen und eine dauer

hafte ünd unwandelbare Geſtalt bekommen müſen.

Alles dieſes hat hingegen keineswegs ſtatt, wenn es

nur auf einen Beſiz von einigen wenigen Jahren

ankommt, während welchen die Klugheit das Still

ſchweigen veranlaſſet haben mag, ohne daß man

beſchuldigt werden könne, als habe man die Sachen

in Ungewißheit gerathen laſſen und dadurch zu un

- aufhörlichen Streitigkeiten Anlaß gegeben:

Was die undenkliche Verjährung anbelangt,

ſo iſt das, was wir davon (§ 43. ) geſaget ha

ben, hinreichend, jedermann zu überzeugen, daß ſie

unter Nationen nothwendig ſtatt haben müſe:

- §. 15ó.

Wirkungen des freywilligen Völkerrechts
in Anſehung dieſer Materie:

Da die Uſucapion und Verjährung zur Ruhe

und Wohlfarth der menſchlichen Geſellſchaft ſo noth

wendig ſind, ſo vermuthet man von Rechtswegen

daß alle Nationen zu ihrem Geſez- und Vernunft

mäſigen Gebräuche in Ruckſicht auf das gemeine

Beſte, ja ſelbſt auf den beſondern Vortheil einer je

den Nation, eingewilliget haben:
--

- Dié
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Die vieljährige Uſucapion und Verjährung

ſind daher gleichermaſſen durch das freywillige

Völkerrecht veſtgeſezt ( Vorb. 5. 21. ).

Noch mehr; da kraft dieſes nemlichen Rechts

dafür gehalten wird, daß die Nationen in zweifel

haften Fällen gleiche Rechte haben (ebend.);

ſo mus die Verjährung unter den Nationen ihre

Kraft haben, ſobald ſie auf einen langen und un

angefochtenen Befiz gegründet iſt, ohne daß man

einen unächten Beſiz dagegen vorſchüzen könne,

wofern ſolche nicht handgreiflich am Tage liegt;

denn auſerdem wird dafür gehalten, jede Nation

ſey in einem rechtmäſigen und ächten Beſize. So

iſt das Recht beſchaffen, nach welchem ein ſouverä

ner Staat die andern beurtheilen mus; allein ſich

ſelbſt darf er blos das innerliche und nothwendige

Recht zur Richtſchnur dienen laſſen. (Vorb. s. 28.)

Die Verjährung iſt in dem Gerichte des Gewiſſens

nur in Anſehung des ächten Beſizers rechtmäſig.

§. 151.

Von dem Rechte der Verträge oder des

Herkommens in Anſehuna dieſer Materie.

Weil die Verjährung ſo vielen Schwürigkei

ten unterworffen iſt, ſo würde es ſehr wohl gethan

ſeyn, wenn die benachbarten Nationen hierinn, und

ll. Buch, M ins
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insbeſondere in Anſehung der zu Begründung einer

rechtmäſigen Verjährung erforderlichen AnzahlJahre
durch Verträge etwas gewiſſes ausmachten, weil

dieſer leztere Punct überhaupt durch das natürliche

Recht allein nicht entſchieden werden kann. Wenn,

in Ermanglung der Verträge das Herkommen etwas

veſtgeſezt hat, ſo müſen die Nationen unter welchen

dißfalls eine Gewohnheit eingeführt iſt ſich derſel

ben gemäs bezeigen (Vorb. S. 26).

MMMMMMMAM ÖMMOÖMMÖMSV

XII. Capitel.

Von Bündniſſen und andern öffent
- lichen Verträgen.

S. 152.

Was ein Vertrag iſt.

Dº Materie von den Verträgen iſt auſer Zwei

R_' fel eine der wichtigſten, ſo uns die Verhält

niſſe und Angelegenheiten der Nationen darbieten

können. Da ſie mehr als zu viel überzeugt ſind,

wie wenig man ſich auf die natürlichen Verbindlich

keiten der politiſchen Körper, und auf die wechſel

weiſen Pflichten welche ihnen die Menſchlichkeit auf

leget, zu verlaſſen habe; ſo ſind die klügſten darauf

be

L
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.

bedacht, ſich diejenigen Hülfsleiſtungen und Vortheis

le, deren ſie das natürliche Recht alſchon verſichern

würde, wofern es die verderblichen Rathſchläge einer

falſchen Staatsklugheit nicht unkräftig machten,

durch Verträge zu verſchaffen: -

Ein Tractat oder Verträg, im lateiniſchen

Foedus genännt iſt ein von höhern Mächten in

Rückſicht auf das gemeine Beſte entweder auf ewig

öder auf eine geraume Zeit geſchloſſenes Pattum
t

dder Geding: - -

Von Pactionen, Vergleichen oder Con
ventionen.

Diejenigen Gedinge der Völker, welche ge

genſeitige Handlungen zum Gegenſtand haben, wer

den Vergleiche Conventionen, Pactione genennt.

Ihre Erfüllung geſchieht durch eine einfache Hand

fung, nicht aber durch wiederhohlte Leiſtungen; ſie

werden ein für allemal vollzogen. Die Tractaten

oder Verträge aber halten eine fortwährende Voll

ſtreckung in ſich, die ſo lang währet als der Ver
trag dauert. A - - - - •

. . § 54. . . .

Wer Verträge errichten kann.

Die öffentlichen Verträge können nur von hö

hern Mächten, von Souveränen welche im Namen
M . des
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des Staats contrahiren, errichtet werden. Sol

chergeſtalt ſind die Conventionen, welche die Sou

veräne unter ſich um ihrer Privatangelegenheiten

willen errichten, und eines Souveräns mit einer

Privatperſon, keine öffentlichen Verträge.

Der Souverän der die völlige und uneinge

ſchränkte Herrſchaft beſizt, iſt auſer Zweifel berechti

get im Namen des Staats, den er vorſtelt Ver

träge einzugehen, und ſeine Verbindungen binden

die ganze Nation. Allein nicht alle Vorſteher der

Völker haben die Macht für ſich öffentliche Verträ

ge zu ſchlieſen. Einige ſind gehalten das Gutachten

eines Senats oder der Repräſentanten der Nation

zu vernehmen. Die Grundgeſeze eines jeden Staats

müſen beſtimmen wer die Macht habe im Namen

des Staats gültig zu contrahiren. -

Wenn wir hier ſagen daß die öffentlichen Ver

träge nur von höhern Mächten errichtet werden kön

nen, ſo ſteht dieſes nicht im Wege, daß dergleichen

Verträge nicht auch von Fürſten oder Gemeinden

ſolten errichtet werden mögen, welchen ſothanes

Recht entweder durch Vergünſtigung des Souve

räns oder durch das Grundgeſez des Staats, durch

einen Vorbehalt oder durch das Herkommen zuſte

hen kann. Auf dieſe Weiſe haben die Fürſten und

freyen Städte Teutſchlands das Recht mit fremden

Mächten Bündniſſe zu errichten, ob ſie gleich von

- . - den,
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dem Kaiſer und Reiche abhangen. Die Reichs

Verfaſſung ertheilt ihnen in dieſem, wie in vielen

andern Stücken, die Rechte der Souveränität.

Einige Städte in der Schweiz haben, ob ſie wohl

einem Fürſten unterworfen waren, Bündniſſe mit

denen Cantons gemacht. Die Erlaubnis oder Zu

laſſung des Souveräns hat zu dergleichen Verträ

gen Anlaß gegeben, und die lange Gewohnheit hat

ein Recht daraus gemacht. -

§ 155.

Ob ein unter dem Schuze eines andern

ſtehender Staat Verträge eingehen kann.

Da ein Staat der ſich unter den Schuz eia

nes andern begeben hat, darum das Weſen eines

ſouveränen Staats nicht verliehrt (I. B. § 192.);

ſo kann er auch Verträge errichten und Bündniſſe

eingehen, wofern er ſich dieſes Rechts in dem Schuz

Vertrage nicht ausdrücklich begeben hat. Allein

eben dieſer Schuz-Vertrag bindet ihn für die ganze

folgende Zeit, ſo daß er keine Verbindung eingehen

kann, welche demſelben entgegen liefe, das iſt, welche

den ausdrücklichen Bedingungen oder überhaupt dem

ganzen Innhakt eines Schuz-Vertrages zuwider

wäre. So kann der Beſchüzte den Feinden ſeines

Beſchüzers weder Hülfe verſprechen noch ihnen den

Durchzug verſtatten.

M Z §, 156.
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§ 156.

Verträge welche durch die Bevollmäch

tigten der Souveräne geſchloſſen werden.

Die Souveräne tractiren miteinander durch

Bevollmächtigte, welche mit hinlänglicher Gewalt

verſehen ſind. Man kann hier alle Regeln des na

türlichen Rechts in Anſehung derjenigen Dinge wel

che durch einen Auftrag ausgerichtet werden, an

wenden. Die Rechte des Bevollmächtigten werden

durch die Vollmacht beſtimmet, ſo man ihm ertheilt

hat. Er darf ſolche nicht überſchreiten; allein alles

was er in Gemäsheit ſeines Auftrages und Kraft der

ihm ertheilten Macht verſpricht, bindet den der ihn

bevollmächtiget hat, -

Heut zu Tage behalten ſich die Fürſten, um

alle Gefahr und alle Schwürigkeiten zu vermeiden,

die Genehmigung deſſen was in ihrem Namen durch

ihre Miniſters beſchloſſen worden iſt, bevor: Die

Vollmacht iſt nichts anders als ein Mandatum

cum libera. Wenn ſolche ihre vollkommene Wir

kung haben ſoll, ſo kann man ſie nicht mit genugſa

mer Behutſamkeit ertheilen. Weil aber die Fürſten

nicht anders als mit den Waffen zur Erfüllung ih

rer Verbindungen gezwungen werden können / ſo

macht man ſich insgemein auf ihre Verträge nicht

weiter Rechnung, als in ſoferne ſie ſolche genehmi

get
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get und ratificirt haben. Alles was der Miniſter

beſchloſſen hat, bleibt daher ſo lange ohne Kraft bis

es von dem Fürſten genehmiget worden, und folglich

iſt weniger Gefahr dabey, ihm vollkommene Macht

und Gewalt zu ertheilen. Allein wenn ein Sou

verän ſeine Genehmigungzudem was vonihm kraftei

ner ſolchen Vollmacht beſchloſſen worden iſt, auf ei

ne anſtändige Weiſe verſagen will, ſo mus er dazu

wichtige und unumſtösliche Gründe haben, und be

weiſen, daß ſein Miniſter ſeine Inſtruction überſchrit

ten habe,

§ 157.

Von der Gültigkeit der Verträge.

Ein Vertrag iſt gültig, wenn in der Art wie

er geſchloſſen worden, kein Fehler zu finden iſt, und

hiezu wird weiter nichts erfordert, als eine hinläng

liche Macht von Seiten der contrahirenden Par

theyen, und ihre wechſelweiſe und genugſam zu Tage

gelegte Einwilligung

§ 158, -

Sie werden durch keine Läſion vereitelt.

Eine Läſion kann dahero keinen Vertrag un

gültig machen. Derjenige ſo ſich in Verbindungen

einläſt hat forderſamſt alles wohl zu überlegen, ehe

er zum Schluß ſchreitet; er kann mit dem Seini

M 4 gen

/
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gen machen was ihm gefält, und nach ſeinem Gut

düncken Rechte fahren laſſen und Vortheilen entſa

gen; der andere Theilhat ſich um ſeine Beweggrün

de nichts zu bekümmern, oder ihre Gültigkeit abzu

wägen. Wenn man einen Vertrag darum wieder

aufheben könnte, weil man ſich lädirt befindet, ſo

würde in den Contracten der Nationen nichts be

ſtändiges ſeyn. Die bürgerlichen Geſeze mögen der

Läſion wohl Schrancken ſezen, und beſtimmen wie

gros ſolche ſeyn müſe wenn dadurch ein Contract

vereitelt werden ſoll. Aber die Souveräne erken

nen keinen Richter. Wie ſoll alſo unter ihnen eine

Läſion bewieſen werden? Wer ſoll beſtimmen, wenn

ſie gros genug ſey, um einen Vertrag ungültig zu

machen? Das Glück und die Ruhe der Nationen

erfordern ganz augenſcheinlich, daß ihre Verträge

von keinem ſo unbeſtimmten und ſo gefährlichen Mit

tel ihre Gültigkeit zu vereiteln, abhange.

§. I59.

Pflichtender Nationen in dieſem Stücke.

Allein ein Souverän iſt darum in ſeinem Ge

wiſſen nicht weniger verbunden auf Billigkeit zu ſe

hen, und ſolche ſo viel möglich in allen ſeinen Ver

trägen zu beobachten. Und wenn es geſchieht, daß

ein in der beſten Abſicht ohne einige Unbilligkeit wahr

zunehmen geſchloſſener Vertrag, in der sº.Ä
ha?
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Schaden eines Bundsgenoſſen ausſchläget; ſo iſt

nichts ſchöner, lobenswürdiger und den wechſelwei

ſen Pflichten der Nation gemäſer, als wenn man als

denn ſo viel nachgibt, als es ſeyn kann ohne die

Schuldigkeit gegen ſich ſelbſt hintan und ſich in Ge

fahr zu ſezen, oder einen beträchtlichen Verluſt zu

leiden. - -

§. 16c.

Nichtigkeit der einem Staate ſchädlichen

Verträge.

Wenn die bloſe Läſion oder ein Schade den

man in einem Vertrage leidet nicht hinreichend iſt

denſelben ungültig zu machen; ſo hat es eine ganz

andere Beſchaffenheit mit ſolchen Dingen, die den

Umſturz der ganzen Nation Rach ſich ziehen würden.

Weil jedweder Vertrag mit einer hinlänglichen

Macht errichtet werden mus: kein Vorſteher der

Nation aber die Macht hat ſich zu Dingen zu ver

binden, welche fähig wären den Staat zu deſſen

Beſten ihm die Herrſchaft anvertraut iſt, über den

Haufen zuwerfen; ſo iſt ein dem Staate ſchädlicher

Vertrag nichtig und ganz und gar nicht verbindlich.

Die Nation ſelbſt kann, da ſie zu allem was ihre Er

haltung und Wohlfarth erfordert unumgänglichver

bunden iſt (I. B. ss. 16. u. ff) ſich in keine ihren

unnachläslichen Pflichten zuwiderlaufende Verbind



186 II. B. Xll. C. Von Bündniſſen

lichkeiten einlaſſen. Im Jahre 15 o6. bewegten

die Stände vonFrankreich, ſo zu Tours verſamm

let waren, Ludwig XII. den Vertrag zu brechen,

welchen er mit dem Kaiſer Maximilian und deſ

ſen Sohne dem Erzherzog Philipp geſchloſſen hat

te, weil ſolcher dem Königreicheſchädlich war. Man

hielt auch dafür, daß weder der Vertrag noch der

Eid mit welchem er beſchwohren worden, den König

zu etwas verbinden könne, als der nicht befugt wä

re das Eigenthum der Crone zu veräuſern (*). Wir

haben von dieſer leztern Nullität in dem XXI. Ca

pitel des 1. Buches gehandelt

§ 161.

Nichtigkeit der Verträge welche um einer

ungerechten oder unanſtändigen Urſach willen

gemacht worden,

Aus dem nemlichen Grunde, von wegen Man

gel der Gewalt, iſt jedweder um einer ungerechten

oder unanſtändigen Sache willen errichteter Ver

trag durchaus nullz weil ſich niemand zu Dingen,

welche dem natürlichen Geſeze zuwider ſind, verbin

den kann. So kann oder mus vielmehr ein An

falls-Bündnis, welches errichtet worden eine Na

tion

cº ſehe die franzöſiſchen Geſchichtſtreider
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tion um das Ihrige zu bringen von der man nicht

beleidiget worden iſt, gebrochen werden.

§ 162.

Ob es erlaubt iſt mit denjenigen, die nicht

die wahre Religion bekennen, Ouidniſſe zu

- ſchlieſen. - -

Es wird gefragt ob es erlaubt ſey, ſich mit

einer Nation die nicht die wahre Religion bekennet,

in ein Bündnis einzulaſſen, und ob die mit den Fein

den des Glaubens eingegangene Verträge gültig ſeyn?

Grotius (*) hat die Frage ziemlich umſtändlich

abgehandelt. Zu den Zeiten da die Wuch derPar

theylichkeit vernünftige Grundſäze mit Finſternis

umhüllte, mochte dieſe Unterſuchung vielleicht nöthig

geweſen ſeyn; allein zu unſern Zeiten mögen wir ſie

für überflüßig halten. Das natürliche Geſez allein

herrſcht über die Verträge der Nationen: die Ver

ſchiedenheit der Religion iſt da ganz was unbekann

tes: die Völker errichten ſie mit einander als Men

ſchen und nicht als Chriſten oder Muſelmänner. Ih

re gemeinſame Wohlfarth erfordert, daß ſie mitein

ander Verträge errichten und bey ſolchen geſichert

ſeyn können. Eine jede Religion, die hierinn dem

natürlichen Geſeze zuwider wäre, würde etwas Ver

abſcheuungswürdiges haben; ſie könnte nicht von

* dem

(*) J. B. & P. Il. L, XV. C. VIII. § ſeqq.
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dem Urheber der Natur herkommen, der an ſich ſelbſt

allezeit beſtändig und getreu iſt. Allein wenn die

Marimen einer Religion dahin auslaufen, ſich mit

Gewalt veſtzuſezen und alle diejenigen die ſie nicht

annehmen, zu unterdrücken; ſo verbietet das natür

liche Geſez dieſe Religion zu begünſtigen, oder ſich

ohne Noth mit ihren unmenſchlichen Anhängern zu

vereinigen; und die gemeine Wohlfarth der Völker

locket ſie vielmehr, ſich gegen ſolche Wahnwizige zu

verbinden, und Phantaſten zu unterdrucken, die die

öffentliche Ruhe ſtöhren, und allen Nationen gefähr--

lich ſind. -

§. 163.

Verbindlichkeit die Verträge zu halten.

Man beweiſt in dem natürlichen Rechte, daß

derjenige der jemand etwas verſpricht, demſelben

ein wahres Recht ertheile, die verſprochene Sache

zu verlangen, und daß folglich, ein vollkommenes

Verſprechen nicht halten, eben ſo viel ſey, als das

Recht des andern verlezen; daß es eine eben ſo of

fenbahre Ungerechtigkeit ſey, als wenn man jemand

ſeines Vermögens beraubet. Die ganze Ruhe, das

Glück und die Sicherheit des menſchlichen Geſchlechts

beruhen auf der Gerechtigkeit, auf der Verbindlich

eit die Rechte anderer zu reſpectiren. Dieſe Ach

-
tung

-“
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tung anderer für unſere Eigenthumsrechte macht die

Sicherheit deſſen aus, was wir wirklich beſizen; die

Treue der Verſprechungen iſt unſer Bürge für die»

jenigen Dinge die nicht gleich auf der Stelle über

liefert oder vollzogen werden können. Alle Sicher

heit, aller Umgang würde unter den Menſchen auf

gehoben ſeyn wenn ſie ſich nicht mehr verbunden er

achteten Treu und Glauben zu halten und ihr Wort

zu erfüllen. Dieſe Verbindlichkeit iſt daher un

ter Nationen eben ſo nothwendig als ſie natürlich

und unzweifelhaft iſt, welche zuſammen in dem Zu

ſtande der Natur leben, und auf Erden keinen Obern

erkennen, der da über Ordnung und Friede in ihrer

Geſellſchaft halten könnte. Die Nationen und ihre

Vorſteher müſen daher ihre Verſprechungen und

Verträge unverbrüchlich halten. Dieſe groſe Wahr

heit wird, ob man ſie gleich in der Ausübung nicht

ſelten hintanſezt, von allen und jeden Nationen er

kennt (*). Der Vorwurf der Treuloſigkeit iſt un

ter Souveränen eine gewaltige Beleidigung; nun

aber iſt derjenige, der einen Vertrag nicht hält, ganz

gewiß treulos, weil er Treu und Glauben verlezt.

Im Gegentheil iſt einem Fürſten und ſeiner Nation

nichts ſo glorreich, als der Ruhm einer unverbrüch

lichen

(*) Mahomet empfohl ſeinen Schülern die Be

obachtung der Verträge auf das nachdrücklichſte.

QPfley Geſchichte der Saracenen. I. T.

-
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lichen Treue und Haltung des gegebenen Worts.

Hierdurch haben ſich die Schweizer eben ſo ſehr als

durch ihre Täpferkeit in Anſehen geſezt und die Eh

re verdient, daß ſie von den gröſten Monarchen,

die ihnen ſogar die Wache über ihre Perſon an

vertrauen, geſucht werden. Das Parlament von

Engelland hat dem Könige mehr als einmahl für

ſeine Treue und für ſeinen Eifer den Bundsgenoſ

ſen der Crone behzuſtehen, gedanket. Dieſe Na

tional-Hoheit der Seele iſt die Quelle eines unſterb

lichen Ruhms; ſie iſt der Grund von dem Ver

trauen der Nationen, und ſie wird alſo ein ſicheres

erkzeug zu Macht und Ehre zu gelangen:

. . §. i64.

Die Verlezung eines Vertrags iſt eine

Beleidigung. -

Wenn die Verbindungen eines Vertrags auf

einer Seite eine vollkommene Verbindlichkeit aufle

gen, ſo ertheilen ſie auch auf der andern ein voll

kommenes Recht. Einen Vertrag verlezen heißt

alſo, das vollkommene Recht desjenigen mit dem

man contrahirt hat, verlezen oder ihn beleidigen.

- § 165.
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§. 165.

Man kann keine Verträge eingehen, wel

che denen die ſchön vorhanden ſind, zuwi

- derlaufen. -

Ein Souverän der ſchon durch einen Ver

trag gebunden iſt kan keine andere die dem vorher

gehenden zuwiderlaufen, eingehen. Diejenigen

Dinge in Anſehung welcher er ſich in Verbindungen

eingelaſſen hat, ſtehen nicht mehr in ſeiner Macht

und Gewalt. Wenn es ſich zuträgt, daß der jün

gere Vertrag in dieſem oder jenem Puncte dem

Aeltern widerſpricht, ſo iſt der jüngere, was die

ſen Punct betrift, null, weil er über eine Sache die

ſponirt, die nicht mehr in der Gewalt deſſen iſt,

der darüber zu diſponiren ſcheinet: ( Hier iſt die

Rede von Verträgen, welche mit verſchiedenen

Mächten errichtet worden). Wenn der ältere ein

geheimer Vertrag iſt, ſo wäre es eine ſonderbahre

Untreue einen andern zu ſchlieſen, der demſelben

entgegen, und im entſtehenden Falle null und nich

tig wäre; ja es iſt ſo gar nicht erlaubt Verbindun

gen einzugehen, die in gewiſſen Vorfallenheiten

dieſem geheimen Tractate zuwiderlaufen dürften,

und ſelbſt dadurch aufgehoben ſeyn würden; wo

fern man nicht im Stande iſt, ſeinen jüngern

Bundsgenoſſen allerdings ſchadlos zu halten. Ä

ſerdem hieſſe es denſelben ums Licht führen, wem

M4!?

-
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man ihm etwas verſprechen wolte, ohne ihm vorher

zu ſagen, daß ſich Fälle ereignen können, wo man

nicht die Freyheit haben wird, dieſes Verſprechen

in die Wirklichkeit zu ſezen. Derjenige Bundsge

noſſe der ſolchergeſtalt hintergangen wird, iſt au

ſer Zweiffel befugt dem Vertrage zu entſagen / oder

wenn er ihn lieber forthalten will, ſo beſteht der

Vertrag in allen denen Puncten die dem ältern Ver

-

-

- -

trage nicht wiederſprechen,

§ 166.

Wie man mit mehrern über einen Ge

genſtand contrahiren kann.

Nichts hindert, daß nicht ein Souverän mit

zwey oder mehrern Nationen einerley Verbindun

gen eingehen könne, wofern er im Stande iſt, ſol,

che zu einer und eben derſelben Zeit gegen alle ſeine

Bundsgenoſſen zu erfüllen. So hindert z. E. ein

Handlungs-Vertrag mit einer Nation ganz und garF g ganz 9.

nicht, daß man nicht nachher auch dergleichen mit

andern ſolte ſchlieſen können, wofern man nicht in

dem erſten Tractate angelobet hat, Niemand an

ders die nehmlichen Vortheile zuzugeſtehen. Glei

chermaſſen kann man zwey verſchiedenen Bundsge

noſſen Hülfs-Völker verſprechen, wenn man ſolche

zu ſtellen im Stande iſt, oder, wenn es nicht

wahr
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wahrſcheinlich iſt, daß ſie alle beede zu gleicher Zeit

derſelben benöthiger ſeyn möchten. ,

- § 167. –

Der ältere Bundsgenoſſe mus den Vor2

zug haben.

Wenn ſich nichtsdeſtoweniger das Gegentheil

ereignet, ſo mus der ältere Bundsgenoß den Vor

zug haben; denn die Verbindung gegen ihn war

unbedingt und uneingeſchränkt, ſtatt daß mit dem

jüngern nicht anders hat contrahirt werden können,

als mit dem Vorbehalte des Rechts des ältern.

Dieſer Vorbehalt iſt Rechtens und verſteht ſich

auch denn, wenn man ihn gleich nicht ausdrück,

lich bedungen hat.
**

- § 168.

Man iſt nicht ſchuldig zu einem ungerech

ten Kriege Hülfe zu leiſten.

Die Gerechtigkeit der Sache iſt wiederum

eine Urſache, einem von beeden Bundsgenoſſen den

Vorzug zu geben; und man mus auch demjenigen

niemals beyſtehen, der keine gerechte Sache hat,

es ſey nun daß er mit einem unſerer Bundsgenoſ

ſen, oder mit einem andern Staate im Kriege ver

wickelt ſey. Denn es wäre alsdenn eben ſo viel

als wenn man das Bündniß um einer ungerechten

II, Buch. FN Sa

*
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Sache willen geſchloſſen hätte; dieſes aber iſt nicht

erlaubt (§. 161.). Niemand kann von rechts

wegen verbunden werden der Ungerechtigkeit bey

zuſtehen. -

- - - § 169.

Allgemeine Eintheilung der Verträge,

1) Von denen, welche Dinge betreffen, die man

ſchon nach dem"Fs zu fordern
k: - (lt. - - -

Grotiustheilet die Verträge gleich vom

Anfange inzwey allgemeine Claſſen ein; zu der erſten

rechnet er diejenigen, welche ſich lediglich

auf Dinge beziehen, zu denen man ſchon

durch das Naturrecht verbunden war;

und zur andern: diejenigen, durch welche

man ſich zu etwas mehr verbindet (*).

Die erſtern dienen dazu, ſich ein vollkommenes

Recht auf Dinge zu verſchaffen, auf welche man

nur ein unvollkommenes Recht hatte, ſo daß man

nun das fordern kann, was man zuvor blos als ei

ne Liebespflicht zu bitten befugt war. Dergleichen

Verträge waren unter den alten Völkern ſehr nö.

thig, die ſich, wie wir ſchon angemerkt haben,

gegen diejenigen Nationen die nicht ihre Bunds
genoſ

G*) J. B. & P. L. II. c, xv. S. v.

-
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genoſſen waren, zu nichts verbunden erachteten.

Sie ſind es aber auch ſelbſt unter den wohlgeſitte

ſten Nationen, um der Hülfe , die ſie von einan

der zu gewarten haben, deſto ſicherer zu ſeyu, um

die Hülfsleiſtungen zu beſtimmen und zu wiſſen wo

rauf man ſich zu verlaſſen habe; um veſt zu ſezen

was durch das natürliche Recht überhaupt nicht

ausgemacht werden kann, und um ſolchergeſtalt

den Schwierigkeiten und verkehrten Auslegungen des

Naturgeſezes zuvor zu kommen. Und da endlich

keine Nation im Stande iſt allen und jeden beyzu

ſtehen, ſo iſt es der Klugheit gemäs auf ein eigenes

Recht zu ſolchen Hülfsleiſtungen bedacht zu ſeyn,

die nicht jedermann zu ſtatten kommen mögen.

Zu dieſer erſten Claſſe gehören alle Freund

ſchaffts und Friedensverträge, wenn die darinn

eingegangene Verbindungen weiter nichts in ſich

halten, als was ſich die Menſchen als Brüder und

Glieder der menſchlichen Geſellſchaft ohnehin ſchon

ſchuldig ſind; ſolche die die Handlungs-Freyheit,

den Durchzug u. d. D. betreffen. .

§. 17o.

Von der Colliſion dieſer Verträge mit

den Pflichten gegen ſich ſelbſt.

Wenn der Beyſtand, und die Kraft eines

ſolchen Vertrages zu leiſtende Dienſte, bey dieſer

- N 2. Hder
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oder jener Gelegenheit mit den Pflichten einer Na

tion gegen ſich ſelbſt, oder mit dem was der Sou

verän ſeiner eigenen Nation ſchuldig iſt, nicht zu

ſammen ſtimmen, ſo iſt dieſer Fall in dem Vertra

ge ſtillſchweigend und nothwendig ausgenommen.

Denn weder die Nation noch der Souverän haben

ſich verbinden können, ihre eigene Wohlfarth und

die Wohlfarth des Staats hintanzuſezen um ihrer

Bundsgenoſſen ihre zu befördern. Wennder Sou

verän derjenigen Dinge, die er in dem Vertrage

verſprochen hat, zur Erhaltung ſeiner Nation ſelbſt

benöthiget iſt; wenn er ſich z. E. zu Getraide-Lie

ferungen anheiſchig gemacht, zur Zeit eines Miß

wachſes aber ſelbſt kaum ſo viel hat, als zum Unter

halte ſeines Volkes erforderlich iſt; ſo mus er ſeine

Nation ohne Anſtand vorziehen. Denn natürli

cher Weiſe iſt er dieſen Beyſtand nur in ſo ferne

ſchuldig als ſolcher in ſeinem Vermögen iſt; und er

hat ſich in einem Vertrage nicht anders als auf

dieſem Fuſe verbindlich machen können: Nun aber

iſt es nicht in ſeinem Vermögen ſeiner Nation ihren

Unterhalt zu entziehen um einer andern damit aus

zuhelfen. Die Noth macht hier eine Ausnahme,

und es iſt keine Verlezung des Vertrages, weilman

ihn nicht zu erfüllen vermag.

§ 171.
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M

.

§. 171.

Von Verträgen worinn man blos an

dere nicht zu lädiren verſpricht. >

Diejenigen Verträgeworinn man ſich blos ver

bindlich machet, ſeinem Bundsgenoſſen kein Ubel an

zuthun, ſich gegen ihn aller Läſion, aller Beleidi

gung, alles Unrechts zu enthalten, ſind nicht noth

wendig und bringen kein neues Recht hervor; da

ohnehin ſchon jedermann ein vollkommenes Recht

hat, weder Läſion, noch Unrecht, noch wahre Be

leidigung zu vertragen. Inzwiſchen werden derglei

chen Verträge ſehr nützlich und zufälliger Weiſe noth

wendig in Anſehung und unter denen barbariſchen

Nationen, die ſich für befugt halten, gegen Frem

de alles zu unternehmen. Ferner ſind ſie nicht un

dienlich wenn man mit Völkern zu thun hat, die

zwar weniger wild ſind und die Menſchlichkeit nicht

ſo weit abgeleget haben, dennoch aber von einer

natürlichen Verbindlichkeit nicht ſo ſehr gerührt wer

den als von einer ſolchen, die ſie ſelbſt erſt feier

lich eingegangen und übernommen haben: Und woll

te GOtt daß dieſe Denkungsart blos zu barbariſchen

Völkern verwieſen wäre ! Man erblicket die Folgen

derſelben nur allzuhäuffig auch unter Völkern, die

ſich einer über die natürlichen Geſeze erhabenen Voll

kommenheit rühmen. Allein der Name eines

N 3 Treu
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Treuloſen iſt den Vorſtehern der Völker ſchädlich,

und eben dadurch wird er auch denen abſcheulich die

ſich ſonſt wenig darum bekümmern, den Namen

tugendhafter Menſchen zu verdienen, und die Stim

me des Gewiſſens gar wohl zu erſticken wiſſen.

§ 172.

Verträge über ſolche Dinge wozu man

natürlicher Weiſe nicht verbunden iſt.

Gleiche Verträge.

Diejenigen Verträge worinn man ſich zu et

was verbindet, wozu man durch das natürliche Recht

nicht verbundenwar, ſind entweder gleich oder un2

gleich. . . .
- Die gleichen Verträge ſind ſolche, in

welchen ſich die contrahirenden Partheyen entweder

einerley, oder gleichgeltende oder endlich ſolche Din

ge verſprechen, die miteinander in einem billigen

Verhältniſſe ſtehen; ſo daß ihre beederſeitige Rech

ke und Verbindlichkeiten einander gleich ſind. So

verhält es ſich z. E. mit einem Vertheidigungs

Bunde, in welchem man ſich von beiden Theilen

eine gleiche Hülfe verſpricht. Gleiche Beſchaffen

heit hat es mit einem Anfalls-Bunde, in welchem

ausgemacht wird, daß jeder von den Verbundenen

die nemliche Anzahl Schiffe, Mannſchaft zu Roß

und zu Fus oder ein Aequivalent an Schiffen, an

-
Mann
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Mannſchaft, an Geſchüze und an Geldeſtellen müſe.

Gleiche Beſchaffenheit hat es ferner noch mit einem

Bunde, in welchem der Beytrag eines jeden Ver

bundenen nach dem Verhältniſſe des Intereſſe, wel

ches er an dem Zwecke des Bundes nimmt oder

nehmen kann, abgemeſſen iſt. So lieſen ſich der

Kaiſer und der König von Engelland, um die Ge

neral-Staaten zu bewegen, dem Wiener Tractat

von 16. Merz 173 1. beyzutretten, gefallen, daß

die Republick ihren Bundsgenoſſen blos eine Hülfe

von 4ooo. Mann zu Fus und 1 ooo. Pferdten

verſprach, ob ſie ſich gleich ihrer Seits verbindlich

machten, ihr im Falle ſie angegriffen würde, jeder?

mit 8ooo. Mann zu Fus und 4ooo. Pferdten zu

Hülf zu kommen. Endlich mus man noch diejeni

gen unter die gleichen Verträge rechnen, vermög

deren die Verbundenen gemeine Sache machen und

alle ihre Kräfte dran wenden müſen. Denn ob

wohl in der That ihre Kräfte nicht gleich ſind, ſo

wollen ſie ſolche doch dafür anſehen.

Die gleichen Verträge können noch in

eben ſo viel verſchiedene Arten abgetheilt werden,

als die Angelegenheiten der Souveränen unter ſich

verſchieden ſind. So handeln ſie entweder von ih

rer wechſelweiſen Vertheidigung, oder von gewiſs

ſen Puncten der Handelſchaft, oder von gemeinſa

mer Theilnehmung an einem Kriege, oder von dem

N 4 Durch
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Durchzuge, den ſie einander zugeſtehen oder den

Feinden ihres Bundsgenoſſen abſchlagen; ſie verbin

den ſich an gewiſſen Oertern keine Veſtung zu bauen

u. ſ w. Es würde unnüzlich ſeyn alle dieſe Arten

zu beſchreiben; das Allgemeine und Hauptſächlichſte

iſt genug und kann gar leicht auf die beſondern Ar“

ten angewendet werden.

- - § 173.

Verbindlichkeit in den Verträgen eine

- * Gleichheit zu beobachten. -

Da die Nationen eben ſowohl als die Pri

vatperſonen die Billigkeit zu reſpectiren haben,

ſo müſen ſie in ihren Verträgen ſo viel möglich iſt,

eine Gleichheit beobachten. Wenn denn alſo die

Partheyen im Stande ſind einander einerley Vor

theile zu ſchaffen, ſo verlangt das natürliche Recht,

daß der Vertrag gleich ſey, wofern nicht ein ganz

beſonderer Grund dieſe Gleichheit auſer Augen zu

ſezen vorhanden iſt; dergleichen z, E. die Erkent

lichkeit für eine vorhergegangene Wohlthat, die

Hofnung eine Nation beſonders veſt an ſich zu zie

hen und etwann ein anderer gewiſſer Beweggrund

yn würde, um welches willen eine der eontrahi

renden Partheyen den Schluß des Vertrags etwann

beſonders wünſchen möchte u. d. m. Und wenn

wan es recht betrachtet, ſo macht eben ein ſolcher

.“ - - - be
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beſonderer Grund die Gleichheit in dem Vertrage

aus, welche ihm durch die Verſchiedenheit der ver
ſprochenen Sachen benommen zu ſeyn ſchiene. ſ

Ich ſehe jene angeblich groſe Staatskluge la

chen, die alle ihre feine Geſchicklichkeit darein ſezen,

diejenigen mit denen ſie zu thun haben, zu hinter

gehen und bey allen Bedingungen der Unterhand

lung darauf trachten, daß ihr Herr allen Vortheil

davon haben möge. Anſtatt über ein der Billig

keit, der Redlichkeit, und der natürlichen Ehrbar

keit ſo ſehr zuwiderlaufendes Betragen zu erröthen,

machen ſie ſich einen Ruhm daraus und verlangen

den Namen groſer Staats-Unterhält " : zu verdie

nen. Wie lange werden ſich Leute die in öffentli

chen Aemtern ſtehen noch einer Sache rühmen, die

eine Privatperſon entehren würde? Ein Privat

mann lacht wenn er ohne Gewiſſen iſt ebenfals über

die Regeln des Rechts und der Sittenlehre: aber

er ſucht ſeinen Hohn zu verbergen; es würde für

ihn gefährlich und nachtheilig ſeyn, wenn er mer

ken lieſe daß er darüber ſpotte. Die „Mächtigen

ſezen die Ehrbarkeit um des Nuzens willen viel

offenbahrer hintan. Allein zum öftern geſchieht es

zum Glücke des menſchlichen Geſchlechts, daß ihnen

dieſer angebliche Nuzen ſchädlich wird, und daß

ſelbſt unter Souveränen die Redlichkeit und Auf

richtigkeit die ſicherſte Politick ſind. Alle feine

N 5 Strei
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Streiche, alle Ränke, welche ein gewiſſer bekann

ter Miniſter bey Gelegenheit eines für Spanien ſehr,

wichtigen Vertrages geſpielet, gereichten endlich

ſeinem Herrn zur Schande und zum Nachtheil; da

inzwiſchen die Treue und Grosmuth Engellands

gegen ſeine Bundsgenoſſen demſelben einen uner

meßlichen Credit zuwegen gebracht und es in denje

nigen hohen Stand geſezt hat, wordurch es allent

halben in Achtung gekommen und überall einenmäch

tigen Einfluß hat. . . .

S. 174.

Unterſchie unter den gleichen Verträ

gen und gleichen Bündniſſen. -

Wenn man von gleichen Verträgen re

det, ſo hat man insgemein einen zweyfachen Be

griff von einer Gleichheit im Sinne, nemlich in

Anſehung der Verbindungen und in Anſehung der

Würde der verbundenen Theile. Es iſt nöthig,

aller Zweydeutigkeit vorzubeugen, und zu dieſem

Ende kann man einen Unterſchied unter gleichen

Verträgen und gleichen Bündniſſen ma

chen. Gleiche Verträge werden diejenigen

ſeyn, worinn eine Gleichheit in Anſehung der Ver

ſprechungen lieget, wie wir ſolches oben (S. 172.)

erkläret haben; und gleiche Bündniſſe, da glei

che mit gleichen zu thun haben, und kein Unter

- ſchied



und andern öffentlichen Verträgen. 203

ſchied in der Würde der Verbundenen oder wenig

ſtens kein allzumerklicher gemachet, ſondern blos

ein gewiſſer Vorzug an Ehre und Rang zugelaſſen

wird. Solchergeſtalt handeln die Könige und der

Kaiſer miteinander als Gleiche, ob ſie ihm gleich oh

ne Schwürigkeit den Rang geben, ſo wie die gro

ſen Republicken mit den Königen, als mit Gleichen

tractiren, ohngeachtet des Vorzugs den ſie ihnen

heut zu Tage einräumen. So ſolte ein jeder wirk

licher Souverän mit dem mächtigſten Monarchen

handeln, weil er eben ſo wohk als dieſer ſouverän

und unabhängig iſt (man ſehe oben den 37. §. die

ſes Buches). -

§. 175.

Von ungleichen Verträgen und Bünd

- miſſen.

Ungleiche Verträge ſind diejenigen, in

welchen ſich die Verbundenen nicht einerley Dinge .

oder ein Aequivalent verſprechen; ein Bündniß

aber iſt ungleich in ſofern es in der Würde der

contrahirenden Theile einen Unterſchied machet. Es

iſt wahr daß ein ungleicher Vertrag meiſtentheils

auch ein ungleiches Bündniß ſeyn wird; weil groſe

Potentaten nicht gewohnt ſind mehr zu geben als

man ihnen gibt, mehr zu verſprechen als man ih

nen verſpricht, wenn ſie nicht auf Seiten des

* Ruhms
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Ruhms und der Ehre ſchadlos gehalten werden,

wie im Gegentheile ein ſchwächerer Staat ſich be

ſchwehrlichen Bedingungen nicht unterwirft, ohne

zugleich die Uberlegenheit ſeines Bundsgenoſſen er

kennen zu müſen. -

Solche ungleiche Verträge, die zu gleicher

Zeit ungleiche Bündniſſe ſind, werden in zwey

Gattungen eingetheilt: 1) in ſolche, wo die Un2

gleichheit auf Seiten des Mächtigern

iſt, 2) in ſolche wo die Ungleichheit auf

Seiten des Mindermächtigen iſt.

s. In der erſtern ertheilt man, ohne dem Mäch

tigern einiges Recht über den Schwächern zu ge

ben, demſelben blos einen gewiſſen Vorzug an

Ehre und Achtung. Wir haben davon im I. Bu

dhe S. 5. geredet.

Zum öftern macht ein groſer Monarch der

einen ſchwächern Staat in ſein Intereſſe ziehen will,

demſelben vortheilhafte Bedingungen, verſpricht

ihm unentgeltliche oder gröſere Hülfs-Leiſtungen als

er für ſich ſelbſt ausdinget, allein er legt ſich zu

gleicher Zeit einen gewiſſen Vorzug an Würde bey,

er verlangt Reſpect von ſeinem Bundsgenoſſen.

Und dieſer leztere Punet iſt es, der das Bünd2

niß ungleich macht. Hierauf mus man nun

wohl Achtung geben; denn man mus diejenigen

Bündniſſe nicht damit vermiſchen, da man als mit

Glei
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/ v

Gleichen handelt, obgleich der mächtigere Bunds

genoſſe aus beſondern Gründen mehr giebt als er

bekommt, unentgeltliche oder beträchtlichere Hül

fe, oder wohl gar einen Beyſtand mit geſam

ten Kräften verſpricht, ohne ihn wiederum zu

verlangen. Hier iſt das Bündniß gleich allein

der Vertrag iſt ungleich; wofern man anders

nicht mit Grunde ſagen kan , daß da demjeni

gen der mehr gibt, mehr an Schlieſung des Ver

trages gelegen iſt, in dieſer Abſicht die Gleichheit

hergeſtelt werde. Auf dieſe Weiſe machte der Car

dinal von Richelieu, als Frankreich in einem gro

ſen Krieg mit dem Hauſe Oeſterreich verwickelt war,

und derſelbe dieſe furchtbare Macht erniedrigen wolle

te, als ein geſchickter Miniſter mit GuſtavAdolph

einen Vertrag, in welchem aller Vortheil auf Sei

ten Schwedens zu ſeyn ſchiene. Wenn man nur

den Innhalt deſſelben betrachtete, ſo hätte man

den Vertrag für ungleich gehalten, allein die

Früchte, welche Frankreich davon zog, erſezten die

ſe Ungleichheit reichlich. Das Bündniß Frank

reichs mit den Schweizern iſt ebenfalls ein unglei

cher Vertrag, wenn man bey den Bedingungen

ſtehen bleibet; aber die Tapferkeit der Schweizer

hat ihn ſchon längſt gleich gemacht. Die Verſchie

denheit des Intereſſe und der Bedürfniſſe mus da

bey ebenfalls in Betrachtung gezogen werden. Frank

reich,
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reich, welches oft in blutige Kriege verwickelt war,

hat von den Schweizern weſentliche Dienſte erhal

ten. Dieſe Republick, welche weder von der Ehr

ſucht noch von einem Eroberungs - Geiſte beherſchet

wird, kann mit jedermann im Friede leben; ſie hat

nichts zu fürchten ſeitdem ſie dem Ehrgeiz zu em

pfinden gegeben daß die Liebe zur Freyheit einer

Nation hinlängliche Kräfte gebe, ihre Gränzen zu

vertheidigen. Dieſes Bündniß hat zu gewiſſen

Zeiten ungleich ſcheinen können; unſere Vorel

tern legten ſich wenig auf das Ceremoniel. Aber

in der That, und vornemlich ſeitdem die unumſchränk

te Abhängigkeit der Schweizer ſelbſt von dem Re

che erkennt worden, iſt das Bündniß ganz unſtrei

tig gleich; obwohl der ſchweizeriſche Staat dem

König von Frankreich ohne Anſtand alle Vorzüge

einräumt, welche die jezigen Gewohnheiten Euro

pens gekrönten Häuptern und insbeſondere groſen

Monarchen zugeſtehen. - -

Die Verträge wo die Ungleichheit auf Sei

ten des Mindermächtigen iſt, das iſt; diejenigen

welche dem Schwächern gröſere Verbindlichkeiten

und Laſten auflegen, oder ihn zu beſchwerlichen und

unangenehmen Dingen verbinden, dergleichen UN2

gleiche Verträge ſage ich, ſind alema auch

ungleiche Bündniſſe. Denn der Schwächere

wird ſich beſchwehrlichen Bedingniſſen nicht Ä
Perſ:
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werffen, ohne daß er zugleich gezwungen ſey die

Uberlegenheit ſeines Bundsgenoſſen zu erkennen.

Dergleichen Bedingungen werden insgemein von

dem Uberwinder oder von der Nothwendigkeit vor

geſchrieben, welche einen ſchwachen Staat zwinget

den Schuz oder Beyſtand eines Mächtigern zu ſu

chen; und ſelbſt hierdurch erkennt er ſeine Minder

mächtigkeit. Auſerdem erniedrigt und unterdrückt

dieſe in einem Bündniſſe erzwungene Ungleichheit

ſeine Würde, da ſie zu eben der Zeit des Mächti

gern Bundsgenoſſen ſeine erhebet. Es geſchieht

auch wohl daß, da der Schwächere nicht die nem

liche Hülfe verſprechen kann wie der Stärkere, er

dieſes durch Verbindungen erſezen mus die ihn un

ter ſeinen Bundsgenoſſen herabſezen und ihn zum

öftern in vielen Stücken ſeinem Willen unterwer

fen. Zu dieſer Art gehören alle Verträge wo ſich

der Mindermächtige anheiſchig macht ohne Einſtim

mung des Mächtigern keinen Krieg anzufangen,

ſeine Freunde und Feinde auch für die ſeinigen zu

halten, ſeine Majeſtät zu reſpectiren und zu ver

theidigen, an gewiſſen Orten keine veſte Pläze zu

haben, in gewiſſen freyen Ländern weder zu han

deln noch Soldaten zu werben, ſeine Kriegsſchiffe

heraus zu geben und keine andere zu bauen, wie es

die Carthaginienſer gegen die Römer thaten; nur

eine gewiſſe Zahl Soldaten zu halten u. ſ. w.

Dieſe
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:

Dieſe ungleiche Bündniſſe werden wie

derum in zwey Gattungen eingetheilt; Entwe

der es geſchieht darinn ein Eingriff int

die Souveränität oder es geſchieht ſolz

ches nicht. Wir haben davon ſchon etwas in

dem I. und XVI. Capitel des I. Buches berühret.

Die Souveränität bleibt unangetaſtet, wenn

keines von denen Rechten die ſie ausmachen demt

Höhern Bundsgenoſſen übertragen oder die allen

falſige Ausübung deſſelben ſeinem Willen unterwor-

fen wird. Im Gegentheil wird ſie angegriffen,

wenn eines von dieſen Rechten einem Bundsgenoſ

ſen abgetretten oder die Ausübung deſſelben ſeinem

Willen leediglich unterworfen worden iſt. So

wird z. E. einer Souveränität dadurch gar nichts

beſchadet, wenn der ſchwächere Staat ſich blos an

heiſchig macht eine gewiſſe Nation ohne Beyſtim

mung ſeines Bundsgenoſſen nicht anzugreifen.

Hierdurch begiebt er ſich keineswegs ſeines Rechts,

ſo wenig als der Ausübung deſſelben, er williget

blos in eine Einſchränkung zu Gunſten ſeines Bunds

genoſſen; und auf dieſe Weiſe verringert er ſeine

Freyheit nicht mehr als man ſie nothwendig ver

ringert, wenn man etwas verſpricht. Alle Tage

verbindet man ſich auf dieſe Art in vollkommen

gleichen Bündniſſen. Allein wenn man ſich anhei

ſchig macht, mit Niemand, wer der auch ſey,

: " . ohne
>.
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ohne Einwilligung oder Erlaubniß eines Bunds

genoſſen, der ſeines Orts nicht das nemliche ver

ſpricht, Krieg anzufangen, ſo wird dieſes ein uns.

gleiches Bündniß genennt und iſt eine Verringe

rung der Souveränität; denn man beraubt ſich

dadurch eines der wichtigſten Theile der ſouveränen

Gewalt, oder unterwirft deſſen Ausübung dem

Willen eines andern. Als die Carthaginienſer in

dem Frieden, der dem zweiten Puniſchen Krieg ein

Ende machte, verſprochen hatten mit Niemand

ohne Einwilligung des römiſchen Volks Krieg an,

zufangen; ſo wurden ſie von nun an und aus dies

ſem Grunde als ven den Römern abhängig be

trachtet, -

S. 176. “:::

Wie ein Bündniſ mit Verringerung der
Souveränität die vºrhergehenden Verträge

. . . . . aufheben kann - - -

- - - - - - “

Wenn ein Volk gezwungen iſt Geſearzt

nehmen, ſo kann es mit Recht ſeinen vorigen Ver

trägen entſagen, wenn es der mit dem es ſich zu

verbinden gezwungen ſehet von ihm verlanget.

Da es alsdenn einen Theil ſeiner Souveränität

verliehrt, ſo fallen ſeine Verträge zugleich mit der

Macht über den Haufen durch die ſie waren ges

II, Buch. O ſchloſ
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ſchloſſen worden. Es iſt dieſes eine Nothwendig

keit die ihm nicht zugerechnet werden kann; und

weil es, wenn es zu ſeiner Rettung nöthig wäre,

wohl das Recht hätte ſich ſelbſt ganz und gar zu

unterwerfen, und ſeinem Souverän zu entſagen;

wie viel mehr mus es das Recht haben in einer

gleichen Nothwendigkeit ſeine Bundsgenoſſen zu

verlaſſen. Aber ein edelmüthiges Volk wird lieber

alles in der Welt thun, ehe es ſich einem ſo harten

und erniedrigenden Geſeze unterwirft.

ºrt - - - - -

§. 177. - . -

Man mus ſich ſo viel möglich hüthen,

dergleichen Bündniſſe einzugehen.

- Da jedwede Nation überhaupt über ihre Ehre

eiferſüchtig ſeyn und ſorgfältig auf ihre Würde ſe

en und ihre Unabhängigkeit zu erhalten ſuchen ſoll;

mus ſie nicht anders, als wenn es mit ihr auf

das Aeuſerſte gekommen, oder aus den wichtigſten

Urſachen, ein ungleiches Bündniß eingehen. Dies

ſes gehet insbeſondere diejenigen Verträge an, wo

die Ungleichheit auf Seiten des Mindermächtigen

iſt, noch mehr aber jene ungleiche Bündniſſe, wo

durch die Souveränität Schaden leidet: herzhafte

Leute laſſen ſich ſolche nur von der Noth vor

ſchreiben.

S. 178.
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Fr. § 178:

Wechſelweiſe Pflichten der Nationen in
Anſehung ungleicher Bündniſſe.

Eine eigennüzige Staatsklugheit mag ſagen

was ſie will, ſo iſt doch gewiß, daß man die Sou

veräne entweder gänzlich von dem Naturgeſezelos

zehlen oder geſtehen mus, daß es ihnen nicht er

laubt ſey, ſchwächere Staaten ohne rechtmäſige Ur

ſachen zu zwingen ihre Souveränität, und noch viel

weniger ihre Freyheit in einem ungleichen Bünd

niſſe aufs Spiel zu ſezen. Die Nationen ſind ſich

eben die Hülfe, eben die Achtung, eben die Freund

ſchaft ſchuldig, als die Privatperſonen welche in

dem natürlichen Zuſtande leben. Anſtatt darauf

bedacht zu ſeyn, wie ſie die ſchwächern erniedrigen

und ſie um ihre koſtbarſten Vortheile bringen wol

len; werden ſie ihre Würde und Freyheit reſpecti

ren, wenn ſie mehr den Regungen der Tugend als

des Hochmuths gehorchen, wenn ſie mehr von der

Ehrbarkeit als von einem ſchändlichen Eigennuz ge

rührt werden, was ſage ich? wenn ſie Einſicht

genug haben ihr wahres Intereſſe zu erkennen.

Nichts beveſtiget die Macht eines groſen Monar,

chen ſo ſehr als ſeine Achtung für alle Souveräne.

Je mehr er der ſchwächern ſchonet, je mehr Ach

tung er ihnen bezeiget, deſto mehr verehren ſie ihn.

. . - - O 2 Sie.
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Sie lieben eine Macht die ihnen ihre Uberlegen

heit nicht anders als durch Wohlthun empfinden läſt;

ſie halten ſich an ſie als an ihre Stüze; der

Monarch wird der Schiedsrichter der Nationen.

"Er würde der Gegenſtand ihrer Eiferſucht und

Furcht geweſen ſeyn, wenn er ſich hochmüthig be

tragen hätte; und vielleicht hätte er dermaleinſt ge

gen ihre vereinigte Kräfte unterliegen man
: - - . . . . . . -

. . . . . §, 179

In denjenigen welche von Seiten des

- sº "#ÄS en es
Wie aber der Schwächere im Falle der Noth

den Beyſtand des Mächtigern mit Dank zu erken

nen hat, und ihmÄ Ehrenbezeigungen nicht

verweigern mus, die dem ſchmeicheln der ſie erhält,

und den nicht erniedrigen der ſie gebetz, ſo iſt

hinwiederum nichts, dem Naturrechte gemäſer, als

wenn der Beyſtand von dem mächtigern Staate

grosmüthig geleiſtet wird, ohne das nemliche oder

etwas gleichgeltendes von dem andern zu verlangen.

Und auch hier iſt wiederum ein Nuze mit der Aus

übung der Pflicht verbunden. Die rechte Staats

klugheit leidet nicht, daß eine groſe Macht die klei

nen in ſeiner Nachbarſchaft gelegenen Staaten un

terdrücken laſſe. Wenn ſie ſolche der Ehrſucht eines

Erobºg

º



und andern öffentlichen Verträgen. 213

Eroberers preis giebt, ſo wird dieſer in kurzem ihr

ſelbſt gefährlich werden. Auch ſezen die Souve

räne, die insgemein ihrem Intereſſe ſehr getreu

find, dieſe Marime ſelten auſer Augen. Dieſes iſt

der Grund von ſo vielen bald gegen das Haus

Qeſterreich, bald gegen ſeine Nebenbuler geſchloſs

ſenen Bündniſſen, nachdem nemlich die Macht des

einen oder des andern das Ubergewicht bekommt,

Dieſes iſt der Grund von dem Gleichgewichte,

dem beſtändigen Gegenſtande der Staatsunterhand

lungen und Kriege, - - -

Wenn eine ſchwache und arme Nation einer

gewiſſen Hülfe benöthiget iſt, wenn ſie Mangel

leidet, ſo haben wir ſchon oben (s. 5.) geſehen,

daß diejenigen welche Lebensmittel haben, ihr ſolche

um einen billigen Preis zukommen laſſen müſen,

Und es wird löblich ſeyn, wenn ſie ihr ſolche um

einen ſehr geringen Preis, und wenn ſie nicht zu

bezahlen hat, gar umſonſt geben. Sie ſolche mit

telſt eines ungleichen Bündniſſes vornemlich mit

Verluſt ihrer Freyheit kaufenÄ mit ihr ſo wie

ehemals Joſeph mit den Egyptern verfahren,

wäre ein eben ſo hartes Betragen, als wenn man

ſie hungerſterben lieſe. - * * *

- - - -

“ . . . . . . . . .

O 3 §, 18e.

- ..



24 II. B. XII. C. Von Bündniſſen,

- §. 18o. -

Wie die Ungleichheit der Verträge und

Bündniſſe dem natürlichen Rechte gemäs

- ſeyn kann.

Allein es giebt Fälle wo die Ungleichheit der

Verträge und Bündniſſe aus gewiſſen Urſachen

nothwendig, und der Billigkeit folglich auch dem

natürlichen Rechte nicht zuwider iſt. Dahin gehö

ren überhaupt alle diejenigen Fälle, in welchen die

Pflichten einer Nation gegen ſich ſelbſt, oder ihre

Obliegenheiten gegen andere eine Ungleichheit er

heiſchen. -

Ein ſchwacher Staat will z. E. eine Veſtung

die er nicht vertheidigen kann an einem Orte bauen,

wo ſie ſeinem Nachbarn ſehr gefährlich werden

würde, wenn ſie etwann einem mächtigen Feinde in

die Hände fiele. Hier kann ſich der Nachbar die

ſem Veſtungsbau widerſezen: und wenn er die

Gefälligkeit die er verlangt nicht bezahlen mag, ſo

kann er ſie durch Drohungen erhalten, daß er ſeines

Orts alle Communications-Wege abſchneiden, allen

Handel aufheben, an den Gränzen Veſtungen bau

en oder eine Armee halten, dieſen kleinen Staat

für verdächtig anſehen wolle u.ſ w. Er legt ihm

alſo eine ungleiche Bedingung auf; allein die Sor

ge für ſeine eigene Sicherheit berechtigt ihn dazu.

. Gleis

>
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Gleichergeſtalt kann er ſich der Anlegung einer Land

ſtraſſe widerſezen die dem Feinde den Eingang in

ſeine Staaten eröfnen würde. Die Kriegs-Wiſ

ſenſchaft könnte uns noch eine Menge anderer Er

empel an die Hand geben. Allein man misbrau

chet nicht ſelten ein Recht von dieſer Art; es ge

hört ebenſo viel Mäſigung als Klugheit dazu, wenn

es nicht in eine Bedrückung ausſchlagen ſoll.

Die Pflichten gegen andere rathen und rechts

fertigen auch manchmal die Ungleichheit in dem

gegenſeitigen Verſtande, ohne daß man deswegen

dem Souverän eine Vernachläſigung deſſen was er

ſich und ſeinem Volke ſchuldig iſt, zur Laſt legen

kann. So kann die Dankbarkeit, das Verlangen

ſeine Erkenntlichkeit für eine Wohlthat zu bezeigen,

einen edelmüthigen Souverän veranlaſſen mit Freu

den ein Bündniß einzugehen, und in einem Ver

trage mehr zu geben, als er bekommt.

§. 18I. --

Von der ſtatt einer Straffe aufgeleg
ten Ungleichheit.

Mann kann auch mit Recht ungleiche Be“

dingungen in einem Vertrage oder auch in einem

Bündniſſe als eine Straffe auflegen um den un

gerechten Anfänger eines Kriegs zu züchtigen und

O 4- ihn
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ihn auſer Stande zu ſezen inskünftige leichtlich zu

ſchaden. So war der Vertrag beſchaffen, zu wel

chem Scipio Africanus die Carthaginienſer

zwang, nachdem er den Hannibal überwunden

hatte, Der Uberwinder ſchreibt zum öftern der

gleichen Geſeze vor und verlezt dadurch weder die

Gerechtigkeit noch Billigkeit, wenn er in den

Schranken der Mäſigung bleibt, nachdem er in eis

nem gerechten und nothwendigen Kriege trium

phirt hat, -

7 -

- §. I82

Andere Arten von welchen anderwärts

geredet worden iſt,

Die verſchiedenen Schuz-Verträge und dies

jenigen wordurch ſich ein Staat einem andern

Zinnß- oder Lehnbar macht, machen eben ſo viel

Gattungen ungleicher Bündniſſe aus. Allein wir

wollen hier nicht wiederholen, was wir davon im

I. und XVI, Capitel des I, Buches geſaget

- haben . . .

§. I83,

Von perſönlichen und dinglichen Vers

*. - - trägen. " . - . "

Vermögeiner andern allgemeinen Einheilung

der Verträge eder Bündniſſe unterſcheidet man #
- t
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/

in perſönliche und dingliche Bündniſſe. Die

erſtern beziehen ſich auf die Perſon der Contrahen

ten, worauf ſie ſich einſchränken und welchen ſie ſo

zu ſagen ankleben, Die dinglichen Bündniſſe be

ziehen ſich einzig und allein auf diejenigen Dinge,

worüber man tractiret ohne Rückſicht auf die Perſon

der Contrahenten.

Ein perſönliches Bündnis erlöſcht mit

der Perſon deſſen der es eingegangen hat. -

Ein dingliches Bündnis klebt dem Staa

fe ſelber an, und währt ſo lange als der Staat;

wenn die Zeit ſeiner Währung nicht abgemeſſen iſt.

Es iſt ſehr viel daran gelegen, daß dieſe bee

den Arten von Bündniſſen nicht vermiſchet werden,

Auch iſt es heutiges Tages ſehr gewöhnlich, daß ſich

die Souveräne hierüber in ihren Verträgen derge

ſtalt erklären, daß keine Ungewißheit übrig bleibt;

und dieſes iſt unſtreitig auch das beſte und ſicherſte,

In Ermanglung dieſer Vorſicht kann man aus dem

Innhalte und aus den Redensarten mit welchen ein

Vertrag abgefaſſet iſt, erkennen, ob er dinglich oder

perſönlich ſey. Wir wollen einige allgemeine Re

geln angeben, *.

* -

- - - - - -

O §2: §. 184,
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- - §. I84. «

Die in dem Vertrage ſtehende Namen

der Contrahenten machen ihn nicht perfönlich.

Erſtlich mus man daraus, daß die contrahi

renden Souveräne in dem Vertrage genennet ſind,

nicht ſchlieſen, daß der Vertrag perſönlichſey. Denn

zum öftern wird der Namedes Souveräns, der wirk

lich regieret, blos in der Abſicht hingeſezt, damit

man wiſſe mit wem man geſchloſſen habe, keines

wegs aber um damit anzuzeigen als hätte man mit

ihm für ſeine Perſon tractirt. Es iſt dieſes eine

Anmerkung der Rechtslehrer Pedius und Ulpia

nUs welche von allen andern Schriftſtellern wieder

hohlt wird (*).

» §. I85.

Ein von einer Republik errichtetes Bünd

nis iſt dinglich.

Ein jedes von einer Republik geſchloſſenes

Bündnis iſt ſeiner Natur nach dinglich; denn es

beziehet ſich einzig und allein auf den Cörper des

Staats. Wenn ein freyes Volk, ein bürgerlicher

Staat, oder eine Ariſtocratiſche Republik einen

Vertrag machet, ſo iſt es der Staat ſelbſt der da

contrahiret; ſeine Verbindungen hängen keineswegs

-, WOt

G“) L.7. § 8. ff. de Paäis.
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von dem Leben derjenigen ab, die blos die Werkzeu

ge dazu geweſen ſind. Die Glieder des Volks oder

der Regierung ſind veränderlich, der Staat aber iſt

immer der nemliche. -

Weil denn alſo ein ſolcher Vertrag unmittel

bahr den Staatscörper angehet, ſo dauert er fort,

wenn gleich die Form der Republik verändert und

in eine Monarchie verwandelt würde. Denn der

Staat und die Nation ſind immer einerley, was für

eine Veränderung ſich auch in der Regierungs-Form

zutragen mag; und der mit der Nation geſchloſſene

Vertrag bleibt in ſeiner Kraft ſo lang die Nation

vorhanden iſt. Allein es iſt offenbahr daß man von

dieſer Regel alle Verträge ausnehmen müſe, die ſich

auf die Form der Regierung beziehen. Wenn alſo

zwey bürgerliche Staaten, welche in der Abſicht, ſich

mit vereinigten Kräften bey ihrer Freyheit und bür

*gerlichen Regierung zu erhalten ausdrücklich verbun

den haben, oder verbunden zu haben ſcheinen, ſo hö

ret dieſes ihr Bündnis in dem Augenblicke auf, da

ſich einer von beeden der Herrſchaft eines Einzigen

unterworfen hat.

§ 186.
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- * , § 186

Von Verträgen, welche von Königen

oder andern Mai geſchloſſen worden

lll0,

Ein jeder von einem Könige oder andern Mo

narchen geſchloſſener öffentlicher Vertrag iſt ein Ver

krag des Staats; er verbindet den ganzen Staat,

die ganze Nation, welche der König vorſtellet, und

deren Gewalt und Rechte er ausübet. Es hat das

her das Anſehen als wenn ein jeder öffentlicher Ver

trag für einen dinglichen gehalten werden müſe, ſin

temahlen er den Staat ſelbſt angehet. Man hat

auch daran, in Anſehung der Verbindlichkeit den

Vertrag zu beobachten, keineswegs zu zweifeln; al

lein hier iſt nur die Rede von ſeiner Währung.

Nicht ſelten aber geräth man in Zweifel, wenn die

Contrahenten ihre wechſelweiſen Verbindungen über "

ihr Lebensziel hinaus erſtrecken und auch ihre Nach

folger haben binden wollen. Die Umſtände verän

dern ſich; eine Laſt welche jezt leichte iſt, kann un

ter andern Umſtänden unerträglich oder allzube

ſchwehrlich werden. Die Denkungsart der Sou

veräne iſt nicht weniger veränderlich; und es gibt

Dinge über welche ein jeder Fürſt nach ſeinem Staats

zebäude frey mus diſponiren können.

- - - Es

-
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-

-
-

-

§. 187.

Es gibt wiederum andere, welche man einem

Königfreywillig zugeſtehen, ſeinem Nachfolger aber

nicht erlauben wird. Man mus daher die Abſicht

der Contrahenten entweder in den Ausdrücken wel

che man in dem Vertrage gebraucht hat, oder in

dem Gegenſtande deſſelben zu entdecken ſuchen. .

.

Verträge welche aufwig oder auf eine

gewiſſe Zeit geſchloſſen worden#
Die ewigen Verträge oderÄ die auf

eine gewiſſe Zeit ſind gemacht worden ſind dingſ

Verträge, weil ihre Dauer nicht von hem Leben derÄÄ“ m. " .

- - . T .. - -

-

'« ) : 3 :: : 3

- - - - - - - - - . . - - - - - - * - - - - -

2 : . . .“ § 88.? . . . . . . ! - - - - 4 - - * * * - - - - - -

* * P“? Fº“
A . . . . . . -Ä 4. -

Verträge, die für einen König und für
- ſeine Nachfolger gemacht worden ſind.

trage erklärt, daß er ſolchen für ſich und für

Ä ſo iſt Ä #
ſolches einÄ Vertrag ſey. Er klebt dem

Staate an, und iſt in der Abſicht gemacht, daß j

ſº lang dauern ſoll als das Reichſbſ.

Ä einem Ver

S. 89.
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S. 89.

macht ſind. . . .“

- -
- - - - -

- Wenn es in einem Tractate ausdrücklich heiſ,

daß ſolcher zum Beſten des Reichs gemacht

ſey, ſo iſt ſolches ein offenbahres Kennzeichen daß

die Contrahenten nicht verlangt haben die Dauer

deſſelbe auf ihre Lebenszeit einzuſchränken, ſondern

daß ſolcher vielmehr mit der Dauer des Reichs ver

knüpftſeyn ſolte. Der Vertrag iſt alſo eindinglicher.

Wenn auch dieſe ausdrückliche Erklärung nicht dabey

Ä Tractat aber in der Abſicht gemacht wor

den iſt, um dem Staate einen beſtändig fortdauren

den Nuzen zu verſchaffen; ſo iſt kein Grund da zu

glauben daß der Fürſt der ſolchen geſchloſſen, die

Dauer deſſelben auf ſeine Lebenszeit habe einſchrän

ken wollen. Ein ſolcher Vertrag musſalſo für ei

nen dinglichen gehalten werden, woferne nicht trif,

tige Gründe zu erkennen geben, daß derjenige mit

welchem man ſolchen geſchloſſen, die darinnenthal

tene Vortheile nur aus Achtung für die Perſon des

damals regierenden Fürſten, und nur als eine pers

ſönliche Gefälligkeit zugeſtanden habe: in welchem

Fall der Vertrag mit dem Leben dieſes Fürſten ein

Ende hat, indem die Urſach warum man ihn einge

sangen mit ihm aufhört. Allein dieſe Einſchrän

- kung

Verträge die zumBeſten des Reichs ge
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kung wird nicht leicht vermuchet, denn es ſcheint daß,

wo man ſolche im Sinn gehabt hätte, man ſie in

dem Vertrage hätte ausdrücken ſollen.

S. 90.

Wie die Vermuthung in zweifelhaften

Fällen entſteht. " . . . -

Ineinem zweifelhaften Falle, wenn nicht deutlich

veſtgeſezt iſt, ob der Vertrag perſönlich oder ding

lich iſt; mus ſolcher für einen dinglichen vermuthet

werden, wenn es auf favorable, und hingegen für

einen perſönlichen, wenn es auf odioſe Dinge an,

kommt. Favorable Dinge ſind hier diejenigen, die

zum gemeinſchaftlichen Nuzen der Contrahenten ab

zielen und beiden Partheyen auf gleiche Art günſtig

ſind; odioſe Dinge ſind diejenigen die einer Parthey

allein beſchwehrlich fallen oder derſelben mehr auf

bürden als der andern. Wir werden davon in dem

Capitel von Auslegung der Verträge ein mehreres

handeln. Nichts iſt der Vernunft und der Billig

keit gemäſer als dieſe Regel. Sobald bey den Ge

ſchäften der Menſchen die Gewisheit fehlet, mus

man zu Vermuthungen ſeine Zuflucht nehmen.

Wenn nun alſo die Contrahenten ſich nicht deutlich

genug erklärt haben, ſo iſt natürlich daß, wenn von

favorablen Dingen die beiderſeits Verbundenen gleich

nüzlich ſind, die Rede iſt, man alsdenn glaube, ihre
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Abſicht ſey geweſen, einen dinglichen Vertrag zu

machen als welcher ihren Reichen amnüzlichſten iſt;

und wenn man ſich in dieſer Vermuthung betrügt, ſo

thut man doch weder dem einen noch dem andernUn

recht. Allein wenn die Verbindungen etwas odioſes

an ſich haben, wenn der eine der contrahirenden

Staaten ſich dadurch zu ſehr beſchwehrt befindet;

wie ſolte man alsdenn vermuthen, daß der Fürſt,

der dergleichen Verbindungen eingegangen, ſeinem

Königreiche auf beſtändig eine ſolche Laſt habe aufle

gen wollen? Von einem jeden Souveräne vermuz

rhet man, daß er das Beſte und das Wohl des

Staats der ihm anvertraut iſt, haben wolle; man

kann alſo nicht zum vorausſezen, daß er ſeine Ein

willigung dazu gegeben habe dem Staate für beſtän

dig eine heſchwehrliche Verbindlichkeit aufzulegen,

Wenn ihm die Roth daraus ein Geſez gemacht hät

te, ſo hätte ihn ſein Bundsgenoſſe eine deutliche Er

klärung gehen laſſen ſollen; und es iſt währſchein

lich, daß dieſer es nicht würde unterlaſſen haben, in

dem man wohl weis, daß die Menſchen und vor

memlich die Souveräne ſich nicht gern ſchwehre und

unangenehme Bürden aufladen, wo ſie nicht förms

lich dazu gezwungen ſind. Wenn es alſo geſchieht,

daß man ſich in ſeiner Vermuthung betrügt, und der

Bundsgenoſſe dadurch etwas an ſeinem Rechte ver

liehtet, ſo iſt ſolches eine Folge ſeiner Nachläſigkeit.

- Man
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Man ſeze hinzu, daß wenn einer oder der andere et

was an ſeinem Rechte verliehren ſoll, der Billigkeit

weniger zu nah getretten wird, wenn dieſer etwas

von ſeinem Vortheile verliehrt, als wenn man

den andern in Schaden bringt. Dies iſt der be

kannte Unterſchied de lucro captando und de

damno vitando.

Man rechnet ohne alles Bedenken die gleichen

Handlungsverträge unter die Zahl der favorablen

Sachen, weil ſie überhaupt vortheilhaft und dem

natürlichen Geſez ganz gemäs ſind. Was aber die

Kriegsbündniſſe anlangt, ſo ſagt Grotius mit Recht

daß die Vertheidigungsbündniſſe mehr unter die fa

vorablen Dinge zu rechnen wären, und daß hinge

gen die Anfallsbündniſſe mehr etwas beſchwehrliches

und odioſes an ſich hätten.

Wir können uns nicht enthalten, dieſe Mate

rie hier mit wenig Worten zu berühren, um nicht

eine Leere zu laſſen. Ubrigens hat es nicht viel Nu

zen mehr, indem die Souveräne heut zu Tage durch

gängig die kluge Vorſicht brauchen, die Dauer ihrer

Verträge deutlich zu beſtimmen. Sie machen Ver

träge für ſich und für ihre Nachfolger, für

ſich und ihre Reiche auf ewig, auf eine

gewiſſe Anzahl Jahre u. ſw. Oder auch ſie

machen Verträge nur auf die Zeit ihrer Regierung,

- II. Buch. P über
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über eine Sache die ihnen beſonders angeht, für ihre

Familie u. f. w.

§ 19I.

Die aus einem dinglichen Vertrage ent

ſpringende Rechte und Verbindlichkeiten fallen

auch auf die Nachfolger.

Weil die von einem Könige oder jedem andern

Souverän, der die Gewalt dazu hat, geſchloſſenen

öffentlichen Verträge, ſogar auch die perſönlichen,

Verträge des Staats ſind und die ganze Nation

verbinden (§. 186.); ſo iſt noch vielweniger zu zwei

feln, daß die dinglichen Verträge, deren Dauer

keinesweges von der Perſon deſſen abhänget, der ſie

geſchloſſen hat, auch die Nachfolger verbinden. Die

Verbindlichkeit die ſie dem Staate auflegen, fällt

nach und nach auf alle ſeine Vorſteher, ſo wie ſie die

öffentliche Gewalt in die Hände bekommen. Glei

che Beſchaffenheit hat es mit denen in dergleichen

Verträgen erworbenen Rechten: ſie ſind für den

Staat erworben und fallen auf die Vorſteher deſſel

ben, wie ſolche auf einander folgen. -

Heut zu Tage iſt es eine faſt allgemeine Ge

wohnheit, daß der Nachfolger die von ſeinem Vor

fahren geſchloſſene dingliche Bündniſſe beſtättiget

oder erneuert: und die Klugheit will daß dieſe Vor

ſicht nicht unterlaſſen werde, weil doch die Men

ſchen
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ſchen eine Verbindlichkeit die ſie ſelbſt ausdrücklich

eingegangen haben, eher halten, als eine ſolche die

ihnen anders woher zufällt, und die ſie nur ſtill,

ſchweigend übernommen haben. Die Urſache davon

iſt: daß ſie bey der erſtern ihr Wort, bey der lez

tern aber nur ihr Gewiſſen für gebunden halten.

§ 192.

Von Verträgen, welche ein für allemal

erfüllet werden.

Diejenigen Verträge deren Erfüllung nicht

durch wiederhohlte ſondern durch einfache Handlun

gen und auf einmal geſchieht; dieſe Verträge, oder

wenn man ſie mit andern Namen belegen will (ſiehe

den 153. §.) dieſe Conventionen, dieſe Gedinge der

Völker, welche ein für allemal und nicht nach und

nach erfüllet werden, ſind ſo bald ſie vollſtrecket

worden, geſchehene und vollendete Sachen. Sie

haben wenn ſie gültig ſind, ihrer Natur nach eine

beſtändige und unwiederrufliche Wirkung; und ſie

werden nicht in Betrachtung gezogen, wenn man

unterſucht, ob ein Vertrag dinglich oder perſönlich

ſey. Puffendorf (*) gibt uns zu dieſer Unter

ſuchung folgende Regeln: 1) Der Nachfolger

mus die von ſeinen Vorfahren geſchloſ

ſene Friedensverträge halten. 2) Der

P 2 Nachs

(*) Jus N. & Gent, L. Vill. a. IX. §. VIII.
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Nachfolger mus alle rechtmäſige Ä
ventionen halten, durch welche ſein Vor

fahrer einem dritten gewiſſe Rechte ab

getretten hat. Dieſes heiſt augenſcheinlich von

der Sache abgehen und nichts anders geſagt, als:

wenn ein Fürſt etwas gültiges gethan hat, ſo kann

es von ſeinem Nachfolger nicht aufgehoben werden;

wer hat daran gezweifelt? Die Natur eines Frie

densvertrags bringt mit ſich, daß er beſtändig ſey;

ſo bald er alſo einmal gehörig abgeſchloſſen und von

beeden Theilen genehmiget iſt, ſo iſt die ganze Sache

vollendet; er mus von beeden Theilen erfüllt und

ſeinem Innhalt gemäs beobachtet werden. Wenn

dieſes gleich und ohne Anſtand geſchieht, ſo hat die

ganze Sache damit ein Ende. Wenn aber der Ver

trag Verbindungen in ſich hält, welche nach und

nach und zu wiederhohlten malen erfüllet werden

müſen, ſo wird man nach den Regeln welche wir

gegeben haben allemahl unterſuchen müſen, ob er in

dieſem Stücke dinglich oder perſönlich iſt, ob die Con

trahenten ihre Nachfolger gleichergeſtalt dazu ver

binden haben wollen, oder ob ſie ſich nur ſo lange

ſie regieren verbindlich gemacht haben. Gleicherge

ſtalt gehört ein Recht, welches einem Staate durch

eine rechtmäſige Convention abgetretten worden, ſo

bald ſolche geſchloſſen iſt, dem Staate nicht mehr der

es abgetretten hat: die Sache iſt beſchloſſen und vol

* - - - lendet.
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lendet. Findet aber der Nachfolger einiges Gebre

chen in dem Vertrageund kann es beweiſen, ſo kann

man nicht ſagen, daß die Convention ihn nicht ver

binde, und daß er ſie nicht zu erfüllen habe; man

mus ſagen daß ſie gar nicht gemacht worden ſey, denn

eine mängelhafte und ungültige Handlung iſt null und

gleichſam nicht geſchehen.

§. I93.

Von Verträgen welche ſchon von einem

Theile erfüllet worden.

Die dritte Regel des Puffendorfs gehört

eben ſo wenig zu der Sache. Sie heiſt: wenn

einer von den Verbundenen ſchon etwas

von dem, wozu er in kraft des Vertrags

verbunden war, erfüllet hat, der andere

aber ſtirbt, ehe er ſeines Orts dasjenige

in Wirklichkeit geſezt wozu er ſich anhei

ſchig gemacht hat, ſo mus ſein Nachfol

ger daſſelbe unumgänglich vollſtrecken.

Denn da dasjenige, was der eineBunds

genoſſe unter der Bedingung, daß man

egen ihn ein gleiches beobachte gethan

at, dem Staat zum Vortheil gereichet

oder wenigſtens in dieſer Abſicht geſche

hen iſt, ſo iſt klar, daß der erſtere, wenn

man das was ihm verſprochen worden

P 3 nicht
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nicht erfüllet, die nemlichen Rechte erhal

te, wie ein Menſch der bezahlt hat, was

er nicht ſchuldig war und daß alſo der

Nachfolger gehalten iſt, ihnentweder we2

gen deſſen was er gethan oder gegeben

hat, vollkommen ſchadlos zu halten oder

dasjenige ſelbſt zu erfüllen, wozu ſich ſein

Vorfahrer verbindlich gemacht hat. Al

les dieſes gehört nicht zu unſerer Frage, Wenn

das Bündnis dinglich iſt, ſo beſtehet es ungeachtet ei«

ner von den Contrahenten ſtirbt z wenn es perſön

lich iſt, ſo erlöſcht es, wenn einer von ihnen oder al

le beede abſterben (S. 183). Allein wenn ein per

ſönliches Bündnis auf dieſe Art zu Ende gehet, und

man will wiſſen, wozu einer von den verbundenen

Staaten gehalten ſey im Falle der andere ſchon et

was von dem Innhalte des Vertrags vollzogen hat,

ſo iſt dieſes eine andere Frage, die auch nach andern

Grundſäzen entſchieden werden mus, Man mus

die Natur deſſen was zu Erfüllung des Vertrages

geſchehen iſt, unterſuchen. Wenn es ſolche beſtimm

te und ausgemachte Leiſtungen ſind, welche man ſich

wechſelweis als einen Tauſch oder als ein Aequiva

lent verſprochen hatz ſo iſt kein Zweifel, daß derje

nige der etwas empfangen hat auch ſeines Orts dass

jenige geben müſe was er verſprochen hat, wenn er

den Vergleich halten will, und wenn er verbunden

iſt,
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iſt, ihn zu halten; wenn er dazu nicht verbunden iſt,

und den Vergleich nicht halten will, ſo mus er das

was er empfangen hat, erſezen, und denjenigen

Bundsgenoſſen der etwas geleiſtet hat entweder ſchad

los halten, oder alles in ſeinen vorigen Stand ſezen.

Wenn er anders handelte, ſo würde er das was ei

nem andern gehört behalten wollen. So verhält

es ſich nicht nur, wenn man etwas bezahlt hat, was

man nicht ſchuldig war, ſondern wenn man eine Sa

che bezahlt hat, die man nicht empfangen hat. Al

lein wenn es in einem perſönlichen Vertrage aufun

gewiſſe und zufällige Leiſtungen ankommt, welche

bey entſtehenden Gelegenheiten erfüllet werden mü

ſen, auf ſolche Verſprechungen, die zu nichts ver

binden, wenn ſich die Gelegenheiten nicht ereignen,

ſo iſt man von der andern Seite zu Erwiederung die

ſer Leiſtungen ebenfals nur bey entſtehenden Fällen

verbunden; und wenn die Zeit des Bündniſſes ver

floſſen, ſo iſt Niemand zu etwas mehr gehalten.

Zwey Könige haben ſich z. E. in einem Vertheidi

gungsbunde auf Lebenszeit wechſelweiſe unentgelt

liche Hülfe verſprochen: der eine wird angegriffen,

bekommt von ſeinem Bundsgenoſſen Hülfe und ſtirbt,

ehe er Gelegenheit gehabt hat demſelben wiederum

beyzuſtehen; ſo iſt das Bündnis zu Ende, und der

Nachfolger des Verſtorbenen iſt zu nichts gehalten,

auſer daßer dem Souverän der ſeinem Staate heil

P4 ſam
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ſamlich beygeſtanden unſtreitig Dank und Erkennt

lichkeit ſchuldig iſt. Und man mus nicht glauben,

daß der Bundsgenoſſe der da Hülfe geleiſtet hat, oh

ne ſie wieder zu bekommen, ſich in dem Bündniſſe lä

dirt befinde. Sein Vertrag gehört mit unter die

abentheuerlichen Contracte , wobey Vortheil und

Schaden auf das blinde Glück ankommt: er konnte

eben ſowohl gewinnen als er verlohren hat.

Man könnte hier eine neue Frage aufwerfen.

Wenn, da ein perſönliches Bündniß mit dem Tode

des einen Bundsgenoſſen erlöſcht, der Uberlebende

in der Meinung, es ſolle daſſelbe mit dem Nachfol

ger fortdauern, ſeines Orts den Vertrag erfüllt, ſein

s Land vertheidigt, einen Plaz entſezt, oder ſeiner Ar

mee Lebensmittel zuführen läſt; was hat nun der

Souverän zu thun, dem alſo geholfen worden? Er

mus das Bündniß entweder fortdauern laſſen, wie

es die Meinung des Bundsgenoſſen ſeines Vorfah

rers war: und dieſes wird eine ſtillſchweigende Er

neuerung und Verlängerung des Vertrages ſeyn;

oder er mus die wirklich erhaltenen Dienſte nachih

rem wahren Werthe bezahlen, wenn er das Bünd

niß nicht weiter fortſezen will. Dieſes mögte als

denn der Fall ſeyn, da man mit Puffendorf ſagen

könnte, daß derjenige der einen ſolchen Dienſt gelei

ſtet hat die Rechte eines Mannes erhalte, der bei

zahlet hat, was er nicht ſchuldig war.

S. 194.
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§. I94. -

Einperſönliches Bündnißerlöſcht, wenn

einer der Contrahenten vom Regimente

- - - kommt.

Da die Währung eines perſönlichen Bünd

niſſes auf die Perſon der contrahirenden Souverä

ne eingeſchränkt iſt, ſo erlöſcht daſſelbe wenn einer

von beeden zu regieren aufhört, aus welcher Ur

ſache es auch geſchehen mag. Denn ſie haben als

Souveräne contrahirt und derjenige der vom Re

gimente kommt iſt nicht mehr als Souverän vor

handen, ob er gleich noch als ein Menſch lebet.

§. 195.

Verträge, welche ihrer Natur nach per

ſönlich ſind. -

Die Könige tractiren nicht immer lediglich

und unmittelbahr in Ruckſicht auf ihre Reiche;

manchmal machen ſie Kraft der in Händen haben

den Gewalt Verträge welche ſich auf ihre Perſon

oder auf ihre Familie beziehen. Und ſie können

es mit Recht thun, weil die Sicherheit und der

wahre Vortheil des Souveräns auch zum Beſten

des Staats gehören. Dieſe Verträge ſind ihrer

Natur nach perſönlich und erlöſchen mit dem Köni

ge oder deſſen Familie. Dergleichen ſind die zur

P 5 Ver
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Vertheidigung eines Königes und ſeiner Familie

errichteten Bündniſſe.

§. I96.

Von Bündniſſen, welche zur Verthei

digung des Königes und der Königlichen Fa

milie errichtet worden.

Nun iſt die Frage, ob ein ſolches Bündniß mit

dem Könige und der Königlichen Familie Beſtand

hat, wenn ſie die Crone verlohren haben? Wir ha

ben eben (§. 194.) angemerket, daß ein perſönli

ches Bündniß mit der Regierung deſſen der es ein

gegangen hat erlöſche. Allein dieſes verſteht ſich

von einem Bündniſſe mit dem Staate, deſſen

Dauer auf die Regierung des Königes der es ge

macht hat eingeſchränkt iſt. Dasjenige wovon

hier geredet wird, iſt von anderer Beſchaffenheit.

Ob es gleich den Staat bindet, weil ihn alle öf

fentliche Handlungen des Souveräns binden, ſo

iſt es doch eigentlich zu Gunſten des Königes und

ſeiner Familie gemacht; es würde daher abgeſchmackt

ſeyn, wenn es zu eben der Zeit da man es nöthig

hätte, und bey dem Ereigniſſe wider welches es

errichtet worden aufhörete. Auſerdem verliehrt ein

König die Eigenſchaft eines Königes nicht gleich

dadurch, daß er den Beſiz ſeines Königreiches ver

liehrt; wenn er deſſelben durch einen ungerechten

Uſur- -
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-

Uſurpator oder durch Rebellen beraubet wird, ſo

behält er doch ſeine Gerechtſame, unter welche auch

ſeine Bündniſſe gehören. -

Allein wer wird entſcheiden, ob ein König mit

Recht oder gewalthätiger Weiſe vom Throne ge

ſtoſſen iſt, da eine unabhängige Nation keinen Rich

ter erkennt? Wenn der Cörper der Nation den Kö

nig wegen des Mißbrauches ſeiner Rechte derſel

ben verluſtig erklärt, und ihn abſezt, ſo kann er

es mit Recht thun, wenn ſeine Beſchwehrden ge

gründet ſind; und es kommt keiner andern Macht

zu, darüber zu urtheilen. Der perſönliche Bunds

genoß dieſes Königes darf ihm dahero nicht gegen

die Nation beyſtehen, die ſich ihres Rechts bedie

net, indem ſie ihn abgeſezt hat. Wenn er es thut

beleidigt er die Nation, Engelland erklärte Lud

wig XIV. 1688. den Krieg, weil er Jacob II.

beyſtund, welchen die Nation förmlich des Throns

entſezt hatte. Es erklärte ihm ſolchen zum zwey

tenmale zu Anfange dieſes Jahrhunderts, weil er

den Sohn des abgeſezten Königes unter dem Na

men Jacob III. erkennt hatte. In zweifelhaften

Fällen, und wenn der Cörper der Nation keinen

Ausſpruch gethan, oder nicht frey hat thun können,

mus man natürlicher Weiſe einen Bundsgenoſſen un

terſtüzen und vertheidigenz und alsdenn herrſcht das

freywillige Völkerrecht unter den Nationen. Die

jenigen
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jenigen die den König vom Throne gejaget, glau

ben das Recht auf ihrer Seite zu haben; der un

glückliche König und ſeine Bundsgenoſſen ſchmei

cheln ſich das nehmliche; und da ſie auf Erden kei

nen Richter haben; ſo iſt ihnen kein anderer Weeg

ihre Streitigkeiten zu ſchlichten übrig, als die

Waffen. -

Wenn endlich eine fremde Macht ihre Ver

bindungen gegen einen ſolchen unglücklichen Monar

chen getreulich erfüllt hat: wenn ſie zu ſeiner Ver

theidigung oder Wiederherſtellung alles gethan hat

wozu ſie Kraft des Bündniſſes verbunden war:

wenn alle ihre Bemühungen fruchtlos geweſen ſind;

ſo kann dieſer Fürſt nicht verlangen, daß ſie ihm

zu Gefallen einen unaufhörlichen Krieg führe, oder

daß ſie mit der Nation oder dem Souverän, der

ihn des Thrones beraubt hat, in ewiger Feind

ſchaft lebe. Man mus doch endlich an den Frie

den denken, einen Bundsgenoſſen verlaſſen und ihn

betrachten, als habe er ſelbſt ſein Recht aus Noth

fahren laſſen. Alſo war Ludwig XIV. gezwun

gen Jacob II. zu verlaſſen und den König Wil

helm zu erkennen, ob er ihn gleich anfänglich für

einen Uſurpator gehalten hatte. -

S. I97.
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§. 197. -

Zu was ein dingliches Bündniß verbin

det, wenn der verhundene Königvom Throne

gejagt worden iſt.

Die nemliche Frage entſtehet auch bey ding

lichen Bündniſſen, und überhaſt bey allen den

jenigen, die man mit einem Staate und nicht be

ſonders mit einem Königs zu Vertheidigung ſeiner

Perſon geſchloſſen hat. Man mus unſtreitig ſei

nen Bundsgenoſſen gegen alle Anfälle, gegen alle

äuſſerliche Gewalt, wie auch gegen ſeine aufrühri

ſchen Unterthanen vertheidigen; man mus einer Ro

publick gegen die Unternehmungen eines Unterdru

ckers der gemeinen Freyheit beyſtehen. Allein man

mus ſich errinnern, daß man ein Bundsgenoſſe des

Staats oder der Nation und nicht ihr Richter ſey.

Wenn eine Nation ihren König förmlich abgeſezt:

wenn das Volk in einer Republick ihre Obrigkeit

fortgejagt und ſich frey gemacht, oder, entweder

ausdrücklich oder ſtillſchweigend, die Gewalt eines

Uſurpators erkennet hat, ſo hieſe es ſich in die

Regierung der Nation miſchen, und ſie beleidigen,

wenn man ſich dieſen ihren innerlichen Verfügun

gen widerſezen oder ihre Gerechtigkeit und Gültig

keit unterſuchen wolte (§§. 54. und ff.). Der

Bundsgenoß bleibt ein Bundsgenoß des Staats
der
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der geſchehenen Veränderung ungeachtet. Wenn

ihm inzwiſchen durch ſothane Veränderung das

Bündniß unnüz, gefährlich oder verdrüßlich würde,

ſo hat er Fug und Macht demſelben zu entſagen.

Denn er kann mit Grund ſagen, er würde ſich mit

dieſer Nation nicht verbunden haben, wenn ſie ihre

gegenwärtige Regierungs-Form gehabt hätte.

Was wir eben von einem perſönlichen Bunds

genoſſen geſagt haben, können wir auch hier ſagen:

die Sache eines, von ſeinen Unterthanen oder von

einem fremden Uſurpator vom Throne gejagten Kö

niges, mag ſo gerecht ſeyn als es möglich iſt; ſo

ſind ſeine Bundsgenoſſen keineswegs verbunden ihm

zu Liebe einen ewigen Krieg zu führen. Wenn al

le ihre Mühe zu ſeiner Wiederherſtellung vergeblich

geweſen iſt, ſo müſen ſie doch endlich ihren Völ

kern den Frieden wieder geben, ſich mit dem Uſur

pator vergleichen, und dißfals mit ihm, als mit

einem rechtmäſigen Souveräne tractiren. Als Lud

wig XIV. durch einen blutigen und unglücklichen

Krieg mürbe gemachet war, erboth er ſich zu Ger

truidenburg ſeinen Enkel zu verlaſſen, den er

auf den ſpaniſchen Thron geſezt hatte. Und als

ſich die Umſtände geändert hatten, ſahe ſich Carl

von Oeſterreich, der Nebenbuhler Philipps von

ſeinen Bundsgenoſſen verlaſſen. Sie wurden mü

de ihre Staaten auszuſaugen, um ihn in den Beſiz

einer
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einer Crone zuſezen, die ihm wie ſie glaubten gehörte,

die ſie ihm aber aller Wahrſcheinlichkeit nach, nicht

in die Hände ſpielen konnten.

******************

XIII. Capitel.

Von Aufhebung und Erneuerung der

Verträge.

§. 198.

Erlöſchung der Bündniſſe zur beſtimm

ten Zeit.

Das Bündniß geht zu Ende, ſo bald das

Ziel deſſelben erreichet iſt. Dieſes Ziel iſt manch

mal veſtgeſezt, als wenn man ſich auf eine gewiſ

ſe Anzahl Jahre verbindet; und manchmal unge

wiß, wie in perſönlichen Bündniſſen deren Wäh

rung von dem Leben der Contrahenten abhänget.

Dieſes Ziel iſt ferner ungewiß, wenn zwey oder

mehr Ssuveräne ſich in Abſicht auf eine gewiſſe

Sache insbeſondere verbinden; z. E. eine barbari

ſche Nation aus einem benachbarten Lande zu ja

gen, deſſen ſie ſich bemächtiget hat: einen Souverän

wieder auf den Thron zu ſezen u. ſ. w. Das Ziel

dieſes Bündniſſes hängt von Ausführung der Uu

ternehmung ab, um welcher willen daſſelbe errich

- - ef
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tet worden iſt. So hat in dem leztern Falle, wenn

ein Souverän wieder hergeſtellt iſt, und ſo veſt auf

ſeinem Throne ſizet, daß er nichts mehr zu fürchten

hat, das lediglich zu ſeiner Wiederherſtellung er

richtete Bündniß ein Ende. Allein wenn das Un

ternehmen nicht gelingt, ſo hat das Bündniß, ſo

bald man die Unmöglichkeit die Sache durchzuſezen

erkennt, ebenfals ein Ende; denn man iſt wohl ge

zwungen ein Unternehmen fahren zu laſſen, wenn

man deſſen Unmöglichkeit einſiehet.

S. 199.

Von Erneuerung der Verträge.

Ein Vertrag der auf eine geſezte Zeit errich

tet worden iſt, kann durch gemeine Einwilligung

der Verbundenen erneuert werden; und dieſe Ein

willigung veroffenbaret ſich entweder ſtillſchweigend

oder ausdrücklich. Wenn man den Vertrag aus

drücklich erneuert, ſo iſt es eben ſo viel, als wenn

man einen neuen von gleichem Innhalt machte.

Die ſtillſchweigende Erneuerung wird nicht

leicht vermuthet; denn Verbindungen von ſolcher

Wichtigkeit verdienen wohl eine ausdrückliche Wil

lenserklärung. Man kann daher eine ſtillſchweigen

de Erneuerung blos auf ſolche Handlungen grün

den, die nicht anders als vermög eines Vertrages

geſchehen können. Und auch alsdenn iſt die Sache
nicht
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nicht ohne Schwürigkeit; denn nach den Umſtän

den und der Beſchaffenheit der Handlungen worauf

es ankommt, können ſie vielleicht blos eine Fortſe

zung, eine Ausdehnung des Vertrages anzeigen:

welches von einer Erneuerung ſehr unterſchieden iſt,

insbeſondere in Anſehung des Ziels des Vertrages.

Engelland hat z. E. einen Subſidien - Tractat mit

einem gewiſſen teutſchen Fürſten, der zehen Jahre

lang eine gewlſſe Anzahl Kriesmannſchaft zu Dien»

ſten dieſer Crone halten mus, dagegen aber jährlich

eine gewiſſe Summe Gelds bekommt. Wenn nun

dieſe zehen Jahre verfloſſen ſind, und der König von

Engelland die beſtimmte Summe auf ein Jahr neus

erdings auszahlen läſt, ſein Bundsgenoſſe aber ſolº

che annimmt; ſo iſt der Vertrag zwar wohl auf ein

Jahr ſtillſchweigend fortgeſezt, aber man kann nicht

ſagen, daß er erneuert ſey; denn was in dieſem

Jahre geſchehen iſt, macht noch keine Verbindlich

keit auf zehen folgende Jahre. Allein wir wollen

annehmen, ein Souverän habe ſich mit einem be

nachbarten Staate verglichen, demſelben eine Mil

lion zu geben, um das Recht zu haben in einem

ſeiner Pläze zehen Jahre lang eine Beſazung zu

halten; iſt nun dieſe Zeit verfloſſen und er giebt,

an ſtatt ſeine Beſazung abziehen zu laſſen, neuerdings

eine Million, ſein Bundsgenoſſe aber nimmt ſie an;

II. Buch. a ſº
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-

ſo iſt der Vertrag in dieſem Falle ſtillſchweigend

erMeUert.

Wenn der Vertrag zu Ende gehet, ſo iſt jed

weder von den Verbundenen vollkommen frey und

kann ſich wie er es für gut befindet in eine Erneu

erung deſſelben einlaſſen oder nicht. Inzwiſchen

mus man geſtehen, daß, wenn man faſt einzig und

allein die Früchte eines Vertrages eingeerndet hat,

und nun, da man deſſen nicht mehr benöthigt zu

ſeyn glaubet und vermerket, daß nun auch die Reihe

an den andern Bundsgenoſſen kommen werde, die

Erneuerung deſſelben ohne gerechte und wichtige

Urſachen abſchlägt, dieſes Betragen nicht ſehr red

lich und der Grosmuth, welche den Souveränen

ſo wohl ſtehet, unanſtändig und von den dankbaren

und freundſchäftlichen Geſinnungen die man einem

alten und getreuen Bundsgenoſſen ſchuldig iſt ſehr

entfernt wäre. Ubrigens ſieht man nur allzu oft,

daß groſe Mächte wenn ſie den Gipfel ihrer Hoheit

erreichet haben diejenigen hintanſezen die ihnen dazu

behülflich waren.

- §. 2oo.

Wie ſich ein Vertrag aufhebet, wenn er

von einem der ºmandie verlezet

wird.

Die Verträge enthalten vollkommene und

wechſelweiſe Verſprechungen. Wenn einer der

-: Ver
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Verbundenen ſeinen Verbindungen nicht nachlebet,

kann ihn der andere ſie zu erfüllen anhalten; Dies

ſes Recht entſtehet aus einem vollkommenen Ver»

ſprechen. Allein wenn er kein anders Mittel hat

als die Waffen, ſeinen Bundsgenoſſen zu Haltung

ſeines Worts zu zwingen; ſo iſt es ihm manch

maln zuträglicher wenn er ſein Wert ebenfals zu

rück ziehet und den Vertrag aufhebet: Und er iſt

hiezu unſtreitig berechtiget, weil er ſich zu nichts an

heiſchig gemacht hat, als unter der Bedingung,

daß ſein Bundsgenoſſe ſeines Orts ebenfals alles

dasjenige erfülle wozu er ſich einverſtanden hat.

Der beleidigte oder lädirte Bundsverwandte hat

daher die Wahl, ob er einen ungetreuen Bunds

genoſſen ſeine Verbindungen zu erfüllen zwingen,

oder den Vertrag für gebrochen anſehen will; da

ähm denn die Klugheit und eine vernünftige Poli

tick zeigen wird, was er zu thun habe.

§. 2O I, -

Die Verlezung des einen Vertrages
hebt nicht zugleich den andern auf.

Wenn aber ſothane Bundsgenoſſen zwey

oder mehrere verſchiedene und nicht von einander

abhangende Bündniſſe mit einander haben; ſo be,

freyet die Verlezung des einen Vertrages den lä,

dirten Theil nicht gleich von der Verbindlichkeit

- Q 2. dis
- -

“ - -
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die er ſich in dem andern aufgebürdet hat: denn

die Verſprechungen ſo in dieſem enthalten, hängen

nicht von denen ab, die jener enthielte. Allein der

beleidigte Theil kann dem der einen Vertrag nicht

nachgelebet, drohen, daß er ſeiner Seits allen an

dern die ſie miteinander hätten, entſagen, und ſeine,

Drohung in die Wirklichkeit ſezen wolle, wofern

ihn jener nicht ſchadlos halten werde. Denn wenn

mir jemand mein Recht nimmt oder verweigert; ſo

kann ich in dem natürlichen Zuſtande, um ihn zu

zwingen mir Gerechtigkeit wiederfahren zu laſſen,

oder um ihn zu ſtraffen, oder mich ſchadlos zu hal

ten, ihm ebenfals einige ſeiner Rechte nehmen, oder

mich derſelben bemächtigen und ſie ihm ſo lange

vorenthalten bis ich vollkommene Genugthuung er

halten habe. Wenn es bis zu Thätlichkeiten kommt

und man zum Gewehre greifet um ſich wegen des

verlezten Vertrages Recht zu ſchaffen, ſo macht

der beleidigte Theil den Anfang damit, daß er ſei

nem Feind alle Rechte abnimmt die er durch ſeine

Verträge erworben hatte: Und wir werden unten,

wenn wir vom Kriege reden werden, ſehen, daß

er es mit Recht thun könne. -
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j.

- §. 2O2. -

Die Verlezung des Vertrages in einem

Articke kann die gänzliche Aufhebung deſſel
- ben in allen andern bewürken.

Einige (*) wollen das was wir oben geſaget

haben, auf die verſchiedenen Artickel eines Vertra

ges ausdehnen, die keine Verhältniß mit dem Ar

tickel haben der verlezt worden iſt; ſie ſagen, man

müſe dieſe verſchiedene Artickel für eben ſo viel be

ſondere zu einer Zeit geſchloſſene Verträge anſehen,

Daher behaupten ſie, wenn einer von den Ver

bundenen einen Artickel des Vertrages nicht erfüllt

habe, ſo ſey der andere nicht gleichberechtiget den

ganzen Vertrag zu brechen; er könne aber ſeiner

Seits entweder das was er in Abſicht auf dieſen

verlezten Artickel verſprochen hat, ebenfals nicht

erfüllen, oder ſeinen Bundsgenoſſen zwingen ſein

Verſprechen zu erfüllen, wo dieſes noch geſchehen

könne, wo aber nicht: ihn zur Schadloshaltung

anhalten; und zu dieſem Ende ſey ihm erlaubt mit

Aufhebung des ganzen Vertrages zu drohen, und

dieſe Drohung, wenn ſie verachtet wird, in die

Wircklichkeit zu ſezen. So iſt unſtreitig das Be

tragen, ſo die Klugheit, die Mäſigung, die Liebe

zum Frieden und die Menſchenliebe den Nationen

Q 3 - ins

. . . "

(*) S. Wolfi Jus Gent. § 432.
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insgemein vorſchreiben; Wer wollte es längnen

und als ein Raſender behaupten: es ſey den Sou

veränen gleich um der geringſten Irrung willen er

laubt einen Bunds-und Freundſchafts- Vertrag zu

brechen, oder wohl gar die Waffen zu ergreifen?

Allein hier iſt die Rede von dem Rechte, nicht aber

von dem Wege den man einſchlagen ſoll um ſich

Recht zu verſchaffen; und ich finde den Grundſaz

auf welchen man dieſen Ausſpruch bauet, durchaus

unzulänglich. Die verſchiedenen Artickel eines und

eben deſſelben Vertrages können keinesweges für

eben ſo viel beſondere und von einander unabhän

gige Verträge angeſehen werden. Obgleich unter

einigen von dieſen Artickeln kein unmittelbahrer Zus

ſammenhang wahrzunehmen iſt, ſo ſind ſie doch alle

durch das gemeinſchäftliche Verhältniß, in welchem

ſie gleichſam als eine Forderung und Gegenforde

rung angeſehen werden, untereinander verbunden.

Der eine Theil würde vielleicht dieſen oder jenea

Artickel niemals eingegangen haben, wenn ihm der

andere nicht einen andern zugeſtanden hätte, wenn

gleich derſelbe ſeinem Innhalte nach mit jenem in

keinem Verhältniſſe ſtehet. Was daher in einem

und eben demſelben Vertrage begriffen iſt, hat alſo

die Kraft und Natur wechſelweiſer Verſprechungen,

wofern nicht eine beſondere Ausnahm gemacht wor

den iſt. Grotius ſagt ſehr wohl: alle *#
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ckel des Vertrages hätten die Kraft der

Bedingungen, deren Nichterfüllung den

ſelben null machet. (*). Hiezu ſagt er noch:

Man füge manchmaln die Clauſel bey,

daß die Verlezuna eines der Artickel des

Vertrages denſelben nicht aufheben,

und keine von den Partheyen um einer,

Ä Beleidigung halber, ihren Ver

indungen entſagen ſolle. Dieſe Vorſicht

iſt ſehr klug und der Sorgfalt ſehr gemäs, womit

die Nationen den Frieden unterhalten, und ihre

Bündniſſe dauerhaft machen ſollen.

§. 203.

Der Vertrag erſtirbt mit einem der

Contrahenten.

So wie ein perſönlicher Vertrag mit dem

Tode des Königes erlöſchet, ſo hebt ſich auch ein

dinglicher Vertrag auf, wenn eine von den verbun

denen Nationen vergehet; das iſt: nicht nur wenn

alle Menſchen woraus ſie beſtehet umkommen, ſon

dern auch wenn ſie, um was für einer Urſache

willen es auch ſeyn mag, die Beſchaffenheit einer

Nation, oder unabhängigen politiſchen Geſellſchaft

verliehrt. Wenn alſo ein Staat aufgerieben und

Q 4 das

(*) Ius B. et P. L.II. C. XV. §. 15. .
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das Vºlk zerſtreuet, oder von einem Eroberer un

ter das Joch gebracht wird, ſo erlöſchen alle Bünd

niſſe, alle Verträge, zugleich mit der öffentlichen

Gewalt, die ſie eingegangen hatte. Hier mus man

aber diejenigen Verträge oder Bündniſſe, die,

weil ſie wechſelweiſe Leiſtungen auflegen, nicht an

ders als durch die Erhaltung der contrahirenden

Mächte beſtehen können, nicht mit ſolchen Con

tracten vermiſchen, wodurch man ein eigenes, voll

kommnes und von aller Leiſtung unabhängiges Recht

erlanget hat. Wenn z. E. eine Nation einem be

nachbarten Fürſten das Recht in einem Fluſſe zu

fiſchen oder in einer Veſtung Beſazung zu halten,

auf ewig abgetretten hätte; ſo würde dieſer Fürſt

ſeines Rechts keinesweges verluſtig werden, wenn

auch gleich die Nation von der er ſolches erhalten

hat, unter fremde Bothmäſigkeit gebracht würde,

oder auf eine andere Art unter ein fremdes Joch

käme. Sein Recht hängt nicht von der Erhal

tung dieſer Nation ab; ſie hatte es veräuſert, und

der ſo es erhalten, hat nichts bekommen als was

ihr gehörte. Gleichergeſtallt werden die Schulden

einer Nation, oder diejenigen, um welcher willen

ein Souverän eine von ſeinen Städten oder Pro

vinzen verpfändet hat, durch die Eroberung kei

nesweges aufgehoben. Der König von Preu

ſen hat, als er Schleſien eroberte und ihm ſol

- * , * ches

-“

-
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ches in dem Breßlauer Frieden abgetretten

wurde, alle Schulden übernommen, um derent

willen dieſe Provinz den Engelländiſchen Kaufleuten

verſezet war. In der That konnte er auch nicht

mehr Rechte überkommen als das Haus Oeſterreich

ſelber beſaß; er konnte Schleſien nicht anders ein

nehmen als wie es ſich in Anſehung ſeiner Rechte

und Bürden in dem Augenblicke befand da er es er

9berte. Wenn man die Schulden eines Landes, ſo

man unter ſeine Bothnäſigkeit bringet, nicht bezah

len wollte, ſo wäre dieſes eben ſo als wenn man

die Glaubiger um das Ihrige bringen wollte, mit

denen man doch keinen Krieg hat,

§. 204.

Von den Bündniſſen eines Staates,

der ſich hernach unter den Schu eines an

dern begeben hat.

Da keine Nation oder kein Staat einen Ver

trag eingehen kann der denen zuwider wäre, in wel

chen er ſchon wirklich mit andern ſtehet (§ 165.)

ſo kann er ſich auch nicht unter den Schuz eines

andern begeben, ohne ſich den Beſtand aller ſeiner

Bündniſſe und Verträge auszubedingen. Denn

die Convention, mittelſt welcher ſich eine Nation

dem Schuze eines andern Souveräns untergiebt,

- iſt ein Vertrag (§ 175.); wenn er nun gleich

- Q 5 die
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/

die Freyheit hat einen ſolchen Vertrag einzugehen

ſo mus er ihn doch ſo eingehen, daß dabey die al

ten Verträge unbeſchadet bleiben. Wir haben (s.

176.) geſehen, wozu ihn die Sorge für ſeine Er

haltung im Nothfalle berechtige.

Die Bündniſſe einer Nation werden daher

nicht aufgehoben, wenn ſie ſich unter den Schuz

einer andern begiebet; wofern dieſelben mit denen

Bedingungen eines ſolchen Schuzvertrages beſtehen

können. Ihre Verbindlichkeiten mit ihren alten

Bundsgenoſſen dauern fort; und dieſe bleiben ebe

nermaſſen verbunden, ſo lange jene nicht auſer

Stande geſezt iſt ihre Verbindungen gegen ſie zu

erfüllen. -

Wenn die Noth ein Volk zwinget ſich unter

den Schuz einer fremden Macht zu begeben, und

ihr allen ihr möglichen Beyſtand gegen und wider

alle, auch ſo gar ſeine Bundsverwandte, zu ver

ſprechen; ſo beſtehen ſeine alten Bündniſſe, in ſo

fern ſie dem neuen Schuzvertrage nicht entgegen

laufen. Ereignet ſich aber der Fall daß ein alter

Bundsgenoſſe mit dem Beſchüzer in einen Krieg

geräth, ſo wird der beſchüzte Staat verbunden ſeyn,

ſich für dieſen leztern zu erklären, als mit dem er

durch engere Bande verbunden iſt, und durch einen

Vertrag, der in der Colliſion alle andere aufhebet.

So
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So hielten ſich die Nepeſinier, als ſie ſich

den Hetruriern zu ergeben gezwungen waren,

für verbunden in der Folge ihren Unterwerfungs

Vertrag oder ihre Capitulation vorzüglich vor dem

Bündniſſe welches ſie mit den Römern hatten, zu

halten; poſtquam deditionis, quam ſocieta

tis fides ſančtior erat, ſagt Titus Livius (*).

§ 205.

Verträge welche mit allerſeitiger Be

willigung aufgehoben werden.

Wie nun endlich die Verträge durch eine ge

meinſame Zuſammenſtimmung der Partheyen errich

tet, alſo können ſie auch durch eine allerſeitige Be

willigung, durch den freyen Willen der Contrahen

ten wiederum aufgehoben werden. Und wenn auch

einem Dritten an Erhaltung des Vertrags etwas

gelegen wäre, wenn er durch ſeine Trennung zu

Schaden käme; ſo können doch diejenigen welche

einander etwas verſprochen haben ſo dieſem Dritten

nüzlich wäre, ſich ſolcher Verbindungen wiederum

wechſelweis entledigen, ohne ihn darum zu befragen

und ohne daß er das Recht habe ſich darwider zu

ſezen, wofern er keinen beſondern Theil an dem

Vertrage hat und ihm nicht unmittelbar etwas ver

ſprochen

(*) Lib. VI C. X.



252 II. 2B. XIV. C. Von andern

ſprochen worden iſt. Zwey Monarchen haben ein

ander verſprochen ihre Kräfte zu Vertheidigung

einer benachbarten Stadt zu vereinigen: dieſe Stadt

genieſt ihrer Hülfe; allein ſie hat kein Recht darauf,

und ſo bald die beeden Monarchen den Vergleich

gegen einander aufheben wollen, wird ſie ſolche

entbehren müſen, ohne ſich darüber beklagen zu dür

fen, weil man ihr nichts verſprochen hatte.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XIV. Lapitel.

Von andern öffentlichen Conventio

nen und ſolchen welche durch die Staats

Bedienten errichtet werden; insbeſon

dere von dem Accorde, lateiniſch ſponſio

genennt, und von den Conventio

nen eines Souveräns mit Pri

vatperſonen.

§ 206.

Von Conventionen ſo von Souveränen

errichtet werden.

DYºº öffentlichen Vergleiche welche man

*-’ Conventionen, Accorde u. ſ. w. nennt, ſind,

"enn ſie unter Souveränen errichtet werden, von
A Ver
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Verträgen blos durch ihren Gegenſtand unterſchie»

den (S. 153.). Alles was wir von der Gültigkeit

der Verträge, von ihrer Vollſtreckung, von ihrer

Aufhebung, von den Verbindlichkeiten und Rech

ten die daraus erwachſen u. a. m, geſagt haben,

läſt ſich insgeſamt auf die verſchiedenen Conventio

nen welche die Souveräne unter ſich errichten kön

nen, anwenden. Verträge, Conventionen, Ac

corde, alles dieſes ſind öffentliche Verbindungen in

Anſehung deren einerley Recht und einerley Regel

gelten. Wir werden hiebey nicht auf verdriesliche

- Wiederhohlungen verfallen. Es würde auch eben

ſo vergeblich ſeyn die verſchiedenen Arten dieſer Con

ventionen ſtückweiſe anzuführen, indem ſie alle

von einerley Natur und nur in Anſehung der Ma

terie unterſchieden ſind, die ihren Gegenſtand aus

machet,

§. 207.

Vondenjenigen welche durch die Staats
Bedienten errichtet werden.

Es giebt aber auch öffentliche Conventionen

die durch Staats- Bediente errichtet werden, ent

weder vermöge eines ausdrücklichen Geheiſes des

Souveräns, oder kraft ihres tragenden Amts, nach

dem Inhalte ihres Auftrags und nachdem es die

-
Bes
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Beſchaffenheit der Sachen die ihnen aufgetragen

ſind, mit ſich bringt oder erfordert.

Staatsbediente heiſen hier öffentliche Perſo

nen, die im Namen und aus Macht und Gewalt

des Souveräns einen Theil der höchſten Gewalt

ausüben: dergleichen ſind die Obrigkeiten, die die

Verwaltung der Gerechtigkeit haben, die Generals

und die Miniſters.

Wenn dergleichen Perſonen auf ausdrückli

ches Geheis des Souveräns, und mit deſſen Voll

macht verſehen, in einem gewiſſen beſondern Falle

eine Convention machen, ſo iſt dieſe Convention

im Namen des Souveräns ſelbſt gemacht, der vew

mittelſt eines Bevollmächtigten oder Anwaldts con

trahirt. Von dieſem Falle haben wir oben gere

sdet (S. 1 56.),

Allein dieſe öffentliche Perſonen haben auch,

kraft ihres Amts oder vermög eines Auftrags, die

Macht in eigner Perſon über öffentliche Angelegen

heiten Conventionen zu errichten, und üben ſie hie

bey das Recht und die Gewalt der Oberherrſchaft

aus, die ſie verordnet hat. Dieſe Macht kommt

ihnen auf zweyerley Art zu: entweder ſie iſt ihnen

mit ausdrücklichen Worten von dem Souverän ge

geben, oder es flieſt ſolche ſchon natürlich aus ihrem

Auftrage, indem die Beſchaffenheit der Angelegen

heiten die dieſe Perſonen zu beſorgen haben erfor

- derk,
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.

daß es in ihrer Macht ſtehe, dergleichen Conventio

nen zu errichten; beſonders in dem Falle wenn ſie

nicht erſt auf den Befehl des Souveräns warten

können. Auf ſolche Art haben der Gouverneur ei

nes Plazes und der General der ſolchen belagert die

Macht eine Capitulation zu errichten. Zu allen

dem, was ſie nach dem Innhalte ihres Auftrags ver

abredet haben, iſt der Staat oder der Souverän,

der ihnen dieſe Macht anvertraut, verbunden.

Weil dieſe Arten der Conventionen vornehmlich im

Kriege ſtatt finden, ſo werden wir davon mit meh

rern in dem III. Buch handeln. /

§. 2o8.

Von Verträgen die von einer öffentlichen

Perſon, ohne Befehl des Souveräns oder

ohne hinlängliche Vollmacht errichtet

werden. -

Wenn eine öffentliche Perſon, ein Geſandter

oder ein General, einen Vertrag oder eine Conven

tion macht, ohne daß er dazu Befehl von ſeinem

Souverän hat, oder vermöge ſeines Amtes dazu

bevollmächtigt iſt und die Schranken ſeines Auftrags

überſchreitet, ſo iſt der Tractat null, weil er ohne

hinlängliche Vollmacht errichtet worden iſt (s. 157.):

er erhält ſeine Gültigkeit nur allein durch die aus

drückliche oder ſtillſchweigende Genehmhaltung des

Sou
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Souveräns. Die ausdrückliche Genehmhaltung iſt

- eine Handlung durch welche der Souverän den Ver

trag gut heiſt und ſich zu deſſen Veſthaltung verbin

det. Die ſtillſchweigende Genehmhaltung wird aus

gewiſſen Handlungen geſchloſſen, die der Souverän

nach aller Vermuthung blos allein zu Folge des

Vertrags thu , und die er nicht thun könnte, wenn

er ſolchen nicht für geſchloſſen und richtig hielte.

Alſo wenn ein Friede durch Miniſters unterzeichnet

iſt, die auch wohl über die Befehle ihrer Souverä

ne gegangen ſind, und der eine von dieſen ſeine Völ

ker auf freundſchaftlichen Fus durch die Länder ſei

nes verſöhnten Feindes ziehen läſt, ſo genehmiget er

dadurch ſtillſchweigends den Friedenstractat. Allein

wenn die Genehmhaltung des Souveräns vorbehal

ten worden iſt, ſo iſt nothwendig, daß die ausdrück

liche Genehmhaltung dazu komme, um dem Tractat

die gehörige Kraft zu geben,

§. 209.

Von dem Accord, der Sponſo genennet

Man heiſt im Lateiniſchen Sponſo einen Ac

cord über Angelegenheiten des Staats, der durch

eine öffentliche Perſon auſer den Gränzen ſeines Auf

trags und ohne Befehl oder Geheis des Souveräns

errichtet wird. Derjenige, der auf ſolche Art für

- - » , einen
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einem Staat tractiret ohne daß er dazu einen Auf

trag hat, verſpricht dadurch, es dahin zu bringen,

daß der Staat oder der Souverän den Accord ge

nehm und für gültig halte, ſonſt würde ſein Ver

ſprechen vergeblich und unkräftig ſeyn. Der Grund

dieſes Aecords beruhet auf beiden Theilen blos allein

in der Hofnung der Genehmhaltung. -

In der römiſchen Hiſtorie finden wir Bey

ſpiele von dergleichen Accorden; Wir wollen uns ein

wenig mit dem ſehr berühmten aufhalten, der bey

Caudinas Furcas geſchloſſen worden; die be

rühmteſten Schriftſteller haben Unterſuchungen dars

über angeſtellt. Die Burgermeiſter T. Veturius

Calvinus und Sp. Poſthumius ſahen ſich mit

der römiſchen Armee in dem engen Päſſe bey Cau

dinas Furcas eingeſchloſſen, ohne Hofnung daraus

zu kommen, ſie machten deswegen mit den Samni

tern einen ſchimpflichen Accord, denen ſie aber dabey

frey heraus ſagten, daß ſie keinen rechten öffentlichen

Tractat (foedus) ohne Befehl des römiſchen Volks,

ohne die Fecialen und ohne die gebräuchlichen heili

gen Ceremonien ſchlieſen könnten. Der Samniti

ſche General begnügte ſich damit daß er von den

Bürgermeiſtern und von den vornehmſten Officieren

der Armee ihr Ehrenwort verlangte und ſich ſechs

hundert Geiſeln geben lies. Er lies der römiſchen

Armee die Waffen abnehmen, ſchickte ſie wieder zu

II. Buch. HR ruck,
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ruck, und lies ſie durch das Joch gehen. Der Rath

wolte den Tractat nicht annehmen; er überlieferte

diejenigen, die ſolchen geſchloſſen hatten den Samni

tern, welche ſie aber nicht annehmen wolten, Rom

aber glaubte ſowohl von aller Verbindung als von

allem Vorwurfe frey zu ſeyn (*). Die Schriftſtel

ler haben über dieſes Verfahren verſchiedene Mei

nungen. Einige behaupten, daß wenn Rom den

Tractat nicht hätte genehm halten wollen, es die

Sachen wieder in den Zuſtand, wie ſolche vor dem

Accord waren, hätte bringen und die ganze Armee

wieder in das Lager bey Caudinas Furcas zurückſchi

cken ſollen: und dies verlangten auch eben die Sam

niter. Ich geſtehe, daß ich nicht gänzlich mit den

Gedanken zufrieden bin, die ich über dieſe Sache

auch bey ſolchen Schriftſtellern finde, deren Vor

züge ich ſonſt vollkommen erkenne. Wir wollen ei

nen Verſuch thun, und uns ihre Einſichten zu Nu

ze machen um dieſe Materie in ein neues Licht zu

ſezen.

§. 2 Io.

Der Staat iſt an einen ſolchen Accord

nicht gebunden.

Es kommen hiebey zwey Fragen vor 1) zu

was iſt derjenige verbunden der den Accord geſchloſ

ſen

C“) Tit. Läu, im Anfange des IX. Capitels.
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ſen Sponſor) wenn der Staat ſolchen mißbilliget ?

2) Zu was iſt der Staat ſelbſt verbunden? Vor

allen Dingen müſen wir mit dem Grotius (*) be

merken, daß der Staat an einen Accord von ſolcher

Art nicht gebunden ſey. Dies erhellet ſelbſt aus der

Erklärung des Accords der Sponſio genennet wird.

Der Staat hat keinen Befehl ſolchen zu ſchlieſen

und keine Macht dazu gegeben; weder durch ein

ausdrückliches Geheis, oder durch Vollmachten;

noch ſtillſchweigend durch eine natürliche und noth

wendige Folge der Gewalt die demjenigen anvertrauer

worden, der den Accord gemacht hat (Sponſori).

Ein General hat wohl kraft der Stelle, die er be

kleidet die Macht in vorkommenden Fällen beſondere

Conventionen, Vergleiche die ihn, ſeine Soldaten

und Kriegsvorfallenheiten betreffen, zu machen;

aber er hat nicht die Macht einen Friedenstractas

zu ſchlieſen. Er kann ſich und die Soldaten die uns

ter ſeinem Befehle ſind zu etwas verbinden, bey

allen Vorfällen wo es ſein Amt erfordert, daß er die

Macht zu tractiren habe; allein er kann den Staat

zu keinen Sachen verbinden, die über die Schranken

ſeines Auftrags gehen.

(*) J. B. & P. Lib. II. C. XV. § XVI.

R 1. §, 211«
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§. 2 II.

Wozu der Promittent verbunden iſt,

wenn der Accord verworfen wird.

Wir wollen nunmehr ſehen, wozu der Pro

mittent (Sponſor) verbunden iſt, wenn der Staat

den Accord verwirft. Man mus hiebey nicht nach

dem urtheilen, was in dem natürlichen Rechte zwi

ſchen Privatperſonen ſtatt findet; die Natur der

Sachen und die Beſchaffenheit der Contrahenten

machen hier nothwendig einen Unterſchied. Unter

Privatperſonen iſt es richtig, daß derjenige, der im

Namen eines andern etwas ſchlechthin und unbe

dingt verſpricht, ohne dazu einen Auftrag zu haben,

woferne ſolches verworfen wird, verbunden iſt ſelbſt

dasjenige zu erfüllen was er verſprochen hat oder ein

Aequivalent zu geben, oder die Sachen wieder in ih

ren erſten Stand zu ſezen, oder endlich denjenigen

völlig ſchadlos zu halten, mit dem er tractirt hat,

nachdem nemlich die verſchiedenen Umſtände eines

oder das andere erfordern: ſein Verſprechen (Spon

ſio) kann auf keine andere Art verſtanden werden.

Allein mit einer öffentlichen Perſon die ohne Befehl

und ohne Vollmacht im Namen ihres Souveräns

etwas verſpricht, hat es eine ganz andere Beſchaf

fenheit. Es kommt hier auf Sachen an die weit

über ſeine Gewalt und über alle ſeine Kräfte gehen,

auf

=--- 4.
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auf Sachen die er nicht ſelbſt ins Werk richten noch

andern verrichten laſſen kann, und für die er weder

ein hinlängliches Aequivalent noch Schadloshaltung

anzubieten vermag: er hat nicht einmal die Frey

heit dem Feinde dasjenige zu geben, was er ver

ſprochen hat, ohne wenn er dazu bevollmächtiget iſt:

endlich ſteht es nicht mehr in ſeiner Gewalt die Sa

chen wieder in ihren alten Stand zu ſezen. Der

jenige der mit ihm tractirt, darf ſich auf dergleichen

Sachen keine Hofnung machen. Wenn der Pro

mittent ihn betrogen, und vorgegeben hat, daß er

dazu hinlänglich bevollmächtiget ſey, ſo hat er das

Recht ihn zu ſtraffen. Wenn aber, wie die römi

ſchen Burgermeiſter bey Caudinas Furcas, der Pro

mittent aufrichtig gehandelt und ſelbſt zum voraus

geſagt hat, daß er nicht im Stande ſey, den Staat

an einen Tractat zu binden, ſo kann man weiter

nichts vermuthen, als daß die andere Parthey gute

willig die Gefahr auf ſich genommen, einen Tractat

zu ſchlieſen, der ungültig werden kann, wenn er nicht

genehm gehalten wird, und daß man dabey gehoft,

daß der Souverän aus Achtung für denjenigen der

etwas verſprochen hat und in Anſehung der Geiſel,

wenn ſolche gegeben worden, bewogen werden möch

te, das geſchloſſene genehm zu halten. Wenn der

Erfolg dieſe Hofnungen nicht erfüllet, ſo mus man

der eigenen Unvorſichtigkeit die Schuld geben. Ä
R 3 übé,
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übereiltes Verlangen auf vortheilhafte Bedingungen

Frieden zu haben, der Reiz einiger gegenwärtiger

Vortheile, können allein die Urſache geweſen ſeyn,

daß man einenſo voreiligen Accord geſchloſſen. Dies

bemerkte der Burgermeiſter Poſthumius ſelbſt

bey ſeiner Ruckkehr nach Rom gar wohl. Man

ſehe die Rede die ihm Titus Livius in dem Ra

the halten läſt: „Eure Generale, ſagte er, ſowohl

als die feindlichen ſolten ihre Köpfe hergeben:

Wir, weil wir uns unvorſichtiger Weiſe in einen

„ſchlimmen Handel eingelaſſen haben; jene aber,

, weil ſie ſich einen Sieg, welchen ihnen die Be

ſchaffenheit des Ortsverſprochen habenausdenHän

den nehmen laſſen, ſich bey ihren Vortheilen nicht ſi

cher hielten, und eileten, es koſte was es wolle,

Leute zu entwafnen die ihnen beſtändig furchtbar

waren, ſo lange ſie die Waffen in der Hand hat,

u, ten. Warum hielten ſie uns nicht länger in un

,,ſerm Lager eingeſchloſſen? Warum ſchickten ſie

nicht nach Rom, um daſelbſt mit dem Rath und dem

Volk ſicher über einen Frieden zu traetiren,

Es iſt offenbahr daß die Samniter mit der

Hofnung zufrieden waren, daß die Angelobungen

der Burgermeiſter und der fürnehmſten Offieiere,

und das Verlangen ſechs hundert Ritter welche zu

Geiſeln waren gelaſſen worden zu retten, die Römer

bewegen würde den Accord zu genehmigen; indem

ſie
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ſie gedachten, es möge auch geſchehen was da wolle,

ſo hätten ſie doch allemal ſechs hundert Geiſel nebſt

den Waffen und der Geräthſchaft der Armee, und

die eitle oder von wegen ihrer Folgen vielmehr be

trübte Ehre ſie unter das Joch gebracht zu haben.

Wozu waren denn nun die Bürgermeiſter und

alle Promittenten (Sponſores) gehalten? Sie fäl

leten ſich ſelbſt das Urtheil, daß ſie denen Samni

tern ausgeliefert werden ſollten. Es iſt dieſes eben

keine natürliche Folge des Accords (Sponſionis);

und nach dem was wir eben angemerkethaben, ſcheint

nicht, daß der Promittent, da er ſo etwas verſpro

chen hat, davon der Accepkant wohl wuſte daß es

nicht in ſeinem Vermögen ſtünde, verbunden ſey

ſich ſelbſt wiederum gleichſam zur Schadloshaltung

zu ſtellen, wenn ſeine Handlung nicht genehmiget

werden ſollte. Weil er ſich aber, wenn es anders

kraft ſeiner Vollmacht oder ſeines Auftrages geſche

hen darf, ausdrücklich hiezu verbinden kann; ſo hat

te die Gewohnheit damaliger Zeiten daraus ver

muthlich eine ſtillſchweigende Clauſel des Accords

gemacht, weil die Römer alle Sponſores, d. i. alle

die ſo das Gelübde gethan hatten, auslieferten. Es

war dieſes eine Maxime ihres Fecialrechts (*).

R 4. Wenn

(*) Ich habe ſchon in der Vorrede zu dieſem Werke

geſagt, daß das Secialrecht der Römer ihr

Kriegs«
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Wenn der Sponſor nicht ausdrücklich verſpro

chen hat ſich wieder zu ſtellen, und ihm ein ſolches

nicht durch die eingeführte Gewohnheit aufgeleget

wird; ſo beſtehet alles wozu ihn ſein gegebenes Wort

zu verbinden ſcheinet, darinn, daß er alles was er

thun kann getreulich thue, um den Souverän zu be

wegen das was er verſprochen hat zu genehmigen;

Und dieſes hat auch keinen Anſtand, wofern der

Tractat nur einigermaſſen billig, dem Staate vor

theilhaft oder erträglich iſt, in Betracht des Unglü

ckes gegen welches er ihn verwahret hat. Wollte

man ſich aber vornehmen, den Staat mittelſt eines

Vertrages eines beträchtlichen Verluſts zu überhe

ben, deſſen Nichtgenehmigung man dem Souverän

bald ſelbſt anrathen wollte, ohne darauf zu ſehen ob

er erträglich wäre oder nicht, ſondern blos aus dem

Grunde, daß er ohne gehörige Vollmacht eingegan

gen worden ſey; ſo wäre dieſes unſtreitig ein be

trügliches Verfahren, und ein ſchändlicher Miß

. . . " brauch

Kriegsrecht war. Das Collegium der Secialen

wurde über die Urſachen um welcher willen

man mit Rechte einen Krieg anfangen könnte,

zu Rathe gezogen und über andere Fragen die

dabey aufgeworfen werden konnten. Es hatte

auch die bey Erklärung eines Krieges und Schlie

ſung eines Friedens erforderlichen Ceremonien

zu beſorgen, wie man denn auch die Fecialen

bey allen öffentlichen Verträgen zu Rathe zog

und ſich ihrer bediente.
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brauch der Treue der Verträge. Was ſoll nun aber

der Generalthun, der um ſein Kriegsheer zu retten,

genöthiger war, einen dem Staate nachtheiligen

oder ſchändlichen Vertrag einzugehen? Soll er dem

Souverän rathen ihn zu genehmigen? Er ſoll es das

bey bewenden laſſen, daß er die Beweggründe ſeines

Verhaltens vorſtellig machet, und die Nothwendig

keit die ihn zu Schlieſung eines ſolchen Tractats ge

zwungen hat; er ſoll wie Poſthumius vorſtel

len, daß er um des gemeinen Beſtens willen gern

leiden wolle, daß man ſeine Handlung mißbillige

und ihn ausliefere, Wenn ſich der Feind hinter

gangen ſiehet, ſo iſt ſeine eigene Thorheit Schuld

daran. War denn der General ſchuldig ihm zu ſa

gen, daß ſeine Verſprechungen allem Anſehen nach

nicht genehmiget werden würden? Das hieſe zu viel

verlanger. Es iſt genug wenn er ihm nichts weis

zu machen ſuchet, und ſich keiner gröſern Macht

rühmet als er in der That hat, und wenn er ſich blos,

ſeine Vorſchläge zu Nuze zu machen ſuchet, ohne ihn

durch betrügeriſche Hofnungen zu Unterhandlungen

zu verleiten; Auſerdem mag der Feind auf ſeine

Sicherſtellung bedacht ſeyn, Wenn er es nicht thut,

warum ſollte man ſich ſeine Unvorſichtigkeit nicht als

eine Gunſt des Glückes zu Nuze machen? ,,Dieſes

hat unſere Armee gerettet, ſagt Poſthumius,

nachdem es dieſelbe in Gefahr geſezt hat. Das

R 5 Glück

A

A
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,, Glück hat die Feinde betäubet, und ſeine Vor

,,theile waren für ihn nur ein ſchöner Traum.

Wenn die Samniter das römiſche Kriegsheer

und deſſen Generals nur zu ſolchen Dingen hätten

anheiſchig machen wollen, die kraft ihres Standes

und Amtes in ihrem Vermögen geweſen wären:

wenn ſie ſolche genöthiget hätten ſich zu Kriegsge

fangenen zu ergeben, oder ſie, wofern ſie ſie nicht

alle hätten behalten können, auf ihr Wort binnen

etlichen Jahren nicht wider ſie zu dienen wenn man

zu Rom den Frieden nicht zu genehmigen beliebte,

heimgeſchickt hätten; ſo wäre der Accord gültig ge

weſen, weil er mit hinlänglicher Vollmacht geſchloſs

ſen worden wäre: Die ganze Armee wäre daran ge

bunden geweſen; denn bey ſolchen Gelegenheiten und

auf eine ſolche Art müſen Soldaten und ihre Offi

iere allerdings contrahiren können. Es ſind dieſes

Ä ober Ubergabsvergleiche, von denen

wir in der Abhandlung vom Kriege reden werden.

Wenn der Promittent eine billige und anſtän

dige Convention getroffen hat, die ſo beſchaffen iſt,

daß es in ſeinem Vermögen ſtehet, denjenigen mit

welchem er tractirt hat, ſchadlos zu halten, im Falle

die Convention verworfen werden ſollte; ſo wird

vermuthet er habe ſich zu dieſer Entſchädigung ver

bunden, und er mus ſie ins Werk ſezen um ſein

Wort zu erfüllen, wie es Fabius Maximus

in
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in dem von dem Grotio angeführten Beyſpiele

gethan hat. (*) Allein es giebt Fälle, wo ihm

der Souverän verbieten kann, dergleichen zu thun

und dem Feinde des Staats etwas zu geben.

-- - §. 212.

Zu was der Souverän gehalten iſt.

Wir haben gezeigt daß der Staat durch einen

Accord, der ohne ſeinen Befehl und ohne von ihm

ertheilte Vollmacht geſchloſſen worden iſt, zu nichts

verbunden werden könne. Allein iſt er denn zu gar

nichts verbunden? Dieſes haben wir noch zu unter

ſuchen. Wenn alles noch in ſeinem vorigen Stan

de iſt, ſo kann der Staat oder der Souverän den

Vertrag ſchlechterdings verwerffen, und dieſer fällt

dadurch völlig über den Haufen, und iſt gleichſam

nicht geſchehen. Allein der Souverän mus ſeinen

Willen, ſobald ihm der Vertrag bekannt wird,

am Tage legen; nicht eben, als ob ſein bloſes

Stillſchweigen dem Tractat die Kraft geben könnte,
der

(*) Lib. II. C. XV. §. 16. zu Ende: Als Sabius

Marimus mit den Feinden einen Accord ge

troffen hatte, den der Rath verwarf, verkaufte

er ein Landgut aus welchem er 2ooooo. Se

ſtertien löſete um ſein Wort auslöſen zu können.

Es muſten nemlich die Kriegsgefangenen

ranzionirt werden, Aur. Victor de viris

Illust. Plutarch Leben des Sabius Marimus.
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/

der ohne ſeine Genehmhaltung allerdings keine ha

ben kann; ſondern weil es treulos gehandelt wäre,

wenn man dem andern Theil Zeit gäbe, ſeines Orts

einen Accord zu erfüllen, den man nicht genehmi

gen will.

- Wenn kraft eines ſolchen Accords ſchon et

was geſchehen iſt: wenn der Theil der mit dem

Sponſor tractirt hat, ſeiner Seits ſeine Verbin

dungen ganz oder zum Theit erfüllet hat, ſoll man

ihn ſchadlos halten oder alles wiederum in ſeinen

vorigen Stand ſezen, wenn man den Vertrag nicht

annimmt oder iſt es erlaubt zu eben der Zeit da

man ihn nicht genehmhalten will, die Früchte davon

einzuernden? Man mus hier die Natur der Dinge

die ſchon in Erfüllung geſezt worden und die Be

ſchaffenheit der Vortheife welche dem Staate da

durch zugewachſen ſind, wohl von einander unter

ſcheiden. Derjenige der, wenn er mit einer öffent

lichen aber mit genugſamer Vollmacht nicht verſe

henen Perſon tractire hat, ſeines Orts ſogleich den

Accord erfüllet, ohne die Genehmhaltung zu erwar

ten, begehet eine ungemein groſe. Unklugheit, und

einen Fehler, zu welchem ihn der Staat, mit wel

chem er contrahirt zu haben glaubet, nicht verleitet

hat. Wenn er etwas von dem Seinigen gegeben

hat, ſo kann man es nicht behalten und alſo von

ſeiner Thorheit Nuzen ziehen; wenn alſo ein

- - Staat
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Staat mit dem feindlichen Generale Frieden ge

macht zu haben glaubet, und dieſemnach einen ſei

ner Pläze geräumet, oder eine Summe Geldes

bezahlt hat; ſo mus der Souverän dieſes Generals

unſtreitig wieder hergeben was er bekommen hat,

wenn er den Accord nicht genehmigen will. Sonſt

wäre es eben ſo viel als wenn er ſich mit dem Gu

te eines andern bereichern und ſolches ohne Titel

behalten wollte. -

Allein, wenn durch dieſen Accord dem Staate

nichts gegeben worden iſt was er nicht ſchon zuvor

hatte: wenn, wie in dem bey Candinas Fur

cas, der ganze Vortheil darinn beſtehet, daß der

ſelbe aus einer Gefahr geriſſen oder für einem Ver

luſt verwahret worden; ſo iſt dieſes ein Geſchenk

des Glückes, ſo man ſich ohne Bedenken zu Nuze

machen darf. Wer ſollte Anſtand nehmen, wenn

er durch die Thorheit des Feindes gerettet werden

kann ? Und wer wird ſich verbunden erachten dieſen

Feind eines Vortheils wegen ſchadlos zu halten,

den er aus den Händen gelaſſen hat, wenn man

ihn nicht dazu betrüglich verleitet hat? Die Sam

niter verlangten, die Römer ſollten, wenn ſie den

von ihren Bürgermeiſtern getroffenen Vertrag nicht

genehmigen wollten, das Kriegsheer wieder nach

Furcas Caudinas zurück ſchicken und alles in

ſeinen vorigen Stand ſezen: Zwey Tribuni plebis,

ſ
welche
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welche zugleich mit ſponſores geweſen waren, be

haupteten, um nicht ausgeliefert zu werden, das

nemliche, und verſchiedene Schriftſteller ſind ihrer

Meinung. Wie ! die Samniter wollen ſich der

Umſtände bedienen, um den Römern Geſeze vorzu

ſchreiben, und einen ſchändlichen Vergleich von ih

nen zu erzwingen: ſie ſind ſo ungeſcheid, daß ſie

ſich mit den Bürgermeiſtern in Unterhandlungen

einlaſſen, die ihnen ſelbſt die "Erklärung thun, daß

ſie keine Macht hätten im Namen des Staats zu

contrahiren: ſie laſſen die römiſche Armee entwi

ſchen, nachdem ſie ſolche aufs äuſerſte beſchimpft ha

ben, und die Römer ſollten ſich die Narrheit eines

ſo wenig grosmüthigen Feindes nicht zu Nuze ma

chen? Sie hätten entweder einen ſchändlichen Ver

trag genehmigen, oder dem Feinde Vortheile wie

derum in die Hände geben müſen, die ihm die Lage

des Orts ertheilte, und die er lediglich durch ſeine

eigene Schuld verlohren hatte. Auf was für ei

nen Grundſaz will man ein ſolches Urtheil bauen ?

Hatte Rom den Samnitern etwas verſprochen?

Hatte es ſie verleitet, ſein Heer ziehen zu laſſen,

und unterdeſſen die Genehmhaltung des durch die

Bürgermeiſter getroffenen Accords zu erwarten?

Wenn es durch dieſen Vergleich etwas erhalten

hätte, ſo wäre es, wenn es den Vertrag für null

erklähret, verbunden geweſen, daſſelbe, wie wir

ſchon
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ſchon geſagt haben, wieder heraus zu geben, weil

es ſolches ohne Titel beſeſſen hätte; Allein ſo hat

te es an der That ſeiner Feinde, an ihren groben

Fehlern keinen Theil, und war ſo wohl befugt ſich

ſolche zu Nuze zu machen, als man ſich im Kriege

alle Verſehen ungeſchickter Generale zu Nuze ma

chen kann. Wir wollen annehmen, daß ein Er

oberer, nachdem er mit Miniſtern einen Vergleich

getroffen, deſſen Genehmigung ſich dieſe von Sei

ten ihres Herrn ausdrücklich vorbehalten haben, die

Unklugheit beginge, alle ſeine Eroberungen fahren

zu laſſen, ohne die Genehmigung zu erwarten;

ſollte man verbunden ſeyn ihn gutherzig wieder her

bey zu rufen, und wieder in den Beſiz ſezen, im

Falle der Vertrag nicht genehmiget würde? Ich

bin inzwiſchen gar nicht in Abrede und geſtehe gern,

daß wenn der Feind eine ganze Armee auf Treu

und Glauben eines mit einem Generale geſchloſſenen

Accords, der ein bloſer Sponſor und mit keiner

hinreichenden Vollmacht verſehen war, hat entwi

ſchen laſſen: ich geſtehe, ſage ich, daß wenn der

Feind grosmüthig verfahren hat, wenn er ſich ſei»

ner Vortheile nicht dazu bedient, ſchändliche oder

allzuharte Bedingungen vorzuſchreiben; ſo will die

Billigkeit, daß der Staat den Accord entweder

genehmige, oder einen neuen Tractat auf billige

und annehmliche Bedingungen mache, und in ſei

* - Mß!

-
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nen Anſprüchen, ſo viel es das gemeine Beſte im

mer erlauben mag, nachgebe. Denn ſelbſt an

einem Feinde mus die Grosmuth und ein edles

Zutrauen nicht gemißbrauchet werden. Puffen

dorf findet in dem bey Furcas Caudinas ge

troffenen Vertrage nichts hartes oder unerträgli

ches (*). Dieſer Gelehrte ſcheint ſich aus der

Schande und Beſchimpfung die daher auf die ganze

Republick gefallen wäre, nicht viel zu machen. Er

hat die Politick der Römer nicht völlig eingeſehen,

die auch in den gröſten Unfällen keinen ſchändli

chen Vertrag eingehen oder als Uberwundene Frie

den machen wollten. Eine ſehr erhabene Staats

klugheit, der Rom ſeine ganze Gröſe zu danken

hatte. -

Laſſet uns zulezte noch bemerken, däß wenn

Staatsbediente, ohne Befehl und Vollmacht, einen

billigen und anſtändigen Vertrag geſchloſſen haben,

um den Staat aus einer bevorſtehenden Gefahr zu

reiſen; ſo würde der Souverän, der wenn er ſich

von der Gefahr befreyet ſiehet, den Tractat nicht

genehmigen wollte, nicht weil er ihn ſchädlich fände,

ſondern blos das, wodurch er ſich loskaufen müſte

zu erſpahren, unſtreitig wider die Regeln der Ehre

und Billigkeit handeln. Hier könnte die Marime:

Summum IusSumma injuria angewendet werden.

- Wir

Co . N. st G. Lb. vu. csp. 1x. 5. 2.
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W Wir wollen dem aus der römiſchen Hiſtorie

angeführten Beyſpiele, noch ein merkwürdiges aus

der neuern Geſchichte beyfügen. Die Schweizer

waren über Frankreich misvergnügt, verbanden ſich

mit dem Kaiſer gegen Ludwig XII. und thaten

im Jahre 15 13. einen Einfall in Burgund, wo

rauf ſie Dijon belagerten. : La Tremouille

der darinn commandirte befürchtete ſich nicht retten

zu können, tratt mit den Schweizern in Unterhand

lungen und ſchlos, ohne einen königlichen Verhals

tungsbefehl zu erwarten, einen Accord, krafft deſ

ſen der König von Frankreich auf ſeine Anſprüche

auf das Herzogthum Meiland Verzicht thun, und

an die Schweizer in gewiſſen Terminen die Summe

von ſechsmalhunderttauſend Thalern auszahlen ſoll,

te; Die Schweizer hingegen verbanden ſich zu

nichts als wieder heim zu ziehen, ſo daß es ihnen

frey ſtunde Frankreich, wenn es ihnen beliebte vom

neuen anzugreifen. Sie nahmen Geiſel und zo

gen ab. -

Der König war mit dem Vertrage ſehr übel

zufrieden, und ob er ihm wohl Dijon erhalten,

und das Königreich gegen eine groſe Gefahr ver

wahret hatte, wollte er ihn doch nicht genehm hals

ten (*). Unſtreitig hat La Tremouille die ſei

II. Buch. S Retºß

(*) Guichardin Hit. de la Confederat helvetique
par Mr. de Watteville Part II, P. 185. et ſuive

*
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nem Amte zukommende Gewalk übertretten, insbe

ſondere da er verſprach, daß der König auf das

Herzogthum Meiland Verzicht thun ſollte. Und

aller Wahrſcheinlichkeit nach dachte er dabey auf

nichts als wie er den Feind entfernen wollte, wel

scher viel leichter in Unterhandlungen zu hintergehen

Sals mit den Waffen zu überwinden war. Ludwig

war nicht ſchuldig einen Vertrag zu genehmigen

sund zu vollziehen der ohne ſeinen Befehl und er

rheilte Vollmacht war errichtet worden; und wenn

die Schweizer betrogen wurden, ſo hatten ſie es

Niemand als ihrer eigenen Unklugheit zuzuſchreiben.

"Da es aber offenbahr zu Tage lieget, daß La

Tremouille nicht redlich mit ihnen gehandelt ha

be, weil er mit den Geiſeln einen Betrug ſpielte,

und ſtatt vier Perſonen vom Stande ſo viel Leute

von der geringſten Gattung hergab; (*) ſo hätten

die Schweizer eine gerechte Urſache gehabt nicht

Frieden zu machen, wofern ihnen nicht wegen die

ſer Treuloſigkeit Genugthuung geſchehen wäre, es

ſey nun mittelſt Auslieferung deſſen der ſie began

gen hatte, oder auf irgend eine andere Art.
-- . . . . . . . .

(o Man ſehe das eben angeführte Werk des Herrnvon Watteville P. gs e . . ." H

1 - -

- -
- *
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§ 213.

Vonprivat-Contracten des Souveräns.

Die Verſprechungen, Conventionen und alle

privat - Contracte des Souveräns ſind natürlicher

Weiſe eben denſelben Regeln unterworffen als der

Privatperſonen ihre. Wenn ſich hierüber Serei,

tigkeiten erheben, ſo iſt es dem Wohlſtand, den

zärtlichen Geſinnungen, die beſonders bey einem

Souverän hervorleuchten müſen, und der Gerechtig

keits-Liebe deſſelben gemäs, ſolche durch die Gerichte

des Staats entſcheiden zu laſſen. Und dieſes ge

ſchieht auch in allen geſitteten und nach Geſezenre,

gierten Ländern. -

S. 214.

VonſolchenÄamen des Staats
mit Privatperſonen eingehet.

Diejenigen Conventionen und Contracte,

die der Souverän mit fremden Privatperſonen

als Souverän und im Namen des Staats eingehet,

gehören unter die nemlichen Regeln welche wir in

Anſehung der öffentlichen Verträge gegeben haben.

Und in der That iſt auch, wenn ein Souverän

ÄLeuten contrahirt, die weder ihm noch dem

Staate unterworffen ſind, es ſey nun eine Privat

- S 2 perſon
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* -

perſon, oder eine Nation oder auch ein Souverän,

gar kein Unterſchied in den Rechten vorhanden.

Wenn der Privatmann, mit dem der Souverän

contrahirt, ſein Unterthan iſt, ſo gilt das nem

liche; allein in der Art die Streitigkeiten zu ent

ſcheiden, zu welchen der Contract Anlaß geben

kann, iſt ein Unterſchied. Dieſer Privatmann

mus, da er ein Unterthan des Staats iſt, ſein An

bringen denen zu Verweſung der Gerechtigkeit nie

- dergeſezten Gerichten unterwerffen. Die Gelehrten

fügen noch hinzu, der Souverän könne dergleichen

Contracte, wenn ſie dem gemeinen Beſten zuwider

wären, wieder aufheben. Dieſes iſt ganz richtig;

allein es geſchieht nicht darum als ob dergleichen

Contracte von beſonderer Beſchaffenheit wären,

ſondern entweder aus dem nemlichen Grunde, der

ſelbſt einen öffentlichen Vertrag ungültig machet,

wenn er dem StaateÄ dem gemeinen

Beſten entgegen iſt; oder kraft des Ober - Ei

genthums“welches den Souverän berechtiget

über die Güter der Bürger zum Beſten des gemei

'nen Weſens zu disponiren. Ubrigens reden wir

hier von einem uneingeſchränkten Souverän. Aus

der Verfaſſung eines jeden Staatsmus erſehen

werden, wer die Perſonen ſind denen es zukommt,

und wer die Gewalt hat, im Namen des Staats

" : “ zu
rº. - * -
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zü contrahiren, die höchſte Gewalt auszuüben,

und zu beſtimmen was das gemeine Beſte erfordere.
-

§.215. -

Sie verbinden die Nation und die

. Thronfolger.

So bald eine rechtmäſige Gewalt im Na

men des Staats contrahiret, macht ſie die Nation

ſelbſt, und folglich alle künftige Vorſteher der Ge

ſellſchaft verbindlich. Wenn denn alſo ein Fürſt

die Macht hat im Namen des Staats zu contra

hiren, ſo verbindet er alle ſeine Nachfolger, und

dieſe ſind nicht weniger als er gehalten ſeine Ver

bindungen zu erfüllen.

§. 216. - -

Von den Schulden des Souveräns und

des Staats.

Der Vorſteher des Staatskann ſeine Privat

Angelegenheiten und beſondere Schulden haben;

Seine eigenthümlichen Güter ſind allein für derglei

dhen Schulden verhaft. Allein die zum Dienſte

des Staats aufgenommenen Gelder, die bey Ver

waltung der öffentlichen Angelegenheiten angewach

ſenen Schulden ſind Contracte ſtrengen Rechtens,

und für den Staat und die ganze Nation verbinde

gift S 3 lich.

-
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lich. Nichts kann ſie von Bezahlung dieſer Schul

den loszehlen. So bald ſie von einer rechtmäſs

gen Gewalt gemacht worden ſind, ſo iſt das Recht

des Glaubigers unumſtöslich. Das entlehnte Geld

mag nun zum Nuzen des Staats verwendet oder

mit thörigten Ausgaben zerſplittert worden ſeyn;

ſo gehet dieſes den der es geliehen hat, nichts an.

Er hat ſein Gut der Nation anvertrauet: dieſe

mus es ihm wieder erſtatten; und denn iſt es frey

lich ſchlimm für ſie, wenn ſie die Beſorgung ihrer

Angelegenheiten böſen Händen anvertrauet hat.

Inzwiſchen hat dieſe Marime ihre Schranken,

die ſelbſt in der Natur der Sache ihren Grund haa

ben. Der Souverän hat überhaupt nur die Macht

den Staats - Cörper durch diejenigen Schulden zu

verbinden, die er zum Beſten der Nation machet,

um im Stande zu ſeyn den Bedürfniſſen derſelben

abzuhelffen. Wenn er nun uneingeſchränkt iſt, ſo

mus er in allen nur im geringſten zweifelhafften

Fällen wohl überlegen was dem Beſten und der

Wohlfarth des Staats zuträglich ſey. Wenn er

aber ohne Noth unermeßliche Schulden häufete,

die vermögend wären die Nation auf immer ins

Verderben zu ſtürzen; ſo wäre nun kein Zweifel,

der Souverän würde offenbahr widerrechtlich handeln,

und diejenigen welche ihm geliehen hätten, würden

ihr Geld übel angelegt haben. Niemand kann ver

muthen
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ſ

muthen daß ſich eine Nation unterworffen habe,

um ſich durch den Eigenſinn und tolle Verſchwen

dung ihres Vorſtehers durchaus ruiniren zu laſſen. :

Da die Schulden einer Nation nicht anders

als mittelſt der Steuern und Auflagen bezahlt wer

den können; ſo hat der Vorſteher, der Souverän,

dem die Erhebung der Taren und Steuern und das

Recht ſolche aus eigener Macht und Gewalt auszu

ſchreiben, nicht übergeben iſt, ebenermaſſen nicht

das Recht Schulden für den Staat zu machen, und

ſolchen zu deren Bezahlung zu verbinden. So hat

der König von Engelland, der das Recht hat Krieg

und Frieden zu machen, nicht das Recht ohne Zuz

ziehung des Parlaments Nationalſchulden zu mas

dhen; weil er auch ohne daſſelbe keine Gelder von

dem Volke erheben darf. - . "

§ 217.

Von den Schenkungen des Souveräns,

- Mit den Schenkungen des Souveräns ver

hält es ſich nicht ſowie mit ſeinen Schulden. Wenn

ein Souverän ohne Noth und zu einem ungeſchick.

ten Gebrauche Gelder aufgenommen hat; ſo hat der

Gläubiger ſein Vermögen dem Staate anvertrauet;

es iſt daher billig daß es ihm der Staat wieder er

ſeze, wenn jener nur mit einigem Grunde hat ver

muthen können, er leihe es dem Staate... Allein

- * - S 4 WLUM
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*

wenn der Souverän die Güter des Staats, ein Dos

mängut, ein beträchtliches Lehen weggiebet; ſo iſt

er nicht anders dazu berechtiget, als in Abſicht auf

das Beſte des Staats, um der dem Staate gelei

ſteten Dienſte, oder einer andern vernünftigen und

die Nation anregenden Urſache willen: Wenn er

es ohne Grund, ohne eine rechtmäſige Urſache ge

than hat, ſo hat er es ohne Macht gethan. Der

Nachfolger oder der Staat kann eine ſolche Schen

kung allemal widerruffen: und dem der etwas ge

ſchenkt bekommen hat, geſchieht dadurch kein Un

recht, weil nichts von dem Seinigen dazu gekom

men iſt. Was wir hier ſagen findet bey allen Sou

veränen ſtatt, denen die Geſeze nicht ausdrücklich

Macht und Gewalt ertheilen über die Güter des

Staats zu diſponiren: eine ſo gefährliche Gewalt

aber wird niemaln vermuthet. -

Die aus bloſer Freygebigkeit des Souveräns

ertheilten Immunitäten und Befreyungen, ſind eine

Art von Schenkung, und können auf gleiche Weiſe

widerrufen werden, insbeſondere wennſie dem Staa

te zum Nachtheil gereichen. Allein der Souverän

kann ſie nicht aus bloſer Macht und Gewalt wider

ruffen, wenn er kein uneingeſchränkter Souverän iſt;

und ſelbſt in dieſem Falle mus er ſich ſeiner Macht

mäſig und mit einer gleichen Klugheit und Billigkeit

bedienen. Die in der Abſicht ertheilten Immuni

- - - täten,
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täten, daß von der andern Seite wiederum etwas

gethan werde, haben gleichſam die Natur beſchwer

licher Contracte, und können nur im Falle eines,

Mißbrauches, oder wenn ſie dem Beſten des Staats

nachtheilig ſind, widerruffen werden. Und wenn

man ſie aus dem leztern Grunde aufhebet, müſen

diejenigen ſo ſie vorhin genoſſen hatten, ſchadlos ge

halten werden.

saaaaaaaaaaaaaaaaaa

XV. Capitel. -

Von der Treue der Verträge.

-
§. 218. - 3 :

Was unter den Nationen heilig iſt.

b wir gleich (§ § 163. und 164.) die Noth

wendigkeit und unnachläsliche Verbindlichkeit

ſein Wort zu halten und die Verträge zu erfüllen,

hinlänglich dargethan haben; ſo können wir doch,

da die Sache von ſo groſer Wichtigkeit iſt, nicht

umhin ſie hier in einer viel weitern Ausſicht zu be

trachten, in ſofern ſie nemlich nicht nur die contra

hirenden Theile, ſondern auch alle Nationen, die

ganze allgemeine Geſellſchaft des menſchlichen Ge

ſchlechtes angehet.

. S 5 Ales
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. Alles was die öffentliche Wohlfarth unverlez

lich macht, iſt in der Geſellſchaft heilig. Alſo iſt

die Perſon des Fürſten heilig, weil die Wohlfarth

des Staats erheiſchet, daß ſie in vollkommener Si

cherheit und gegen alle Gewaltthätigkeit verwahret

ſey. So hatte das römiſche Volk ſeine Tribu

nos für heilig erkläret, weil es dafür hielte, es

wäre ein weſentliches Stück ſeiner Wohlfart, daß

ſeine Beſchüzer gegen alle Gewalt bedeckt, und auch

ſogar von aller Beſorgniß derſelbenbefreyet würden.

Alles dahero, was um des gemeinen Wohls der Völ

ker, um der Ruhe und Wohlfarth des menſchlichen

Geſchlechtes willen unverlezlich ſeyn mus, iſt unter

den Nationen eine heilige Sache.

§ 219.

Die Verträge ſind heilig unter den Na

tionen. - -

Wer wollte zweifeln ob die Verträge auchmit

zu denen unter den Nationen heiligen Dingen ge

hörten? Sie thun in den wichtigſten Materien den

Ausſpruch; ſie entſcheiden die Anſprüche der Sou

veräne; ſie geben den Rechten der Nationen ihre

Kraft, und ſezen ihr fürnehmſtes Intereſſe in Si

cherheit. Unter politiſchen Cörpern, Souveränen,

die auf Erden keinen Obern erkennen, ſind die Ver

- träge
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eräge das einzige Mittel, die verſchiedenen Anſprüche

aus einander zu ſezen, ſich darüber zu verſtehen, und

zu wiſſen worauf man ſich zu verlaſſen und woran

man ſich zu halten habe. Allein die Verträge ſind

nur leere Worte wenn ſie die Nationen nicht für

ehrwürdige Verbindungen und für Regeln anſehen,

die von den Souveränen für unverbrüchlich und von

aller Welt für heilig gehalten werden müſen.

§. 22o.

Die Treue der Verträge iſt heilig.

Die Treue der Verträge, dieſe ſtete und

aufrichtige Bereitwilligkeit, dieſe unveränderliche

Beſtändigkeit in Erfüllung ſeiner Verbindungen,

welche man in einem Vertrage eingehet und erkläret,

iſt alſo heilig unter den Nationen, deren Wohlfarth

und Ruhe ſie verſichert. Und wenn die Völker an,

ders ihr Heil lieben, ſo mus jeder der Treu und

Glauben bricht, mit Schimpf und Schande belegt

werden. -

§ 221.

Derjenige der ſeine Verträge bricht, vers

lezt das Völkerrecht.

Wer ſeine Verträge verlezet, verlezet zugleich

das Völkerrecht; denn er verachtet die Treue der

Verträge, dieſe Treue, welche das Geſez der Na

tionen
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tionen für heilig erkläret; und macht ſie ſo viel in

ſeinem Vermögen ſteht, unkräftig. Eriſt zweymal

ſtrafbar; indem er ſeinen Bundsgenoſſen, und al

len Nationen Unrecht thut, und das menſchliche Ge

ſchlecht beleidiget. Von der Beobachtung

und Vollziehung der Verträge, ſagte ein

Verehrungswürdiger Souverän, hänget die

ganze Sicherheit der Fürſten und Staa

ten untereinander ab; und man könnte

ſich auf die noch zuſchlieſenden nichtmehr

Rechnung machen, wenn die, welche

# ssen ſind, nicht gehalten wür

e!! (*).

§ 222. -

Recht der Nationen gegen denjenigen der

die Treue der Verträge verachtet. :

So wie allen Nationen daran gelegen iſt, über

die Treue der Verträge zu halten, und darauf zu

ſehen, daß ſie allenthalben für heilig und unverlez

lich gehalten werden; ſo ſind ſie auch befugt ſich ge

gen denjenigen zu vereinigen, der gegen ſolche eine

Verachtung bezeiget, derdamit offenbahr ſein Spiel

- - hat,

(*) Schluß der Generalſtaaten vom 16. Merz 1726.

als eine Antwort auf das Pro Memoria des

#en Botfchafters Marquis von St.- -

* --
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hat, ſie verlezt und mit Füſen tritt. Es iſt ein

öffentlicher Feind, der den Grundvon der Ruhe der

Völker und von ihrer gemeinen Sicherheit untergrä

bet. Allein man mus ſich hüten dieſe Marime zum

Nachtheil der Freyheit und Unabhängigkeit welche

’s allen Nationen eigen iſt, auszudehnen. Wenn ein

- Souverän ſeine Verträge bricht, wenn er ſie nicht

halten will; ſo heiſt dieſes nicht gleich ſo viel als

; wenn er ſie für leere Namen anſehe und die Treue

s derſelben verachte. Er kann gute Gründe haben

ſich ſeiner Verbindungen entbunden zu achten, und

sdie andern Souveräne ſind nicht befugt darüber zu

surtheilen. Derjenige der ſeine Verbindungen unter

einem offenbahr nichtigen Vorwande hintanſezt, oder

ſich wohl gar nicht die Mühe gibt, einen Vorwand

sanzuführen, ſeinem Betragen eine Schminke zu ge

ºben und ſeine Treuloſigkeit zu verſtecken; ein ſolcher

2Souverän verdient daß man mit ihm, als einemFeinde

des menſchlichen Geſchlechtsverfahre.

**

Y §. 223.

Eingriffe welche die Päsſe in das Völ
kerrecht begangen haben.

. Da wir im I, Buche, dieſes Werkes von der

& Religion gehandelt haben, ſo haben wir uns nicht

- entbrechen können, verſchiedene entſezliche Mißbräu

che des päbſtlichen Anſehens, welche die Päbſte#
**

- *
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dem zu Schulden kommen laſſen, anzuführen. Un

ter denſelben war einer der alle Nationen insgeſamt

beleidigte und das Völkerrecht über den Haufen

warf. Verſchiedene Päbſte haben ſich unterſtanden

die Verträge der Souveräne aufzuheben; ſie er

kühnten ſich einen Contrahenten von ſeinen Verbin

dungen und von den Schwüren mit welchen er ſie

bekräftigt hatte, loszuzehlen. Ceſarini der Le

gat Pabſts Eugenius IV. wolte den Vertrag

des Königes Vladislaus von Pohlen und Un

garn mit dem Sultan Amurath aufheben, und

ſprach den König im Namen des Pabſtes von ſei

nem Eide los (*). In der Unwiſſenheit dieſer Zei

ten glaubte man durch nichts in der That gebunden

zu ſeyn als durch einen Eid, und man legte dem

Pabſt die Macht bey, von allen und jeden Eidſchwüs

ren loszehlen zu können. Vladislans grifwie

der zu den Waffen gegen die Türken; allein dieſer

Fürſt, der ſonſt eines beſſern Schickſals würdig

war, muſte ſeine Untreue oder vielmehr ſeine aber

glaubiſche Lenkſamkeit theuer bezahlen. Er fand

mit ſeinem Kriegsheere bey Varna ſeinen Unter

gang: eine Niederlage die für die Chriſtenheit von

betrübten Folgen war, und die ihr durch ihr geiſtli

1. ches

*) Des Ritters von Solignac Geſchichte vonPoh
ss. len, IV., T. Er führt den Dügloß Weuge

"bauer, Sarnicki, serburt und von Suſfin
--- GR» -
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ches Oberhaupt zugezogen wurde. Man machte dem

Vladislaus folgende Grabſchrift:

Romulidae Cannas, ego Varnam clade

notaui.

Diſcite mortales non temerare fidem.

Me, niſi Pontifices jufliſſent rumpere fidem,

Nonferret Scythicum Pannonis ora jugum.

Pabſt Johannes XXII. erklärte den Eid

den der Kaiſer Ludwig von Bayern und ſein Mit

buhler Friedrich von Oeſterreich einander ge

ſchwohren hatten, nachdem der Kaiſer dieſen in

Freyheit geſezt hatte, für null. Philipp Herzog

von Burgund lies ſich, als er von ſeinem Bünd

niſſe mit den Engelländern abtrat, durch den Pabſt

und die Kirchenverſammlungen zu Baſel von ſeinem

Eide entbinden. Und zu einer Zeit wo die Wieder

aufblühung der Wiſſenſchaften und Einführung der

Reformation die Päbſte hätte fürſichtiger machen

ſollen, unterſtund ſich der Legat Caraffa, Heins

rich II. von Frankreich von dem Eide loszuſpre

chen, mit welchem er den Stillſtand von Vau

celles beſchwohren hatte, um ihn zu Fortſezung des

Krieges zu bewegen, (*). -Als der bekannte Weſts

- - phäli

- (*) Man ſehe hierüber die fran n und teutº
( ÄÄÄ* - en -
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phäliſche Friede dem Pabſte in vielen Stücken

nicht gefallen wollte, ſo lies es derſelbe nicht dabey

bewenden, daß er gegen die Verfügungen eines Ver

trages proteſtirte, an welchem ganz Europa gele

gen war; er lies eine Bulle ausgehen, in welcher

er aus höchſter geiſtlicher Wiſſenſchaft,

Macht und Gewalt gewiſſe Artickel erſagten

Friedens für null unſtatthaft, ungültig,

unbillig ungerecht verdammt, verwerf-

lich, unſtichhaltig, ohne Kraft und Wir

kung und die Niemand, wer der auch

ſeyn möge zu halten verbunden ſey, wenn

ſie auch mit einem Eide bekräftiget wor

den wären, erkläret:.. Noch mehr: Der

Pabſt nimmt den Thon eines unumſchränkten Herrn

an und fährt weiter fort. Und dem allen ohn

geachtet, zu mehrerer Vorſicht und ſo

weit als nöthig iſt, aus gleicher Beweg

niß, Wiſſenſchaft, Erwegung und voll

kommener Macht und Gewalt, verdam

smen, verwerfen. Caſſiren, annulliren

und entkräften wir die angezogenen Ar

tickel und alle andere obbemeldteſchäd

lich und nachtheilige Dinge u. ſw. (*).

Wer ſieht nicht daß ſothane ehehin ſo vielfältige un
S. - ke's

(*) Hiſtoire du Traité de Weſtphalie parie P. Bou

***in 2. T. VI.P, P,43. 44...
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kernehmungen der Päbſte Eingriffe in das Völker

recht waren, und gerade darauf hinaus liefen, die

Bande der Einigkeit unter den Völkern zu zerreiſen,

die Grundſäulen ihres Ruheſtandes zu untergraben,

öder den Pabſt zum einzigen Schiedsrichter ihrer

Angelegenheiten zu machen?

§. 224.

Wie dieſe Mißbräuche von den Fürſtent

ſelbſt ihre Kraft und Anſehen erhalten haben.

Wem ſollte es aber nicht verdrieſen, daß der

gleichen Mißbräuche ſelbſt von den Fürſten gelitten

und kräftig gemacht wurden? Im Jahre i371.

wurde in dem zu Vincennes zwiſchen Carln V.

König von Frankreich und Robert Stuart Kö

nig von Schottland errichteten Vertrage ausge

macht, daß der Pabſt die Schottländer

von dem Eide entbinden ſollte wöinit ſie

den Stillſtand mit den Engelländern be2

ſchwohren, aufwas Art und wie ſolches

geſchehen ſeyn möge;, wogegen er aber

verſprechen ſollte, die Franzöſen und

Schottländer von dem Eide niemals los

zu ſprechen, mit welchem ſie den neuen

Vertrag beſchwöhren würden G).

II. Buch. T | § 22s.
- (*) Choiſy Hiſtoire de Charles v. p P. ass, ass -
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§. 225.

Gebrauch des Eides bey Verträgen;

derſelbe macht ihre Verbindlichkeitnicht aus.

Die ehehin allenthalben eingeführte Gewohn

heit, die Veſthaltung der Verträge zu beſchwöhren,

hatte denen Päbſten einen Vorwand gegeben ſich die

Macht anzumaſſen ſolche durch Entbindung der Con

trahenten von ihren Eidſchwühren zu zerreiſen.

Heut zu Tage wiſſen es ſogar die Kinder daß der

Eid keine Verbindlichkeit mache ein Verſprechen

oder einen Vertrag zu erfüllen; ſondern daß er der

Verbindlichkeit nur eine neue Kraft beylege, indem

der Name GOttes dabey gebrauchet wird. Ein

vernünftiger Menſch, ein ehrlicher Mann hält ſich

durch ſein gegebenes Wort für eben ſo ſehr gebun

den, als wenn er zugleich den theuerſten Eid ge

ſchwohren hätte. Cicero wollte von keinem gro

ſen Unterſchiede unter einem Meineidigen und einem

Lügner wiſſen. Die Fertigkeit im Lügen,

ſagt dieſer groſe Mann (*), iſt gern mit der

- Leich

(*) At quid intereſt inter perjurum & mendacem.

Quimentiri ſolet, pejerare conſueuit; Guem

ego vt mentiatur iuduccre poſſum; vt pejéret,

exorare facile potero. Nam qui ſemeſ à veri

tate deflexit, hic non majore religione ad per

jurium quam ad mendacium perduci conſuèuit.

SRºis enim deprecations Deorum non conſcien
- . . . V. - - - - - - - - tiae
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tigkeit einen Meineid zu begehen beglei

tet. Wenn man Jemand bewegen kann

ſein Wort zu brechen, ſollte es wohl

ſchwer ſeyn ihn zu einem Meineid zu ver

leiten? Sobald man ſich einmal von der

Wahrheit entfernt, ſo iſt die Heiligkeit

der Eidſchwühre kein hinlänglicher Zügel

mehr... Welcher Menſch wird ſich wohl

durch die Anruffung der Götter im Zau

me halten laſſen, wenn er ſeine Treue

und ſein Gewiſſen nicht achtet ? Daher

drohen die Götter dem Lügner und dem

Meineidigen mit gleicher Straffe. Denn

man mus nicht glauben daß die Götter

wegen der Eidesformulüber den Meinei

digen zörnen; Sie thun es vielmehr wez

gen der Treuloſigkeit und Bosheit deſ

ſen, der der Redlichkeit des andern eine

Falle leget. -

Der Eid machet alſo keine neue Verbindlich

keit; er bekräftiget nur diejenige welche der Ver

T 2 trag

tiae fide commouetur? Propterea quae poena

ab Diis immortalibus perjuro, häec eadern

mendaci conſtituta eſt. Non enim expačtione

verborum, quibus jusjurandum comprehendi

tur, ſed ex perfidia & malitia, per quam inſ

diae tenduntur alicui, Dii immortales homini

bus iraſci & ſuccenſere sonſuerunt, Cicero pro
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trag aufleget, und richtet ſich in allen Stücken nach

der Verbindlichkeit: da er zum Uberfluſſe wirkſam

und verbindlich iſt wenn es der Vertrag ohnehin

ſchon war; ſo wird er auch zugleich mit demſelben

null.

§. 226.

Er verändert ihre Natur nicht.

Der Eid iſt eine perſönliche Handlung; er

kann daher Niemand angehen als die Perſon deſſen

der ſchwöhret, oder einen andern in ſeinem Namen

ſchwöhren läſt. Da inzwiſchen dieſe Handlung kei

ne neue Verbindlichkeit hervorbringet, ſo verändert

ſie auch nichts in der Natur des Vertrages. Alſo

iſt ein beſchwohrnes Bündniß nur für den beſchwoh

ren der es eingegangen hat; da hingegen, wenn es

dinglich iſt, daſſelbe nach ihm beſtehet, und als

ein nicht beſchwohrnes auf ſeine Nachfolgerkommt.

§. 227.

Er giebt keinem Vertrage vor andern

- einen Vorzug.

Aus eben dem Grunde, daß der Eid keine

andere Verbindlichkeit aufleget, als diejenige die

ſchon ſelbſt aus dem Vertrage entſpringet, folgt

auch, daß er keinem Vertrage zum Nachtheil ande

rer die nicht beſchwohren ſind, einigen Vorzug gebe.

- - - - - - Und
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Und da in der Colliſion zweyer Verträge der ältere

vorgehen mus (S. 167.); ſo mus die nemliche Re

gel auch alsdenn beobachtet werden, wenn gleich der

jüngere Vertrag mit einem Eide bekräftiget worden

wäre. Ingleichen, da es nicht erlaubt iſt Verträge

einzugehen die denen allſchon vorhandenen zuwider

laufen (165.); ſo werden dergleichen Verträge

durch einen Eid keinesweges gerechtfertiget, noch

ihnen dadurch ein Vorzug vor ſolchen die ihnen ent

gegen ſind beygeleger. Dieſes wäre ein bequemes

Mittel ſeiner Verbindungen los zu werden.

§. 228.

Er kann einem ungültigen Vertrage keine

Kraft geben.

Gleichermaſſen kann auch ferner kein an ſich

nicht gültiger Vertrag durch einen Eid gültig, noch

ein an ſich ungerechter gerecht, noch Jemand verbun

den werden einen rechtmäſig geſchloſſenen Vertrag zu

erfüllen, wenn ſich der Fall ereignet, daſothane Er

füllung unrechtmäſig ſeyn würde; als z. E. wenn der

Bundsverwandte, dem man Hülfe verſprochen hat,

einen offenbahr ungerechten Krieg anfängt: mit ei

nem Worte: jeder um unehrbahrer Urſachen willen

errichteter (§. 161.), jeder dem Staate ſchändlicher

(S. 16o.) oder ſeinen Grundgeſezen zuwider laufen

der Vertrag (I. B. S. 265.) iſt an und für ſich ſelbſt

T 3 null,
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null, und der Eid, der mit einem ſo gearteten Ver

trage verknüpft ſeyn mag, iſt ebenfalls durchaus null

und fällt mit der Handlung, die er bekräftigen ſollte,

über den Haufen. \

§ 229.

Von Betheurungen.

Die Betheurungen, deren man ſich bediente

wenn man ſich in Verbindungen einläſt, ſind gewiſſe

förmliche Ausdrücke die den Verſprechungen eine grö

ſere Kraft zu geben beſtimmt ſind. So verſprechen

die Könige heilig getreulich, feierlich, una

widerruflich; ſo geben ſie ihr königlichcs

Wort u. ſ. w. Ein ehrlicher Mann glaubt blos

durch ſein Wort gebunden zu ſeyn? Inzwiſchen ſind

dergleichen Betheurungen nicht ohne Nuzen; ſie

dienen dadurch zu bezeugen, daß man ſich mit gutem

Rath und rechtem Wiſſen verbinde. Daher ma

chen ſie die Untreue deſto ſchändlicher. Man mus

ſich bey Menſchen, deren Treue allemal ungewiß iſt,

alles zu Nuze machen; und weil doch die Schande

mehr über ſie vermag als die Kenntniß ihrer Pflich

ten, ſo wäre es der Klugheit nicht gemäs, wenn

man dieſes Mittel hintanſezte.

§ 230.



der Verträge. - 295

§. 230.

Die Treue der Verträge hängt keines

weges von derBººne der Religion

- MÜ.

Nachdem was wir oben (§ 162.) geſaget ha

ben, bedarf es keines weitern Beweiſes, daß die

Verſchiedenheit der Religion in die Treue der Ver

träge keinen Einfluß habe, und dieſe von jener auf

keine Weiſe abhänge. Die ungeheuere Marime,

man müſe Käzern nicht Glauben halten,

hat wohl ehedeſſen die Wuch der Partheylichkeit und

den Aberglauben entflammen können, heutiges Ta

ges aber wird ſie überall verabſcheuet.

- §. 231. -

Nöthige Vorſicht bey Abfaſſung der

Verträge.

Wenn die Sicherheit deſſen der ſich etwas zu

ſeinem Vortheile ausdinget, eine genaue und klare

Beſtimmung deſſelben und die gröſte Deutlichkeit

in den Ausdrücken erfordert; ſo verlangt die Red

lichkeit auf der andern Seite, daß jeder ſeine Ver

ſprechungen klar und ohne Zweydeutigkeit ausſpreche.

Das heiſt mit der Treue der Verträge ein ungeziem

liches Spiel treiben, wenn man darauf ſinnt, wie

man ſolche in unbeſtimmten und zweydeutigen Wor

ten abfaſſen, zweifelhafte Ausdrücke einſchalten, ſich

- T 4 Ur»

/
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Urſachen zum chicaniren vorbehalten, denjenigen mit

dem man Unterhandlungen pfleget, hintergehen, und

ihn gleichſam mit Liſt und Falſchheit beſtürmen möge,

Man laſſe einen in dieſen Stücken geſchickten Mann

ſich immerhin ſeiner glücklichen Begabniſſe rühmen

und ſich für einen feinen Staatsunterhändler hal

ten; Die Vernunft und das heilige Geſez der Na

tur werden ihn eben ſo weit unter einen gemeinen

Betrüger herunter ſezen, als die Majeſtät der Kö

nige über Privatperſonen erhaben iſt. Die wahre

Geſchicklichkeit weis ſich für Betrügereyen in Acht

zu nehmen, niemalu aber dergleichen zu begehen.

§ 232

Von Ausflüchten in den Verträgen,

Die Ausflüchte in einem Vertrage ſind der

Redlichkeit nicht weniger zuwider. Als der Ca

tholiſche König Ferdinand mit dem Erzherzoge

ſeinem Schwiegerſohn einen Vertrag gemacht hatte,

glaubte er ſich durch geheime Proteſtationen gegen

dieſen nemlichen Vertrage aus dem Handel zu wick

len. Kindiſche Liſt! die, ohne dieſem Fürſten ein

Recht zu geben, blos ſeine Schwäche und Treuloſig

keit am Tage legte,

§, 233.
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§ 233. - :

Wie ſehr eine offenbahr falſche Ausle

gung der Treue der Verträge zuwider iſt.

- Die Regeln nach welchen eine rechtmäſige

Auslegung der Verträge angeſtellt werden mus, ſind

wichtig genug, um ein eigenes Capitel einzunehmen.

Laſſet uns hier blos bemerken, daß man ſich nichts

einbilden könne, ſo der Treue der Verträge mehr

zuwider wäre als eine offenbahr falſche Auslegung

derſelben. Derjenige ſo ſie macht, ſpottet entwe

der unverſchämt dieſer Treue der Verträge, oder giebt

genugſam zu erkennen, daß er nicht wiſſe wie ſchänd

lich es ſey, dieſelbe hintanzuſezen. Er möchte gern

unredlich handeln und doch den Namen eines redli

chen Mannes behalten. Er iſt ein Caffard der

ſein Verbrechen noch mit einer haſſenswürdigen

Heucheley vergröſert. Grotius erzehlt verſchie

dene Beyſpiele von einer offenbahr falſchen Ausle

gung (*): Die Plateenſer hatten den The

banern ihre Kriegsgefangenen heraus zu geben

verſprochen; und thaten es, nachdem ſie ihnen das

Leben genommen hatten. Pericles hatte denen

von den Feinden das Leben zu ſchenken verſprochen,

die das Eiſen ablegen würden, und lies die

jenigen töden, die eiſerne Schnallen an ihren Män

T 5 teln

(*) J. B. & P. L, Il, C. XVI. §
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teln hatten. Ein römiſcher General (*) war mit

dem Antiochus überein gekommen, ihm die Hälfte

ſeiner Schiffe wieder zu geben, und lies ſie alle in

der Mitte entzwey ſägen: Lauter eben ſo betrüg

liche Auslegungen als des Rhadamiſtes ſeine,

der, wie Tacitus berichtet, (*) dem Mithri

dates geſchwohren hatte, gegen ihn weder Gifft

noch Stahl zu gebrauchen, und ihn unter einem

Haufen Kleider erſticken lies.

S. 234.

Von der ſtillſchweigenden Treue.

Man kann ſeine Treue eben ſowohl ſtillſchwei

gends als ausdrücklich verbinden: Es iſt genug daß

man ſie gegeben habe, um verbunden zu ſeyn; die

Art wie es geſchieht macht darinn keinen Unter

ſchied aus. Die ſtillſchweigende Treue iſt auf

eine ſtillſchweigende Einwilligung gegründet; und

eine ſtillſchweigende Einwilligung iſt diejenige die

mittelſ einer richtigen Folge aus den Handlungen

eines Menſchen hergeleitet wird. Alſo iſt, wie

Grotius (*) ſaget, alles was die Natur ge

wiſſer

GO V Fabu Labeg nach der Erehlung des va
lerius Mar. Tit. Liv. ſagt nichts davon.

(**) Annal. Lib. XII.

C“) L. lII. C. XXIv. § 1.
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wiſſer Dinge worüber man übereingekommen iſt,

in ſich hält, ſtillſchweigends in der Conven

tion begriffen; oder in andern Ausdrücken: alle die

jenigen Dinge, ohne welche das, worüber man ſich

vertragen hat, nicht Statt haben kann, ſind ſtilla

ſchweigends zugeſtanden. Wenn man z. E. ei

ner zimmlich weit ins Land vorgerückten feindlichen

Armee einen ſichern Rückzug verſpricht; ſo iſt aus

genſcheinlich, daß man ihr die Lebensmittel nicht ver

ſagen könne: denn ohne dieſe könnte ſie nicht heim

kehren. Jngleichen verſpricht man, wenn man

eine Zuſammenkunft verlangt oder annimmt, zu

gleich ſtillſchweigends alle nöthige Sicherheit. Ti2

tUL Livius ſagt mit Recht, daß die Gallo

griechen das Völkerrecht verlezt hätten, indem

ſie den Bürgermeiſter Manlius zu eben der Zeit

angriffen, als er ſich an den Ort der Zuſammen

kunft begab, zu welcher ſie ihn eingeladen hatten.

(*) Als der Kaiſer Valertan eine Schlacht

gegen den Perſiſchen König Sapor verlohren hat

te, lies er ihn um Friede bitten. Sapor ant

wortete, daß er deswegen mit dem Kaiſer perſön

lich tractiren wolle, und als ſich dieſer ohne Miß

trauen zur Zuſammenkunft verſtanden hatte, wurde

er von ſeinem treuloſen Feinde aufgehoben, der ihn

bis

(*) Lºb. XXXVIII. Cap. 2s
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bis an ſein Ende gefangen hielte, und ihm mit ei

ner viehiſchen Grauſamkeit begegnete. (*)

Wenn Grotius von den ſtillſchweigenden

Conventionen handelt, ſo redt er auch von ſolchen,

wo man ſich durch ſtumme Zeichen verbindlich ma

chet (**). - - - -

Dieſe zwey Gattungen müſen nicht mit ein

ander vermiſcht werden. Die durch ein Zeichen

hinlänglich erklärte Einwilligung, iſt eben ſo wohl

eine ausdrückliche Einwilligung als wenn ſie

mit heller Stimme wäre bezeuget worden. Die

Worte ſelbſt ſind nichts anders als angenommene

Zeichen. Es giebt ſtumme Zeichen, die der ein

geführte Gebrauch eben ſo klahr und ausdrücklich

machet als Worte. So wird heut zu Tage durch

Aufſteckung einer weiſen Fahne eben ſo ausdrücklich

ſich wegen der Ubergabe zu bereden verlanget, als

man es mit heller Stimme thun könnte. Die

Sicherheit des Feindes der ſich auf dieſe Einladung

nähert, wird ſtillſchweigends verſprochen.

(*) Hiſt, des Empereur par Mr. Crevier Leben

Valerians... ....…

(**) An dem oben angeführten Orte §. s.

xv Ca
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XVI. Capitel. -

Von den, wegen Veſthaltung der

Verträge gegebenen Verſicherun

gëM.

§ 235.

Von der Gewährleiſtung.

TYa eine unglückliche Erfahrung den Menſchen

mehr als zu viel gelehrt hat, daß die ſo hei

lige und unverbrüchliche Treue der Verträge nicht

allemal ein ſicherer Gewährsmann ihrer Veſthal

tung ſey; ſo hat man ſich nach Verſicherungen ge

gen die Untreue umgeſehen: nach Mitteln deren

Wirkſamkeit nicht von der Treue der Contrahen

ten abhienge. Die Garantie oder Gewährlei

ſtung iſt eines von dieſen Mitteln. Wenn diejeni

gen welche einen Friedens- oder andern Vertrag

eingehen, wegen deſſen Veſthaltung nicht ganz au

ſer Sorgen ſind; ſo bewerben ſie ſich um die Ga

rantie eines mächtigen Souveräns. Der Garant

verſpricht nun über die Bedingniſſe des Vertrages,

zu halten und zu machen daß er erfüllet werde. Da

er ſich manchmaln gezwungen ſehen kann, gegen

denjenigen von den Contrahenten Gewalt zu brau

chen, der ſeine Verſprechungen nicht zu erfüllen Luſt

bezeiget; ſo mus ſich kein Souverän ohne reife

Uber
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Uberlegung und wichtige Gründe in eine ſolche Ver

bindung einlaſſen. Selten laſſen ſich die Fürſten

anders damit ein, als wenn ſie ein mittelbahres

Intereſſe an der Beobachtung des Vertrages haben

oder ſonſt durch eine beſondere Freundſchaft dazu

bewogen werden.

Dieſe Garantie kann nun entweder insge

ſammt allen und jeden contrahirenden Partheyen

verſprochen werden, oder nur einigen, oder auch

wohl nur einer einzigen. Insgemein wird ſie allen

und jeden überhaupt verſprochen. Es kann ſich

auch fügen, daß, wenn verſchiedene Souveräne in

ein gemeinſchäftliches Bündniß tretten, ſie ſich un

ter einander einer dem andern deſſen Beobachtung

garantiren. Die Garantie iſt alſo eine Art eines

Vertrages, krafft deſſen man Jemand in dem Falle

Beyſtand und Hülfe verſpricht, wenn er ſolche nö

thig haben würde, um einen ungetreuen zu zwin

gen, ſeine Verbindungen zu erfüllen.

S. 236.

Sie giebt dem Garant kein Recht ſich

in die Vollziehung des Vertrages zu mi

ſchen, ohne darum erſucht zu werden.

Da die Gewährleiſtung zu Gunſten der Con

trahenten oder eines derſelben verſprochen wird, ſo

giebt ſie dem Garant oder Gewährmann kein Recht

- ſich
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ſich in die Vollziehung des Vertrages zu mengen,

und deſſen Beobachtung von ſich ſelbſt und ohne
darum erſucht zu werden, zu betreiben. Wenn

die Partheyen mit gemeiner Einſtimmung für gut

befinden, den Innhalt ihres Vertrages auſer Au

gen zu ſezen, einige Verfügungen deſſelben abzuän

dern, ja ihn gänzlich aufzuheben, oder wenn eine

darunter in einem oder dem andern Stücke einer

andern zu Lieb nachgiebet; ſo ſind ſie darzu berech

tiget, und der Garant kann ſich nicht darwiderſe

zen. Da er durch ſein Verſprechen verbunden iſt,

diejenige zu unterſtüzen die ſich über einen Bruch

des Vertrages zu beklagen haben möchte; ſo hat

er für ſich ſelbſt kein Recht erlanget. Der Ver

trag iſt nicht für ihn gemacht worden; auſerdem

würde er kein bloſer Garant, ſondern ein contrahi

render Haupt-Theil ſeyn. Dieſe Anmerkung iſt

von Wichtigkeit. Man mus wohl Acht geben,

daß ſich ein mächtiger Souverän nicht unter dem

Vorwande der Gewährleiſtung zum Schiedsrichter

der Angelegenheiten ſeiner Nachbarn aufwerfe, und

ihnen Geſeze vorzuſchreiben verlange.

Es iſt aber auch wahr, daß, wenn die Par

theyen ohne Vorbewuſt und Zuziehung des Gas

rants in den Verfügungen des Vertrages eine Aen

derung getroffen haben; dieſer nicht mehr an ſeine

Garan
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Garantie gebunden ſey; denn der ſolchergeſtallt ver

änderte Vertrag iſt nicht mehr derjenige den er

garantirt hat. -

§. 237. -

Natur der Verbindlichkeit die ſie auf
leget. -

Da keine Nation verbunden iſt für eine an

dere das zu thun was ſie ſelber thun kann; ſo iſt

der Garant natürlicher Weiſe zu keiner Hülfslei

ſtung gehalten, als im Falle derjenige dem er die

Garantie verſprochen hat, nicht im Stände iſt ſich

ſelber Recht zu ſchaffen,

Wenn unter den Contrahenten über den Sinn

eines oder des andern Artickels des Vertrages Jr

rungen entſtehen; ſo iſt der Garant nicht ſogleich

verbunden demjenigen behzuſtehen, dem zu Liebe er

ſeine Garantie gegeben hat. Weil er ſich nicht

verbinden kann die Ungerechtigkeit zu unterſtüzen,

ſo mus er erſt den wahren Verſtand des Vertrages

unterſuchen und die Anſprüche deſſen, der ihn um

ſeine Gewährleiſtung anrufft, wohl erwegen; und

wenn er ſie ungegründet findet, ſo kann man nicht

ſagen, daß er ſeine Verbindungen nicht halte, wenn

er ihm ſeinen Beyſtand verſaget. " . . -

– §. 238
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§ 238.

Die Garantie kann dem Rechte eines

( Dritten nicht ſchaden.

Es iſt nicht weniger augenſcheinlich, daß die

Garantie dem Rechte eines Dritten nicht ſchaden

könne. Wenn es ſich nun füget, daß der garan

tirte Vertrag den Gerechtſamen eines Dritten zu

wider iſt, ſo iſt der Garant keineswegs verbunden

auf deſſen Erfüllung zu dringen, weil der Vertrag

in dieſem Stücke ungerecht iſt; denn er kann, wie

wir eben bewieſen haben, nicht verbunden ſeyn eine

Ungerechtigkeit zu unterſtüzen. Dieſe Urſache hat

Franckreich angeführt, als es ſich für das Haus

Baiern gegen die Erbin Kaiſer Carls VI. er

klähret, ob es gleich die berühmte pragmatiſche

Sanction dieſes Kaiſers, garantirt hatte. Die

ſer Grund iſt überhaupt ganz richtig: allein es kam

damals nur auf eine Unterſuchung an, ob ihn Frank

reich auch richtig anwendete. Non noſtrum in

ter vos tantas componere lites.

Bey dieſer Gelegenheit mus ich noch die

Anmerkung machen, daß man in dem gemeinen

Gebrauche den Ausdruck Garantie zum öfftern

in einem von dem eigentlichen Verſtande, den wir

dieſem Worte beygeleget haben, etwas verſchiede

nen Sinne nimmt. Die meiſten Europäiſchen

II, FBuch, U Mächte
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Mächte garantirten die in Anſehung der Erbfolge

in ſeinen Erbländern gemachte Einrichtung Carls

VI. Die Souveräne garantiren einander auch

manchmaln ihre Staaten. Wir würden dieſes lie

ber Bundsverträge zu Aufrechthaltung dieſes Erb

folge-Geſezes, und Beſchüzung bey dem Beſize

dieſer Staaten nennen.

§ 239. -

Währung der Garantie.

Die Gewährleiſtung beſtehet natürlicher Wei

ſe ſo lange als der gewährte Vertrag dauertz und

im zweifelhaften Falle mus dieſes allezeit vermu

thet werden, weil ſie zur Sicherheit des Vertra

ges geſucht und geleiſtet worden iſt. Dem ohnge

achtet aber ſieht nichts im Wege, daß ſie nicht auf

eine gewiſſe Zeit, auf das Leben der Contrahenten,

des Garants u. ſ. w. ſollte eingeſchränkt werden

können. Mit einem Worte: man kann alles was

wir überhaupt von Verträgen geſaget haben, auf

einen Garantie - Vertrag anwenden.

§ 240.

Von Bürgſchafts-Verträgen.

Wenn es auf Dinge ankommt die ein anderer

eben ſowohl als der ſo verſpricht, thun oder ge

berz

-

-
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ben kann, als z. E. eine Summe Gelds zu be

zahlen; ſo iſt es ſicherer eine Bürgſchaft zu ver

langen als eine Gewährleiſtung. Denn der

Bürge mus in Entſtehung der Hauptparthey das

Verſprechen erfüllen, da hingegen der Garant

blos verbunden, ſein möglichſtes zu thun, damit

die Verſprechung von dem der ſie gethan hat, er

füllet werde.

§. 2.

Von Pfandſchaften und Hypothecken.

Eine Nation kann einige von ihren Gütern

zur Sicherheit ihres Worts, ihrer Schulden, ih

rer Verbindungen, den Händen einer andern über

geben. Wenn ſie zu dieſer Abſicht bewegliche Din

ge hergiebt, ſo giebt ſie einen Verſaz. Pohlen

hat ehedeſſen den Preuſiſchen Souveränen eine

Crone und andere Kleinodien verſezt. Man giebt

aber auch zuweilen Städte und Provinzien zum

Pfande. Wenn ſie blos durch eine Urkundteverpfän

det ſind, welche ſie zur Sicherheit einer Schuldfor

derung anweiſt, ſo iſt dieſes eine Hypotheck:

wenn man ſie aber dem Gläubiger oder den mit

welchem man tractirt in die Hände giebt, ſo iſt es

ein Pfand: Und wenn man ihm die Einkünfte

U 2 davon
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A

davon ſtatt des Intereſſe für die Schuld abtritt,

ſo heiſt dieſes die Pfand-Nuzung (Antichreſis).

§ 242.

Von den Rechten einer Nation auf die

innhabenden Pfandſchaften. -

Alle Rechte deſſen der eine Stadt oder eine

Provinz als ein Pfand innen hat, beziehen ſich auf

die Sicherheit deſſen was er zu fordern, oder auf

das Verſprechen ſo man ihm gethan hat. Er kann

daher die Stadt oder die Provinz ſo lange behalten,

bis er befriediget wird; Allein er iſt nicht befugt

einige Veränderung damit vorzunehmen, denn die

Stadt oder Provinz iſt nicht ſein eigen. Er kann

ſich auch nicht weiter in ihre Regierung miſchen als

es ſeine Sicherheit erfordert; wofern ihm nicht die

Herrſchaft oder Ausübung der Souveränität aus

drücklich mit verpfändet worden iſt. Dieſer leztere

Punkt wird nicht vermuthet, weil zur Sicherheit

des Pfand- Innhabers ſchon genug iſt, daß er das

Land in Händen und in ſeiner Gewalt habe. Er

iſt auch noch, gleich jedem andern Pfand-Innha

ber verbunden, das Land, ſo er zum Pfande be

ſizt, zu erhalten, und ſo viel an ihm iſt, alle Ver

ſchlimmerung zu verhindern. Er mus davon Red

und Antwort geben, und wenn das Land durch ſein

> Ver
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Verſchulden zu Schaden kommt, ſo mus er den

Staat der es ihm verſezt hat, ſchadlos halten.

Wenn ihm die Herrſchaft zugleich mit dem Lande

übergeben iſt, ſo mus er es nach ſeiner Verfaſſung

regieren, und juſt ſo, wie es der Souverän dies

ſes Landes zu thun verbunden wäre; denn dieſer

hat nichts als die ihm rechtmäſig zuſtehende Gerecht

ſame verpfänden können.

- S. 243.

Wie ſie ſolche wieder herzugeben ver

bunden iſt.

Sobald die Schuld bezahlt oder der Ver

trag erfüllet iſt, hört die Pfandſchaft auf; und

derjenige ſo eine Stadt oder Provinz mit dieſem

Titel innen hat, mus ſie getreulich wieder herge

ben, in dem nemlichen Zuſtande wie er ſie erhal

ten hat, in ſo weit als dieſes von ihm abhänget.

Allein für diejenigen die keine Regel als ihren

Geiz oder ihre Ehrſucht haben, die wie Achilles

all ihr Recht auf die Spize ihres Degens ſezen (*),

iſt die Verſuchung ſtark. Sie helffen ſich mit tau

ſend Ränken und Ausflüchten um einen wichtigen

Plaz, ein ihnen anſtändiges Land zu behalten. Die

Materie iſt zu verhaßt als daß ich Beyſpiele an

- U 3 führen

C*) Iura negat ſibi nata, nil non arrogat armis.

Horat.
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führen möchte: Sie ſind bekannt genug und ſo häu

fig daß jede verſtändige Nation überzeugt ſeyn wird,

es ſey ſehr unklug dergleichen Pfänder zu geben.

S. 244.

Wie ſie ſich ſolche zueignen kann.

Wenn aber die Schuld nicht zur geſezten

Zeit abgetragen, oder der Vertrag nicht erfüllet

wird; ſo kann man das gegebene Pfand zurückhal

ten und ſich zueignen, oder ſich der verhypothecir

ten Sache bemächtigen, wenigſtens ſo viel als die

Schuld ausmacht, und zu einer billigen Schadlos

haltung erforderlich iſt. Das Haus Savoyen

hatte den beeden Schweizer Cantons Bern und

Freyburg das Walliſerland verhypotheciret;

und da es nicht bezahlte, ergriffen dieſe die Waffen

und bemächtigten ſich des Landes. Der Herzog

von Savoyen ſezte ihnen Gewalt entgegen, anſtatt

ſie ohnverzüglich zu bezahlen, und gab ihnen noch

andere Urſachen zu Beſchwehrden: Die ſiegreichen

Cantons aber haben dieſes ſchöne Land behalten, um

ſich ſowohlwegen der Schuld, als wegen der Kriegs

koſten und einer billigen Schadloshaltung zu erho

len. -

S. 245.
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. S. 245.

Von Geiſeln.

“ Endlich iſt es noch eine uhralte und unter

den Nationen ſehr gebräuchliche Verſicherung, daß

man Geiſeln nimmt. Es ſind dieſes angeſehene

Leute, die der Promittent demjenigen ausliefert,

dem er ſich zu etwas verbindet, um ſolche bis zu

geſchehener Erfüllung deſſen, was verſprochen wor

den iſt, zu behalten. Dieſes iſt ebenfals ein

Pfand - Contract, krafft deſſen man freye

Perſonen ſtatt Städten, Ländern oder koſtbahren

Kleinodien ausliefert. Wir dörfen daher hier blos

dasjenige anmerken, was wegen der Verſchieden

heit der verpfändeten Dinge beſonders angemerket

Verden mus.

§ 246.

Was man fürsº über die Geiſeln

Mt.
-

Der Souverän ſo die Geiſeln erhält, hat

kein anderes Recht über ſie, als ſich ihrer Perſon

zu verſichern, um ſie bis zu endlicher Erfüllung der

jenigen Verſprechungen, zu deren Unterpfand ſie

gegeben worden, zurück zu behalten. Er kann ſich

daher auf alle Weiſe vorſehen damit ſie nicht ent?

wiſchen; allein dieſe Vorſicht mus in Anſehung ſol

U 4. cher

-
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cher Leute, durch die Menſchlichkeit gemäſiget wer

den, denen man keine ſchlimme Begegnung wieder

fahren zu laſſen befugt iſt; und ſie mus nicht weis

ter gehen als es die Klugheit erfordert.

Es iſt ſchön wenn man heutiges Tages ſiehet,

wie die Europäiſchen Nationen ſchon mit dem Eh

renworte der Geiſeln zufrieden ſind. Die Engli

ſchen Herren, die als ſolche krafft des Aachner

Friedens 1748. bis zum Erſaz von Cap

Breton an Frankreich gegeben wurden, lebten,

da ſie blos an ihr Wort gebunden waren, am Hofe

und zu Paris vielmehr als Miniſter ihrer Nation

denn als Geiſel.

§. 247.

Blos die Freyheit der Geiſel iſt ver
pfändet.

Die Freyheit der Geiſel iſt allein verpfändet;

und wenn derjenige, der ſie gegeben hat, ſein

Wort nicht hält, kann man ſie in der Gefangen

ſchaft behalten. Ehedeſſen nahm man ihnen in

dergleichen Fällen das Leben. Eine unmenſchliche

und auf einen Irrthum gegründete Grauſamkeit!

Man glaubte ein Souverän könne nach Gutdünken

über das Leben ſeiner Unterthanen diſponiren, oder

jeder Menſch ſey Herr über das ſeinige und berech

tiget
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-

tiget ſolches zu verpfänden indem er ſich zu einen

Geiſel gab. --“

§. 248.

- Wenn man ſie los laſſen ſoll.

Sobald die Verbindungen erfüllt ſind, ſo

iſt die Urſache um welcher willen die Geiſeln gege

ben worden, nicht mehr vorhanden; ſie ſind frey,

und man mus ſie ohne Verzug herausgeben. Glei

chermaſſen müſen ſie losgegeben werden, wenn die Ur

ſache warum ſie gegeben worden, nicht Statt fin

det: wenn man ſie alsdenn noch zurückbehielte, ſo

wäre dieſes ein Mißbrauch der heiligen Treue, auf

welche ſie gegeben worden. Der treuloſe König

Chriſtiern von Dännemark that, als er durch

die widrigen Winde vor Stockholm aufgehalten

wurde und in Gefahr ſtund mit ſeinen Schifsvöl

kern Hunger zu ſterben, Friedens-Vorſchläge. Der

Reichsverweſer Steno trauete ihm unvorſichtig,

und lies den Dänen Lebensmittel zuführen und gab

ſo gar den Guſtav und ſechs andere Herren zu

Geiſeln, zur Sicherheit des Königes, der ſich ſtellte,

als ob er ans Land ſteigen wollte. Chriſtiern

lichtete die Anker mit dem erſten guten Winde,

führte die Geiſeln mit ſich fort, und erwiderte alſo

U 5 die
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die Grosmuth ſeines Feindes mit der allerſchändlich,

ſten Untreue (*),

S. 249.

Ob ſie einer andern Urſache wegen zu

rückbehalten werden können.

Da die Geiſeln auf Treu und Glauben der

Verträge ausgeliefert werden, und derjenige der

ſie bekommt, ſolche ſo bald das Verſprechen deſſen

Verſicherung ſie ſind, erfüllet worden, wieder herzu

geben verſpricht; ſo müſen dergleichen Verbindun

gen dem Buchſtaben nach gehalten werden. Die

Geiſeln müſen wirklich und getreulich in ihren vori

gen Stand geſezt werden, ſobald ſie die Erfüllung

des Verſprechens freyſpricht. Es iſt daher keines

weges erlaubt, ſie um einer andern Urſache willen

zurück zu behalten. Ich wundere mich daß es geſchick

te Leute giebt, die das Gegentheil behaupten (**).

Sie ſteifen ſich darauf, daß ein Souverän die Un

terthanen eines andern gefangen nehmen und im

Gehorſam halten könne, um ihn zu nöthigen ihm

Gerechtigkeit wiederfahren zu laſſen. Der Grund

ſaz iſt wahr; aber die Anwendung iſt unrichtig.

Dieſe

(*) Geſchichte der Staats, 49 -

Schweden- Veränderungen in

e», Grotius L- III. C. XX. § 55. Wolf I. N.
• SO3



wegen Veſthaltung der Verträge :c. 315

Dieſe Schrifftſteller bedenken nicht, daß ein Geiſel

nicht ohne die Treue des Vertrageskrafftdeſſen er aus

geliefert worden, ſich in den Händen dieſes Souveräns,

oder in Gefahr befinden würde, ſo leichtlich ertap

pet zu werden; und daß die Treue eines ſolchen

Vertrages nicht verſtatte, einen andern Gebrauch

von ihm zu machen als wozu er beſtimmt iſt, noch

daß man ſich mehr anmaſſe, als was man ausge

macht hat. Der Geiſel iſt zur Sicherheit eines

Verſprechens gegeben; und lediglich hiezu; ſo bald

das Verſprechen erfüllt iſt, mus derſelbe, wie wir

ſchon erwähnt haben, in ſeinen vorigen Zuſtand ge

ſezt werden. Wenn man ſagen wollte: Man laſſe

ihn los als Geiſel, und behalte ihn zum Unterpfand,

zur Verſicherung wegen eines anderweitern Anſpru

ches; ſo würde man ſolchergeſtallt ſich ſeinen Zu

ſtand als Geiſel gegen den klahren Sinn, ja gegen

den Buchſtaben der Convention zu Nuze machen,

nach welcher derſelbe, ſo bald das Verſprechen er

füllet iſt, ſich ſelbſt und ſeinem Vaterlande wieder

gegeben, und in den Stand geſezt werden ſoll, wo

rinn er zuvor war, gleich als ob er niemahln zu

einen Geiſel gegeben worden wäre. Wenn man ſich

nicht auf das genaueſte an dieſen Grundſaz bindet,

ſo wird man keine Geiſel mehr mit Sicherheit geben

können. Es würde den Fürſten allemal leicht ſeyn

einen Vorwand zu finden ſolche zurückzubehalten.

l2
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Albrecht der Weiſe, Herzog von Oeſterreich über

zog die Stadt Zürch im Jahre 135 1. mit Kriege;

die beeden Partheyen überlieſen die Entſcheidung ih

rer Mißhelligkeiten gewiſſen Schiedsrichtern, und

Zürch gab Geiſeln. Die Schiedsrichter fällten ein

ungerechtes und partheyiſches Urtheil; und doch lies

Zürch ſich ſolches, nach vorgebrachten gerechten Kla

gen, gefallen. Allein der Herzog machte neue An

ſprüche, und hielt die Geiſeln zurück (*); Unſtreitig

wider die Treue des Compromiſſes, und mit Ver

achtung des Völkerrechts. -

§. 250. -

Dieſes kann um ihrer eigenen Handlun

gen willen geſchehen.

Allein man kann einen Geiſel um ſeiner eige

nen Handlungen willen zurück behalten: gewiſſer

Vergehungen oder Schulden wegen, die er in dem

Lande wo er als Geiſel war, gemacht hat. Da

durch wird der Treue des Vertrages nicht zu nahe

getretten. Deswegen, daß der Geiſel nach Endi

gung des Vertrages ſeine Freyheit wieder zu erlan

gen verſichert iſt, mus er nicht befugt ſeyn ſich un

geſtraft an der Nation zu vergehen, die ihn in ih

rem Gewahrſam hat; und wenn er wegreiſet, ſo iſt

billig daß er ſeine Schulden bezahle.

- § 25 I.

(*) Tſchudi I. T. -
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§. 25 I.

Vom Unterhalte der Geiſeln.

Derjenige der Geiſeln giebt, mus auch für ih

ren Unterhalt ſorgen; denn ſie ſind auf ſeinen Be

fehl und zu ſeinem Dienſte da. Derjenige ſo ſie zu

ſeiner Sicherheit erhält, iſt nicht gehalten die Koſten

ihrer Verpflegung zu tragen, ſondern blos die ſo zu

ihrer Bewachung erforderlich ſind, wenn er für gut

befindet ſie bewachen zu laſſen.

§ 252.

Ein Unterthan kann ſich nicht weigern

einen Geiſel abzugeben.

Der Souverän kann über ſeine Unterthanen

zum Dienſte des Staats diſponiren; er kann ſie al

ſo auch zu Geiſeln geben, und derjenige ſo dazu er

nennt wird, mus hierinn wie in allen andern Din

gen gehorchen, wo ihm etwas zum Dienſte des Va

rerlandes anbefohlen wird. Da aber die Bürger

alle Laſten zu gleichen Theilen zu tragen haben, ſo

mus ein ſolcher Geiſel auf Koſten des gemeinen We

ſensfrey und ſchadlos gehalten werden.

Wie man ſiehet, ſo kann blos der Unterthan

auch wider ſeinen Willen zum Geiſel gegeben wer

den. Anders verhält es ſich mit dem Lehensmanne.

Was dieſer dem Souverän ſchuldig ſey, iſt ſchon in

del.
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den Lehenbriefen beſtimmt; und weiter iſt erzu nichts

gehalten. Auch iſt es ausgemacht, daß der Vaſall

oder Lehensmann nicht gezwungen werden kann ei

nen Geiſel abzugeben, wenn er nicht zugleich auch

ein Unterthan iſt.

Wer einen Vertrag oder eine Convention ma

chen kann, kann auch Geiſeln geben oder annehmen.

Aus dieſem Grunde ſind nicht nur der Souverän,

ſondern auch die Staatsbediente befugt, ſolche in den

Accorden die ſie krafft ihres Amtes und vermög ih

res Auftrages machen, zu geben. Der Commen

dant eines Plazes oder der General, der die Bela

gerung commandirt, geben und nehmen Geiſeln zur

Sicherheit ihres Ubergabvergleiches: wer unter ih

rem Commando ſtehet, mus gehorchen, wenn er da,

zu ernennt wird.

§ 253. -

Von dem Stande der Geiſeln.

Die Geiſeln müſen nothwendig anſehnliche

Perſonen ſeyn, weil man ſie zur Sicherheit verlan

get. Schlechte Leute geben eine ſchwache Verſiche

rung, wofern ihrer nicht recht viele ſind. Man

macht gemeiniglich den Stand der Geiſeln welche ge

geben werden ſollen, ſorgfältig aus; und es iſt eine

merkliche Untreue, wenn man hierinn den getroffe

nen Conventionen nicht nachlebet. Es war von

Sei
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Seiten des La Tremouille eine ſchändliche Treu

loſigkeit, daß er den Schweizern vier Geiſeln von

dem ſchlechteſten Pöbel gab, ſtatt vier der vornehm

ſten Bürger von Dijon, wie es in dem berühmten

Vertrage, von dem wir oben (§ 2 12.) geredet ha

ben, ausgemacht worden war. Man giebt manch

maln die Fürnehmſten des Staats, ſogar auch Prin

zen zu Geiſeln. Franz I. gab zur Verſicherung

des Madrider Vertrages ſeine eigene Söhne

her.

§ 254.

Sie dörfen nicht durchgehen.

Der Souverän, welcher Geiſeln giebt, mus

ſie getreulich geben, als Pfänder ſeines Worts, und

folglich in der Abſicht, daß man ſie biß zu endlicher

Erfüllung ſeines Verſprechens behalte. Er kann

es daher nicht billigen wenn ſie durchgehen: Und

wenn ſie es thun, ſo mus er ſie, ſtatt ſie aufzuneh

men, von neuem ausliefern. Der Geiſel ſeines

Orts, mus der muthmaßlichen Abſicht ſeines Sou

veräns gemäs, getreulich bey dem verbleiben dem

er gegeben worden iſt, ohne zu entwiſchen zu ſu

chen. Die Clelia entwiſchte den Händen des Por

enna, dem ſie zum Geiſel war gegeben worden,

Und
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und die Römer gaben ſie wieder heraus, um den

Vertrag nicht zu brechen *). -

§ 255.

Ob der Geiſel welcher ſtirbt, wieder er

ſezt werden mus.

Wenn ein Geiſel ſtirbt, ſo iſt derjenige ſo ihn

gegeben hat, nicht verbunden ſeine Stelle wieder zu

beſezen, wofern dieſes nicht ſo ausgemacht worden

iſt. Er iſt eine Verſicherung die ohne ſein Ver

ſchulden verlohren gehet, daher iſt auch kein Grund

da warum er eine andere zu geben verbunden wäre.

§. 256.

Vondem derin eines Geiſels Stelle tritt,

Wenn Jemand eine Zeitlang eines Geiſels

Stelle vertritt, und dieſer mit Tod abgehet, ſo iſt

jener frey. Denn die Sache mus in den nemlichen

Stand geſezt werden, darinnfie ſeyn würde, wenn

man dem Geiſel nicht erlaubt hätte weg zu gehen,

und einen andern an ſeine Statt zu ſtellen. Und

aus dem nemlichen Grunde wird der Geiſelkeineswe

ges durch den Tod desjenigen frey, der ſich blos

auf einige Zeit in ſeine Stelle geſezt hatte. Ganz

anders wäre es, wenn der Geiſel mit einem andern

Vers

(“) Et Romani pignus pacis exfoedere reſtituerunt.

Tit. Liv. L. ll. C, XIII. -
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verwechſelt worden wäre; ſodenn würde der erſtere

von allen Verbindungen vollkommen frey, und der

jenige der an ſeine Stelle gekommen, allein gebun,

den ſeyn, : . .:

§. 257. :

Von einem Geiſelder zur Crone gelanget.

Wenn ein zum Geiſel gegebener Prinz zur

Crone gelanget, mus erfrey gelaſſen werden, und

inen tüchtigen Geiſel ſtellen, oder mehrere die zu

immen genommen eine eben ſo groſe Verſicherung

usmachen, als er ſelbſt vorhin gegeben hatte. Die

s erhellet ſchon ſelbſt aus dem Vertrage, der kei

sweges mit ſich bringet, daß der König ſelbſt Gei

ſeyn ſollte. Daß die Perſon des Souveräns in

n Händen einer auswärtigen Macht ſeyn ſollte, iſt

e Sache von allzugroſen Folgen, als daß zu ver

then wäre, der Staat habe ſich denenſelben blos

en wollen. Die Redlichkeit mus in allen und

n Conventionen herrſchen, und man mus der

nbahren oder mit Recht zu vermuthenden Abſicht

Contrahenten nachleben. Wenn Franz I. ge

en wäre, nachdem er ſeinen Prinzen zum Geis

geben, ſo hätte der Dauphin ganz gewiß los

ſen werden müſen; und wenn ihn der Kaiſerzu-

ehalten, ſo würde man der dabey vorgewalteten

ht zuwider gehandelt haben; der König von

Buch. 2. Frank
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Frankreich wäre noch gefangen geweſen. Ich ſeze

hiebey zum voraus, daß der Vertrag durch den

Staat der den Prinzen zum Geiſel gegeben hat, nicht

verlezt worden ſey; Denn wofern dieſer Staat ſein

Wort nicht gehalten hätte, ſo würde man ſich mit

Recht eine Ereigniß zu Nuze machen die ihm den

Geiſel weit koſtbahrer und ſeine Auslöſung vielnoth

wendiger machet. - - > -

§ 258.

Die Verpfändung des Geiſels hört mit

- dem Vºrtage auf. -

Die Verpfändung eines Geiſels endiget ſich

gleich wie die Pfandſchaften einer Stadt oder eines

Landes, mit dem Vertrage, deſſen Sicherheit ſie

ausmachet (S. 245.); und wenn folglich der Ver

trag perſönlich iſt, ſo iſt der Geiſel frey, ſobald als

einer von den Contrahenten mit Tod abgehet.

§. 259- - -

Durch Verlezung des Vertrages ge

- ſchieht den Geiſein Unrecht.

Der Souverän, ſo ſein Wort nicht hält, nach

dem er Geiſeln gegeben hat, thut nicht nur der an

dern contrahirenden Parthey Unrecht, ſondern ſelbſt

denen Geiſeln. Denn die Unterthanen ſind zwar

wohl verbunden ihrem Souverän, der ſie zu Geiſeln

- - * & * . . . giebt,
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# zugehorſamen ; Allein der Souverän iſt nicht

efugt ihre Freyheit unſchicklich aufzuopfern und ihr

Leben ohne rechtmäſige Urſache in Gefahr zu ſezeit.

Da ſie der Souverän zu mehrerer Verſicherung ſei- -

hes Worts, nicht äber um was Böſes zu leiden,

ausgeliefert hat, ſo ſchändet er ſich, wenn er ſie

dadurch, daß er ſein Wort bricht, in ein Unglück

ſtürzt, auf eine gedoppelte Weiſe: Verſaze und

Pfänder dienen zur Sicherheit deſſen was man ſchul

dig iſt; deren Innhabung entſchädiget denjenigen

gegen den man ſein Wort nicht hält. Geiſeln ſind

vielmehr Pfänder der Treue deſſen der ſie giebet;

man glaubt er werde einen Abſcheu haben unſchuldige

Leute aufzuopfern. Wenn aber beſondere Umſtände

einen Souverän nöthigen die Geiſeln ſtecken zu laſ

ſen; wenn z. E. derjenige der ſie bekommen hat zu

erſt ſein Wort bricht und man den Vertrag nicht

mehr halten könnte, ohne den Stäat in Gefahr zu

ezen; ſo mus man nichts ermangeln laſſen derglei

hen unglückliche Geiſeln in Freyheit zu ſezen und

er Stäat kann ihnen wegen deſſen was ſie erlitten,

ne gebührende Schadloshaltung und Belohnung

tweder an ihrer Perſon oder an ihren Anverwand

r nicht verweigern; -

- -

# . - § 268

s.
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§. 26o.

Schickſal des Geiſels, wenn derjenige

der ihn gegeben hat, ſein Wort nicht hält.

In dem Augenblicke, da der Souverän der

den Geiſelgegeben hat, ſein Wortbricht, hört dieſer auf

ein Geiſel zu ſeyn und wird ein Gefangener deſſen

der ihn empfangen hat. Dieſer iſt ihn in beſtändi

gem Verhaft zu halten befugt. Allein es iſt einem

grosmüthigen Fürſten unanſtändig ſich ſeiner Rechte

zu bedienen einen Unſchuldigen unglücklich zu machen.

1Und da der Geiſel dem Souverän, der ihn durch ei

ne Treuloſigkeit verlaſſen hat, zu nichts mehr ver

bunden iſt; ſo kann, wenn er ſich dem, der nun

Herr über ſein Geſchicke geworden iſt, übergeben

will, dieſer einen nüzlichen Unterthanen ſtatt eines

elenden Gefangenen bekommen; oder er kann ihn

auch auf gewiſſe Bedingungen loslaſſen.

§. 261.

Von dem auf das Herkommen gegrün
deten Rechte.

Wir haben ſchon die Anmerkung gemacht, daß

man keinem Geiſel um der Untreue deſſen willen,

der ihn gegeben hat, das Leben nehmen könne.

Das Herkommen der Nationen, eine beſtändige Ge

wohnheit würde eine ſo unmenſchliche und dem na
--- k, -- tür

/
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türlichen Geſeze wiedrige Grauſamkeit nicht rechtfer

tigen können. Selbſt zu der Zeit, da dieſe entſez

liche Gewohnheit nur allzuſehr im Schwange gieng,

erklärte der groſe Scipio feierlichſt, daß er ſeine

Rache nicht an unſchuldigen Geiſeln nehmen, ſondern

ſolche auf die Treuloſen ſelbſt fallen laſſen wolle und

daß er nur bewafnete Feinde zu beſtraffen wiſſe (*).

Der Kaiſer Julian that die nemlicheErklärung (**).

Alles was ein ſolches Herkommen vermag, iſt, daß .

es unter Nationen die es beobachten nicht geahndet

wird. Wer es ſelbſt thut, kann ſich nicht beſchweh

en daß es ein anderer eben ſo mache. Allein jed

vede Nation ſollte dieſe Gewohnheit für eine der

menſchlichen Natur zur Schande gereichende Bar

arey erklären. -

XXXXXYººxºxxxxxxxxx

XVII. Capitel. -

Von Auslegung der Verträge. --

§ 262. – -

s iſt nöthig gewiſſe Regeln der Ausle
gung veſtzuſezen.

Z“Ä
kommen deutlich und beſtimmt wären: wenn

ÄÄÄÄusan ſehe den - Grotits nº III. B, XI.S- XVIII. 110t. 2« n B s

K
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ſie ſolche nicht anders als mit eigentlichen Wörtern

und in eben ſo klaren als abgemeſſenen und ſolchen

Ausdrücken zu erkennen gäben, die nur eines einfa

chen Sinnes fähig wären; ſo würde es nie einige

Schwierigkeit ſezen, ihren Willen in denjenigen

Worten zu entdecken, mit welchen ſie ihn haben aus:

drücken wollen: es wäre genug wenn man die Spra:

"- che verſtünde. Allein darum wäre die Auslegungs

kunſt noch keine unnüze Kunſt. In den Vergün

ſtigungen, Conventionen, Verträgen, in allen Con

tracten, wie nicht weniger in den Geſezen iſt es uns

möglich alle einzele beſondere Fälle voraus zu ſehen

und zu beſtimmen: Man ſezet, man verordnet, man

vergleicht ſich über gewiſſe Dinge, und berührt alles

nur überhaupt; und wenn auch alle Ausdrücke einer

Urkunde klar nett und aufs genauſte beſtimmt wä

ren, ſo würde eine geſchickte Auslegung noch immer

darinn beſtehen, in allen ſich ereignenden Fällen, eine

rechte Anwendung deſſen zu machen, was nur über

berhaupt veſtgeſezt worden iſt: Die Umſtände ver

ändern ſich und bringen neue Fälle hervor, die man

aus den Worten des Vertrages oder des Geſezes
-

nicht anders entſcheiden kann, als wenn man nach

den allgemeinen Abſichten der Contrahenten oder des

Geſezgebers ſchlieſet. Es zeigen ſich Widerſprüche,

wirkliche oder ſcheinbahre Ungereimtheiten in Anſe

kung verſchiedener Verfügungen; es iſt die Frage
wie
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wie ſolche mit einander zu vereinbahren ſeyn, und

wie man es anzufangen habe. Allein noch weit

ſchlimmer iſt es, wenn man wahrnimmt, daß der

Betrug aus der Unvollkommenheit einer Sprach

Nuzen zu ziehen ſuchet: daß die Menſchen mit Fleiß

Dunkelheit und Zweydeutigkeit in ihre Verträge mi

ſchen, um ſich einen Vorwand auszumachen, ſiebey

Gelegenheit zu hintergehen. Es iſt daher nöthig

Regeln anzugeben, die auf die Vernunft gebauet

ſind, und von dem natürlichen Geſeze unterſtüzt wer

den; Regeln welche fähig, da Licht zu machen wo

Dunkelheit, zu beſtimmen was ungewiß iſt, und die

Erwartung eines unredlichen Contrahenten zu ver

eiteln. Laſſet uns bey denen anfangen, die forder

ſamſt auf dieſes leztere abzielen: bey denen Mari

men der Gerechtigkeit und Billigkeit, welche be

ſtimmt ſind den Betrug zu unterdrücken, und den

Wirkungen ſeiner Kunſtgriffe vorzubeugen, -,

§ 263. - - ,

Erſte allgemeine Maxime: Es iſt nicht

erlaubt dasjenige auszulegen, was keine Aus

: legung nöthig hat, :

Die erſte allgemeine Marime der Auslegung

: Es iſt nicht erlaubt dasjenige auszu

gen, was keine Auslegung nöthig hat.

Wenn eine Urkunde in deutlichen und beſtimmten

Z 4 Auss

\

/
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Ausdrücken abgefaſſet iſt: wenn der wahre Sinn

derſelben offenbahr iſt und auf nichts ungereimtes

hinaus lauft; ſo hat man keine Urſache ſie nicht ſo

verſtehen zu wollen wie ſie natürlicher Weiſe verſtan

den werden will. Anderwärts Muthmaſſungen ſu

dhen um einen weitern oder engern Verſtand heraus

zu bringen, heiſt ihr nicht nachleben wollen. Man

nehme dieſe gefährliche Methode an, ſo iſt keine Ur

kunde die ſie nicht unnüze machen würde. Man

laſſe hingegen in allen Stücken der Vertragshandlun

gen Deutlichkeit hervor leuchten: man faſſe ſie in

den klärſten und beſtimmteſten Ausdrücken ab; Alles

dieſes wird nichts näzen, wenn es erlaubt iſt fremde

1Urſachen zu ſuchen um zu behaupten daß man ſie

nicht in dem Verſtande nehme den ſie natürlicher

Weiſe darbieten.

- §. 264.

Zweyte allgemeine Maxime: Wenn der

.jenige der ſich hat erklären können und ſollen,

es nicht gethanÄ ſo iſt der Schade

- - - Eſ

Diejenigen welche mit lauter Liſt und Ränken

umgehen, und den Sinn einer klaren und beſtimmten

Verordnung anfechten, ſuchen gewöhnlicher maſſen

„hre leeren Ausflüchte in der Meinung, den Abſich

ken, welche ſie dem Verfaſſer dieſer Verordnung

- - (!?
*
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andichten. Es wäre nicht ſelten gefährlich ſich mit -

ihnen in eine Unterſuchung dieſer angeblichen Abſich

ten, von denen die Urkunde ſelbſt nichts meldet, ein

zulaſſen. Folgende Regel wird ihnen am füglich

ſten entgegen geſezt, und verrennet allen Streichen

und Ränken den Paß: Wenn derjenige, der

ſich genau und vollkommen hat erklären

können und ſollen es nicht gethan hat,

ſo iſt es deſto ſchlimmer für ihn: Eskann

ihm nachher nicht verſtattet werden, Ein

ſchränkungen zu machen, die er nicht aus

drücklich gemeldet hat. Eben dieſe Marime

hat auch das römiſche Recht. Pačtionem obſcu

ram iis nocere, in quorum poteſtate fuit le

gem apertius ſcribere. (*). Die Billigkeit die

ſer Regel fällt ſogleich in die Augen; und ihre Noth

wendigkeit liegt nicht weniger am Tage. Kein;

ſichere Convention, keine veſte und ſtandhafte Ab

rettung, wenn ſie durch nachher eingeſchaltete Ein

chränkungen vereitelt werden können, die doch in der

Irkunde ſelbſt hätten gemeldet werden ſollen, wenn

e die Contrahenten ſo gewollt hätten!
-

ZE 5 §. 265.

(*) L. 39. ff. de Padis. Ferner L. 21. ff. de con

trah. Emtione, Labeo ſcripfit obſcuritatem pa

Cti nocere potius debere venditori, qui id di

Xerit, quam emtori, quia Potuitre integra

- 2pertius dicere.

/
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§ 265.

Dritte allgemeine Maxime: Weder der

eine noch der andere der Comtrahenten iſt befugt

eine Urkunde nach ſeinem Belieben auszu

iegen. -

Die dritte allgemeine Marime, eder der drit

te Grundſaz der Auslegung iſt: Weder der ei

ne noch der andere der Intereſſenten oder

contrahirenden Theile iſt befugt eine Ur

kunde oder einen Vertrag nach ſeinem

Belieben auszulegen. Denn wenn Jemand

Macht hat meinem Verſprechen einen ihm beliebigen

Sinn beyzulegen, ſo wird er auch Macht haben mich

meiner Meinung und wahren Verbindungen zuwider

zu dem zu verbinden was ihm gefällt; und hinwie

derum: Wenn es mir erlaubt iſt meine Verſpre

chungen nach meinem Gutdünken auszukegen, ſower

de ich ſie allezeit eitel und unkräftig machen können,

indem ich ihnen einen Sinn beylege, der von dem,

den der andere darinn zu finden glaubte, und den er

auch annehmen muſte als er ſich mit mir einverſtand,

ganz verſchieden iſt. /

- - -- * -
- - -

- - -

-- . . . * - T“ Re . . .“
- -

" . . . . . .- - - - - - - - -

-
---

- - - - - - -
--

- --- - - §. 266.
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§ 266.

Pierte allgemeine Maxime: Man

nimmt das für wahr an, was hinlänglicher

klärer iſt. -

Behallen Gelegenheiten,woJemand

ſeine Meinung hat offenbahren können

und ſollen, nimmt man dasjenige gegen

ihn für wahr an, was er hinlänglich er2

kläret hat. Dieſes iſt ein unläugbarer Grundſaz,

den wir auf die Verträge anwenden; Denn wenn ſie

kein leeres Spiegelgefechte ſeyn ſollen, ſo müſen die

Contrahenten ihre wahre Meinung ſagen. Wenn

die hinlänglich erklärte Meinung nicht von Rechts

wegen für die wahre Meinung deſſen genommen

würde, der da redet und ſich verbindet, ſo würde es

ſehr unnüze ſeyn Verträge zu machen und zu ſchlie

ſen. - * -

-, -

§ 267, ..

Man mus ſich vielmehr nach den Wor

ten deſſen der etwas verſpricht, als deſſen dem

etwas verſprochen wird, richten,

Allein nun iſt die Frage wer unter den Con

rahenten derjenige ſey, deſſen Ausdrücke den wah

en Sinn des Contracts vornehmlich entſcheidens

nd ob man ſich mehr an des Promittenten, ºder

- des
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L

des Stipulanten ſeine halten müſe? Da alle Kraft

und Verbindlichkeit eines jeden Contracts aus einem

vollkommenen Verſprechen herrühret, und derjenige

der etwas verſpricht nicht weiter verbunden ſeyn

kann, als er ſeinen Willen hinlänglich erkläret hat;

ſo iſt ganz gewiß, daß man, um den wahren

Sinn eines Contracts einzuſehen, hauptſächlich

die Worte deſſen der etwas verſpricht in

Betrachtung zu ziehen habe. Denn er

macht ſich freywillig durch ſeine Worte anheiſchig,

und man nimmt das wider ihn für wahr an, was

er hinlänglich erkläret hat. Was zu dieſer Frage

Anlaß gegeben zu haben ſcheinet, iſt die Art und

Weiſe, wie manchmaln die Conventionen geſchloſſen

werden. Der eine macht gewiſſe Bedingungen, und

der anderenimmt ſie an; das iſt: der erſtere ſchlägt

vor, wozu ſich der andere gegen ihn verbinden ſoll,

und der andere erkläret, daß er ſich wirklich dazu

verbinde. Wenn ſich die Worte deſſen der die Be

dingniſſe annimmt auf die Worte deſſen beziehen der

ſie vorſchlägt, ſo iſt wahr daß man ſich nach den

Ausdrücken des leztern richten müſe; weil dafür ge

halten wird, der Promittent wiederhole nur ſeine

Worte um ſein Verſprechen zu formiren. Die

Ubergabsvergleiche belagerter Pläze können uns hier

zum Beyſpiele dienen. Der Belagerte ſchlägt Be

dingungen vor, auf welche er den Plaz übergeben

will:
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will: Der Belagerer nimmt ſie an; die Ausdrücke

des erſtern verbinden den andern nicht weiter als er

ſie annimmt. Derjenige der die Bedingungen an

nimmt iſt der wahre Promittent, und in deſſelben

Worten mus der wahre Verſtand der Urkunde ge

ſucht werden, es ſey nun daß er ſie ſelbſt wählet und

aufſezet, oder daß er die Ausdrücke des andern Theils

annimmt, und ſich darauf in ſeinem Verſprechen be

ziehet. Allein man mus ſich allemal an das erin

nern was wir eben geſaget haben, daß man das ge

gen ihn für wahr annimmt, was er hinlänglicher

kläret hat. Ich will es noch deutlicher geben:

§. 268.

Fünfte allgemeine Maxime: Die Ausle

gung musnach gewiſſen Regeln geſchehen.

Bey Auslegung eines Vertrages oder einer

Irkunde, ſie mag Namen haben wie ſie will, iſt zu

wiſſen über was die Contrahenten eins geworden, und

ey ereignender Gelegenheit auf das genaueſte zu be

immen, was verſprochen oder angenommen worden

; das iſt: nicht blos was ein Theil zu verſprechen

ſonnen war, ſondern auch was der andere glauben

nnte, das ihm der Vernunft und Redlichkeit nach

rſprochen worden wäre; was ihm hinlänglich er

ret worden, und wornach er ſeine Annehmung

te richten ſollen. Die Auslegungen
L!
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den Urkunde einesjeden Vertrages mus

daher nach gewiſſen Regeln geſchehen

welche vermögend ſind den Verſtand

derſelben zu beſtimmen, ſo wie ſie nem2

lich die Intereſſenten verſtehen muſten,

als die Urkunde aufgeſezt und angenom

Mett worden. Dieſes iſt der 5te Grundſaz.

Da dieſe Regeln auf die geſunde Vernunft

gegründet, folgbarlich von dem natürlichen Geſeze

vorgeſchrieben ſind; ſo iſt jedweder Menſch, jedwe

der Souverän ſie anzunehmen und zu befolgen ver

bunden. Wenn man keine Regeln erkennt, die

den Verſtand beſtimmen, in welchem man die Aus

drücke und Redensarten nehmen mus, ſo werden

die Verträge nichts als ein Spiel ſeyn; man wird

nichts zuverläſiges ausmachen können, und es wird

bey nahe lächerlich ſeyn ſich auf die Wirkungen der

Conventionen Rechnung zu machen. -

§ 269. -

Die Treue der Verträge verbindet dieſe
Regeln zu beobachten. »

Da aber die Souveräne keinen gemeinſchäft,

lichen Richter, keinen Obern erkennen, der ſie zwin

gen könnte eine Auslegung anzunehmen, die auf

richtigen Regeln gegründet iſt; ſo macht hier die

Treue der Verträge die ganze Sicherheit der Con

- trahen
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trahenten aus. Dieſe Treue wird nicht weniger

verlezt, wenn man eine augenſcheinlich richtige Aus

legung nicht ſtatt finden laſſen will, als durch einen

offenbahren Bruch. Es iſt einerley Ungerechtig

keit, einerley Untreue; und ſie iſt darum nicht we

niger verhaſt, wenn ſie ſich gleich in allerhand be

trügliche Spizfindigkeiten einhüllet,

§. 27ö.

Allgemeine Regel der Auslegung.

Wir wollen nunmehr die Regeln nach welcher

die Auslegung angeſtellt werden mus, wenn ſie

richtig und gerecht ſeyn ſoll, umſtändlicher erwegen:

Weil die rechtmäſige Auslegung einer Urkun

de nur darauf abzielen ſoll die Gedanken des Ver

faſſers oder der Verfaſſer derſelben zu entdecken;

ſo mus man ſo bald einige Dunkelheit

obwaltet, unterſuchen, welches wahr

ſcheinlicher Weiſe die Gedanken derer

die ſie aufgeſezt haben geweſen ſeyn mö

gen, und ſie dem zu Folge auslegen.

Dieſes iſt die allgemeine Regel der ganzen Ausle

ungs-Kunſt. Sie dienet forderſamſt den Ver

and gewiſſer Redensarten zu heſtimmen, deren

Bedeutung noch nicht genugſam veſtgeſezet iſt. Zu

olge dieſer Regel mus man dergleichen Redens

Teſt
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arten in dem weiteſten Verſande nehmº/Ä
wahrſcheinlich iſt, daß derjenige der ſie gebraucht

auf alles dasjenige ſein Augenmerk gerichtet habe,

js ſie in dieſem weiten Verſº bezeichnen; und

im Gegentheil mus man ihre Bedeutung einſchrän

ken, wenn es ſcheinet der Verfaſſer habe ſeinen

Gedanken auf das was in dem engſ" Verſtande

darunter begriffen wird eingeſchränkt. Wir wollen

ſezen ein Mann habe ſeiner Frau alles ſein Geld

vermacht. Nun kommt es darauf an, ob dieſer

Äjck, blos auf das baare Geº gehet oder ob

er ſich auch auf das ausgeliehene, und dasjenige ſo

er auf Banco-Zettel und Ämter andern Titeln zu

ordern hat, erſtrecket. Wenn die Frau arm iſt,

wenn ſie ihr Mann lieb hatte, wenn ſich wenig

j Geld findet und wenn der Werthº übri

gen Vermögens ſich viel höher als das ſowohl baar

Äls auf Pappieren vorhandene Geld belaufet; ſo

iſt es höchſt wahrſcheinlich daß der Mann ſo wohl

das ausſtehende als das in ſeinen Coffern liegende

Geld verſtanden habe. Hingegen, wenn die Frau

reich iſt, wenn ſich groſe Summen an baarem Gelde

finden und wenn der Werth des ausſtehenden das

übrige Vermögen weit überſteiget; ſo ſcheinet der

Mann habe ſeiner Frau nur das baare Geld vers

machen wollen.

Vers

„“
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Vermög dieſer nemlichen Regel, mus man

auch eine Verordnung in dem ganzen Umfange wel

chen die Ausdrücke eigentlich haben mögen, verſtes

hen, wenn es ſcheinet der Verfaſſer habe alles zum

Augenmerk gehabt, was man darunter begreiffet;

alsdenn aber mus man die Bedeutung einſchrän

ken, wenn es wahrſcheinlich iſt, derjenige der die

Verordnung gemacht hat, habe nicht alles darunter

verſtanden was die Ausdrücke eigentlich in ſich be

greifen mögen. Ein Vater der einen einzigen Sohn

at, vermacht z. E. der Tochter eines ſeiner guten

Freunde allen ſeinen Geſchmuck an Stei

ten. Er hat einen mit Diamanten beſezten De

en, der ihm von einem Könige geſchenket worden

Ya iſt nun gewiß kein Anſchein daß der Erblaſſer

eſes Pfand der Ehre in eine fremde Familie habe

mmen laſſen wollen. Man mus daher dieſen Des

n nebſt den Steinen womit er beſezt iſt von dem

ermächtniſſe ausnehmen und die Bedeutung der

3rauchten Ausdrücke auf den ordentlichen Stein,

ſchmuck einſchränken. Allein wenn der Erblaſ

weder einen Sohn noch Erben ſeines Namens

, und einen Fremden zum Erben einſezt, ſo iſt

Grund vorhanden, warum die Bedeutung der

sdrücke eingeſchränkt werden ſollte; män mus ſie

hrem ganzen Verſtande nehmen, weil es wahrs

inlich iſt, daß ſie der Erblaſſer ſo gebraucht habe,

I. Buch, P > §, 27I,



F

/

W

338 II. B. XVII. C. Von Auslegung

- §. 27I.

Man mus die Redensarten nach dem

- - gemeinen Gebrauch erklären.

- Die Contrahenten ſind verbunden, ſich ſo aus:

zudrücken, daß ſie einander beederſeits verſtehen

können. Dieſes erhellet aus der Natur einer Ur

kunde. Diejenigen welche contrahiren haben einer

ley Willen, ſie vereinigen ſich die nemliche Sache

zu wollen; und wie werden ſie ſich vereinigen kön

nen, wenn ſie einander nicht vollkommen verſtehen?

Ihr Contract wird weiter nichts als ein Spiel, ein

Fallſtrick ſeyn. Wenn ſie alſo ſo reden ſollen, daß

man ſie verſtehen kann, ſo müſen ſie die Worte in

dem Verſtandenehmen, welchen ihnen der Gebrauch

beyleget, in ihrem eigentlichen Sinne; ſie müſen

den Redensarten deren ſie ſich bedienen, allen ihren

Ausdrücken, eine angenommene Bedeutung beyle

gen. Es iſt ihnen nicht erlaubt, mit Fleis von

dem Gebrauche und dem eigentlichen Verſtande der

Redensarten abzugehen, ohne dieſe ihre Abwei

chung anzuzeigen. Und man vermuthet, daß ſie ſich

nach der Gewohnheit bequemen ſo lang als man kei

ne triftigen Gründe hat, das Gegentheil zu ver

muthen; denn es wird überhaupt vermuthet, daß

die Sachen ſo geſchehen ſollen. Aus allen dieſen

unläugbaren Wahrheiten flieſt folgende Regel her:

.- bey
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ben Auslegung der Verträge, Gedinge

und Verſprechungen mus man nicht von

dem gemeinen Rede-Gebrauch abgehen,

wofern man nicht ſehr wichtige Gründe

dazu hat. In Ermanglung der Gewisheit mus

man in menſchlichen Geſchäften der Wahrſcheinlich

keit folgen. Ordentlicher Weiſe iſt es ſehr wahr

ſcheinlich, daß man nach dem Gebrauce geredet

abe; dieſes macht allezeit eine ſehr ſtarke Vermu

thung, die durch nichts als eine noch ſtärkere gegen

theilige Vermuthung überſtiegen werden kann.

Camden (*) führt einen Vertrag an, in wel

em ausdrücklich geſaget wird, daß er ganz genau

cch der Stärke und dem eigentlichen Verſtande

er Wörter verſtanden, werden ſolle. Nach einer

»lchen Clauſul kann man unter keinerley Vorwande

on dem eigentlichen Sinne welchen der Gebrauch

n Wörtern beyleget abgehen; weil der Wille der

ontrahenten hierinn förmlich und auf das nach

cklichſte erklärt iſt. - - -

§. 272. -

Von Auslegung alter Verträge.

Der Gebrauch von welchem wir reden iſt

enige der zu der Zeit im Schwang gieng, da

Vertrag oder eine Urkunde überhaupt geſchloſ

. . . M 2 - ſeit

D Geſchichte der Königin Eliſabeth II, T.
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ſen und abgefaſſet worden iſt. Die Sprachen ver

ändern ſich unaufhörlich, die Bedeutung, die Stär

ke der Wörter iſt eben ſo unbeſtändig als die Zeit.

Wenn man alſo eine alte Urkunde auszulegen hat,

ſo mus man den zu der Zeit da ſie geſchrieben wor

den iſt, üblichen Gebrauch wiſſen: und man ent

deckt dieſen Gebrauch in den Urkunden von dem nem

lichen Alter und in den Schriftſtellern damahliger

Zeiten, wenn man ſie ſorgfältig zuſammen hält.

Dieſes iſt die einzige Quelle woraus man ſicher

ſchöpfen kann. Da, wie jedermann weis, der Ge

brauch der gemeinen Sprachen ſehr willkührlich iſt,

ſo würden die Etymologiſchen und Grammaticali

ſchen Unterſuchungen um den wahren Sinn eines

Worts in dem gemeinen Gebrauche zu entdecken,

nichts als eine leere und eben ſo unnüze als unſtich

haltige Theorie ſeyn.

S. 273.

Von Verdrehung der Wörter.

Die Worte ſind blos beſtimmt die Gedanken

auszudrucken; alſo iſt der Begriff, den man mit

einem Ausdrucke zu verknüpfen gewohnt iſt, die

wahre Bedeutung dieſes Ausdruckes in dem ordent

lichen Gebrauche. Es iſt dahero eine plumpe Ver

drehung, wenn man ſich an Wörter hält, die man

- - - in
-

– –
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in einem beſondern Verſtande nimmt, um den wah

ren Sinn des ganzen Ausdruckes zu umgehen. Als

der türkiſche Kaiſer Mahomet bey der Einnah

me von Negropont einem Manne verſprochen

hatte ſeines Kopfes zu ſchonen, lies er ſeinen Leib

in der Mitte entzwey hauen. Tamerlan nach

dem er die Stadt St. Sebaſtian durch Ver

gleich und auf gethanes Verſprechen kein Blut zu

vergieſen eingenommen hatte, lies die Soldaten

von der Beſazung lebendig einſcharren (*). Plum

pe Ausflucht die weiter zu nichts nüzet, als das

Verbrechen eines Treuloſen zu vergröſern! Eines

Haupt ſchonen, kein Blut vergieſen,

ſind wie Cicero anmerket Redensarten die in

dem gewöhnlichen Gebrauche und insbeſondere bey

einer ſolchen Gelegenheit augenſcheinlich eben ſo viel

ſagen, als einem unverſehrt das Leben

laſſen.

(*) M. ſ. Puffendorfs R. u. V. R. V. B. XII. C.

3. §. La Croir in der Geſchichte Timur-Becs

V. B. XV. C. redet von dieſer Grauſamkeit

Timur - Becs oder Tamerlans gegen 4000.

Armeniſche Ritter; er ſagt aber nichts von der

Untreue die ihm andere beymeſſen.

P 3 S. 274.

-
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§. 274.

Regel über dieſen Punct.

Alle dieſe elende Spizfindigkeiten werden durch

folgende unläugbare Regel über den Haufen gewor

fen: Wenn man augenſcheinlich ſiehet

welcher Verſtand der Abſicht der Con

trahenten gemäs iſt, ſo iſt es nicht er2

laubt ihre Worte in einen widrigen Sinn

zu verdrehen. Die hinlänglich erkannte Ab

ſicht macht die wahre Materie der Convention, das

was verſprochen und angenommen, verlanget und

zugeſtanden worden iſt, aus. Wer den Vertrag

verlezt, vergehet ſich vielmehr gegen die genugſam

veroffenbahrte Abſicht als gegen die Ausdrücke in

welchen derſelbe abgefaſſet iſt. Denn die Aus

drücke ſind nichts ohne die Meinung und Abſicht,

die ſie vorſchreibet.

-

/

§. 275. - -

Von Vorbehaltungen im Sinne.

Iſt es in einem ſo erleuchteten Jahrhunderte

nöthig zu ſagen, daß die Vorbehaltungen im Sin

ne bey Verträgen nicht ſtatt haben können? Die

Sache iſt allzu augenſcheinlich weil ſich ſelbſt nach

der Natur des Vertrags die Partheyen ſo ausdrü

cken ſollen, daß ſie einander wechſelweis verſtehen
- )-

V.“ - - kön,

»
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können (s. 171.). Heut zu Tage iſt ſchwehrlich

Jemand der ſich nicht ſchämen ſollte ſich auf einen

Vorbehalt im Sinne zu ſteifen. Worauf ziehlt

eine ſolche Schlauigkeit anders ab, als Jemand un

ter dem leeren Scheine einer Verbindung einzu

ſchläffern? Es iſt dahero eine wahre Betrügerey.

§ 276. -

Von Auslegung der Kunſt- Wörter.

Die Kunſt - Wörter, oder die den Kün

ſten und Wiſſenſchaften eignen Wörter, müſen

ordentlicher Weiſe nach der Erklärung

welche die Meiſter der Kunſt, die in der

Kenntniß der Kunſt oder Wiſſenſchaft

in welche der Ausdruck gehört bewan

derte Perſonen, davon geben, ausgele

get werden. Ich ſage ordentlicher Weiſe,

denn dieſe Regel iſt nicht ſo uneingeſchränkt, daß

man von ſolcher nicht abweichen könnte oder auch

wohl müſte, wenn man gute Urſachen dazu hat;

als wenn z. E. bewieſen würde, daß derjenige der

in einem Vertrage oder einer jeden andern Urkun

de redet, die Kunſt oder Wiſſenſchaft, von welcher

er den Ausdruck entlehnet, nicht verſtanden, daß er

die Stärke des Worts, ſo er für ein Kunſt-Wort

angenommen, nicht gewuſt, daß er es in einem ge

meinen Verſtande gebraucht habe u. ſ. w.

P 4 §. 277.
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§. 277.
“

Von Redensarten deren Bedeutung

8 - verſchiedene Stuffen hat. -

Wenn ſich gewiſſe Kunſt - Wörter

oder andere Redensarten allenfals auf

Dinge beziehen, deren Bedeutung ver2

ſchiedene Stuffen hat, ſo mus man ſich

nicht ſorgſam an die Erklärungen halten,

ſondern vielmehr dergleichen Ausdrücke

in dem Verſtandenehmen, der der Rede

zu welcher ſie gehören, gemäs iſt. Denn

man beſchreibet ordentlicher Weiſe eine Sache in

ihrem vollkommenſten Zuſtande, und doch iſt gewis,

daß man ſie nicht allemahl wenn man davon redet

in dieſem vollkommenſten Zuſtande verſtehe. Nun

ſoll aber die Auslegung auf nichts anders abziehlen,

als den Willen der Contrahenten zu entdecken

(268.); alſo mus ſie einem jeden Worte den Ver

ſtand beylegen, den derjenige der da redet, wahr

ſcheinlicher Weiſe im Sinne gehabt hat. Wenn

man alſo in einem Vertrage eins geworden iſt ſich

dem Ausſpruche zweyer oder dreyer geſchickter

Rechtsgelehrten zu unterwerffen; ſo wäre es lä

cherlich, wenn man das Compromiß unter dem Vor

wande zu entkräften ſuchte, daß kein in allen Stü

cken vollkommener Rechtsgelehrter zu finden wäre,

oder

*-,
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oder die Ausdrücke ſo ſehr zu zwingen, daß man

alle diejenigen verwerffen wollte, welche kein Cu

jaz oder Grotius wären. Würde derjenige der

ſich eine Hülfe von zehen tauſend Mann guter Kriegs

Völker ausbedungen hätte, wohl berechtigt ſeyn

Soldaten zu verlangen davon der geringſte den alten

Kriegern des Julius Cäſars an die Seite zu ſtellen

wäre? Und wenn ein Fürſt ſeinem Bundsgenoſſen

- einen guten General verſprochen hätte, dürfte er ihm

wohl nur einen Marlborough oder Turenne ſchicken?

§ 278.

Von einigen figürlichen Ausdrücken.

Es giebt figürliche Ausdrücke die in dem ge

meinen Sprach Gebrauche ſo geläufig ſind, daß ſie

bey ſehr vielen Fällen die Stelle der eigentlichen

Ausdrücke vertretten, dergeſtalt daß man ſolche in

ihrem figürlichen Verſtande verſtehen mus, ohne

auf ihre urſprüngliche eigentliche und ordentliche

Bedeutung dabey zu ſehen: der Innhalt der Rede

zeigt ſchon hinlänglich an, in was für einem Ver

ſtande man ſolche nehmen ſoll. Eine Verrätherey

anzetteln, ein Land mit Feuer und Schwerd ver

wüſten ſind Ausdrücke von ſolcher Art: es wird

faſt keinen Fall geben, wo es nicht ungeräumt wä

re, ſie in ihrem buchſtäblichen und eigentlichen

Verſtand zu nehmen. .

- * M 5 § 279.



346 II. B. XVII. C. Von Auslegung

§. 279.

Von zweydeutigen Ausdrücken.

Es iſt faſt keine Sprache in der nicht Worte

ſeyn ſolten, die zwey oder mehrere verſchiedene

Sachen bedeuten, und Redensarten die in mehr als

einem Verſtand genommen werden können. Hie

raus entſpringt das Zweydeutige in der Rede. Die

Contrahenten müſen ſolches ſorgfältig zu vermeiden

ſuchen. Dergleichen Worte mit Fleis zu gebrau

chen, um hernach ſeine Verbindungen nicht halten

zu dörfen, das heiſt eine wahre Untreue; weil die

Treue in den Tractaten die contrahirenden Parthey

en verbindet, ihre Geſinnung unverſteckt auszudrü

cken (271 ). Wenn ſich eine Zweydeutigkeit in

eine Urkunde eingeſchlichen hat, ſo mus man durch

eine Auslegung die Ungewisheit ſo ſie verurſacht,

aus dem Weege räumen.

§ 280.

Regel in beiden Fällen.

Die Regel nach welcher man ſowohl in die

ſem als in dem vorhergehenden Falle die Auslegung

machen mus, iſt dieſe: Man mus den Aus

drücken allezeit denjenigen Verſtand ge

ben der dem Innhalt und der Materie -

* . HOT
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von welcher die Rede am gemäſeſten

iſt. Denn durch eine richtige Auslegung ſucht

man die Gedanken derjenigen die reden oder der

Contrahenten bey einem Tractate herauszubringen.

Nun iſt aber die Vermuthung daß derjenige der ein

Wort braucht, ſo verſchiedene Bedeutungen haben

kann es in dem Verſtande genommen habe, der ſich

zu dem Innhalte ſchickt. Nachdem er ſich mit der

Materie davon die Rede iſt beſchäftiget, nachdem

fallen ihm auch die eigentlichen Worte zu Ausdrü

ckung ſeiner Gedanken ein; dieſes zweydeutige Wort

hat alſo nur in dem Verſtande ſich darbiethen kön

men, in welchem es geſchickt iſt den Gedanken desje

nigen, der ſich deſſelben bedienet auszudrücken; das

iſt in demjenigen Verſtande, der dem Innhalte ge

mäs iſt. Es würde vergeblich ſeyn, hier einzu

wenden, daß man bisweilen zweydeutige Redensar

ten nehme, in der Abſicht etwas ganz anders zu

verſtehen zu geben, als was man wirklich im Sin

ne hat; und daß alsdenn derjenige Verſtand der

dem Innhalt gemäs iſt, nicht eben derſelbe ſey,

der mit der Abſicht des Redenden übereinkommt.

Wir haben ſchon bemerkt, daß man allemal, wenn

ein Menſch ſeine Geſinnung am Tage legen kann

und ſoll, dasjenige wider ihn für wahr annimmt

was er hinlänglich erklärt hat (S. 266. ). Und

da bey den Conventionen Treue und Glauben herr

- - ſchen



348 II. B. XVII. C. Von Auslegung

ſchen ſoll; ſo legt man ſolche allezeit mit dieſer Vor

ausſezung aus. Wir wollen dieſe Regel mit Bey

ſpielen erläutern. Das Wort Tag verſteht ſich

von einem natürlichen Tage oder von der Zeit

da die Sonne uns mit ihrem Scheine erleuchtet,

und auch von einem bürgerlichen Tag oder von

einer Zeit von vier und zwanzig Stunden. Wenn

man dieſes Wort in einer Convention braucht um

einen Zeitlauf zu beſtimmen, ſo zeigt der Innhalt

offenbahr an, daß man von einem bürgerlichen Tage

oder von einer Zeit von vier und zwanzig Stunden

reden wolle. Es war alſo eine elende Wort - Ver

drehung oder vielmehr eine groſe Untreue des Cle

omenes, welcher mit denen von Argos einen

Stillſtand auf einige Tage gemacht hatte, weil

er aber ſolche, indem ſie ſich auf den Tractat verlie

ſen, in der dritten Nacht in einem Schlaf antraff,

einen Theil davon tödete und die andern zu Ge

fangenen machte; indem er vorgab, daß die Nächte

nicht mit in dem Stillſtande begriffen wären (*).

Das Wort Eiſen kann von dieſem Metall ſelbſt

oder auch von gewiſſen Inſtrumenten die von der

gleichen Metall gemacht ſind verſtanden werden.

In einer Convention, da ausgemacht wird, daß

die Feinde das Eiſen ablegen ſollen, bedeu

- ke

Go S. den Puffendorf L. v. c. xn. 5. 7.
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tet dieſes Wort offenbahr die Waffen: deswegen

gab Pericles, in dem Beyſpiele welches wir

oben (§ 233.) angeführet, ſeinen Worten eine

betrügliche Auslegung, weil ſolche demjenigen zu

wider war, was die Natur des Innhalts augen

ſcheinlichſt zu erkennen gab. „Q. Fabius La

beo, von dem wir in eben demſelben Paragra

phen geredet haben, machte von ſeinem Tractat

mit dem Antiochus ebenfalls eine Auslegung die

ſich nicht für einen ehrlichen Mann ſchickte; denn

ein Souverän, der ſich vorbehält, daß man ihm

die Helfte von ſeiner Flotte oder von ſeinen Schif

fen wieder geben ſolle, verſtehet darunter ungezwei

felt, daß man ihm ſolche Schiffe gebe, die er brau

chen könne, nicht aber die Helfte von einem jeden

Schiff in der Mitte von einander geſchnitten. Pez

ricles und Fabius werden auch durch diejenige

Regel verdammt, die wir oben (s. 274.) veſt ge

ſezet haben, nach welcher verbotten iſt, den Sinn

der Worte wider die offenbahre Abſicht der Contra

henten zu verdrehen.

--- -

- S. 281.
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A §. 28I. - -

Es iſt keine Nothwendigkeit einem Aus

drucke in einer und eben derſelben Urkunde,

auch nur einen Verſtand beyzulegen.

Wenneine von dergleichen Redens

arten, welche eine verſchiedentliche Be

deutung haben, mehrmalen in einer Ur

kunde vorkommt; ſo hat man ſich darum

kein Geſez zu machen, ſie überall in der

nemlichen Bedeutung zu nehmen. Denn

man mus dieſe Redensart nach Anleitung der vor,

hergehenden Regel, in jedem Artickel, ſo wie es

die Materie erheiſchet nehmen: pro ſubſtrata ma

teria, wie die Kunſtverſtändigen ſagen. Das

Wort Tag hatz: E. wie wir eben geſager haben

(s. 280.) eine zweyfache Bedeutung wenn es in

einer Convention heiſt: es ſoll ein Stillſtand von

50. Tagen ſeyn mit der Bedingung daß die Comiſ

ſarien von beeden Theilen acht Tage hintereinander

an Beylegung der Mishelligkeiten mit einander ar

beiten ſollen; ſo ſind die 5 o. Tage des Stillſtandes

bürgerliche Tage von vier und zwanzig Stunden.

Allein es wäre ungeräumt, wenn man ſie auch ſo in

dem andern Artickel nehmen, und behaupten wollte,

die Commiſſarien ſollten acht Täge und acht Nächte

ohne auszuruhen arbeiten,

.. e §. 282.
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keinem #

/

-- s - §. 282.

Man mus keine Auslegung gelten laſſen,

die aufeine Ungereimtheit hinaus lauft.

Eine jede Auslegung die auf eine

Ungereimtheithinaus lauft mus verwor

fen werden; oder in andern Worten: Man darf

keiner Urkunde einen Sinn beylegen aus dem etwas

ungereimtes folget, ſondern man mus ſie ſo ausle

gen daß alles ungereimte vermieden wird. Da

man nicht vermuthet, daß Jemand etwas abge

ſchmacktes wolle: ſo kann man auch nicht annehmen

daß derjenige der da redet, ſeine Worte ſo verſtan

den haben wolle, daß etwas ungereimtes oder abge

ſchmacktes daraus folge. Eben ſo wenig darf man

vermuthen, daß er mit einer ernſthaften Handlung

ſein Spiel habe treiben wollen; Denn man vermu

thet niemaln etwas ſchändliches und unerlaubtes.

Man nennt ungereimt nicht nur was phyſiſch

ſondern auch was moraliſch unmöglich, das iſt:

ſolchergeſtalt der Vernunft zuwider iſt, daß man es

en, der ſeinen geſunden Verſtand hat,

beymeſſen kann. Jene fanatiſche Juden, die ſich
nicht zu wehren getraueten, als ſie der Feind am

Sabathtage angriffe machten eine ungereimte Aus

legung von dem IV. Gebot der Geſeztafel ().

„c) Der Herr Verfaſſer hat als ein Reformieter die
l in ſeiner Kirche angenommen ºben #

- - - - - ... º e
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Warum enthielten ſie ſich nicht auch des Gehens,

Ankleidens und Eſſens? Dieſes ſind auch Arbei

ten, wenn man die Worte in dem ſtrengeſten Ver

ſtande nehmen will. Man erzählt, in Engellandha

be ein Mann drey Weiber genommen, weil die Ge

ſeze zwey Weiber zu haben verbieten. Dieſes iſt

ohne Zweifel ein Märchen des Pöbels, die unbe

ſchreibliche Vorſicht der Engelländer lächerlich zu

machen, die nicht wollen, daß man in Anwendung

der Geſeze von dem Buchſtaben abgehen ſoll. Die

ſes kluge und freye Volk hat nach dem was bey an

dern Nationen geſchieht, allzuwohl eingeſehen, daß

die Geſeze kein ſicherer Schirm, keine veſten Schran

ken mehr ſeyn würden, ſobald es denen, die ſie zu

vollſtrecken die Macht haben, erlaubt wäre, ſie nach

ihrem Gutdünken auszulegen. Allein es will unſtrei

tig nicht, daß man jemaln einen offenbahr ungereim

ten Verſtand daraus erzwinge. -

Die Regel deren wir eben erwähnt, iſt von

einer unumgänglichen Nothwendigkeit, und man

musſte auch alsdenn beobachten wenn in der Rede,

dem Terte des Geſezes oderÄF ſelbſt

keine Dunkelheit oder Zweydeutigkeit iſt. Denn

man hat zu merken, daß die Ungewißheit des Ver

ſtandes den man einem Geſeze oder Vertrage bey

- - - legen

Geſetafel; Bey den Lutheranern iſt es das III.

## d. Ä º iſt das in
-
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legen mus, nicht blos von der Dunkelheit oder ei

nem Mangel ſchicklicher Ausdrücke herrühre; ſon

dern auch von dem eingeſchränkten menſchlichen Ver

ſtande, der nicht im Stande iſt alle Fälle und Um

ſtände vorauszuſehen, noch alle Folgen deſſen was

verordnet oder verſprochen worden iſt, zu überden,

ken; und endlich auch von der Unmöglichkeit dergleis

chen unzehlbare Vorfälle in Erwägung zu ziehen.

Man kann in den Geſezen oder Verträgen nicht ans

ders als in allgemeinen Ausdrücken reden; und die

Auslegungskunſt musſolche der Abſicht des Geſezge

bers oder der Contrahenten gemäs, auf die beſon

dern Fälle anwenden. Nun aber läſt ſich in keinem

Falle vermuthen daß ſie etwas ungereimtes gewollt

hätten; wenn nun alſo die in ihrem eigentlichen und

ordentlichen Verſtande genommene Ausdrücke dahin

auslaufen, ſo mus man dieſen Sinn juſt ſo weit

drehen als es nöthig iſt um das Ungereimte zu ver

meiden. Man ſtelle ſich einen Kriegshauptmann

vor, der Befehl erhalten mit ſeinen Leuten ſchnur

- gerade biß auf einen gewiſſen Poſten vorzurücken:

derſelbe kommt auf dem Weg an einen Abſturz;

Der Befehl geht gewiß nicht dahin ſich hinunter zu

ſtürzen; er mus daher von ſeiner geraden Linie ab

weichen, ſo viel als nöthig iſt dieſen Abſturz auszus

weichen, aber nicht mehr. -

Il. Buch. Z Viel

A
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Viel leichter iſt dieſe Regel alsdenn anzuwen

den, wenn die Ausdrücke des Geſezes oder Vertra

ges in einem zweyfachen Verſtande können genom

men werden. Denn da nimmt man ohne Beden

ken denjenigen von beeden an, aus welchem nichts

ungereimtes folget. Ingleichen, wenn die Redens

art ſo beſchaffen iſt, daß man ſie in einem figürlichen

Verſtandenehmen kann; ſo mus man es allerdings

thun, wenn es nöthig iſt einer Ungereimtheit vor

zubeugen. : . . . - - -

§. 283.

Und keine ſolche, die die Handlung oder

Urkunde null und unkräftig machen würde.

Man permuthet nicht, daß geſcheide Leute,

indem ſie miteinander tractirten oder ſonſt eine ernſt

hafte Handlungvornahmen, nichts hätten thunwol

len: Es mus daher keiner Auslegung

Plaz gegeben werden die eine Handlung

oder Urkunde null und unkräftig machen

würde. Man kann dieſe Regel für einen Zweig

von der vorhergehenden anſehen; Denn es iſt eine

Art von Ungereimtheit, wenn eine Urkunde ſelbſt

durch ihre eigene Worte in ein Nichts verkehrt wer

den ſollte. Man mus ſie ſo auslegen daß

ſie ihre Wirkung haben uud nicht eitel

und vergeblich ſeyn möge. Und man ver

- fährt
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fährt dabey eben ſo wie wir erſt in dem vorherge

henden Paragrapho gemeldet haben. In einem und

dem andern Falle, kommt es, wie bey aller Ausle-

gung, darauf an, den Worten den Verſtand beyzu

legen der der Abſicht und Meinung derer die da re

den, am gemäſeſten zu achten iſt. Wenn man ver

ſchiedene Auslegungen hat, durch die ſämtlich die

Nullität der Urkunde oder eine Ungereimtheit vermie
«

den werden kann; ſo mus man derjenigen den Vor

zug geben / die der Abſicht des Verfaſſers am näch

ſten kommt. Die beſondern Umſtände werden mit

Hülfe anderer Regeln der Auslegungskunſt ſolche ken

nenzulernen dienen. Thucydides erzehlt (*):

Die Athenienſer hätten, nachdem ſie den Beo

tiern verſprochen hatten ihre Ländereyen zu verlaſ

ſen, unter dem Vorwande in dem Lande bleiben wol

len, daß diejenige Ländereyen worauf ihre Kriegs

völker wirklich ſtünden, nicht den Beotiern gehör

ten. LächerlicheÄ weil, wenn dem

Vertrage dieſer Verſtand beygeleget wurde, ſolcher

in ein Nichts, oder vielmehr in ein Kinderſpiel ver

wandelt wurde. Durch die Ländereyen der

Beotier muſte man augenſcheinlich alles dasjenige

verſtehen was in ihren alten Grenzen begriffen war,

ohne dasjenige auszunehmen, deſſen ſich der Feind

während des Kriegs bemächtiget hatte,

B 2 § 284.

(*) Lib. IV, C. 98. - --

d
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-

« : . . §. 284.
A

Dunkele Redensarten ſo durch klärere

Worte desanºfaſe ausgeleget

- WELDEN

Wenn derjenige der ſich etwas dunkel oder

zweydeutig ausgedrücket hat, anderwärts von der

nemlichen Materie inklärern Ausdrücken geredet hat,

ſo iſt er der beſte Ausleger ſeiner ſelbſt. Man

mus ſeine dunkeln oder zweydeutigen Re

densarten ſo auslegen, daß ſie mit den

klaren und nicht zweydeutigen Ausdru

cken übereinſtimmen, deren er Ä (IM)

derwärts, es ſey nun in eben derſelben

Urkunde oder bey einer andern ähnlichen

Gelegenheit bedient hat. So lang mannoch

keinen Beweis hat daß Jemand ſeinen Willen oder

ſeine Denkungsart verändert habe, ſo lang iſt auch

in der That zu vermuthen daß er bey ähnlichen Ge

legenheiten eben ſo gedacht habe; ſo daß, wenn er

an einem Orte ſeine Meinung über eine Sache klär

lich an den Tage geleget hat, man dem, was er an

einem andern Orte von der nemlichen Sache undeut,

lich geſaget hat, den nemlichen Verſtand beylegen

mus. Wir wollen z. E. annehmen, zwey Bunds

genoſſen hätten einander im Nothfalle einen wechſel

weiſen Beyſtand von zehntauſend Mann Fusvet
- ! - ver

8 . x * - - -

l



der verträge. " 37

dasjenige dunkel aus was man durch das vorherge

A

verſprochen, die auf Koſten deſſen der ſie ſchicke, ſol

ten gehalten werden, und dieſe würden in einem jün

gern Vertrage eins, daß die Hülfeaus funfzehntau

ſend Mann beſtehen ſollte, ohne jedoch von dem

Unterhalte zu reden; ſo iſt die in dem neuen Ver

trage herrſchende Dunkelheit oder Ungewißheit, durch

die klare und förmliche Verfügung des erſtern ge

hoben. Denn da die Bundsverwandten keine Ab

änderung ihrer Willensmeinung in Anſehung der

Berpflegung der Hülfsvölker zu erkennen geben, ſo

kann ſie auch nicht vermuthet werden: und man wird

dieſe funfzehntauſend Mann gleich jenen in dem er

ſten Vertrage verſprochenen zehntauſenden unter

halten müſen. Das nemliche gilt auch und zwar

mit deſto beſſerm Grunde, wenn die Rede von zwey

Artickeln des nemlichen Vertrages iſt; wenn z. E.

ein Fürſt zehntauſend Mann zu unterhalten ver

ſpricht, zur Vertheidigung der Staaten ſeines

Bundsgenoſſen, und in einem andern Artickel ver

ſpricht er nur vier tauſend , im Falle dieſer ſein

Bundsverwandter einen Anfallskrieg anfenge.

§ 285.

Auslegung welche ſich auf den Zuſam2

menhang der Rede gründet.

Zum öftern druckt man der Kürze wegen,

-

- *
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,

-

hende ſchon ſattſam erkläret zu haben glaubet: oder

was man ſich in folgenden annoch zu erklären vor

nimmt; und auſerdem haben die Redensarten zu

weilen nach Geſtalt der Umſtände ihres Zuſammen

hanges und Verhältniſſes mit andern Worten, auch

einen ganz verſchiedenen Nachdruck oder auch wohl

gar eine ganz andere Bedeutung. Der Zuſammen

hang der Rede und das was vorher gehet und nach

folget, iſt daher eine neue Quelle der Auslegung,

Man mus die ganze Rede wohl in Erz

wegung ziehen um den rechten Verſtand

derſelben zu treffen; und einer jeden Re

densart nicht ſowohl den Sinn beyzu

legen, der ihm an und für ſich eigen iſt,

als vielmehr den, der ihr vermöge des

Ä und des wahren Verz

andes der Rede zukommt. Dieſes iſt die

Marime des römiſchen Rechts: Inciuile eſtniſ

tota lege perſpecta, una aliqua particula ejus

propoſita, judicare vel reſpondere (*).

§ 286.

Auslegung welche ſelbſt aus dem Zuſam
menhange und Verhältniſſe der Sachen her

- genommen wird. “

Der Zuſammenhang und das Verhältniß der

Sachey ſelbſt dient ferner noch den wahren Sinn

eines

Cº) L 24. ff. de Leeibus.

N
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*

-

eines Vertrages oder jeder andern Urkunde zu ent

decken und zu beſtimmen. Die Auslegung

mus ſo geſchehen, daß alle einzele Stü

cke übereinſtimmen; daß das was folget

mit dem was vorher gehet überein

komme, wofern es nicht offenbahr das

Anſehen hat, als habe man durch die

leztern Clauſeln etwas an den erſtern

abändern wollen. Denn man vermuthet, die

Verfaſſere einer Urkunde hätten gleichförmig und

unwankelbahr gedacht; ſie hätten feine Sachen ge

wollt, die nicht zuſammen paſſen oder die einander

widerſprechen; ſondern ſie hätten vielmehr die einen

mittelſt der andern erklären wollen; miteinem Wor

te: es herrſche ein und der nemliche Verſtand in ei

nem und eben demſelben Werke oder Vertrage. Wir

wollen dieſes durch ein Beyſpiel begreiflicher machen:

In einem Bundsvertrage iſt ausgemacht, daß, wenn

einer der Verbundenen angegriffen wird, jedweder

von dem andern eine Hülfe von zehntauſend Mann

Fusvolks beſoldet und unterhalten ſtellen ſolle; und

in einem andern Artickel heiſt es: es ſolle dem an

gegriffenen Bundsgenoſſen frey ſtehen, die Hülfe

lieber an Reuterey als an Fusvolke zu begehren.

Hier ſieht man, daß die Verbundenen in dem erſten

Artickel die Gröſe der Hülfe und wie weit ſich ſolche

belaufen ſoll, nemlich auf zehn tauſend Mann be

Z 4 ſtim
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ſtimmet haben; und daß ſie in dem leztern Artickel

die Beſchaffenheit der Hülfe der Wahl deſſen über

laſſen der ihrer benöthiget iſt, ohne daß es das An

ſehen habe, als hätten ſie etwas in ſeiner Gröſe und

Stärke verändern wollen. Wenn denn alſo der an

gegriffene Bundsgenoſſe Reuterey verlanget; ſo

mus ihm nach bekanntem Verhältniſſe das Aequi

valent von zehntauſend Mann Fusvolk gegeben

werden. Allein wenn es ſchiene als wäre die Ab

ſicht des leztern Artickels geweſen die Bundsmäſige

Hülfe zu erhöhen: wenn es z. E. hieſe, daß, wenn

einer von den Bundsverwandten von einem mächti

gern und an Reuterey überlegenem Feinde angegrif

fen würde, die Hülfe an Reuterey und nicht an

Fusvolke geſtellet werden ſollte; ſo iſt klar daß als

denn und in dieſem Falle die Hülfe in zehntauſend

Mann Reuterey beſtehen ſoll.

Da zwey Artickel eines nemlichen Vertrages

ſich auf einander beziehen können, ſo kann dieſes

auch bey zwey Verträgen ſtatt finden; und in dieſem

Falle mus auch einer den andern erklären. Man

hätte z. E. Jemand verſprochen ihm in einer gewiſ

ſen Abſicht, zehntauſend Säcke Korn zu liefern:

hernach verglieche man fich ſtatt des zu liefernden

Korns auf Haber. Die Menge des Habers wäre

- aber nicht ausgemacht; ſo wird ſie beſtimmt wenn

man den zweyten Vergleich mit dem erſtern zuſams

men

-
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men hält. Wenn kein Merkmal da iſt, daß man

durch den andern Accord die Stärke deſſen was ge

liefert werden mus, habe verringern wollen; ſomus

man eine mit dem Werthe von zehn tauſend Säcken

Korns im Verhältniſſe ſtehende Menge Habers ver

ſtehen; wenn aber aus den Umſtänden und Beweg

urſachen der andern Convention erhellet, daß man

die Abſicht gehabt den Werth deſſen was kraft der

erſtern geliefert werden ſollte, herabzuſezen, ſower

den die zehn tauſend Säcke Korn in ſo viel Säcke

Haber verwandelt werden.

. § 287.

Auslegungwelche auf die Urſacheder Ur

kunde gegründet iſt.

Der Grund des Geſezes oder Ver

trages, das iſt: die Bewegurſache ſo dazu An

laß gegeben, die Abſicht ſo man ſich dabey vorgeſezt

hat, iſt das ſicherſte Mittel den wahren Verſtand deſ

ſelben heraus zu bringen, und man mus ganz beſon

- ders darauf Acht haben, ſo oft als es darauf an

kommt, eine dunkele, zweydeutige und unbeſtimmte

Stelle, es ſey nun in einem Geſeze oder in einem

Vertrage zu erklären oder ſolche auf einen beſondern

Fall anzuwenden. Sobald man den Grund

und die Urſache, die den Willen deſſen

der daredet allein hat beſtimmen können,

Z 5 - mit
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mit Gewißheit erkennet; ſo mus man

ſeine Worte ſo auslegen und anwenden,

wie es dieſem alleinigen Grunde gemäs

iſt. Auſerdem würde man ihn gegen ſeine Mei

nung und wider ſeine Abſichten reden laſſen. Zue

folge dieſer Regel iſt ein Fürſt, der, indem er ſeine

Tochter zur Ehe verſprochen, ſeinem künftigen Toch:

termanne Hülfe zugeſaget hat, zu nichts gehalten,

wenn dieſe Heyrath nicht vor ſich gehet.

Man mus aber wohl verſichert ſeyn daß man

den wahren und alleinigen Grund des Geſezes, der

Verſprechung oder des Vertrages kenne. Es iſt

nicht erlaubt ſich hierinn auf unſichere und ungewiſ

ſe Muthmaſſungen zu verlaſſen, und Gründe und

Abſichten voraus zu ſezen, wo man nicht gewiß

weis daß ſie voraus zu ſezen ſind. Wenn die Ur

kunde, von der geredet wird, an ſich ſelbſt dunkel iſt:

wenn man, um den wahren Sinn derſelben einzuſe

hen, kein anderes Mittelhat, als die Abſichten des

Verfaſſers, den Grund der Urkunde ausfündig zu

machen; ſo kann man alsdenn ſeine Zuflucht zu

Muthmaſſungen nehmen, und in Ermangelung der

Gewißheit, dasjenige für wahr annehmen was am

wahrſcheinlichſten iſt. Allein es iſt ein gefährlicher

Mißbrauch, wenn man ohne Noth ungewiſſe Gründe

und Abſichten zu entdecken ſuchet, um den Sinn ei

ner an ſich ſelbſt ſchon hinlänglich klaren Urkunde die

- -- nichts
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nichts ungereimtes in ſich faſſet, zu verdrehen, ein

zuſchränken oder auszudehnen; dieſes heiſt wider die

unläugbahre Marime ſündigen: daß es nicht erlaubt

ſey etwas auszulegen, ſo keiner Auslegung bedarf

(§, 263.) Noch viel weniger würde es erlaubt

ſeyn dem Verfaſſer einer Urkunde, wenn er ſeine

Urſachen und Beweggründe ſelbſt angeführt hat, die

ſen oder jenen geheimen Grund anzudichten, um

darauf eine dem natürlichen Verſtande der Wörter

zuwidere Auslegung zu bauen. Wenn er auch in

der That die Abſicht gehabt hätte, die man ihm an

dichtet; ſo kann, wenn er ſolche verborgen und ſtatt

deren andere angeführt hat, die Auslegung blos auf

dieſe gegründet werden, und nicht auf eine Abſicht

die der Verfaſſer nicht bekannt gemacht hat; man

nimmt das gegen ihn für wahr an was er hinlänglich

erkläret hat (§ 266.).

§, 288,

Von dem Falle da viele Urſachen zuſam

men helfen den Willen zu beſtimmen.

Man mus bey dieſer Art der Auslegung um

deſto vorſichtiger verfahren, da oft viele Beweggrün

de zuſammen den Willen deſſen lenken und beſtimmen

helfen, der in einem Geſeze oder in einer Verſpre

dhung redet. Es kann ſeyn daß der Wille deſſelben

nur durch die Verbindung aller dieſer Beweggründe

- – ge
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gelenket worden iſt, davon ein jeder insbeſondere

ſchon hinreichend geweſen wäre ihn zu beſtimmen.

In dem erſten Falle, wenn man wohl verſ

chert iſt, daß der Geſezgeber oder die STon

trahenten das Geſez oder den Contract

blos in Anbetracht vieler Beweggründe,

vieler Urſachen zuſammen genommen ge

wollt haben; mus die Auslegung und

Anwendung auf eine allen dieſen verei

nigten Urſachen gemäſe Art geſchehen,

und man darf keine auſer Acht laſſen.

Allein in dem zweyten Falle, wenn es klar iſt,

daß jede von den Urſachen, die zuſammen

eholfen haben den Willen zu beſtimmen,

hinreichend war dieſe Wirkung zu thun,

ſo daß der Verfaſſer der Urkunde we

Ä einer jeden dieſer Urſachen, einzeln

etrachtet, eben das würde gewollt ha

ben, was er wegen allerÄ ge

nommen gewollt hat; ſo müſen ſeine

Worte ſo ausgeleget und angewendet

werden, daß ſie mit einer jeden von die

ſen Urſachen einzeln betrachtet, überein?

kommen. -

Wir wollen annehmen, ein Fürſt habe allen

fremden Proteſtanten und Künſtlern die

ſich in ſeinen Staaten niederlaſſen würden, gewiſſe

Vor:
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Vortheile verſprochen: wenn dieſer Fürſt keinen

Mangel an Unterthanen ſondern blos an Künſtlern

hat, und wenn es auf der andern Seite ſcheinet er

wolle keine andere Unterthanen als Proteſtantenha

ben; ſo mus ſein Verſprechen ſo ausgeleget werden,

als gienge es nur diejenigen Fremden an, die beede

Eigenſchaften der Proteſtanten und Künſtler vereinigt

beſitzen. Allein wenn es ausgemacht iſt, daß dieſer

Fürſt ſein Land zu bevölkern ſuche, und daß, ob er

gleich die Proteſtanten andern vorziehen möchte, er

doch der Künſtler ſo ſehr benöthiget ſey, daß er ſie

gern aufnehme, von was für einer Religion ſie auch

ſeyn mögen; ſo mus man ſeine Worte in einem ge

theilten Verſtande nehmen, ſo daß es genug ſeyn

wird, wenn man entweder ein Proteſtant oder ein

Künſtler iſt, um der verſprochenen Vortheile zu ge

nieſen.

§ 289.

Was den zureichenden Grund einer

Handlung des Willens ausmachet.

um alle Weitläufigkeiten Und Verwirrungen

zu vermeiden, wollen wir den hinreichenden

Grund einer Handlung des Willens nennen, was

dieſe Handlung gewirkt, was bey vorſeyender Ge

legenheit den Willen beſtimmt hat; es ſey nun daß

der Wille durch einen einzigen oder durch mehrere

Grün
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Gründe zuſammen genommen beſtimmet worden ſey.

- Es wird ſich alſo manchmaln fügen, daß dieſer zu

reichende Grund in der Verbindung verſchiede

ner Gründe beſtehe, ſo daß da wo einer von dieſen

Gründen fehlet, der zureichende Grund nicht

mehr vorhanden iſt: und in dem Falle da wir ſagen,

daß verſchiedene Beweggründe, verſchiedene Urſa

chen zuſammen geholfen haben, den Willen zu be

ſtimmen, jedoch ſolchergeſtalt daß jedwede für ſich

ſchon vermögend geweſen wäre, die nemliche Wir

kung allein hervor zu bringen; ſo wird man alsdenn

mehrere zureichende Gründe einer und eben

derſelben Handlung des Willens haben. Dieſes ſie

het man alle Tage: Ein Fürſt wird z. E. den Krieg

wegendreyer oder vier Beleidigungen erklären, davon

jedwede hinlänglich geweſen wäre eine Kriegserklä

rung nach ſich zu ziehen. - -

- - § 290. -

Ausdehnende Auslegung, ſo von dem

Grunde der Handlung oder Urkunde herae

- nommen wird

– Die nähere Erwegung des Grundes eines Ge

ſezes oder Verſprechens, dient nicht allein die dun

keln oder zweydeutigen Redensarten der Urkunde zu

erklären, ſondern auch deren Verfügungen einzu

ſchränken oder auszudehnen, ohne an den Worten zu

- - kles
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kleben, und in Gemäsheit der Meinung und Abſiche

des Geſezgebers oder der Contrahenten, vielmehr

als ihrer Worte. Denn, wie Cicero (*) anges

merket hat, ſo mus die Sprache, welche erfunden

worden den Willen zu erkennen zu geben, deſſen Wir

chende und alleinige Grund einer Ver

fügung, es ſey nun eines Geſezes oder eines Ver

ſprechens, ganz ausgemacht und bekannt

iſt, ſo verſtehet man dieſe Verfügung in

denen Fällen, auf welche der nemliche

Grund paſſet, ob ſie gleich nicht mit in

der Bedeutung der Wörter begriffen

ſind. Insgemein wird geſaget: Man müſe

ºch mehr an den Verſtand als an den

uchſtaben halten. Solchergeſtalt dehnen

die Mahomedaner das in dem Alcoran geſchehene

Verbot des Weins mit Rechte auf alle berauſchende

Getränke aus; weil dieſe gefährliche Eigenſchaft der

kung nicht im Wege ſtehen. Wenn der zureia

Y

alleinige Grund iſt, der den Geſezgeber veranlaſſen

konnte den Gebrauch des Weines zu verbieten. Auf

gleiche Weiſe, wenn man zu den Zeiten da man

: , - -
-

-

(*) Quid ? verbis ſatis hoc cautum erat? Minime.

Quae res igitur valuit ? Voluntas: quae ſ, taci

tis nobis, intelligi poſſet, verbis omnino non

vtercmur. Quia non poteſt , verba reperta

ſunt, non quae impcdirent ſed quae indicarent

voluntatem. Cic, Orat. pro Caec.

noch
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noch nichts von andern Veſtungswerken als von

Mauern wuſte, ſich verglichen hätte, einen gewiſſen

Ort nicht mit Mauern einzufaſſen; ſo würde es

nicht erlaubt ſeyn ihn mit Gräben und Bollwerken

zu beveſtigen; weil die einzige Abſicht des Vertra

ges offenbar dahin gieng, zu verhindern daß man

aus dieſem Orte keinen veſten Plaz machen möchte.

Allein man mus hier mit eben der Behutſam

keit zu Werke gehen, von der wir gleich oben gere

det haben (§ 287.), und noch mit etwas mehr;

weil es auf eine Anwendung ankommt, zu der man

durch die Ausdrücke der Urkunde auf keine Weiſe be

fugt iſt. Man mus wohl verſichert ſeyn, daß man

den wahren und alleinigen Grund des Geſezes oder

Verſprechens wiſſe, und daß ihn der Verfaſſer in

dem nemlichen Umfange genommen habe, den erha

ben mus, um auch den Fall zu begreifen, auf wel

chen man das Geſez oder Verſprechen erſtrecken will,

Ubrigens iſt hier nicht zu vergeſſen, was ich oben

(S. 268.) geſaget habe, daß der wahre Verſtand ei,

nes Verſprechens eben nicht nur derjenige ſey den

der Verſprechende im Sinne gehabt hat, ſondern

derjenige den er hinlänglich erkläret hat, derjenige

den die beeden Contrahenten vernünftiger Weiſe an

nehmen und verſtehen muſten. Der wahre Grund

einer Verſprechung iſt gleichermaſſen derjenige den

der Contract, die Natur der Dinge und andere Um

- ſtän
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Inſeln fordern könnten (*). Den Korinthiern
Aa

ſtände hinlänglich zu erkennen geben; es würde un

nüz und lächerlich ſeyn, eine ganz entgegen geſezte

Abſicht anzuführen, welche man insgeheim im Sin

ne gehabt hätte. -

§ 291.

Von betrüglicher Hintergehung der Ge

ſeze oder Verſprechungen.

Die Regel welche wir eben vernommen ha

ben, dient gleichfalls die elenden Vorwendungen

und Ausflüchte derer zu vereiteln, welche die Geſe

ze oder Verträge zu hintergehen ſuchen. Die Red

lichkeit hält ſich an die Meinung und Abſicht, der

Betrug klebt an den Worten, wenn er darinn eine

Decke ſeiner Bosheit zu finden glaubt. Die In

ſel, worauf der Leuchtthurm zu Alerandrien ſtund,

war nebſt andern Inſeln den Rhodiern zinnsbar.

Dieſe hatten Leute abgeſchickt, die Auflagen zu erhe

ben; die Königin von Egypten hielt ſie durch aller

hand Ergözlichkeiten eine Zeitlang an ihrem Hofe,

und lies den Wachthurm durch Dämme eiligſt mit

dem veſten Lande vereinigen; hierauf ſpottete ſie der

Rhodier und lies ihnen ſagen, es wäre etwas ſeltſa

mes von ihnen, daß ſie von dem veſten Lande Abga

ben erheben wollten, da ſie ſolche doch nur von den

II. Buch. " waf

cÄr. # # #*ſbrºnnMarcell. L.
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war durch ein Geſez verbotten den Athenienſern

Schiffe zu geben (*); und ſie verkauften ihnen ſolche

um fünf Drachmen für jedes Schif. Tiberius

wuſte ein Auskunftsmittel zu treffen, das ſeiner

würdig war: Die Gewohnheit verbot ihm eine

Jungfrau erdroſſeln zu laſſen, er befohl daher dem

Scharfrichter der Tochter des Sejans erſt ihre

Jungferſchafft zu nehmen, und ſie alsdenn zu er

würgen (**). Dem Verſtand des Geſezes zuwider

handeln, indem man ſich ſtellet als ob man den

Buchſtaben reſpecktire, iſt ein nicht weniger höchſt

ſtrafbahres Verbrechen, als eine offenbare Uber

trettung; ſie iſt der Meinung des Geſezgebers nicht

wenig zuwider, und giebt blos eine künſtlichere und

überlegtere Bosheit zu erkennen.

- - §. 292.

Von der einſchränkenden Auslegung.

Die einſchränkende Auslegung, die

der ausdehnenden entgegengeſezt iſt, gründet

ſich auf die nemliche Grundregel. So wie man

eine Verfügnng auch auf diejenigen Fälle ausdeh

net, die wenn ſie gleich nicht mit nach der Bedeu

tung der Worte darunter begriffen ſind, dennoch

nach der Abſicht der Verfügung darunter gehören,

. . . und

(*) Ebend. . - - - - - -

C“) Tacitus in ſeinen anna. L. v. 9.
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und auf welche der Grund paſſet, warum die Ver

fügung gemachet worden; ebenſo ſchränket man

ein Geſez oder ein Verſprechen wider die buchſtäb

liche Bedeutung der Worte ein, indem man ſich

nach dem Grunde dieſes Geſezes oder dieſes Ver

ſprechens richtet: das iſt, wenn ein Fall vors

kommt auf den man den wohlbekannten

Grund eines Geſezes oder eines Vere

ſprechens nicht anwenden kann, ſo mus

dieſer Fall ausgenommen werden, ob es

gleich, wenn man nur blos auf die Bez

deutung der Wörter ſiehet, ſcheinen

möchte, daß er mit unter der Verfügung

des Geſezes oder des Verſprechens bes

griffen ſeyn ſolte. Es iſt unmöglich alles zu

überdenken, alles vorauszuſehen, alles auszudrü

cken: es iſt ſchon genug wenn man ſich über gewiſſe

Sachen auf eine ſolche Art erkläret, daß man dabey

ſeine Gedanken auch von ſolchen Sachen zu verſte

hen giebt von denen man nicht redet. Und wie

der Redner Seneca (*) ſagt, ſo giebt es ſolche

klare Ausnahmen, daß es nicht einmahl nöthig iſt,

ſie ausdrücklich anzuführen. Das Geſez verdammr

einen jeden zum Tod der ſeinen Vater ſchlägt,

Wird man nun auch jenigen beſtrafen müſen,

si: 1- WAa 2". der

. . . . . . . . .: 6 ºf . . ti

(*) Lib. Iv. contr. xxvil.
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der ſeinen Vater geſchüttelt und geſchlagen hat um

ihn aus einer tiefen Ohnmacht zu rekſſen? Wird

man auch ein kleines Kind oder einen Wahnwiz

gen umbringen, der ſeine Hände an den Urheber

ſeines Lebens legt? In dem erſten Falle fehlet der

Grund des Geſezes ganz und gar; und auf die

zwey andern paſſet er auch nicht. Man ſoll ein

niedergelegtes Gut wieder geben: Soll ich es auch

einem Räuber wieder geben, wenn der wahre Ei

genthümer ſich mir zu erkennen giebt, und ſein Gut

von mir verlangt? Ein Mann hat mir ſeinen De

gen zur Verwahrung gegeben. Soll ich ihm ſolchen

wieder zuſtellen, wenn er bey einem Anfall von der

Raſerey ſolchen von mir verlangt, um einen Unt

ſchuldigen umzubringen?

S. 293.

Ihr Gebrauch um zu vermeiden,das man

nicht in das Ungeräumte verfalle oder etwas

unerlaubtes thue. -

Man bedient ſich der einſchränkenden Ausle,

gung um nicht in das ungeräumte zu verfallen

(ſiehe s. 282. ). Ein Menſch vermachet einem

ſein Haus, und dem andern ſeinen Garten in wel,

chen man nicht anders als durch das Haus gehen

kann. Es wird ungeräumt ſeyn, wenn er dieſem

. . . . . . . . . . einen
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einen Garten vermacht hätte, in welchen er nicht

gehen könnte: man mus alſo die unbedingte Schen-,

kung des Hauſes einſchränken, und ſo verſtehen,

daß dieſes Haus nicht anders als mit dem Vorbe

halt gegeben worden, einen freyen Zugang zum .

Garten zu laſſen. Eben dieſe Auslegung findet auch

ſtatt, wenn ein Fall vorkommt, bey welchem das

Geſez oder der Vertrag, wenn er nach der ſtrengen

Bedeutung der Worte genommen würde, zu einer

unerlaubten That verleiten möchte. Man mus als

denn eine Ausnahme von dieſem Falle machen, in

dem Niemand weder etwas befehlen oder verſpre

chen kann, was unerlaubt iſt. Aus dem Grunde

darf derjenige, der ſeinem Bundsgenoſſen in allen

ſeinen Kriegen Hülfe verſprochen, ihm dennoch keis

nen Beyſtand leiſten, wenn er einen offenbahrungen

rechten Krieg unternimmt. - . . .“

- : - es

" S. 294. . . . . .
- - - i .. s 2" - -

Oder etwas, das gar zu hart und gar

* ef zu beſchwehrlich wäre.

- Wenn ein Fall vorkommt, wo es für Jemand

gar zu hart und garzu nachtheilig wäre, wenn man

ein Geſez oder ein Verſprechen nach der ſtrengen Be

deutung der Worte nehmen wolte, ſo gebraucht

man abermahls die einſchränkende Auslegung und

»: - Aa 3 nimmt
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nimmt dieſen Fall in. Gemäsheit der Abſicht des

Geſezgebers, oder deſſen der das Verſprechen, ge

than hat, aus. Denn der Geſezgeber will nur was

recht und billig iſt; und bey Tractaten kann Nies

mand zu Gunſten eines andern ſich ſo verbinden,

daß er dabey wider die Pflichten gegen ſich ſelbſt

handele. Man vermuthet alſo mit Recht, daß

weder der Geſezgeber noch die Contrahenten verlangt,

haben ihre Verfügungen auf dergleichen Fälle zu

erſtrecken, und daß ſie ſolche ſelbſt ausnehmen würz

den, wenn ſieggewärtig wären. Ein Fürſt iſt

nicht mehr verbunden ſeinem Bundsgenoſſen Hülfe

zuzuſchicken, wenn er zu eben der Zeit, ſelbſt ange

griffen wird, und zu ſeiner eigenen Vertheidigung

alle ſeine Macht nöthig hat. Er kann ſogar, ohne

eine Untreue zu begehen ein Bündniß verlaſſen,

wenn der unglückliche Erfolg des Krieges ihm den

bevorſtehenden Untergang ſeines Staats augenſchein

lich macht, woferne er ſich Ä ohngeſäumt mit

m Feinde ſezet. Auf ſolche Art ſahe ſich zu Ende

dÄ Ähj Vietor Ä

Herzog von Savoyen genöthige ſich von ſeinen

Bundsgenoſſen zu trennen und ſich von Frankreich

Geſeze vorſchreiben zu laſſen, um nicht ſeine Länder

zu verliehren. Der König ſein Sohn hätte im

Jahr 1745. gute Urſachen gehabt einen beſondern

Frieden zu machen, allein Ressºasen
? ? e, K. - erz
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terſtüzte ihn und eine richtige Einſicht ſeines wahren

Nuzens machte, daß er die grosmüthige Entſchlie

ſung faſte es auf das äuſerſte ankommen zu laſſen,

ob er gleich ſeinen Verbindungen hätte abſagen"

können.

§ 295.

Wie ſie die Bedeutung auf eine dem

Gegenſtande gemäſe Art einſchränken ſoll.

Wir haben oben (§. 280.) geſagt, daß man

die Ausdrücke in dem Verſtande nehmen müſe der

dem Gegenſtande oder der Materie gemäs iſt. Die

einſchränkende Auslegung richtet ſich ebenfals näch

dieſer Regel. Wenn der Gegenſtand oder

die Materie wovon die Rede iſt, nicht

verſtattet, daß die Worte in einer Ver-

fügung nach ihrem ganzen Umfange ge

nommen werden; ſo mus man den Vera

ſtand einſchränken, nachdem es der Ge

genſtand erfordert. Wir wollen ſezen, daß

nach der Gewohnheit eines Landes die ſehen nur

unter den eigentlich ſo genannten Stammvettern

oder Schwerdmagen, erblich ſind. Wenn es nun

in einem Lehnbriefe dieſes Landes heiſt: daß das

Lehn einem gewiſſen für ſich und ſeine männliche

Nachkommen gegeben ſey; ſo mus der Verº

- Aa 4 - ſtand
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ſtand dieſer leztern Worte auf ſolche männliche

Nachkommen eingeſchränket werden, die vom männ

lichen Geſchlechte abſtammen: denn der Gegenſtand

erlaubt nicht, daß man es auch von männlichen

Nachkommen verſtehe, die von Töchtern entſproſ

ſen ſind, ob ſie gleich mit unter die Zahl der männ:

lichen Nachkommen des erſten Erwerbers gehören,

- - §. 296.

Wie die in dem Zuſtande der Sachen

vorgefallene Veränderung eine Ausnahme

- machen kann. - -

. Man hat die Frage aufgeworffen und unter

ſucht: ob die Verſprechungen von ſich ſelbſt die

ſtillſchweigende Bedingung enthalten, daß die Sa

dhen in dem Zuſtande bleiben ſollen, worinnen ſie

ſind, oder ob eine in dem Zuſtande der Sachen

vorgefallene Veränderung von dem Verſprechen

eine Ausnahne und ſolches wohl gar null und nicht

tig machen köyne? Die aus dem Grunde eines

Verſprechens hergeleitete Grundregel mus dieſe

Frage entſcheiden. Wenn es gewis und of;

fenbahr iſt, daß die Betrachtung des

gegenwärtigen Zuſtandes der Sachen

einen Einfluß in den Grund hat, der zu

dem Verſprechen Gelegenheit gegeben;

und daß dieſes Verſprechen in Anſehun

g: .. UNI
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und wegen dieſes Zuſtandes der Sachen

geſchehen iſt: ſo hänget dasÄ
von der Fortwährung des nemlichen Zu

ſtandes der Sachen ab. Dies iſt klar, in

dem das Verſprechen nur unter dieſer Vorausſe

zung geſchehen iſt. Wenn alſo derjenige Zuſtand,

der Sache, der zu dem Verſprechen nothwendig

erforderlich iſt, und ohne welchen ſie gewiß nicht

geſchehen wäre, ſich verändert hat, ſo fällt das Ver

ſprechen mit ſeinem Grunde weg: und in den be

ſondern Fällen, da die Sachen auf einige Zeit auf

hören in dem Zuſtande zu ſeyn der das Verſpre

chen gewirket oder zu deſſen Bewirkung etwas bey:

getragen hat, ſo mus man eine Ausnahme machen.

Ein Wahl-Fürſt, der keine Kinder hat, hat einem

Bundsgenoſſen verſprochen, es dahin zu bringen,

daß er zu ſeinem Nachfolger beſtimmt werde; nun

zeugt er einen Sohn; wer ſolte zweifeln, daß die

Verſprechung durch dieſe Ereigniß nicht aufgehoben

wäre? Derjenige der in Frieden lebt, und einem

Bundsgenoſſen Hülfe verſprochen hat, iſt ihm ſol

che nicht ſchuldig, wenn er aller ſeiner Macht zur

Bertheidigung ſeiner eigenen Staaten benöthiget

iſt. Die Bundsgenoſſen eines nicht ſehr furchtba

ren Fü welche ihm einen getreuen und ſtand

haften Beyſtand zu ſeiner Vergröſerung, zu Er

werbung eines nachgelegenen Staates mittelſ der
-. Aa 5 Wahl
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Wahl oder einer Heurath verſprochen hätten, wür

den hohe Urſache haben ihm alle Hülfe und allen

Beyſtand zu verſagen, ja ſich ſo gar gegen ihn ver

binden, ſobald ſie ihn auf einer ſolchen Höhe ſehen

würden die der Freyheit ganz Europens bedrohlich

wäre. Wenn der groſe Guſtav nicht zu Lüzen

wäre getödet worden, ſo würde ſich der Cardinal

von Richelieu der das Bündniß ſeines Herrn mit

dieſem Fürſten gemacht, der ihn nach Teutſchland

gelocket und mit Geld unterſtüzt hatte, vielleicht

gezwungen geſehen haben, dieſen furchtbar gewor

denen Eroberer einen Querſtrich zu machen, ſeinem

erſtaunlichen Kriegs-Glücke Schranken zu ſezen und

ſeinen unterdrückten Feinden wieder aufzuhelfen.

Die General 2 Staaten verhielten ſich dieſen

Grundſäzen gemäs, im Jahre 1668. Sie errichte

ken die Tripel - Allianz zu Gunſten Spaniens

ihres ehemaligen Todfeindes, gegen Ludwig XIV.

ihren alten Bundsgenoſſen. Man muſte einer

Gewalt Dämme vorbauen die alles mit ſich fortzu

reiſen drohete. . . . . . . . . . . . .

"Allein man mus in Anwendung dieſer Regel

ſehr behuthſam verfahren. Es wäre ein ſchändli

cher Mißbrauch derſelben, wenn man ſich durch eine

jede, in dem Zuſtande der Sachen vorgefallene

Veränderung für berechtiget hielte, ſich von ſeinem

Verſprechen loszuwickeln: man würde auf kein ein
º. i, ziges
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A

ziges mehr Staat machen können. Blos derjeni

ge Zuſtand der Sachen in Anſehung deſſen das

Verſprechen gethan worden iſt, gehört zu dem We

ſen deſſelben; und blos die Veränderung dieſes Zu

ſtandes kann die Wirkung des Verſprechens recht

mäſiger Weiſe verhindern oder aufſchieben. In

dieſem Verſtandemus man die Maxime der Rechts

gelehrten nehmen: Conventio. omnis intelligi

tur rebus ſic ſtantibus. . . . . . . .

"Was wir hier von Verſprechungen geſagt

haben, mus auch von Geſezen verſtanden werden.

Das Geſez welches ſich auf einen gewiſſen Zuſtand

der Sachen beziehet, kann nur in eben dieſem Zu

ſtande ſtatt haben. Ein gleiches gilt auch in Aliſe

ung eines Auftrages. So kehrte Titus, den

in Vater abgeſchickt hatte dem Kaiſer ſeine Ehr

erbietung zu bezeigen, ſo gleich wieder üm, als er

den Tod des Galba vernommen hatte. . . "

22., .

§ 297. . . . . .u

sie aus nººi uns.“
- : . . nen Ä :: . . .“

3 rIn unverſehenen Fällen, dasſ wenn

ſich die Sachen in einem ſolchen Zuſtande befinden,

den der Verfaſſer einer Anordnung nicht vorherge

ſehen hat, noch ſich einfallen laſſen können, mus

...T.tiroD-5 f .o1 .J UMMU
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man ſich vielmehr nach ſeiner Meinung

als nach ſeinen Worten richten, und

die Urkunde ſo auslegen wie er ſie ſelbſt

auslegen würde wenn er zugegen wäre,

oder in Gemäsheit deſſen, was er würde

gethan haben, wenn er dasjenige vor

aus geſehen hätte was man nunmehr

wahrnimmt. Dieſe Regel iſt für die Richter

und alle diejenigen von groſem Nuzen, denen es

in der Geſellſchaft oblieget, die Verordnungen der

Bürger in die Wirklichkeit zu ſezen. Ein Vater

ſezt ſeinen noch unerzogenen Kindern einen Vor

mund; Nach ſeinem Tode findet die Obrigkeit, daß

der verordnete Vormund ein Verſchwender und

daß ſein Vermögen eben ſo ſchlecht als ſeine Auf

führung iſt. Sie weiſt ihn daher ab und ſezet nach

den römiſchen Geſezen (*) einen andern, und hält

ſich alſo an die Meinung des Erblaſſers, und nicht

an ſeine Worte; denn es iſt ganz vernünftig,

und man mus es auch ſo vermuthen, daß dieſer

Vater niemals im Sinne gehabt habe ſeinen Kinº

dern einen Vormund zu geben, der ſie ins Ver

derben bringen würde: Er würde einen andern er

nennt haben, wenn ihm die Fehler des erſtern bei

kannt geweſen wären.“ -

- §. 298

(*) L. 1o. ff. de Confirm. Tut.
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§. 298.

Von dem Grunde der aus der Mög

lichkeit und nicht allein aus der Wirklichkeit,

einer Sache hergenommen iſt.

Wenn diejenigen Dinge die mit zu

dem Grunde eines Geſezes oder einer

Konvention gehören nicht für wirklich

vorhanden, ſondern blos für möglich an

eſehen werden; oder in andern Ausdrücken:

enn die Beſorgniß einer Begebenheit

der Grund eines Geſezes oder Verſprez

chens iſt; ſo können nur diejenigen Fälle

davon ausgenommen werden, wo man

beweiſen kann daß die Ereigniß in der

That unmöglich iſt. Die bloſe Möglichkeit

der Begebenheit iſt ſchon hinlänglich alle Ausnah

me zu verhindern. Wenn z. E. ein Vertrag mit

ſich bringet, daß man ein Kriegsheer oder eine

Schifsflotte nicht an dieſen oder jenen Ort führen

ſoll, ſo wird es nicht erlaubt ſeyn eine Armee oder

eine Flotte unter dem Vorwande dahin zu führen,

daß man es ohne einen Vorſaz zu ſchaden thue.

Denn der Endzweck einer ſo beſchaffenen Clauſel,

iſt nicht blos einem wirklichen Ubel vorzubauen,

ſondern auch alle Gefahr zu entfernen und ſich der

mindeſten Urſache zur Beunruhigung zu überheben.
Eben- - - -
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Eben ſo verhält es ſich mit einem Geſeze, welches

verbiethet, zu Nachts auf der Straſſe mit einer

Fackel oder einem brennenden Lichte zu gehen. Es

würde dem der das Geſezübertritt nichts nuzen zu

ſagen: esſey nichts böſes daraus erfolget; er habe

die Fackel mit ſolcher Vorſichtigkeit getragen, daß

deswegen gar nichts zu befürchten ſey: es iſt

genug daß es möglich war daß dadurch ein Brand

angeſtifftet würde, und man hat das Geſez wirk

lich übertretten, indem man eine Beſorgniß veran,

laſſet, welcher der Geſezgeber vorbeugen wollte.

s - de:

--

§ 299. -

Von Redensarten, welche in einem

ausdehnenden und einſchränkenden Ver

„ſtande genommen werden können.

Wir haben gleich Eingangs dieſes Capitels

bemerket, daß die Begriffe der Menſchen und ihre

Sprache nicht allemal genau beſtimmt ſind. Es

iſt allerdings keine Sprache, welche nicht. Worte,

Ausdrücke und ganze Redensarten ſollte haben die

bald in einem weiten, bald in einem engen Ver

ſtande genommen werden können. Gewiſſe Worte

paſſen auf alle Gattungen und Geſchlechte. So

begreift das Wort Vergehen ein bösliches Verge

hen eben ſowohl unter ſich als ein eigentlich ſo ge

rº) IAMIkes

- -
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nanntes Vergehen oder Verſehen. Verſchiedene

Thiere haben nur einen beeden Geſchlechtern zukom

menden Namen: als ein Rebhun, eine Lerche

u. d. m. Wenn man von Pferden blos in Abſicht

auf den Gebrauch redet, den ſie den Menſchen lei

ſten, ſo verſtehet man unter dieſem Namen auch

Stutten. In der Kunſtſprache hat ein Wort

manchmaln eine engere, manchmaln eine weitere

Bedeutung als in dem gemeinen Gebrauche: Der

Tod heiſt in der Rechtsgelehrſamkeit nicht allein

der natürliche ſondern auch der bürgerliche Tod.

Verbum bedeutet in der lateiniſchen Grammatick

blos ein Zeitwort; in dem gemeinen Gebrauche

aber ein jedes anderes Wort. Zum öfftern bezeich

net auch die nemliche Redensart bey einer Gelegen

heit weniger, bey einer andern mehr, nach Be

ſchaffenheit des Gegenſtandes oder der Materie,

Hülfe ſchicken verſtehet ſich bisweilen von be

ſoldteten und unterhaltenen Völkern, bisweilen

aber von ſolchen Hülfstruppen die derjenige, dem

ſie zugeſchickt werden unterhalten mus. Es iſt das

her nöthig gewiſſe Regeln zu Auslegung ſolcher

unbeſtimmten Redensarten feſtzuſezen, um die Fälle

zu bemerken, wo man ſie in einem weiten oder in

einem engen Verſtandenehmen mus: Verſchiedene

von den ſchon angeführten Regeln können zu dieſer

Abſicht dienen.

- - - - - - - - - s 300.Gº! Gº . *
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Von angenehmen und verdrüßlichen
1 Dingen.

Hieher gehört nun insbeſondere die bekannte
Eintheilung der Dinge inAngenehme (Favorable)

und Verdrüßliche (odioſe ). Einige haben

ſie verworffen (*), und dieſes vermuthlich darum,

weil ſie ſolche nicht recht verſtanden haben. In der

That leiſten auch die von dem was angenehm

und von dem was verdrüslich iſt gegebenen

Erklärungen kein Genüge und ſind ſchwehr anzu:

wenden. Wenn man alles reiflich erweget was die

geſchickteſten Männer von dieſer Materie geſchrie

jen haben, ſo läuft, deucht mir die ganze Saº
che, und der ganze Begriff von dieſer beruffenen

Eintheilung auf folgendes hinaus. Wenn die Ver

fügungen eines Geſezes oder einer Convention klar

deutlich und beſtimmt ſind, und ſicher und ohne

Schwierigkeit angewendet werden können ſo ſin

der keine Auslegung, keine Erläuterung ſtatt (5.
63.). Man mus ſchlechterdings den ausdrück

lichen Willen des Geſezgebers oder der Contrahen

ten befolgen. Allein wenn ihre Redensarten um

beſtimmt , uneigentlich und ſo geartet ſind, daß

.. - - - - - - ſie

" . . ." -

(*) S. die Anmerkung Barbeyracs über den Gro“tius und Puffend. yrac
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ſie in einem weiten und engen Verſtande genommen

werden können; wenn ihre eigentliche Meinung in

dem beſondern Falle, von dem die Rede iſt, durch

die andern Regeln der Auslegungskunſt nicht ent

deckt und ausgemacht werden kann; ſo mus man

ſie nach den Regeln der Vernunft und Billigkeit

zu errathen ſuchen: und zu dieſem Ende iſt nöthig

auf die Natur und Beſchaffenheit der Dinge wovon

geredet wird genau Acht zu haben. Es giebt Din

ge, wo die Billigkeit mehr eine Ausdehnung als

eine Einſchränkung verſtattet, das iſt: wo, weil

in Anſehung derſelben die eigentliche Willensmei

nung in den Ausdrücken des Geſezes oder Contrac

res nicht angezeiget iſt es, der Billigkeit nach,

ſicherer iſt, ſolche in dem weiteſten Verſtande als in

dem engern zu nehmen, und die Bedeutung der

DRedensarten vielmehr auszudehnen als einzuſchrän

ken. Dergleichen Dinge nun, nennt man angeé

nehme. Verdrüsliche Dinge ſind hingegen

diejenigen, die der Billigkeit gemäs mehr einges

ſchränkt als ausgedehnet werden müſen. Wir wol

- len uns einmal den Willen, die Meinung, des Ge

ſezgebers oder der Contrahenten als eine ausgemach

re Sache vorſtellen. Wenn dieſelbe ganz klar und

bekannt iſt, ſo mus man ſich aufs genaueſte daran

Halten; iſt ſie ungewis, ſo ſucht man ihr wenig

ſtens ſo genau als möglich nachzuſpühren, Bey

II. Buch, B b Ange2



386 n. B. XVI. C. Von Auslegung

angenehmen Dºgen man lieber zu viel als
zu wenig; bey verdrüslichen, lieber zu wenig

als zu viel.

§. 3o1.

Was auf einen gemeinſchäftlichen Nu

zen und auf eine Gleichheit abziele, iſt aa

genehm; das Gegentheil iſt verdrüslich.

Nunmehr wird es nicht ſchwehr ſeyn überhaupt

anzuzeigen was für Dinge angenehm, und was

für welche verdrüslich ſind. Man ſieht gleich,

daß alles was in den Conventionen auf

den gemeinſchäftlichen Nuzen, auf eine

Gleichheit zwiſchen den Contrahenten

abzielet angenehm ſey. Die Bedingungen

müſen gleich ſeyn unter den Partheyen, rufft die

Billigkeit, die allgemeine Richtſchnur der Contracte.

Man vermuthet nicht ohne ſehr ſtarke Gründe,

daß einer der Contrahenten den andern mit ſeinem

Schaden habe begünſtigen wollen; und was einen

gemeinſchäftlichen Nuzen hat, kann man ohne Ge

fahr ausdehnen. Wenn man alſo findet, daß die

Contrahenten ihren Willen nicht klar und mit aller

erforderlichen Deutlichkeit ausgedrückt haben, ſo iſt

es gewislich der Billigkeit gemäſer die wahre. Wil

lensmeinung in dem Verſtande zu ſuchen, der den

gemeinen Nuzen und die Billigkeit am meiſten be

- - ... günſti
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günſtiget und nicht in dem entgegen geſezten. Aus

eben dieſen Gründen iſt, alles dasjenige was

nicht in den gemeinen Nuzen einſchläget,

alles was darauf abzielet die Gleichheit

eines Contractes aufzuheben, alles was

blos einer Parthey die Laſt auf den

Hals ſchiebet, oder ſie mehr als die an

dere beſchwehret verdrüslich. In einem

Freundſchafts-Vereinigungs- und engern Bundes

Vertrage, iſt alles, was, ohne einer von denen

Partheyen zur Laſt zu fallen, darauf abzielet, das

gemeine Beſte der Verbundenen zu befördern und

ihre Bande veſter zu knüpfen, angenehm. In uns

gleichen Verträgen, und insbeſondere in ungleichen

Bündniſſen ſind alle Clauſeln die eine Ungleichheit

machen, und vornemlich diejenigen die dem gerin

gern Bundsgenoſſen die Laſt aufladen, verdrüslich,

Auf dieſen Grundſaz, daß man in zweifelhafften

Fällen, dasjenige wodurch eine Gleichheit einge,

führt, und die unterbrochene wieder hergeſtellt wird,

ausdehnen müſe iſt die wohlbekannte Regel ge

gründet: Die Sache deſſen der einem Scha

den zu vermeiden ſuchet, iſt angenehmer,

als die Sache deſſen der nach einen Nué

zen trachtet: Incommoda vitantis melior

quam commoda petentis eſt cauſa. (*)

- -- Bb 2. §. ZO2

(*) Quint: Inſt: or : L. VII. C. IV

-

„
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§. 3o2. .

Was der menſchlichen Geſellſchaft nüz

lich iſt, iſt angenehm ; das Gegentheil iſt

verdrüslich.

Alle diejenigen Dinge, die ohne Je

mand insbeſondere zur Laſt zu fallen,

der menſchlichen Geſellſchaft nuzbar und

erſprieslich ſind, müſen unter die ange2

nehmen gerechnet werden. Denn eine Na

tion iſt ſchon natürlicher Weiſe zu dergleichen Din

gen verbunden, ſo daß, wenn ſie disfals noch be

ſondere Verbindungen eingegangen hat, man keine

Gefahr lauft, wenn man dieſe Verbindungen in

dem weiteſten Verſtande nimmt, den ſie nur haben

können. Sollten wir befürchten die Billigkeit zu

verlezen, wenn wir dem natürlichen Geſeze folgen,

und Verbindungen in ihrem ganzen Umfange ver

ſtehen, die auf das Beſte der Menſchheit abzielen?

Auſerdem zielen die der menſchlichen Geſellſchaft

möglichen Dinge, eben deswegen auch auf den ge

meinen Vortheil der Contrahenten ab, und ſind

folglich angenehm. (vorherg. § ) Laſſet uns

hingegen alles für verdrüslich anſehen,

was ſeiner Natur nach dem menſchlichen

Geſchlechte mehr ſchädlich als nüzlich iſt.

Diejenigen Dinge die zum Frieden lenken, ſind

- ange
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angenehm: diejenigen ſo zum Krieg Anleitung ge

ben, ſind verdrüslich.

§. 303.

Was eine Straffe in ſich hält, iſt ver

drüslich.

«.

-

Alles was eine Strafe in ſich be

greifet iſt verdrüslich. In Anſehung der

Geſeze giebt Jedermann zu, daß der Richter in zwei

felhaften Fällen die gelindere Parthey ergreifen mü

ſe, und daß es unſtreitig beſſer gethan, einen Schul

digen durchſchlupfen zu laſſen, als einen Unſchuldi

gen zu ſtraffen. In einem Vertrage ſind die Straf

clauſeln einer Parthey beſchwehrlich; ſie ſind alſo

verdrüslich (s. 39)

- S. 304.

Was eine Handlung oder Urkunde auf

hebet, iſt verdrüslich.

Was darauf ausgehet eine Hand

lung oder Urkunde null und unkräftig zu

machen, esſey nun in Anſehungdes Ganz

zen oder nur eines Theils, und folglich,

alles was in Dingen die ſchon veſtgeſezt

worden, eine Veränderung verurſachet,

iſt verdrüslich. Denn die Menſchen handeln

-- Bb 3 mit-
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miteinander um ihres allerſeitigen Nuzens willen;

und wenn ich durch einen rechtmäſigen Contract ein

und andere Vortheile erhalten habe, ſo kann ich ſol

che nicht anders verliehren als wenn ich denſelben

entſage. Wenn ich alſo in neue Clauſeln willige, die

ſolche aufzuheben ſcheinen, ſo kann ich meines Recht

tes nur ſo weit verluſtig werden, als ich mich deſ

ſelben ganz klar und deutlich hegeben habe; und

folglich müſen dergleichen neue Clauſeln in ſo engem

Verſtande genommen werden, als es nur möglich

iſt; und dieſes findet nun bey allen verdrüslichen

Dingen Statt (§ 3 oo.). Wenn das was eine

Handlung, eine Urkunde null und nichtig machen

ſoll, in der Urkunde ſelbſt enthalten iſt; ſo iſt es aus

genſcheinlich daß man es in dem engeſten Verſtande

und ſo nehmen müſe, daß die Urkunde dabey Be

ſtand haben könne. Wir haben ſchon oben geſehen,

(s. 283.) daß keine Auslegung etwas tauget, welche

darauf abzielet, eine Urkunde null und unkräfftig

zu machen, - -

§ 305.

Was auf eine Aenderung des gegenwär2
tigen Zuſtandes der Sachen hinaus gehet, iſt

verdrüslich; das Gegentheil iſt ange

nehm.

Ferner mus alles dasjenige in die

Zahl verdrüslicher Dinge geſeztwÄ
- WM

-
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:

Von vermiſchten Dingen,

was auf eine Aenderung in dem gegen

wärtigen Zuſtande der Sachen hinaus

gehet. Denn der Eigenthümer kann im gering

ſten nicht mehr von ſeinem Rechte verliehren, als er

davon abtritt; und in einem zweifelhaften Falle iſt

die Vermuthung für den Beſizer. Es iſt der Bil

ligkeit weniger zuwider, wenn dem Eigenthümer

das nicht wieder gegeben wird, wovon er den Be

ſiz durch ſeine Nachläſigkeit verlohren hat, als dem

rechten Beſizer dasjenige zu nehmen, was ihm rechts

mäſig zugehöret. Die Auslegung mus daher lieber

das erſtere bewerkſtelligen als das leztere. Man

kann auch noch in vielen hieher gehörigen Fällen die

Regel anwenden, deren wir in dem s. zo. erweh

het haben: daß die Sache deſſen, der einen Verluſt

zu vermeiden ſuchet angenehmer ſey als die Sache

deſſen der einen Gewinn zu erlangen trachtet.

- §. 306,

Endlich giebt es noch Dinge, welche zugleich

etwas angenehmes und etwas verdriesliches bey ſich

führen, nachdem man ſie auf einer gewiſſen Seite

betrachtet. Was die Verträge entkräftet oder den

Zuſtand der Dinge verändert, iſt verdrüslich; allein

wenn es etwas zum Frieden beyträgt, ſo iſt es von

dieſer Seite her angenehm. Die Straffen führen

b 4. alle
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allezeit etwas verdrüsliches bey ſich: dennoch kann

man ſie allemal zu den angenehmen Dingen rechnen,

wenn ſie zur Wohlfarth der Geſellſchaft ganz beſon

ders nöthig ſind. Wenn man nun Dinge von dies

ſer Art auszulegen hat, ſo mus man unterſuchen, ob

das angenehme daran, das verdrüsliche weit über

wieget; ob das Gute ſo ſie verurſachen, wenn man

ſie in der ganzen Ausdehnung verſtehet, welche die

Ausdrücke verſtatten mögen, dem harten und ver

drüslichen weit vorgehet: und in dieſem Falle

rechnet man ſie unter die angenehmen

Dinge. So wird eine nicht ſehr beträchtliche Ver

änderung in dem Zuſtande der Sachen, oder in denCon

ventionen, für nichts gerechnet, wenn ſie das köſtliche

Gut, den Frieden nach ſich ziehet. Desgleichen

kann man den Strafgeſezen den weiteſten Verſtand

beylegen, wenn dieſe Strenge bey gewiſſen bedenk

lichen Vorfallenheiten zum Beſten des Staats er

forderlich iſt. Cicero lieskraft eines Schluſſes

des Raths, über die Mitſchuldigen des Catilina

die Todesſtraffe ergehen; das Wohl der Republick

verſtattete nicht das Urtheil des Volkes über ſie ab

zuwarten. Allein, wofern dieſes Ubergewicht nicht

vorhanden, und auſerdem alles gleich iſt, ſo mus die

jenige Seite begünſtiget werden, die nichts verdrüs,

liches darbietet; ich will ſagen: man müſe ſich ver

- - drüs

-
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drüslicher Dinge enthalten, wofern das Gute, ſo

man daran findet, das Schlimme und Verdrüsliche

ſehr übertrift, daß es daſſelbe ſo zu ſagen, unſicht

bar machet. Wenn das Angenehme und das Ver

driesliche einander in dergleichen vermiſchten Dingen

nur einiger maſſen das Gleichgewicht halten, ſo

werden ſie unter die verdrüslichen ge

rechnet; und dieſes zu Folge desjenigen Grund

ſazes, auf welchen wir die Eintheilung des ange

nehmen und verdrüslichen gebauet haben (s. 3oo.),

weil man, in zweifelhaften Fällen, diejenige Par

they vorziehen mus, wo man am wenigſten Gefahr

lauft, die Billigkeit zu verlezen. Man weigert ſich

mit Rechte, in einem zweifelhaften Falle, Hülfe zu

leiſten, ob es wohl eine angenehme Sache iſt, wenn

ſolches gegen einen Bundsgenoſſen geſchehen ſollte,

welches verdrüslich ſeyn würde.

§. 307. . .

Auslegung der angenehmen Dinge.

Wir kommen nunmehr auf die Regeln der

Auslegung, welche aus den Grundſäzen herflieſen,

die wir voraus geſezt haben. - -

1.) Wenn die Rede von angeneh

men Dingen iſt: ſo mus man die Aus

drücke in dem weiteſten Verſtande neh

men, den ſie nach dem gemeinen Ge

- - Bb 5 brau2
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“

brauche haben können; und wenn ein

Ausdruck verſchiedene Bedeutungen hat,

ſo mus die weiteſte den andern vorgezo

gen werden. Denn die Billigkeit mus die Richt

ſchnur aller Menſchen ſeyn, allenthalben wo das

vollkommene Recht nicht genau beſtimmt und aus

gemacht iſt. Wenn der Geſezgeber oder die Con

trahenten ihren Willen nicht in ganz eigentlichen und

beſtimmten Ausdrücken zu erkennen gegeben haben;

ſo vermuthet man, daß ſie dasjenige gewollt haben,

was das billigſte iſt. Nun iſt aber in Anſehung

angenehmer Dinge, die weiteſte Bedeutung der

Ausdrücke der Billigkeit gemäſer als die eingeſchränk,

te. Solchemnach behauptet Cicero, wenn er

den Cäcina vertheidget, mit Grunde, das Inter

dict, welches die Wiedereinſezung in den

verlohrnen Beſtz einer Erbſchaft verord

net, müſe ſich auch darauf erſtrecken, wenn Je

mand mit Gewalt abgehalten und verhindert wor

den eine Erbſchaft anzutretten (*); und die Pan

decten fällen ein gleiches Urtheil (**). Es iſt wahr,

daß dieſer Beſcheid ebenmäſig auf die Gleichheit der

Gründe gebauet iſt (S, 29o.). Denn in Anſehung

der Wirkung iſt es völlig eins, ob Jemand aus dem

Beſize einer Erbſchaft geworfen, oder mit Gewalt

ſolche

G“) ora. pro Cascina, c. xxl.

(**) L. 1. & 3. ff. de vi, & vi armata.

\ W
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ſolche anzutretten gehindert wird; in beeden Fällen

iſt einerley Grund zu ſeiner Wiederherſtellung vor

handen. -

) In Anſehung angenehmer Din

gemüſen die Kunſtwörter in dem gan

zen Umfange genommen werden, den ſie

nicht nur in dem gemeinen Redegebrauch

ſondern auch als Kunſtwörter haben,

wenn derjenige der da redet, die Kunſt

verſtehet in welche ſie gehören, oder ſich

durch Leute, die dieſe Kunſt verſtehen,

zurecht weiſen läſt, -

z). Allein man mus nicht blos aus

der Urſache, daß eine Sache angenehm

iſt, die Ausdrücke in einer uneigentlichen

Bedeutung nehmen; und es iſt nicht ers

laubt, ſolches zu thun als um eine Un

gereimtheit, Ungerechtigkeit oder Nich

tigkeit der Handlung zu vermeiden;

gleichwie man dieſes in allen andern Materien zu be

obachten hat (s. S. 282. 283.). Denn man mus

die Ausdrücke einer Urkunde in ihrem eigentlichen

und dem Gebrauche gemäſen Verſtande nehmen,

wofern man nicht ſehr wichtige Gründe hat, davon

abzuweichen (§ 271.). -

4) Wenn gleich eine Sache ange

nehm ſcheinen möchte, wenn man ſie

POn
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von einer gewiſſen Seite her betrachtet;

ſo mus man doch, wenn das Eigentliche

der Ausdrücke in ſeinem ganzen Umfan

ge auf eine Ungereimtheit oder Ungerech

tigkeit hinaus lief die Bedeutung der

ſelben, nach den oben (§. §. 293.294.)

gegebenen Regeln einſchränken. Denn

hier in dieſem beſondern Falle bekommen wir eine

gemiſchte Sache, die ſogar mit unter die Zahl

der verdrieslichen geſezt werden kann.

5.) Aus eben dem Grunde ſolgt: Wenn

aus dem Eigentlichen der Ausdrücke

wirklich keine Ungereimtheit oder Unge

rechtigkeit folget, ſondern eine augen

Ä Billigkeit, oder ein groſer

Gemeinnuze eine Einſchränkung derſel

ben erheiſchet; ſo mus man ſich an den

eingeſchränkteſten Verſtand halten, in

welchem die eigentliche Bedeutung der

Wörter nur immer genommen werden

mag auch ſogar in Dingen die an ſich

ſelbſtangenehm zu ſeyn ſcheinen. Die Urſache

iſt, daß auch hier die Materie noch vermiſcht,

und in dem beſondern Falle für verdrieslich zu ach,

ten iſt. Ubrigens mus man ſich allemal erinnern,

daß bey allen dieſen Rgeln nur von zweifelhaften

Fällen die Rede ſey; weil man das was klar und be

- ſtimmt
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ſtimmt iſt, nicht auszulegen nöthig hat (s. 263.).

Wenn ſich Jemand klar und förmlich zu einer Sa

che verbunden hat, die ihm beſchwehrlich iſt, ſo hat

er es allerdings gewollt, und da kann er nicht erſt

hinten nach um Billigkeit ſchreyen.

* - § 308. -

Auslegung der verdrüslichen Dinge.

Weil die verdrüslichen Dinge diejenigen ſind,

durch deren Einſchränkung man der Billigkeit nä

her zu kommen verſichert iſt, als durch ihre Aus

dehnung; und weil man die der Billigkeit gemäſeſte

Parthey ergreifen mus, wenn der Wille des Geſez

gebers oder der Contrahenten nicht ganz genau be

ſtimmt und ausgemacht iſt; ſo mus man in

Anſehung verdrüslicher Dinge, die Aus

drücke in demÄ Verz

ſtande nehmen; und man kann denſelben

ſogar in gewiſſen Stücken für figürlich

halten, um die beſchwehrlichen Folgen

des eigentlichen und buchſtäblichen Ver

ſtandes, oder das Verdrüsliche ſo er in

ſich hält, abzuwenden. Denn man begünſti

get die Billigkeit, und entfernt das Verdrüsliche

ſo viel als es geſchehen kann, ohne dem Innhaltj

ner Urkunde ſchnurſtracks zuwider zu handeln, und

ohne
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»

ohne den Ausdrücken Gewalt anzuthun. Nun ge

ſchieht aber weder durch den eingeſchränkten, noch

auch durch den figürlichen Verſtand den Ausdrücken

eine Gewalt. Wenn es in einem Vertrage heiſt:

der eine Bundsgenoß ſoll ſo und ſo viel Hülfsvölker

auf ſeine eigene Koſten ſtellen, und der andere ſoll

eben ſo viel herſchaffen, aber auf Koſten deſſen dem

er ſie zuſendet; ſo iſt etwas verdrüsliches in der

Verbindung des erſten: Allein da die Ausdrücke klar

und beſtimmt ſind, ſo findet keine einſchränkende

Auslegung ſtatt. Wenn aber in dieſem Vertrage

ausgemachet wäre, daß der eine Bundsverwandte

eine Hülfe von zehntauſend Mann, der andere aber

nur von fünf Tauſenden ſtellen ſollte, ohne von den

Koſten Meldung zu thun; ſo iſt zu verſtehen, daß

die Hülfsvölker auf Koſten desjenigen verpflegt wer

den müſen, der ſie erhält. Indem dieſe Ausle

gung darum nöthig iſt, damit die Ungleichheit un

ter den Contrahenten nicht weiter ausgedehnet wer

de. Alſo wird auch noch die Abtrettung einer Gerecht

ſame oder einer Provinz an den Uberwinder, um Frie

den zu erhalten, in dem eingeſchränkteſten Verſtande

genommen. Wenn es wahr iſt daß die Grenzen

von Acadien allezeit ungewiß geweſen, und die

Franzoſen die rechtmäſigen Herren davon geweſen

ſind; ſo wird dieſe Nation auch mit Grunde behaup

eten ſie habe Acadien in dem Utrechter Frieden,

- den- -
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den Engelländern nicht anders als nach ſeinen enge-

ſten Grenzen überlaſſen.

Was nun aber die Straffen inſonderheit an,

langet; da ſolche in der That verdrüslich ſind, ſo

mus man die Ausdrücke des Geſezes oder Contracts

in der engeſten Bedeutung verſtehen, und ſogar in

einem figürlichen Verſtande nehmen, wenn es der

vorliegende Fall erfordert oder verſtattet; man mus

ferner vernünftige Entſchuldigungen gelten laſſen,

welche eine Art von einſchränkender Auslegung ſind,

die die Befreyung von der Straffe zum Zweck

hat.

Man hat in Anſehung deſſen was eine Hand

lung oder Urkunde null und unkräftig machen kann,

das nemliche zu beobachten. Wenn alſo ausgemacht

worden iſt, daß der Vertrag ſogleich aufgehoben

ſeyn ſoll, als einer der Contrahenten etwas an deſ

ſen Beobachtung ermangeln läſt; ſo würde es eben

ſo unvernünftig als dem Endzweck der Verträge zu,

wider ſeyn, dieſe Clauſel auch auf die geringſten

Verſehen zu erſtrecken, und auf diejenigen Fälle wo

der ſchuldige Theil gegründete Entſchuldigungen an

zuführen vermag.

4 A
-

*

S. 309.
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§ 3og.

Beyſpiele.

Grotius (*) wirft die Frage auf: Ob man,

wenn in einem Vertrage von Bundsgenoſſen

geredet wird, blos diejenigen darunter zu verſtehen

habe, die es zur Zeit des Vertrages waren, oder

vielmehr alle gegenwärtige und künftige Bundsver

wandte? Er führet denjenigen Artickel des zwiſchen

den Carthaginienſern und Römern nach dem Sici

lianiſchen Kriege geſchloſſenen Vertrages an, wo es

heiſt: Keines von beeden Völkern ſoll den

Bundsgenoſſen des andern irgend ein

Ubel zufügen. Um dieſe Stelle des Vertrages

recht zu verſtehen, mus man ſich an das barbariſche

Völkerrecht der alten Völker erinnern: Sie hiel

ten es für erlaubt alle diejenigen anzupacken und als

Feinde zu behandeln, die in keinem Bündniſſe mit

ihnen ſtunden. Der beſagte Artickel bedeutet alſo:

daß man von beeden Theilen die Bundsgenoſſen ſei,

nes Bundsverwandten für Freunde anſehen, und

ſich enthalten ſoll, ſie zu bekränken oder zu überfal

len. Und auf dieſe Weiſe iſt es allerdings ſo ange

nehm, und der Menſchheit und den Geſinnungen

welche zwiſchen Bundsgenoſſen obwalten ſollen, ſo

gemäs, daß man es ohne Bedenken auf alle Bunds

Pers

Gº) Lib. II. C. XVI. § 13.
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verwandte, gegenwärtige und zukünftige erſtrecke

mus. Man kann nicht ſagen, daß eine ſolche Clau

ſel etwas verdrüsliches bey ſich führe, weil ſie die

Freyheit eines ſouveränen Staates einſchränket, oder

weil ſie eine Trennung des Bündniſſes veranlaſſen

könnte; denn indem man ſich anheiſchig machet, den

Bündsgenoſſen einer andern Mächt nicht übel zu be

gegnen, benimmt man ſich die Freyheit keinesweges,

ſie mit Kriege zu überziehen, wenn ſie eine rechtmä

ſige Urſache dazu geben; und wenn eine Clauſel an

und für ſich recht und vernünftig iſt, ſo wird ſie nicht

blos aus dem Grunde verdrüslich weil ſie eine Tren

nung des Bundes veranlaſſen könnte. Auf dieſe,

Art würde es keine einzige geben die nicht verdrüs

lich wäre. Dieſer Grund,den wir in dem 304ten s.

berührt haben, hat nur in zweifelhaften Fällen ſtatt;

hier hätte er z. E. nicht verſtattet, ſogleich das Ur

theil zu fällen; die Carthaginienſer hätten einen

römiſchen Bundsgenoſſen ohne Urſache angegriffen.

Die Carthaginienſer konnten ohne Nachtheil des

Vertrages über Sagunt losbrechen, wenn ſie ei

nen rechtmäſigen, oder auch zufolge des freywilli

gen Völkerrechts, nur einen guten Scheingrundhat

ten (Vorb. S. 21.). Sie hätten aber auch eben

ſowohl den älteſten Bundsgenoſſen der Römer an

greifen können, und dieſe konnten es auch, ohne

den Frieden zu brechen, dabey bewenden laſſen, den

II. Buch. Cc Sa

-

>.

-

-

-
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Saguntiern beyzuſtehen. Heutiges Tages begreift

man die allerſeitigen Bundsverwandten mit in dem

Vertrage. Dieſes will nicht ſo vielſagen, als wenn

der eine Contrahent die Bundsgenoſſen des andern

nicht bekriegen dörfte, wenn ſie ihm eine Urſache das

zu geben; ſondern man behält ſich, wenn Irrungen

unter ihnen entſtehen ſollten, die Macht bevor, ſei

nem ältern Bundsgenoſſen beyzuſtehen: und in die

ſem Verſtande ſind die künftigen Bundsverwandten

nicht mit in dem Vertrage begriffen.

Ein anderes von dem Grotius angeführtes

Beyſpiel, iſt ebenfalls von einem zwiſchen Rom und

Carthago geſchloſſenen Vertrage hergenommen.

Nachdem dieſe leztere Stadt von dem Scipio aufs

äuſerſte getrieben und gezwungen war, ſich zur Uber

gabe zu bequemen; ſo verſprachen die Römer:

CarthagoÄ frey, oder im Beſize blei

ben, ſich nach ſeinen eigenen Geſezen zu

regieren. Hernach behaupteten dieſe unbarmher

zigen Uberwinder, dieſe verſprochene Freyheit gehe

nur die Einwohner nicht aber die Stadt an; ſie ver

langten, die Stadt müſteniedergeriſſenperden, und

ihre Einwohner ſich an einem von dem Meere weiter

entfernten Orte niederlaſſen. Man kann die Erzeh

- lung von dieſer treuloſen und grauſamen Begegnung

nicht leſen, ohne zu bedauren, daß ſich der groſe und

liebenswürdige Scipio gezwungen geſehen hat, das
* - Werks

V.

-
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Werkzeug deſſelben abzugeben. Ohne uns bey der

Wortverdrehung der Römer, was man unter Car

thago zu verſtehen habe, aufzuhalten, muſte ge

wißlich, die den Carthaginienſern zugeſagte Frey

heit zum wenigſten das Recht in ſich faſſen, in ih

rer Stadt zu wohnen. Sich gezwungen ſehen, ſol

che zu verlaſſen, und ſich anderwärts niederzulaſſen,

ihre Häuſer ihren Hafen ihre Vortheile der Lage zu ver

liehren, war eine mit dem geringſten Grade der Frey

heit ohnmöglich zu vereinbahrende Unterwerfung,

und ein ſo groſer Verluſt, daß ſie ſich zu deſſen Er

tragung nicht anders als mit ausdrücklichen und

förmlichen Worten, verbinden konnten.

§. 3 IO.

Wie blos milde Handlungen, und die

darüber alsº Urkunden auszulegen

IU).

Milde Verſprechungen, Wohlthaten undBe

lohnungen gehören an und vor ſich ſelbſt unter die

angenehmen Dinge, und nehmen eine ausdehnende

Auslegung an, wofern ſie dem Wohlthäter nicht be

ſchwehrlich ſind, ihm nicht allzuſehr zur Laſt fallen,

oder aus andern Umſtänden augenſcheinlich erhellet,

daß man ſie in einem eingeſchränkten Verſtandeneh

men müſe. Denn die Güte, Gewogenheit, Wohl

- Cc 2 thätig“
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thätigkeit und Grosmuth ſind freye Tugenden, die

nicht im Dunkeln ſchleichen, und die keine andere

Schranken kennen als diejenigen ſo ihnen die Ver

nunft ſezet. Allein wenn die Wohlthat demjenigen

allzuſehr zur Laſt fällt, von dem ſie herkommt, ſo

kommt ſie dem Verdrüslichen nahe; und in einem

zweifelhaften Falle erlaubt die Billigkeit nicht, zu

vermuthen als wäre ſie nach der ganzen Bedeutung

der Ausdrücke zugeſtanden oder verſprochen worden,

Man mus ſich daher an die engere Bedeutung der

ſelben halten, und alſo die Wohlthat in die Schran:

ken der Vernunft ſezen. Das nemliche hat auch

ſtatt, wenn andere Umſtände die eingeſchränkteſie

Bedeutung offenbahr als die billigſte anpreiſen.

Vermög dieſer Grundſäze, werden die Wohl

thaten des Souveräns gemeiniglich in ihrem weite

ſten Verſtande genommen (*). Man vermutet

nicht, daß ſie ihm zur Laſt wären, und man mus

aus einem der Majeſtät ſchuldigen Reſpecte glauben,

er habe ſich durch gute Urſachen dazu bewegen laſ

ſen. Sie ſind daher an ſich ganz und gar ange,

nehm; und wenn man ſie einſchränken will, ſo mus

man beweiſen daß ſie dem Fürſten beſchwerlich oder

dem Staate ſchädlich ſind. Ubrigens mus man auf

blos milde Handlungen die oben (S. 270.) veſtgeſezte

? allge

c) Das Rdn. Redt futaleide urtbei. 1.ff. de Conſt.Ä l gleiches theil 3
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allgemeine Regel anwenden; wenn die dißfalls aus

gefertigten Urkunden nicht ganz genau und eigentlich

beſtimmt ſind, ſo mus man ihnen den Verſtand

beylegen den ihr Verfaſſer wahrſcheinlicher Weiſe im

Sinne gehabt hat. -

e. §. Z II.

-

Von der Colliſion der Geſeze oder Ver

träge.

Wir wollen dieſer Materie von der Ausle

gung zum Beſchluſſe noch eine Abhandlung von der

Colliſion, dem Streite der Geſeze oder Verträge

beyfügen. Wir werden von keiner Colliſion eines

Vertrages mit dem natürlichen Geſeze reden; denn

dieſes behält, wie wir ſchon anderwärts (§. § 16o.

161. 17o. u. 293.) bewieſen haben, unſtreitig die

Oberhand. Es iſt eine Colliſion, ein Streit, zwi

ſchen zweyen Geſezen, Verſprechungen oder Ver

trägen, wenn ſich ein Fall ereignet, in welchem es

unmöglich iſt zu gleicher Zeit dem einen und dem

andern ein Genügen zu thun, obgleich auſerdem die

ſe Geſeze, oder dieſe Verträge nicht widerſprechend

ſind, und alle beede zu unterſchiedenen Zeiten gar

wohl erfüllet werden können. In dieſem beſondern

Falle werden ſie nun für widerſprechend angeſehen,

und es kommt daher darauf an, wie man erkennen

ſoll, welcher den Vorzug verdienet, oder bey wel

Cc 3 chem
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chen man in dieſem Falle eine Ausnahme machen

mus. Um ſich hierinn nicht zu irren, und die Aus

nahme auf eine der Gerechtigkeit und Vernunft ge

mäſe Weiſe zu machen, musman folgende Regeln

in Acht nehmen:

§ 312.

Erſte Regel welche bey einer Colliſion zu

beobachten iſt.

In allen Fällen wo das was blos

erlaubt iſt, mit dem was gebotten iſt

nicht zugleich beſtehen kann, mus das

leztere den Vorzug haben. Denn die bloſe

Erlaubniß wirkt keine Verbindlichkeit etwas zu thun

oder nicht zu thun; was erlaubt iſt, iſt unſerm Wil,

len überlaſſen; wir können es thun oder nicht. Al

lein wir haben nicht die nemliche Freyheit in Anſe,

hung deſſen was uns vorgeſchrieben und gebotten iſt;

wir ſind ſolches zu thun verbunden. Das erſtere

kann uns alſo in dieſem keine Hinderniß ſezen; und

im Gegentheile iſt das was überhaupt erlaubt war,

nun in dieſem beſondern Falle nicht mehr erlaubt;

man könnte ſich der Erlaubniß nicht bedienen ohne

eine Pflicht zu verlezen. -

-

.

-

s S. 313.



der Perträge, - sº

– S. 313.
-

- ZweyteÄ -

Ingleichenmus das Geſezoder der Ver

trag, welcher erlauhet, nachgeſezt werden

dem Geſeze oder Vertrage welcher verbie

tet. Denn man mus dem Verbotegehorchen; und

wasan ſich oderüberhaupt erlaubet war, wird unmög

lich ſo bald es nicht geſchehen kann ohne ein Verbot

zu verlezen; die Erlaubnißfindet in dieſem Falle nicht

mehr ſtatt, «"

– § 314. -

Dritte Äg
Wenn ſonſt die Umſtände gleich ſind, ſo

weichet das Geſez oder der Vertrag

welcher befiehlt dem Geſeze oder
Vertrage der da verbietet. Ich meine

wenn ſonſt die Umſtände gleich ſind. Denn es köns

nen vielerley Gründevorwalten, da man eine Aus

nahme gegen das Verbot oder den verbietenden

Vertrag machen mus, Die Regeln ſind allgemein;

jede beziehet ſich auf einen abſtrakten Begrif, und zei

etwas aus dieſem Begriffe folget, jedoch ohne

Ä der andern Regeln.Ä.Artiſt leicht

einzuſehen, daß, wenn man ein Gebot nicht beobach

ten kann, ohne ein Verbot zu übertretten, man über

Ä das erſtere nicht zu beobachten habe. Denn

as Verbot iſt an ſich ſelbſt unbedingt dahingegen
jedwedes Gebot, jedweder Befehl, an uud für ſich

ſelbſt bedingt iſt und das Vermögen oder eine gün

ſtige Gelegenheit ſolches zu erfüllen voraus ſezer.
Wennnun aber ein ſolches geſchehenkann"Ä

4 Li!
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ein Verbot zu verlezen, ſo iſt auch dieſe Gelegenheit

nicht vorhanden, und dieſer Streit wirket eine ſittli

che Unmöglichkeit zuhandeln: Was überhaupt vor

geſchrieben iſt, iſt es nun in dem Falle nicht mehr woes

nicht geſchehen kann, ohne eine verbottene Handlung

zu begehen. Auf dieſen Grund iſt die allgemeine

Meinung gebauet, daß es nicht erlaubt ſey uner

laubte Mittel anzuwenden einen löblichen Endzweck

zu erhalten; z. E. zu ſtehlen um Allmoſen geben zu

können. Allein man ſieht, daß hier die Rede ſey,

von einem unbedingten Verbote, oder von ſolchen

Fällen, wo das allgemeine Verbot würklich und ge

wiß angewendet werden kann; welches ſodann eben

ſo viel als ein unbedingtes Verbot gilt. Es giebt

aber nicht wenige Verbote, gegen welche die Umſtän

de eine Ausnahme machen. Wir wollen uns durch

ein Beyſpiel noch deutlicher erklären. Es iſt aus

mir unbekannten Gründen auf das nachdrücklichſte

verbotten einen gewiſſen Ort zu paßiren, unter was

für einem Vorwande es auch ſeyn möchte; man be

fiehlt mir eine gewiſſe Botſchaft auszurichten; ich

finde alle andere Wege verrennt: ich komme daher

wieder zurück, ſtatt mich deſſen zu bedienen, der

durchaus verbotten iſt. Wenn aber dieſer Weg nur

überhaupt und blos damit den Feldfrüchten kein

Schade geſchehen möge, verbotten iſt; ſo kann ich

leichtlich das Urtheilfällen: meine aufhabende Befehle

müſtenvon demſelben Verbote eine Ausnahme machen,

. ! - Was

X

- - - - - - -

-
-
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Was die Verträge anlanget, ſo iſt man nicht

weiter verbunden einen Vertrag zu erfüllen als man

das Vermögen dazu hat. Nun aber hat man nicht

das Vermögen das zu thun, was ein anderer Ver

trag verbietet: Daher machet man im Falle einer

Colliſion, eine Ausnahme von dem gebietenden

Vertrage, und der verbietende gehet vor: Wenn

nemlich ſonſt alle Umſtände gleich und

richtig ſind; denn wir werden z. E. ſehen, daß- -

ein Vertrag keinen mit einem andern Staate vor

her errichteten aufheben, noch deſſen Wirkung mit,

telbar oder unmittelbar verhindern könne. . .

§ 315.

- Vierte Regel.

- Die Zeitſezung (datum) der Geſeze oder Ver

träge giebt neue Gründe an die Hand Ausnahmen

in dem Falle zu machen, daſich ein Streit oder Col

liſion zeiget. Wenn ſich dieſe (Colliſionzwi

ſchen zwey beighenden Geſezen oder auch

dergleichen Verträgen ereignet, welche

zwiſchen den nemlichen Perſonen oder

Staaten geſchloſſen worden; ſo gehet

der ſo von jüngerer Zeitſezung iſt dem

altern vor. Denn, da dieſe beede Verträge von

einerley Macht herſtammen, ſo iſt offenbar, daß der

leztere den erſtern hat aufheben können. Allein

man mus allemal vorausſezen , daß die übrigen

Umſtände einander gleich ſind. Wenn eine Col

Cc 5 , liſion
- - - - - - -
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liſion zwiſchen zwey mit zwey verſchie

denen Staaten eingegangenen Verrrät

gen iſt, ſo hat der ältere den Vorzug

Denn man konnte ſich in dem folgenden Vertrag

zu nichts verbinden, ſo dem obigen zuwider liefe;

und wenn dieſer leztere in einem Falle mit dem äl

rern nicht beſtehen könnte, ſo wird ſeine Erfüllung

für unmöglich geachtet, weil der Promittent nicht

das Vermögen gehabt hat wider ſeine vorherige

Verbindungen zu handeln, -

§ 316

Fünfte Regel.

Unter zweyen Geſezen oder Con:

ventionen mus man, wenn ſonſt alles

gleich iſt, das- oder diejenige vorziehen,

welche am wenigſten allgemein iſt und

der Sache, wovon geredet wird, am

nächſten kommt. Weil das Beſondere niemaln

ſo viel Ausnahmen zu machen verſtattet, als das

Allgemeine; jenes iſt viel beſtimmter und es ſcheinet

man habe es nachdrücklicher gewollt. Wir wollen

uns eines vonPufendorf(*) angeführten Erem

pels bedienen. Ein Geſezverbietet an Feſttägenöf

fentlich mit Waffen zu erſcheinen; ein anderes ver

ordnet, ſich ſogleich mit dem Gewehre auf ſeinen

Poſten zu begeben, ſobald man die Sturmglocke

läuten

(*) J.N: 8. G. L. v. C.Xll. § 21.

->–
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läuten hört; nun wird ſie an einem Feſttage geläu

tet: Da mus man dem leztern Geſeze gehorſamen,

welches eine Ausnahme von dem erſtern machet.

§ 317.

- Sechſte Regel,

Was keinen Verzug leidet, mus

dem vorgezogen werden, was zu einer

andern Zeit geſchehen kann. Denn dieſes

iſt ein Mittel alles miteinander zu vereinbaren, und

einer Verbindlichkeit wie der andern eine Genüge zu

thun; anſtatt daß, wenn man diejenige vorzöge, die

zu einer andern Zeit erfüllet werden kann, man die

andere ohne Noth verabſäumen würde.

- § 318.

Siebende Regel.

Wenn zwey Pflichten in Colliſion

kommen, ſo verdienet die wichtigſte, die

jenige ſo einen höhern Grad der Ehrbar

keit und des Nuzens in ſich faſſet, den

Vorzug. Dieſe Regel bedarf keines Beweiſes.

Allein ſie bezieht ſich auf diejenigen Pflichten, die ei

ne wie die andere, in unſerm Vermögen, und ſo zu

ſagen, in unſerer Wahl ſtehen. Man mus ſich hä.
ten daß ſie nicht fälſchlich auf zwey Pflichten ange-"

wendet werden die in keiner wirklichen Colliſionſind,
. . . . - - ſonß
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ſondern da nur eine bey der andern nicht. Statt ha

ben kann; wenn nemlich diejenige Beweggründe

die uns zu der erſten verbinden, uns die Freyheit

nehmen die andere zu erfüllen. Es iſt z. E. löbli,

cher eine Nation gegen einen ungerechten Anfall zu

vertheidigen als einer andern in einem Anfallskriege

beyzuſtehen. Allein wenn dieſe leztere ein älterer

Bundsgenoß iſt, ſo hat man nun nicht mehr die

Freyheit ihr die Hülfe zu verſagen um ſie einer an,

dern zu geben; man iſt gebunden. Hier iſt nun,

eigentlich zu reden keine Colliſion zweyer Pflichten;

ſie ſtehen nicht in unſerer Wahl; die ältere Verbin

dung macht die zweyte Pflicht fürs Gegenwärtige

unmöglich. Wenn es inzwiſchen darum zu thun

wäre einen jüngern Bundsgenoſſen für ſeinem gänz

lichen Untergang zu bewahren, der ältere aber wäre

nicht in eben dieſen mißlichen Umſtänden, ſo würde

der Fall der vorhergehenden Regel vorhanden ſeyn.

Was die Geſeze inſonderheit anlanget, ſomus

man den wichtigſten und uothwendigſten unſtreitig

den Vorzug geben. Bey deren Colliſion verdient

nun folgende Regel, die auch Cicero unter allen

Regeln, die er von dieſer Materie giebet, voran

ſezet (*), beſonders in Erwegung gezogen zu wer

- den:

(*) Prinum igitur leges oportet contendere,

conſiderando, vtra lex ad maiores, hoc

- eſt,
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den: Man handelt wider die allgemeine

Abſicht des Geſezgebers, wider den gro

ſen Endzweck der Geſeze, wenn man ei

nes von Wichtigkeit unter dem Vorwan

de hintanſezet, man müſe ein anders we

niger wichtiges oder nöthiges erfüllen.

Es iſt in der That ein Vergehen; denn

ein geringeres Gut, wenn es ein gröſe

res ausſchlieſet nimmt die Natur eines

Ubels an. -

§ 319.

Achte Regel.

Wenn wir nicht zu einer Zeit zwey

Dinge erfüllen können, die wir einerPer

ſon verſprochenhaben; ſo hat ſie zu wäh

'lem was wir erfüllen ſollen. Denn ſie kann

uns in dieſem Falle der andern überheben; und

alsdenn wird es keine Colliſion geben. Allein

wenn wir uns um ihren Willen nicht erz

kundigen können, ſo müſen wir vermu

then

v

eſt, ad vtiliores, ad honeſtores, ad magis

neceſſarias res pertineat. Ex quo conficitur,

vt ſi leges duae aut ſiphures aut quotquoterunt,

conſervari non poſſint, quia diſcrepent inter

ſe, ea maxime conſeruanda putetur, quae ad

maximas res pertinere videatur. Cicero am

angeführten Orte. -

/
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-

then, ſie wolle das wichtigſte, und ſolches

vorziehen. Und im Zweifel, müſen wir

dasjenige thun, wozu wir am ſtärkſten

verbunden ſind; indem zu vermuthen iſt, ſie

habe uns zu demjenigen genauer verbinden wollen,

woran ihr am meiſten gelegen iſt.

S. 32o.

Neunte Regel.

Weil die ſtärkere Verbindlichkeit vor der

ſchwächern den Vorzug hat, ſo folget, daß,

wenn ein mit einem Eide bekräftigter

Vertrag mit einem nicht beſchwohrnen

in Colliſion kommt ſonſt aber alle Um

ſtände gleich ſind; der erſtere den Vor

zug habe. Weil dieſer Eid der Verbindlichkeit

eine neue Kraft beyleget. Allein da er in der Na

turder Verträge nichts verändert (SS. 225. u. ff);

ſo kann er z. E. einem neuern Bundsgenoſſen keinen

Vortheil vor einem ältern geben, deſſen Vertrag

nicht beſchwohren iſt. – -

§. 32I.

Zehende Regel.

Aus eben dieſem Grunde, und wenn ſonſt

alle Umſtände gleich ſind, hat das, was

. . . - UTTEP
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unter einer Straffe auferlegt worden

iſt, den Vorzug vor dem womit keine

Straffe verknüpft iſt; und das was ei

ne gröſere Straffe nach ſich zieht, ge

het dem vor, worauf eine geringere ge

ſezt iſt. Denn die dem Geſeze oder der Conven

tion angehängte Straffe, macht die Verbindlichkeit

ſtärker; ſie beweiſet daß man die Sache recht ernſt

lich gemeint habe (*), und dieſes in dem nemlichen

Verhältniſſe nach welchem die Straffe gelinder oder

ſtrenger iſt.

§. 322.

Hauptanmerkung über die Artund Wei

ſe, wie alle bisher angeführte Regeln anzu

wenden ſind. -

Alle in dieſem Capitel enthaltene Regeln mü

ſen ſich miteinander vereinbaren laſſen, und die Aus

legung mus auf eine ſolche Art geſchehen, daß eine

jede dabey in Acht genommen wird, in ſo weit ſie

nemlich auf den vorliegenden Fall angewendet wer

den mag. Wenn dieſe Regeln einander entgegen zu

ſeyn ſcheinen, ſo hält eine der andern das Gleichge

wicht;

(*) Dieſen Grund führt Cicero gleichfalls an: Nam

maxime conſeruanda eſt ea (Lex), quae diligen

tiſſima & ſancta eſt, (quae diligentiſſime ſancta

cſt.) Am angef, Orte.
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wicht; und eine ſchränket die andere ein, nachdem

eine entweder mehr Wichtigkeit und Rachdruck hat,

oder eigentlicher auf den vorliegenden Fall paſſet, als

die andern.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XVIII. Capitel.

Von der Art und Weiſe die Streit

tigkeiten unter den Nationen bey

zulegen. -

– S 3-3. -
Allgemeine Einleitung in dieſe Materie.

D“ Streitigkeiten welche ſich unter den Natio

nen oder ihren Vorſtehern erheben, haben

entweder ſtrittige Rechte oder Beleidigungen zum

Gegenſtande. Eine Nation mus die Rechte die ihr

zuſtehen, zu erhalten ſuchen; die Sorge für ihre

Sicherheit und Ehre erlaubet ihr nicht Beleidigun

gen zu vertragen. Allein indem ſie das beobachtet

was ſie ſich ſelbſt ſchuldig iſt, darf ſie keineswegs

die Pflichten gegen andere vergeſſen. Alles dieſes

zuſammen genommen giebt uns die Marimen des

Völkerrechts in Anſehung der Art und Weiſe die

Streitigkeiten der Nationen beyzulegen, an die

- Hand...

S. 324.
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S. 324. -

Jedwede Nation iſt verbunden die ande

re wegen ihrer gerechten Beſchwerden zu
- frieden zu ſtellen, x

Buches geſaget haben, überhebt uns hier der Mühe

zu beweiſen, daß eine Nation einer jeden andern wes

gen ihrer Anſprüche Gerechtigkeit wiederfahren laſ

ſen, und ſie in Anſehung ihrer rechtmäſigen Be

ſchwerden zufrieden ſtellen müſe. Sie iſt alſo ver

bunden einer jeden das Ihrige zu geben, ſie in dem

ruhigen Genuſſe ihrer Rechte zu laſſen, den Scha

den ſo ſie ihr verurſachet, oder die Beleidigung ſo

ſie ihr angethan hat, wieder gut zu machen, wegen

einer jeden Beleidigung die nicht wieder gut gema

chet werden kann, billige Genugthuung zu leiſten,

und um ſolcher willen, die man durch ihre eigene

Veranlaſſung von ihr mit Grunde zu befahren hat,

gebührende Sicherheit zu ſtellen. Dieſes ſind lau,

ter Marimen welche die Gerechtigkeit vorſchreibet,

deren Beobachtung das natürliche Geſez den Na,

tionen eben ſowohl als Privatperſonen aufleget.

»

m Buch. Dd S. 325.

Was wir im I. IV. und V. Capitel dieſes



- 418 II. B. XVIII.C. Von der Art undWeiſe

- - §. 325.

Wie die Nationen ihre Rechte und ge-

gründete Beſchwerden fahren laſſen können.

Es iſt einem jeden erlaubt ſich ſeines Rechts

zu begeben, ſeine gegründeten Beſchwerden fahren

zu laſſen und die ihm wiederfahrne Beleidigung zu

vergeſſen. Allein der Vorſteher einer Nation hat

in dieſen Stücken nicht eben die Freyheit wie eine

Privatperſon. Dieſe kann lediglich der Stimme

- der Grosmuth Gehör geben, und ſich in einer Sa

che die Niemand als ſie angehet, dem Vergnügen

wohl zu thun, oder ihrer Neigung zu Fried und

Ruhe überlaſſen. Der Repräſentant einer Nation

aber hät nicht blos auf ſich zu ſehen, und darf nicht

blos ſeiner Neigung nachhängen. Er mus alle ſei

ne Handlungen dem wahren Beſten des Staats,

wie nicht weniger der ganzen Menſchheit, wovon je

nes unzertrennlich iſt, gemäs einrichten. Bey allen

Gelegenheiten mus der Fürſt das was dem Staate

am erſprieslichſten, und den Pflichten der Nation

gegen andere am gemäſeſten iſt, in Erwegung ziehen

und ſtandhaft ausführen; wobey er zugleich die Ge

rechtigkeit, Billigkeit, Menſchlichkeit, geſunde Po

litick und Klugheit zu Rathe zu ziehen hat. Die

Rechte der Nation ſind Güter, von denen der Sou

verän nur der Verwalter iſt; er darf damit nicht

- - - - * - - anders

-
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anders umgehen, als wie er Urſache hat zu vermu

then daß die Nation ſelbſt damit umgehen würde.

Und was die Beleidigungen anbetrift: ſo gereicht es

einem Bürger zum öftern zum Lobe, wenn er ſolche

grosmüthig verzeihet. Er lebet unter dem Schuze

der Geſeze; die Obrigkeit weis ihn zu vertheidigen

oder an undankbaren und ſchlechten Leuten, die durch

ſeine Gelindigkeit zu neuen Vergehungen angereizet

werden dürften, zu rächen. Eine Nation hat nicht

den nemlichen Schirm: ſelten iſt es ihr dienſam ei

ne Beleidigung nicht zu achten oder zu verzeihen, wo

fern ſie nicht augenſcheinlich im Stande iſt den ver

wegenen Beleidiger zu Boden zu drucken. In dies

ſem Falle iſt es ihr rühmlich demjenigen zu verzei,

hen der ſeinen Fehler erkennet: Parcere ſubjectis

& debellare ſuperbos. Sie hat nichts dabey zu

befürchten. Allein unter einigermaſſen gleichen

Mächten, eine Beleidigung vertragen ohne eine

völlige Genugthuung zu fordern, wird faſt allemal

für eine Schwachheit oder Zaghaftigkeit angeſehen,

und iſt ein unfehlbares Zeichen ſich in kurzem nochver

drüslichern ausgeſezt zu ſehen. Warum nimmtman an

denen, deren Seele ſich ſo weit über andere Men

ſchen erhaben zu ſeyn einbildet, ſo oft das Gegen

theil gewahr? Kaum können ſich die Schwächern,

die das Unglück gehabt ſie zu beleidigen, genug vor

ihnen erniedrigen und ſchmiegen: viel beſſer aber

Dd 2 mäſſ
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- mäſigen ſie ſich gegen ſolche, die ſie nicht ohne Ge

fahr zur Straffe ziehen können.

- §. 326. *.

Von den Mitteln welche ihnen das na

türliche Geſez an die Hand giebet, ihre Stei

tigkeiten beyzulegen: Von der Güte oder

dem freundſchaftlichen Nachgeben.

Wenn keine von den in Streitigkeiten verwi

ckelten Nationen für gut befindet, ihre Rechte oder

Anſprüche fahren zu laſſen; ſo verbindet ſie das na

türliche Geſez, welches ihnen den Frieden, die Eis

nigkeit und die Liebe anpreiſet, die gelindeſten Aus

kunftsmittel zu verſuchen, um ihre Irrungen bey

zulegen. -

Unter dieſe Auskunftsmittel gehöret nun erſt

lich: Die Güte. -

Ein jeder unterſuche den Gegenſtand des

Streites redlich und ohne Zorn, und alsdenn laſſe

er der Gerechtigkeit ihren Lauf; und der deſſen

Recht allzu ungewiß iſt, entſage demſelben freywil

lig. Es können ſich auch Gelegenheiten ereignen,

wo es dem der das beſte Recht hat, zukommen

kann, ſich deſſelben zu verzeihen, um den Frieden

zu erhalten. Hier mus nun die Klugheit den Aus

ſpruchthun. Wenn man auf dieſe Weiſe ſich ſeines

Rechtsbegiebet, ſo iſt dieſes nicht eben ſo viel als

« - - - - - - PPLIl.
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A

wenn man es fahren läſt, oder -vernachläſiget,

Man weis einem keinen Dank wenn er ein Recht

fahren läſt; man macht ſich aber einen guten Freund,

wenn man ihm dasjenige überläſt und abtritt, was

zu Mißhelligkeiten Stoff gab.

§. 327.

Von dem Vergleiche.

Der Vergleich (Transactio) iſt ein anderes

Mittel eine Streitigkeit friedlich beyzulegen. Es

iſt ein Accord, kraft deſſen, ohne eben die Gerech

tigkeit der eingewendeten Anſprüche aufs genaueſte

zu unterſuchen, von beeden Theilen nachgegeben

und ausgemacht wird, was jeder von der ſtrittigen

Sache haben ſoll; oder es wird beſchloſſen ſie einem

der im Streitbefangenen Theile ganz zu überlaſſen,

vermittelſteiner gewiſſen Schadloshaltung welche

dieſer dem andern zu leiſten hat.

- §. 328.

Von der Vermittelung.

Die Vermittelung (Mediation) in wel

cher ein Freund von beeden Partheyen ſeine guten

Dienſte verwendet, iſt nicht ſelten von guter Wir

kung, die ſtreitenden Partheyen dahin zu bewegen,

daß ſie es näher geben, ſich mit einander verſtehen,

é - Dd3 ihre
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ihre Gerechtſame ausmachen oder ſich darüber ver

gleichen, und wenn die Rede von einer Beleidigung

iſt, eine billige Genugthuung anbieten und anneh

men. Dieſes Geſchäfte erfordert ebenſo viel Red

lichkeit als Klugheit und Geſchicklichkeit. Der

Vermittler (Mediateur) mus die gröſie Unparthey

lichkeit beobachten; Er mus die Vorwürfe zu ver

ſüſen, die Rachgierde zu beſänftigen, und die Ge

, müther auszuſöhnen wiſſen. Seine Pflicht iſt das

beſte Recht zu begünſtigen, und einem jeden das zu

verſchaffen was ihm gehöret: allein er mus nicht all

zuſehr auf eine ſtrenge Gerechtigkeit halten. Er iſt

Schiedsmann und nicht Richter. Sein Beruf iſt

den Frieden herzuſtellen; und er mus denjenigen

der das Recht auf ſeiner Seite hat, zu bewegen ſu

chen, in Rückſicht auf ein ſo groſes Gut, wenn es

nöthig iſt, etwas nachzugeben.

Der Mediateur iſt nicht zugleich Garant vo

dem Vertrage, welchen er bewirket hat, wenn er

die Garantie nicht ausdrücklich übernommen hat.

Dieſes iſt eine Verbindung von allzuwichtigen Fol

gen, als daß man ſie Jemand ohne ſeine ausdrück.

lich bezeigte Einwilligung auf den Hals ſchieben

könnte. Heutiges Tages, da die Angelegenheiten

der Souveräne Europens ſo verwickelt ſind, daß je

der ſein Augenmerk auf das hat, was bey dem ent

fernteſten vorgehet; iſt die Vermittelung ſehr ge

- - - bräu h
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bräuchlich. Erhebet ſich ein Streit; ſo ſind die

freundſchäftlichen Mächte, diejenigen welche befürch

-- ten es möchte ſich ein Kriegesfeuer entzünden, ſogleich

mit Anbietung ihrer Vermittelung bereit, und ſu

chen Frieden und gütliche Vergleiche zu ſtiften.

: - -

- § 329.

Von den Schiedsrichtern.

Wenn die Souveräne ihrer Anſprüche wegen

nicht einig werden können, und doch den Frieden

wieder herzuſtellen oder zu erhalten wünſchen; ſo

vertrauen ſie nicht ſelten die Entſcheidung ihrer Strei

tigkeiten Schiedsrichtern an, die mit allerſeitiger

Einſtimmung gewählet werden. Sobald das Com

promiß geſchloſſen und richtig iſt, müſen ſich die

Partheyen den Urtheilen der Schiedsrichter unter

werfen; ſie haben ſich dazu verbindlich gemacht, und

die Treue der Verträge mus gehalten werden.

Wenn ſich inzwiſchen die Schiedsrichter ſelbſt,

durch einen Vernunfft- und Rechtswidrigen Aus

ſpruch der Ehre ihres Amtes unwürdig gemacht hät

ten, ſo würde ihr Urtheil nicht die geringſte Achtung

verdienen; man hat ſich denſelben nur in Anſehung

- zweifelhafter Streitigkeiten unterworfen. Wir

wollen nun annehmen, dergleichen Schiedsrichter

verdammeten einen ſouveränen Staat zur Genug

Dd 4 thuung
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thuung wegen eines gewiſſen Vergehens, dazu, ſich

der Botmäſigkeit des Beleidigten zu unterwerfen:

ſo wird kein geſcheider Menſch ſagen daß es derſelbe

Staat thun ſolle. Wenn hingegen die Ungerechtig

keit von geringen Folgen iſt, ſo mus man ſie um

des lieben Friedens willen leiden; und wenn ſie nicht

ganz augenſcheinlich iſt, ſo mus man ſie als ein Ubel

ertragen, dem man ſich willkührlich blos geſezt hat.

Denn wenn man von der Gerechtigkeit eines Ur

theils ganz und gar überzeugt ſeyn müſte, um ſich

demſelben zu unterwerfen, ſo wäre es ſehr unnüze

Schiedsrichter anzunehmen.

Man hat nicht zu fürchten, als ob wir das

durch, daß wir den Partheyen die Freyheit zuſpre

chen, ſich einem offenbar unbilligen und ungerechten

Ausſpruche nicht zu unterwerfen, das Schiedsrichter,

amt unnüz und vergeblich machten; unſer Urtheilſ

der Natur der Unterwerfung und des Compromiſſes

gar nicht zuwider. Es kann dabey keine Schwierig

keit haben, als im Falle einer unbedingten und un

beſtimmten Unterwerfung, in welcher weder, was

die Urſache der Mißhelligkeiten ſey, ausdrücklich an

zeiget, noch alle gegneriſche Anſprüche beſtimmet

worden ſind. Denn alsdenn kann es ſich, wie in

- dem erſt angeführten Beyſpiele fügen, daß die

Schiedsrichter ihre Vollmacht überſchreiten, und

über etwas einen Spruch fällen, was ihrem Urthei

Y- le
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le wirklich nicht unterworfen worden iſt. Sie ſind

beſtellt den Ausſpruch zu thun, was für eine Genug

thuung ein Staat für eine Beleidigung zu leiſten

habe; und ſie verdammen ihn ein Unterthan desBe

leidigten zu werden. Gewißlich hat ihnen dieſer

Staat eine ſich ſo weit erſtreckende Vollmacht nie

maln ertheilet, und ihr ungereimter Spruch iſt nicht

verbindlich. Um alle Schwierigkeiten zu vermeiden

und der Unredlichkeit keinen Vorwand zu laſſen, mus

man in dem Compromiß die Urſache des Streits,

die beederſeitigen Anſprüche, die Forderungen des ei

nen und die Einwendungen des andern Theils aufs

genaueſte beſtimmen. Und dieſes iſt ſodann was

dem Urtheile der Schiedsrichter unterworfen wird,

und in Anſehung deſſen man es beyihrem Ausſpruche

beruhen zu laſſen verſpricht. Alsdenn, und wenn

ihr Beſcheid in den genauen Schranken bleibet,

mus man ſich ihm unterwerfen. Man kann nicht

ſagen daß er offenbar ungerecht ſey, weil er über

Sachen gefället wird, die durch den Streit den die

: Partheyen darüber geführet, zweifelhaft geworden,

und ihm als ſolche unterworfen worden. Um ſich

einem ſolchen Urtheile nicht zu fügen, müſte man

mit unläugbaren Beweisthümern darthun, daß der

ſo es gefället, beſtochen oder offenbar partheylichſey.

Das Schiedsrichteramt iſt ein ſehr vernünft

ges und dem natürlichen Geſeze gemäſes Mittel alle

- Dd 5 Strei

. /

-

----



-

--

“

-

426 II. B. XVIII. C. von der Artundweiſ

Streitigkeiten beyzulegen die die Nation nicht un.

mittelbar angehen. Wenn auch das Recht von

den Schiedsrichtern verkennt würde, ſo hat man

ſich doch noch mehr im Kriege unterzuliegen zu be

fürchten. Die Schweizer haben die Vorſicht ge

braucht, in allen unter ſich und mit benachbarten

Mächten geſchloſſenen Bündniſſen zum Voraus aus

zumachen, welchergeſtalt ihre Mißhelligkeiten den

Ausſprüchen gewiſſer Schiedsrichter unterworfen

werden ſollten, im Falle ſie nicht in der Güte bey

gelegt werden könnten. Dieſe weiſe Vorſicht hat

nicht wenig beygetragen die Schweizer - Republick

in dem blühenden Zuſtande zu erhalten, der ihre

Freyheit in Sicherheit, und dieſen Staat bey ganz

Europa in Anſehen ſezet. -

§ 339.

Von Friedensverſammlungen und Co

- ferenzen.

Um nun ein oder das andere von dieſen Mit

teln zu gebrauchen, musman Unterredungen anſtellen,

und ſich mit einander beſprechen. Die Friedensver

ſammlungen und Unterredungen ſind daher wiede

rum andere Wege zur Ausſöhnung, welche das Na

turrecht den Nationen anpreiſt, ihre Streitigkeiten

gütlich beyzulegen. Die Friedensverſammlungen

ſind Verſammlungen von Bevollmächtigten, welche

- die
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die Mittel zur Verſöhnung, Unterſuchung und Bey

legung der allerſeitigen Anſprüche ausfindig machen

ſollen. Um einen glücklichen Erfolg derſelben zuge

wärtigen, müſen dergleichen Verſammlungen von

einem aufrichtigen Verlangen nach Friede und Ei

nigkeit veranlaſſet und geleitet werden. Europa

hat in dieſem Jahrhunderte zwey allgemeine Frie

densverſammlungen geſehen: Das zu Cambray

(*), und das zu Soiſſons (**). Langweilige

Schauſpiele, die auf dem Theater der Staatsklug

heit aufgeführet worden; und in welchen ſich die

fürnehmſten Acteurs nicht ſowohl vorgeſezt hatten

einen Vergleich zu verlangen, als ihn zu verlangen

zu ſcheinen. -

§ 33I.

Unterſchied der ungezweifelten und zwei

felhaften Fälle.

Um nun zu ſehen auf was Art und wie weit

eine Nation verbunden ſey dieſe verſchiedene Mittel

zu ergreifen oder ſich dazu geneigt finden zu laſſen,

und an welches ſie ſich forderſamſt zu halten habe;

müſen wir vor allen Dingen den Unterſchied zwiſchen

ungezweifelten und zweifelhaften Fällen kennen ler

nen. Kommt es auf ein klares, gewiſſes und una

- \ --* läug

*) Im Jahre 17-«. -

Ä, Im Jahre 1728.
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läugbares Recht an, ſo kann es ein Souverän oh

ne Scheu verfolgen und verfechten, wenn er die er

forderliche Macht hat, ohne ſich deswegen in ein

Compromiß einzulaſſen. Sollte er ſich über eine

Sache in einem Vergleich einlaſſen die ihm offenbar

gehöret, und die man ihm ohne einen Schatten von

Recht ſtreitig machet? Noch viel weniger hat er es

auf Schiedsrichter ankommen zu laſſen. Allein er

mus diejenigen Mittel zur Ausſöhnung allerdings

ergreifen, die, ohne ſein Recht aufs Spiel zu ſe

zen, ſeinen Gegner auf vernünftige Wege leiten

können: Dergleichen ſind die Vermittelung und die

Conferenzien oder Friedensberathſchlagungen. Die

Natur giebt uns kein Recht Gewalt zu brauchen,

als da wo gütliche Mittel unwirkſam ſind. Allein

bey ungewiſſen und zweifelhaften Streitſachen darf

man nicht ſo gerade zufahren. Wer wollte verlan,

gen, daß man ihm ſogleich und ohne vorhergegan

gene Unterſuchung ein ſtreitiges Recht überlaſſe?

Dieſes würde ein Mittel ſeyn die Kriege ewig und

unvermeidlich zu machen. Beede ſtreitige Partheyen

- können redlich handeln: warum ſollte alſo eine der

andern nachgeben? Man kann in dergleichen Fäl

len weiter nichts als eine Unterſuchung der Sache

verlangen, Conferenzen vorſchlagen, und einen

ſchiedsrichterlichen Ausſpruch oder Vergleich anbie

ken.

S. 332.
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S. 332.

Von Hauptrechten und ſolchen die nicht
von gleicher Wichtigkeit ſind.

In denen Streitigkeiten die ſich zwiſchen Sou

veränen erheben, musmannoch die Haupt- oder weſent

lichen Rechte von denen die nicht von gleicher Wich

tigkeit ſind, wohl zu unterſcheiden wiſſen. InAn

ſehung dieſer beeden Stücke hat man ein ſehr ver

ſchiedenes Betragen zu beobachten. Eine Nation

iſt zu vielerley Pflichten gegen ſich ſelbſt, gegen an

dere Nationen und gegen die menſchliche Geſellſchaft

verbunden. Man weis daß überhaupt die Pflichten

gegen ſich ſelbſt vor den Pflichten gegen andere den

Vorzug haben. Allein dieſes iſt nur von Pflichten

zu verſtehen die unter ſich einiges Verhältniß ha-

ben. Man kann nicht umhin ſich manchmalenſelber

zu vergeſſen, wenn es auf ein auſerweſentliches In

tereſſe, oder darauf ankommt etwas zum Beyſtande

anderer oder zu Beſten der menſchlichen Geſellſchaft

aufzuopfern: und, welches wohl zu merken iſt,

ſelbſt unſer eigener Vortheil, unſere eigene Wohl

farth heiſt uns ein ſo grosmüthiges Opfer thun;

denn das Privatintereſſe eines jeden einzeln Men

ſchen iſt auf das genauſte mit der allgemeinen Glück

ſeligkeit verknüpfet. Was ſollte man von einem

Fürſten, von einer Nation halten, die den geringſten

FVor

v
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Vortheil nicht fahren laſſen wollte, um der Welt

das köſtliche Kleinod des Friedens zu verſchaffen?

Jedwede Macht iſt alſo in dieſem Stücke dem Glü,

cke der menſchlichen Geſellſchaft ſchuldig, ſich zu al

len Verſöhnungsmitteln bereitwillig zu zeigen, wenn

es auf ein auſerweſentliches und nicht ſehr wichtiges

Intereſſe ankommt. Wenn ſie auch durch irgend

einen Vergleich oder Compromiß etwas verliehren

ſollte, ſo mus ſie die Gefährlichkeiten, Ubel, und

das Elend des Krieges bedenken und erwegen daß der

Friede wohl ein kleines Opfer verlohne.

Allein wenn man einer Nation ein Haupt

oder weſentliches Recht entreiſen will, oder ein ſol

ches Recht ohne welches ſie keine Hofnung hat ſich

zu erhalten; wenn ein ehrſüchtiger Nachbar die Frey

heit einer Republick bedrohet, wenn er ſie unter

würfig machen und in die Knechtſchaft ſtürzen will;

ſo zieht ſie nichts als ihren Muth zu Rathe. Man

verſucht auch nicht einmal den Weg der Conferenzien

in Anſehung ſo verhaſter Anſprüche. Man ſtreckt

bey ſolchen Streitigkeiten alle ſeine Kräfte, ſeine lezten

Hülfsmittel dran; es iſt ſchön ſein Blut bey ſolchen

Gelegenheiten zu vergieſen. Man wagt alles, wenn

man nur den geringſten Vorſchlägen Gehör giebet:

Alsdenn kann man mit Wahrheit ſagen:

Una Salus - - - - nullam ſperare ſalutem.

-- - Und
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Und wenn das Glück nicht günſtig iſt, ſo wählt

ein freyes Volk lieber den Tod als die Knechtſchaft.

Wie würde es Rom ergangen ſeyn, wenn man

muthloſen Rathſchlägen Gehör gegeben hätte, als

Hannibal vor den Thoren ſtunde? Die Schwei

zer, die allemal bereit ſind friedliche Wege zu ge

hen oder ſich dem zu unterwerfen, was Rechtens iſt,

wenn es um auſerweſentliche Streitſachen zu thun

iſt, lieſen ſich auch nicht den geringſten Gedanken ei

nes Vergleiches beygehen, wenn man ihrer Frey

heit zu nahe tretten wollte; ſie wollten es auch

nicht einmal auf einen ſchiedsrichterlichen Ausſpruch, ,

oder das Urteil der Kaiſere ankommen laſſen (*).

§. 333. -

Wie man in einer zweifelhaften Sache

befugt iſt Gewalt zu brauchen.

In zweifelhaften und auſerweſentlichen Sa

chen, wenn die eine Parthey weder von Friedens

unterredungen, noch von der Güte, oder Vergleich,

noch

(*) Als ſie im Jahre 35 ihre Streitigkeiten mit

den Herzogenvon Oeſterreich wegen der Länder

Ä und Glaris, dem ſchiedsrichterlichen Aus

pruche Carls IV. unterwarfen, ſo geſchah die

ſes nur unter der vorläufigen Bedingung, daß

der Kaiſer der Freyheit dieſer Länder, oder ih,

rem Bunde mit denen andern Cantons nicht zu

nahe tretten ſollte. Tſchude, Stettler und

. Watteville.
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noch vom Compromiſſe hören will; iſt der andern

noch das lezte Mittel zu Vertheidigung ihrer ſelbſt

und ihrer Gerechtſame übrig: die Gewalt. Und

gegen einen ſo unbeugſamen Gegner ſind ihre Waf

fen gerecht. Denn in einer zweifelhaften Sache

kann man nichts als alle vernünftige Mittel den

Streit in ein Licht zu ſezen, zu entſcheiden oder bey

zulegen verlangen. - " . .

, S. 334.

Und ſogar ohne andere Wege zu verſus
- (M. >

Laſſet uns aber das was eine Nation ihrer

eigenen Sicherheit ſchuldig iſt, die Klugheit die al

le ihre Schritte lenken ſoll, nie auſer Augen ſezen.

Es iſt um die Waffen mit Rechte zu ergreifen nicht

allemal erforderlich, daß man anderer Seits alle

Ausſöhnungsmittel ausdrücklich verworfen habe; es

iſt genug, wenn ſie Urſache zu glauben hat, ihr Feind

möchte ſich nicht mit redlichem Herzen dazu verſte

hen, ſie könnten keinen glücklichen Erfolg haben,

und der Verzug werde weiter nichts nuzen, als ſie

einer gröſſern Gefahr auszuſezen. Dieſe Marime

iſt unläugbar, allein die Anwendung derſelben iſt in

der Ausübung küzlich. Ein Souverän der für kei,

nen Stöhrer der gemeinen Ruhe angeſehen werden

will, wird ſich nicht entſchlieſen denjenigen gerade

-
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zu anzugreifen, der die gütlichen Wege nicht ver

worfen hat, wofern er nicht im Stande iſt vor den

Augen der ganzen Welt darzuthun, daß er Urſache

habe dieſen Schein der Friedfertigkeit für einen

Kunſtgrif zu halten, deſſen Endzweck ſey ihn einzu

ſchläfern und zu überraſchen. Sich aufbloſen Arg

wohn ſteifen wollen, heiſt den ganzen Grund der

Sicherheit der Nationen erſchüttern.

§ 335.

Von dem was das freywillige Völker
recht über dieſe Materie erkennet.

Zu allen Zeiten hat eine Nation die Redlich,

keit der andern in Zweifel gezogen, und eine trauri

ge Erfahrung beweiſt nur allzuſehr daß dieſes Miß

trauen nicht ungegründet ſey. Die Unabhängigkeit

und Sicherheit für der Straffe ſind der Probierſtein,

der das Flittergold des menſchlichen Herzens ans

Licht bringet. Der Privatmann ſchminket ſich mit

Redlichkeit und Rechtſchaffenheit, und wenn er ſie

auch nicht wirklich beſizet, ſo nöthiget ihn zum öf

tern ſeine Abhängigkeit in ſeiner Aufführung wenig

ſtens den Schatten dieſer Tugenden zu zeigen. Der

unabhängige Groſs rühmt ſich derſelben noch mehr

II. Buch. E e. in

:

\
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in ſeinen Reden; allein ſo er die Oberhand hat, ſo

bemüht er ſich kaum mehr den Schein derſelben zu

haben, wenn er nicht ein Herz von einer Beſchaffen

heit hat, die zum Unglücke ſo ſelten iſt: und wenn

ſich allenfalls ein groſes Intereſſe mit einmiſchet, ſo

erlaubt er ſich Dinge die einen-Privatmann mit

Schimpf und Schande überſchütten würden. Wenn

alſo eine Nation vorgiebet, es wäre für ſie gefähr:

lich gütliche Wege zu verſuchen, ſo hat ſie hieran

einen hinlänglichen Deckmantel ihrer Eilfertigkeit in

Ergreifung der Waffen. Und da vermög der nat

türlichen Freyheit der Nationen, jedwede in ihrem

Gewiſſen unterſuchen ſoll, was ſie zu thun habe,

und berechtiget iſt, ihr Betragen in Anſehung ihrer

Pflichten ihrer Einſicht gemäs einzurichten, in allen

dem was nicht durch die vollkommene Rechte einer

andern beſtimmt iſt, (Vorb. S. 2 o. ) ſo kommt es

einer ieden zu zu urtheilen ob ſie in dem Falle ſey

friedliche Wege zu verſuchen, ehe ſie die Waffen,

ergreifet. Nun aber verordnet das freywillige

Völkerrecht daß man aus dieſem Grunde dasjenige

für rechtmäſig halte, was eine Nation krafft ihrer

natürlichen Freyheit zu thun für gut befindet

(Vorb. s. 2 1.); daher mus man es auch zu folge

eben deſſelben freywilligen Völkerrechts unter den

Nationen für recht achten, wenn eine darunter in einer

- - zwei
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zweifelhaften Sache ohne Umſtände zu den Waffen

greifet, und ohne zuerſt gütliche Mittel verſucht zu

haben, ſeinen Feind zu einem Vergleich zu zwingen

ſucher. Ludwig XIV. war ſchon mitten in den

Niederlanden, ehe man noch in Spanien wuſte, daß

er die Souveränität über einen Theil dieſer reichen

Provinzen, von wegen der Königin ſeiner Gemahlin

in Anſpruch nahm. Der König in Preuſſen lies

ſein Manifeſt 1741. in Schleſien an der Spize von

ſechzig tauſend Mann bekannt machen. Dieſe Für

ſten konnten weiſe und gerechte Gründe haben ſo zu

verfahren: und dieſes iſt für den Richterſtuhl des

freywilligen Völkerrechts ſchon genug. Allein eine

nach dieſem Rechte aus Noth gedultete Sache kann

an ſich ſelbſt ſehr ungerecht ſeyn. Ein Fürſt der ſie

ausübet, kann ſich in ſeinem Gewiſſen ſehr ſtrafbar

machen, und gegen den, ſo er angreifet, eine groſe

1Ungerechtigkeit begehen, ob er gleich keiner Nation

Rechenſchaft davon zu geben hat; indem man ihn

nicht beſchuldigen kann, als verleze er die allgemei

nen Regeln, welche ſie unter einander zu beobach

ten gehalten ſind. Allein wenn er dieſe Freyheit

mißbrauchet, ſo machet er ſich wie wir ſchon ange

merkt haben bey den Nationen verdächtig und vere

haſt. Er giebt ihnen Fug und Macht ſich gegen

ihn zu verbinden; und dadurch gerathen zuweilen ſei

- Es 2 ne
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-

ne Angelegenheiten zu eben der Zeit in einen gänz

lichen Verfall, da er ſie empor zu ſchwingen glau

bet. -

§. 336.

Man ſoll allemal billige Bedingungen

anbieten.

Ein Souverän mus bey allen ſeinen Strei,

tigkeiten ein aufrichtiges Verlangen hegen, Recht

und Gerechtigkeit zu beobachten und den Frieden

zu erhalten. Er iſt verbunden, bevor er zu den

Waffen greifet, und wenn er ſie ſchon in Händenhat,

billige Bedingungen anzubieten; und nur alsdenn

werden ſeine Waffen gerecht, wenn er ſie gegen ei:

nen hartnäckigen Feind führet, der weder der Ge

rechtigkeit noch der Billigkeit Gehör geben will.

§ 337.

Recht des Beſizers in zweifelhaften

Dingen. -

Der Kläger hat ſein Recht zu beweiſen; denn

er mus zeigen daß er gegründet ſey eine Sache in

* - - - An
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i
Anſpruch zu nehmen, die er nicht beſizet. Ermus

einen Titel angeben; und man iſt nicht verbunden

für denſelben Achtung zu haben, als ſo weit er deſ

ſen Gültigkeit beweiſen kann. Der Beſizer kann

alſo ſo lange im Beſize bleiben, biß man ihm darge

than hat, daß ſein Beſiz ungerecht ſey. Solange

dieſes nicht geſchehen iſt, iſt er berechtiget ſich dabey

zu erhalten, und ſich ſogar deſſelben mit Gewalt

wieder zu bemächtigen, wenn er aus ſolchem gewor

fen iſt. Folglich iſt es nicht erlaubt zu den Waffen

zu greifen, um ſich in den Beſiz einer Sache zu ſe

zen auf welche man nur ein ungewiſſes oder zweifel

haftes Recht hat. Man kann blos den Beſizer an

halten, und zwar, wenn es nöthig iſt, mit gewaf

neter Hand, der Sache gebührend zu unterſuchen,

ein vernünftiges und gütliches Auskunftsmittel an

zunehmen, oder endlich einen billigen Vergleich ein

zugehen (§ 333.)

-

Y

§ 338.

Wie man ſich Genugthuung für eine er-

haltene Beleidigung verſchaffen ſoll. -

Wenn eine erhaltene Beleidigung der Stoff

der Streitigkeiten iſt; ſo mus der Beleidigte eben

Ee 3 dies

W

-
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-

diejenigen Regeln beobachten, die wir eben veſtgeſe

zet haben. Sein eigener und der Vortheil der ganz

zen menſchlichen Geſellſchaft verbinden ihn bevor er

zu den Waffen greifet, alle gütliche Mittel zu ver

ſuchen, entweder den Erſaz oder eine gebührende Ge

nugthuung für die Beleidigung zu erhalten; wo

fern er nicht beſonders wichtige Gründe hat, anders

zu verfahren (S. 334.). Dieſe Mäſigung, dieſe

Behutſamkeit iſt insgemein um ſo viel beſſer und

nothwendiger, als die Handlung, die wir für eine

Beleidigung anſehen, nicht allemal aus einem Vor

ſaze uns zu beleidigen herkommet, und oft mehr ein

Verſehen als eine Bosheit iſt: Nicht ſelten geſchieht

es auch daß eine ſolche Beleidigung von Unterbe

dienten zu Schulden gebracht wird, ohne daß der

Souverän einigen Antheil daran hat: und beyſol.

chen Gelegenheiten iſt natürlicher Weiſe zu vermu

then daß man uns eine billige Genugthuung nicht

verſagen werde. Als dergleichen Unterbediente vor

kurzem das Savoyſche Gebiet verlezt hatten, um das

Haupt einer berüchtigten Bande Schleichhändler auf

zuheben, beklagte ſich der König von Sardinien

darüber an dem franzöſiſchen Hofe; und Ludwig

XV. hielte es ſeiner Hoheit nicht für unanſtändig

einen auſerordentlichen Botſchafter nach Turin zu

ſenden, um dieſem Hofe wegen ſothaner Gebietsver
be
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lezung zu befriedigen. Dieſe ſo küzliche Sache wur

ºde zur Ehre beeder Könige abgethan.

§. 339.

Von der Wiedervergeltung.

Wenn eine Nation keine Gerechtigkeit erhal

ten kann, es betreffe nun eine Beleidigung oder

ſonſt ein ihr wiederfahrnes Unrecht, ſo iſt ſie befugt,

ſich ſelber Recht zu ſchaffen. Ehe ſie aber zu den

Waffen greifet, wovon wir in dem folgenden Theile

reden werden, giebt es noch verſchiedene unter den

Nationen eingeführte Auskunftsmittel, von welchen

wir gegenwärtig reden wollen. Man rechnet unter

ſolche das ſogenannte Wiedervergeltungsrecht,

kraft deſſen man einem juſt ſo viel Böſes anthut als

man von ihm erlitten hat. Viele haben dieſes

Recht als das allergerechteſte heraus geſtrichen; und

darf man ſich wohl wundern, daß ſie es den Für

ſten vorgeſchlagen, da ſie es ſelbſt der Gottheit als

eine Regel vorgeſchrieben? Die Alten nennten es

das Rechtdes Rhadamanthus. Dieſes kommt

blos von dem falſchen Begrifher, vermög deſſen

man ſich ein Ubel als eine Sache vorſtellet, die an

und für ſich und ihrem Weſen nach beſtraft zu wer

Ee 4 den
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den verdiente. Wir haben oben (I. B. S. 169.)

gezeiget, was die wahre Quelle des Strafrechts

ſey (*); woraus wir das wahre und rechte Maas

der Straffen hergeleitet haben (I. B. s. 171.).

7 Wir können alſo ſagen, daß eine Nation diejenige

ſo ſie beleidiget hat, beſtraffen könne, wie wir ſolches

oben (IV. und VI. C. dieſes Buches) bewieſen hat

ben, woferne dieſe keine billige Genugthuung geben

will; allein ſie hat nicht das Recht die Straffe weit

ter zu erſtrecken als es ihre eigene Sicherheit erfor

dert. Das Wiedervergeltungsrecht, ſo unter Priº

vatperſonen ungerecht iſt, würde unter den Natio

nen mit weit wenigerm Rechte ausgeüber werden

können, weil hier die Straffe ſchwerlich auf diejeni

gen fallen würde, die die Urheber des Ubels ſind.

Mit was für Rechte wird man dem Geſandten ei

nes Barbarn Naſen und Ohren abſchneiden können,

wenn ſein Herr es dem unſrigen ſo gemacht hat?

Was aber die Repreſſalien im Kriege anbelanget, die

mit der Wiedervergeltung eine Aehnlichkeit haben,

ſo werden ſolche aus andern Gründen gerechtfertiget,

und wir werden davon am gehörigen Orte reden.

Alles was an dem Begriffe des Vergeltungsrechts

wahr iſt, iſt dieſes, daß, wenn ſonſt alle Umſtände

- gleich

(*) Nam, vt Plato ait, nemoprudens punit, quia

peccatum eſt, ſed ne peccetur. Seneca de Ira.
--

. "
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gleich ſind, die Straffe einiges Verhältniß mit dem

Ubel das man beſtraffen will, haben müſe; indeme

der Endzweck und der Grund der Straffen ſolches

erfordern. . v

S. 340.

Verſchiedene Arten zu ſtraffen, ohne es

zum Ausbruche # Krieges kommen zu

(EM.

Es iſt nicht allemal nothwendig zu den Waf,

fen zu greifen, wenn man eine Nation beſtraffen

will; der Beleidigte darf ihr nur zur Straffe die

Gerechtſame nehmen, die ſie bey ihm genos, oder

wenn er Gelegenheit dazu hat ſich einiger Sachen

bemächtigen die ihr zugehören, und ſolche ſo lange

zurückbehalten, bißſelbige eine billige Genugthuung

giebet.

S. 341.

Von der Wiedervergeltung des Rechts
(Retorſio Juris.)

Wenn ein Souverän mit der Art und Weiſe

unzufrieden iſt, mit der man ſeinen Unterthanen

- Ee 5 nach

N
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nach den Rechten und Gewohnheiten einer andern

Nation begegnet, ſo ſteht ihm frey die Erklärung

zu thun daß er gegen die Unterthanen derſelben Na

tion eben ein ſolches Recht brauchen werde, als ſie

gegen die ſeinigen brauchet: Diß nennt man die

Wiedervergeltung des Rechts (Retorſio Juris)

Es iſt ſolches der Gerechtigkeit und einer geſunden

Politick vollkommen gemäs. Niemand kann ſich

darüber beklagen daß man eben ſo mit ihm umgehe,

wie er gegen andere verfähret. Auf ſolche Weiſe

läſt der König in Pohlen, Churfürſt zu Sachſen,

das Jus Albinagii nur gegen die Unterthanen derje

nigen Fürſten gelten, die es gegen die Sachſen aus,

üben. Dieſe Retorſion des Rechts kann auch in

Anſehung gewiſſer Verordnungen ſtatt finden, über

die man zwar ſich zu beklagen kein Recht hat, ſon

dern ſie vielmehr billigen mus, gegen deren Folgen

aber man ſich verwahren kann, wenn man ſie nach,

ahmet. Dergleichen ſind die Verordnungen wegen

der Ein- und Ausfuhr gewiſſer Lebensmittel und

Waaren. Bißweilen aber iſt es nicht dienlich ſich

dieſes Rechts zu gebrauchen. Ein jeder mus in

dieſem Stücke thun, was ihm die Klugheit vorſchrei

bet. -

S. 342
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- S. 342

Von Repreſſalien.

Die Repreſſalien werden von den Nationen

gegen einander gebraucht, um ſich ſelbſt Recht zu

verſchaffen, wenn man ſolches auf keine andere

Weiſe erlangen kann. Wenn eine Nation ſich ei

ner Sache bemächtiget hat, die der andern zugehört;

wenn ſie ſich weigert eine Schuld zu bezahlen, eine

Beleidigung wieder gut zu machen oder eine billige

Genugthuung dafür zu geben: ſo kann ſich dieſe ei

ner Sache bemächtigen die der erſten zugehöret und

zu ihrem Nuzen verwenden, ſo viel nemlich das was

ſie zu fordern hat, mit allen Schäden und Intereſ

ſen beträget; oder ſie kann ſolche zum Unterpfand

zuruck behalten, biß man ihr eine vollkommene Ge

nugthuung geleiſtet hat. In dieſem leztern Falle

iſt es vielmehr ein Beſchlag oder Pfändung als Re

preſſalien zu nennen. Man vermenget dieſe Wörter

gar oft im gemeinen Reden miteinander. Die

Sachen deren man ſich bemächtiget hat, verwahret

man ſo lange als man Hofnung hat Genugthuung

oder Recht zu erlangen. Sobald aber dieſe Hof

nung verlohren iſt, conſiſcirt man ſolche; und als

denn ſind die Repreſſalien vollendet. Wenn beede

- Na

z
*
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- -

Nationen über dieſe Streitigkeit zu einem öffentli

chen Bruch kommen, ſo wird von dem Augenblicke

an, da der Krieg erkläret oder die erſten Feindſelig

keiten begangen worden, die Genugthuung für ver

weigert geachtet, und alsdenn können auch die Sa,

chen, deren man ſich bemächtiget conſiſcirt werden.

S. 343. * -

Was dazu gehöret, wenn ſie rechtmäſig

- - ſeyn foll.

Das Völkerrecht erlaubt keine Repreſſalien

als nur bey einer offenbar gerechten Sache oder we,

gen einer klaren und liquiden Schuld. Denn der

jenige der eine zweifelhafte Anforderung machet,

kann Anfangs weiter nichts verlangen, als eine bil.

lige Unterſuchung ſeines Rechts. Hernach mus

man, ehe man dazu ſchreitet, vergebens um Ge

rechtigkeit gebetten haben; oder man mus wenig

ſtens alle Urſache haben zu glauben, daß man verge

bens darum bitten werde. Nur alsdenn erſt kann

man ſich ſelbſt von einem Ungerechten Recht ver

ſchaffen. Es würde dem Frieden, der Ruhe, der

Wohlfarth der Nation, ihremwechſelweiſen Handel,

allen

- >

(
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allen Pflichten die ſie unter und miteinander verbin

den allzuſehr zuwider ſeyn, wenn eine jede ſogleich

auf einmal zu Thätlichkeiten ſchreiten dürfte, ohne

zuvor zu wiſſen, ob man geneigt iſt, ihr Gerechtig

keit widerfahren zu laſſen oder nicht.

Um aber dieſes alles recht zu verſtehen, mus

man bemerken, daß, wenn bey einer ſtrittigenSa

che unſer Gegner die Mittel, den Handel ins Licht

zu ſezen, nicht brauchen will, oder ſolches durch al

lerley Ränke verhindert, wenn er nicht aufrichtig zu

friedlichen Auskunftsmitteln geneigt iſt, und insbe

ſondere, wenn er zuerſt zu einiger Thätlichkeit ſchrei

tet: ſo wird dadurch unſere Sache gerecht, ſie mag

vorher ſo räthſelhaft geweſen ſeyn als ſie will; wir

können Repreſſalien brauchen oder ſeine Sachen in

Beſchlag nehmen, um ihn zu zwingen, den Weg ei

ner gütlichen Auskunft einzuſchlagen, welchen das

natürliche Geſez vorſchreibet. Dies iſt der lezte

Verſuch, ehe man es zu einem öffentlichen Krieg
-

kommen läſt.
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S. 344.

Uber was für Güter man ſolche ausüben

- - kann.

Wir haben oben (§. 81.) bemerket, daß die

Güter der Bürger einen Theil von dem ganzenVer

mögeneiner Nation ausmachen; daß Staaten gegen

Staaten, alles was denen Gliedern eigen iſt, für

ein Eigenthum des Cörpers anſehen, und als Sa

chen die für die Schulden deſſelben haften müſen

(s. 82.). Hieraus folget, daß bey Repreſſalien

man ſich der Güter der Unterthanen eben ſowohl

bemächtigen könne, wie man ſich der Güter des

Staats oder des Souveräns bemächtigen würde.

Alles was der Nation zugehört iſt den Repreſſa

lien unterworfen, wenn man ſich deſſen nur be

mächtigen kann; wofern es nur kein der öffentli

chen Treue anvertrautes Gut iſt. Da dieſes Gut

nur allein aus Vertrauen des Eigenthümers in un

ſern Händen iſt, ſo mus es auch ſogar in einem

öffentlichen Kriege reſpecktirt werden. So wird es

in Frankreich, in Engelland und anderwärts mit

den Geldern gehalten, ſo die Fremden in die öffent

lichen Fonds nieder geleget haben.

. . ? S. 345.
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A

S. 345.

Der Staat mus diejenigen ſchadlos hal
ten, die durch Repreſſalien leiden.

Derjenige der gegen eine Nation an den Gü

tern ihrer Mitglieder ohne Unterſcheid Repreſſalien

brauchet, kann nicht beſchuldiget werden, als be

mächtige er ſich der Güter des Unſchuldigen um der

Schuld eines andern willen. Denn in dem Falle

mus der Souverän denjenigen ſeiner Unterthanen

ſchadlos halten an welchem die Repreſſalien ausge

gangen ſind. Es iſt eine Schuld des Staats oder

der Nation aM welcher jedweder Bürger mehr

nicht denn ſeinen Antheil zu tragen hat.

S. 346.

Der Souverän allein kann zu Repreſſa

lien Befehl geben.

Blos wenn Nationen mit Nationen zu thun

haben, werden die Güter der Privatperſonen für

ſolche angeſehen, die der ganzen Nation zugehören.

Die Souveräne handeln unter ſich; ſie haben mit

einander unmittelbar zu thun, und können eine aus

- wärtige
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wärtige Nation für nichts anders anſehen als für

eine Geſellſchafft von Menſchen, die ſämmtlich ein

gemeinſchafftliches Intereſſe haben. Es gebührt

daher Niemand als Souveränen Repreſſalien auf

die Art wie wir eben erklähret haben, auszuüben

und zu verordnen. Auſerdem kommt dergleichen

Thathandlung einem offenbahren Bruche nahe und

zum öfftern erfolgt derſelbe darauf. Sie iſt daher

von allzu wichtigen Folgen, als daß ſie Privatper

ſonen zugelaſſen werder dürfte. Auch ſehen wir

daß in jedwedem wohleingerichteten Staate ein

Unterthan, der von einer fremden Nation lädirt

zu ſeyn glaubet, ſich an ſeinen Souverän wendet,

um die Erlaubnis Repreſſalien zu gebrauchen zu er

halten. Dieſes heiſt in Frankreich ſich Lettres

de marque ausbitten.

§. 347.

Wie ſie gegen eine Nation um der Hand

ungen ihrer Unterthanen willen und zu Gunſten

dieſſeitiger lädirter Unterthanen, ſtattha
ben können. -

Man kann gegen eine Nation nicht nur um

der Handlungen des Souveräns, ſondern auch ſei

- ner
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ner Unterthanen willen Repreſſalien brauchen: Und

dieſes findet Statt, wenn der Staat oder der Sou

verän an der Handlung ſeines Unterthanens Theil

und ſolche auf ſich nimmt; welches er auf verſchie

dene Art thun kann, wie wir ſolches im VI. Capi“

tel dieſes Buches erklähret haben. -

Ingleichen verlanget der Souverän Gerech

tigkeit oder braucht Repreſſalien, nicht nur um ſei“

ner eigenen, ſondern auch ſeiner Unterthanen An

gelegenheiten willen, die er beſchüzen mus, und des

ren Sache die Sache der Nation iſt,

§. 348. >

Nicht aber zu Gunſten fremder unter
thanen.

Allein Fremden zu Liebe gegen eine Nation

Repreſſalien verhängen, heiſt ſich zum Richter zwi,

ſchen dieſer Nation und jenen Fremden aufwerffen

welches kein Souverän zu thun berechtiger iſt. Die

Urſache der Repreſſalien mus gerecht ſeyn, und ſie

mus ſich noch dazu auf eine Verweigerung der Ge

II, Buch. Ff - teche
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-

rechtigkeit, die entweder ſchon wirklich geſchehen,

oder wahrſcheinlicher Weiſe zu befürchten iſt, grün

den (S. 343.). Was haben wir nun aber für ein

Recht zu unterſuchen, ob die Klage eines Fremden

gegen einen unabhängigen Staat gerecht ſey, und

ob man ihm wirklich Gerechtigkeit verſaget habe?

Wenn man einwenden wollte, daß wir in einem

uns gerecht ſcheinenden Kriege gar wohl an den

Streitigkeiten eines andern Staates Antheil neh

men, demſelben Hülfe geben, ja gar mit ihm ge

meine Sache machen können; ſo iſt dieſes ganz ein

anderer Fall. Wenn wir gegen eine andere Nation

Hülfe hergeben, ſo halten wir weder ihre Waaren

noch ihre Leute, die ſich auf öffentliche Treu und

Glauben bey uns befinden, an; und wenn wir ihr

den Krieg ankündigen, ſo erlauben wir ihr ihre

Unterthanen und Habſeligkeiten zurück zu nehmen:

wie man in folgenden mit mehrern erſehen wird.

Wenn wir unſern Unterthanen Repreſſalien zu brau

chen verſtatten, kann ſich keine Nation beklagen,

daß wir die öffentliche Treue verlezen wenn wir uns

. . . . . der Güter bemächtigen; weil wir denen

. - - ſelben
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ſelben blos in der billigen Vorausſezung Sicherheit

ſchuldig ſind, daß dieſe Nation die Regeln der

: Gerechtigkeit, welche die Nationen unter einander

beobachten müſen, nicht zu erſt gegen uns oder un

ſere Unterthanen verlezen werde. Wenn ſie ſolche

verlezet, ſind wir befugt uns deswegen Recht zu

ſchaffen, und der Weg der Repreſſalien iſt viel

leichter, ſicherer und ſänfter als der Krieg. Aus
* - . g g?

dieſen nemlichen Gründen aber würde man die,

Fremden zu lieb verhängten Repreſſalien nicht recht,

fertigen können. Denn die Sicherheit die wir den

Unterthanen einer andern Macht ſchuldig ſind,

hängt keinesweges von der Sicherheit ab, die dieſe

Macht allen andern Völkern, Leuten die uns nichts

angehen und welche ſich nicht unter unſerm Schuze

befinden, angedeyen läſſet. Als Engelland im

Jahr 1662. den Maltheſer-Rittern zu lieb, gegen

die vereinigten Niederlande Repreſſalien gebraucht

hatte, ſagten die Staaten von Holland mit Grun

de, daß nach dem Völkerrechte, die Repreſſalien

nicht ſtatt haben können, als zu Behauptung der

Ff 2. - Rechte
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- Rechte der Unterthanen des Staats, und nicht um

einer Sache willen, daran die Nation kein Inte

reſſe hat (*).

- S. 349.

Diejenigen welche zu Repreſſalien Anz

laß gegeben haben, müſen diejenigen ſchad

los halten die darunter leiden.

Diejenigen Privatperſonen die durch ihre

Handlungen zu gerechten Repreſſalien Anlaß gege

- en haben, ſind verbunden diejenigen ſchadlos zu

halten, auf welche ſie fallen, und der Souverän

mus ſie dazu anhalten. Denn man iſt zu Erſezung

des Schadens verbunden welchen man durch ſein

Verſehen verurſachet hat. Und obwohl der Sou

verän ſeinen Unterthanen die Repreſſalien dadurch

ugezogen, daß er dem Beleidigten die Gerechtig

keit verweigert; ſo werden doch diejenigen die die

allererſte Urſache davon ſind, um deswillen nich

weniger ſtraffbar; das Vergehen des Souveräns

- - - befreye

G') . Bynckershoeck von dem Richter der Bot

ſchafftern und Geſandten. C. XII. §..
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befreyet ſie nicht von Vergüthung deſſen was durch

das ihrige geſchadet worden iſt. Inzwiſchen, wenn

ſie bereit wären dem den ſie lädirt oder beleidiget

haben, Genugthuung zu leiſten, und ihr Souve

rän hätte ſie daran verhindert, ſo ſind ſie zu nichts

mehr gehalten, als wozu ſie verbunden geweſen wä

ren um den Repreſſalien vorzukommen; und dem

Souverän gebührt, den weitern Schaden, der aus

ſeinem eigenen Vergehen erfolgt iſt, zu erſezen.

(§ 345.) -

§ 35o.

Was für eine Juſtiz- Verweigerung an

geſehen werden mag.

Wir haben (S. 343.) geſaget, man müſe

nicht eher zu Repreſſalien ſeine Zuflucht nehmen,

als wenn man kein Recht erhalten kann. Nun

wird aber aber die Gerechtigkeit auf verſchiedenerley

Weiſe verweigert: 1) durch eine eigentliche Juſtiz

verweigerung, wenn man nemlich, weder unſere

noch unſerer Unterthanen Klagen hören, noch ihr

Ff 3 Recht
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Recht vor dem ordentlichen Gerichtsſtande ausfüh

ren laſſen will. 2) Durch gefliſſentliche Verzöge

rungen, von welchen man keine hinreichende Urſa

chen anführen kann, welche eben ſo viel gelten und

noch für weit nachtheiliger geachtet werden als ob

erwähnte Juſtizverweigerung. 3) Durch einen

offenbahr ungerechten und partheyiſchen Spruch.

Allein die Ungerechtigkeit mus ſehr augenſcheinlich

und handgreiflich ſeyn. In allen einigen Zweifel

unterworffenen Fällen, mus ein Souverän die Kla

gen ſeiner Unterthanen über ein auswärtiges Ge

richte nicht anhören, noch ſolche gegen die Wir

kungen eines zu Recht beſtändigen Urtheils zu ver

wahren ſuchen; dadurch würden unaufhörliche Un

ruhen erreget werden. Das Völkerrecht ſchreibet

den Nationen dergleichen wechſelweiſe Achtung für

ihre Rechtspflege aus dem nemlichen Grunde vor,

warum die Bürgerlichen Geſeze in einem Staate

verordnen, jedwedes in gebührender Form ertheil,

tes Endurtheil für gerecht zu halten. Dieſe Ver:

bindlichkeit iſt zwar unter Nationen weder ſo aus

drücklich noch ſo weiſchichtig; Allein man kann

-
doch
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doch nicht läugnen daß ſie zu ihrer Ruhe ſehr zu

träglich und ihren Pflichten ſehr gemäsſey, womit

ſie der ganzen menſchlichen Geſellſchaft verhaftet,

ihre Unterthanen anzuhalten, ſich in allen zweifel

hafften Fällen und wo keine offenbare Läſion vor

handen, den Ausſprüchen fremder Gerichtshöfe vor

welchen ſie etwas auszumachen haben, zu unterwerf

fen. (M. ſ oben § 84.)
- -

-

S. 35r.

Repreſſalien ſo durch Gefangennehmung

auswärtiger Unterthanen ausgeübet werden.

So wie man ſich der einer Nation zugehé

rigen Sachen bemächtigen kann, um ſolche zu

zwingen Recht und Gerechtigkeit zu beobachten;
eben ſo, und aus den nemlichen Gründen kann man

auch einige ihrer Bürger in Verhafft nehmen und

ſo lange nicht loslaſſen bis man eine vollkommene

Genugthuung erhalten hat. Die Griechen nenn:

ten dieſes Androlepſie, perſönlichen Ver

hafft. Zu Athen erlaubten die Geſeze den An

verwandten deſſen, der in einem fremden Lande er

Ff 4 - mordet

-

\



456 II. B. xvIII. C. Von der Art und Weiſe

mordet worden war, ſich dreyer Perſonen aus die

ſem Lande zu bemächtigen, und ſie ſo lange in Ver“

hafft zu halten bis der Mörder entweder ausgelie

fert oder abgeſtrafft wurde. Allein nach den heu,

tigen Sitten in Europa, wird dieſes Mittel nicht

anders gebraucht als um ſich wegen einer Beleidi

gung von gleicher Beſchaffenheit Recht zu verſchaf

fen, das iſt, einen Souverän dadurch zu zwingen

Jemand los zu laſſen, den er ungerechter Weiſ

in Verhafft hält. - -

- **

-

-

Da übrigens die ſolchergeſtalt angehaltene Un

terthanen blos als eine Sicherheit, ein Unterpfand,

um eine Nation zu zwingen Recht und Gerecht

keit ergehen zu laſſen, im Verhafft gehalten werden

ſo kann man ihnen, wenn ihr Souverän ſolcheſ

verweigern fortfähret um ſolcher Verweigerung

willen daran ſie keine Schuld haben, das Leben

nicht nehmen, noch ſie mit einer Leibesſtraffe bele

gen. Ihre Güter, ja gar ihre Freyheit kann ſie

die Schulden des Staats verpfändet werden, abe

nicht ihr Leben, über welches kein Menſch zu die

poniren
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poniren befugt iſt. Ein Souverän iſt nicht berech

eiget den Unterthanen desjenigen der ihn beleidiget

hat das Leben zu nehmen, als wenn ſie im Kriege

begriffen ſind; und wir werden anderwärts ſehen,

wie er dieſes Recht erhalte,

S. 352.

Recht gegen diejenigen die ſich den Re

preſſalien wiederſezen, -

Ein Souverän iſt aber befugt gegen dieje

nigen Gewalt zu brauchen die ſich der Ausübung

ſeines Rechts widerſezen, und er darf darinn ſoweit

8ehen als es nöthig iſt ihren ungerechten Wider

ſtand zu überwinden. Es iſt alſo auch erlaubt die

jenigen abzutreiben, welche ſich gerechten Repreſſa

lien zu widerſezen die Luſt ankommen laſſen; und

wenn man darinn ſo weit gehen mus, daß ſie da

bey das Leben verliehren, ſo kann man dieſes Un

glück nichts als ihrem ungerechten und unbedachtſa

men Widerſtande zur Laſt legen. Grotius will /

man ſolle ſich in dergleichen Fällen lieber der Re

preſſalien enthalten (*). Unter Privatperſonen,

Ffs und

(*) lus B. et P. L. III, c, 1. S. 6.
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und um ſolcher Sachen willen die nicht von äuſer

ſter Wichtigkeit ſind, iſt es nicht nur einem Chri

ſten ſondern überhaupt jedwedem ehrlichen Manne

anſtändig, viel lieber ſein Recht fahren zu laſſen,

als den, der ihm unrechtmäſiger Weiſe widerſtehet,

zu töden. Allein unter Souveränen ſieht es ganz

anders aus. Es würde allzuwichtige Folgen haben,

wenn man ſich Troz biethen laſſen wollte. Das

wahre und rechtmäſige Beſte des Staats iſt hier

die Hauptregel; Die Mäſigung iſt an ſich ſelbſt ſehr

löblich, allein die Vorſteher der Nationen müſen

ſich derſelben nur ſo weit bedienen, als ſie mit

dem Glücke und der Wohlfarth ihrer Völker ke

ſtehen mag. - - -

s. 353.

Gerechte Repreſſalien geben keine recht

mäſige Urſache zum Krieg.

Nachdem wir bewieſen haben, daß es erlaubt

ſey, Repreſſalien zu brauchen, wenn man auf kei

ne andere Art Gerechtigkeit erlangen kann; ſo iſt

daher leicht der Schluß zu machen, daß ein Sou

verän

W
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verän nicht berechtiget ſey demjenigen Gewalt ent

gegen zu ſezen, oder ihn mit Krieg zu überziehen,

der, indem er Repreſſalien brauchet oder zu brau

dhen verordnet, nichts thut, als ſich ſeines Rechts

> bedienen. - -

§ 354.

Wie man es bey den Repreſſalien be

\ wenden, oder es endlich zu einem Krieg

- kommen laſſen ſoll.

Und da die Geſeze der Menſchlichkeit, den -

Nationen nicht weniger als Privatperſonen den Ge

braüch der gelindern Mittel vorſchreiben, wenn ſie

hinreichend ſind, ſich damit Gerechtigkeit zu ver

ſchaffen; ſo mus ein Souverän, wenn er mittelſ

der Repreſſalien zur billigen Entſchädigung oder ge,

bührenden Genugthuung gelangen kann, ſich an die

ſes Mittel als an dasjenige halten, welches weni,

ger gewaltſam und traurig als der Krieg iſt. Bey

dieſer Gelegenheit kann ich nicht umhin einen Irr,

thum zu entblöſen, der allzu gemein iſt als daß

man ihm mit Verachtung begegnen könnte. Wenn

- „- - (Z
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es ſich zuträger daß ein Fürſt, der ſich über irgend

eine Ungerechtigkeit, oder verübte Feindſeligkeiten

öu beklagen hat, und ſeinen Gegner nicht geneigt

findet ihm deswegen Genugthuung zu leiſten, ſich

entſchlieſet Repreſſalien zu brauchen, um ihn etwan

zu zwingen der Gerechtigkeit Gehör zu geben, ehe

es zu einem offenbaren Bruch kommet; wenn er

ſich ſeiner Habſeligkeiten, ſeiner Schiffe, ohne vor

hergegangene Kriegs- Erklärung bemächtiget, und

ſolche zum Unterpfande behält: ſo hört man ge

wiſſe Leute über Räubereyenſchreyen. Wenn die

ſer Fürſt ſogleich mit der Kriegs- Erklärung zuges

fahren wäre, ſo würden ſie kein Wort ſagenz ſie

würden vielleicht ſein Betragen loben. Seltſame

Abweichung von der Vernunft und den wahren

Grundſäzen! Will dieſes nicht eben ſo viel ſagen,

als die Nationen ſollten die Geſeze der irrenden

Ritter beobachten, ſich auf einen eingeſchloſſenen

Kampfplaz heraus fordern, und ihre Streitigkei

ten wie ein Paar Federfechter in einem Zweykampfe

ausmachen? Souveräne müſen bedacht ſeyn die Ge

rechtſame ihres Staats zu erhalten und ſich Gerech

tigkeit zu verſchaffen, indem ſie rechtmäſige Mittel

"- ge?
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gebrauchen, und darunter allemal die gelindeſten

vorziehen. Und über dieſes, iſt es ganz augenſchein

lich daß die von uns erwähnte Repreſſalien ein weit

ſänffteres und lange nicht ſo betrübtes Mittel als

der Krieg ſind. Allein da ſie nicht ſelten, vornem

lich unter Mächten, deren Kräffte einander bey nahe

gleich ſind, auf einen Krieg hinauslaufen, ſo mus

man ſie nur in der äuſerſten Noth ergreifen. Der

Fürſt, der alsdenn dieſen Weg einſchläger, anſtatt

ganz und gar zu brechen, iſt unſtreitig ſeiner Mä

ſigung und Klugheit halber zu loben.

Diejenigen welche gleich ohne Noth zu den

Waffen eilen, ſind Stvaffruchen des menſchlichen

Geſchlechts; Barbarn, Feinde der Geſellſchafft,

Rebellen wider die Geſeze der Natur, oder viel,

mehr des gemeinſchäfftlichen Vaters der Menſchen.

Inzwiſchen giebt es doch Fälle wo die Re

preſſalien zu verwerffen ſeyn würden, eine Kriegs

Erklärung aber nicht. Und dieſes ſind eben diejeni,

gen in welchen die Nationen mit Rechte die Waf,

fen ergreifen können. Wenn es bey einer Strei,

tigkeit nicht auf Thathandlungen auf ein zugefüg

tes Unrecht ankommt, ſondern auf ein ſtreitiges

Recht;
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Recht; ſo mus, auf allen angewendten gütlichen

Verſuch Gerechtigkeit zu erhalten, die Kriegs-Er

klärung folgen, keinesweges aber angebliche Re

preſſalien, welche in dieſem Falle nichts anders

als wahre Feindſeligkeiten ohne Kriegs-Erklärung,

und der öffentlichen Treue ſowohl als den wechſel“

weiſen Pflichten der Nationen zuwider ſeyn wür

den. Dieſes wird noch deutlicher erhellen, wenn

wir die Gründe werden erklärt haben, auf welche

die Verbindlichkeit den Krieg ehe man zu Thätliche

keiten ſchreitet, anzukündigen, gebauet iſt.

Wenn nun wegen beſonderer Umſtände und

der Hartnäckigkeit eines ungerechten Gegners, we

der die Repreſſalien, noch ſonſt eines von denen

Mitteln, wovon wir eben gehandelt haben, zu

unſerer Vertheidigung und zu Verwahrung unſerer

Rechte verfangen will; ſo iſt noch das traurige

und unſelige Hülfsmittel, der Krieg/ übrig, wel

cher den Stoff zu dem folgenden Buche

geben wird.

A &

L.A., - -
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